
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Tagesordnung öffentlicher Teil

Sitzung des Rates der Stadt Braunschweig

Sitzung: Dienstag, 27.09.2022, 14:00 Uhr

Raum, Ort: Stadthalle Braunschweig, Großer Saal, St. Leonhard 14, 38102 
Braunschweig

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 05.07.2022
3. Mitteilungen
4. Anträge
4.1. Zeitliche Einschränkung Mobil-Ticket aufheben, Verfahren 

vereinfachen
Antrag der Gruppe Die FRAKTION. BS

22-18867

4.1.1. Zeitliche Einschränkung Mobil-Ticket aufheben, Verfahren 
vereinfachen
Stellungnahme der Verwaltung

22-18867-01

4.2. Sichere Schulwege zur 6. IGS
Antrag der BIBS-Fraktion

22-19102

4.2.1. Sichere Schulwege zur 6. IGS
Stellungnahme der Verwaltung

22-19102-02

4.2.2. Sichere Schulwege zur 6. IGS - Änderungsantrag
Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN und BIBS

22-19102-04

4.3. Einwohnerbefragung zu Stadt.Bahn.Plus
Antrag der FDP-Fraktion

22-19277

4.4. "Freundschaftsspiel - 150 Jahre Fußball in Deutschland"
Antrag der Gruppe Direkte Demokraten

22-19292

4.5. Lokalen Härtefallfonds einrichten
Antrag der Gruppe Die FRAKTION. BS

22-19445

4.6. Änderung der Braunschweiger Lärmschutzsatzung
Antrag der AfD-Fraktion

22-19608

5. Appell der Region 2022 zur Ablehnung eines Atommülllagers 
Schacht Konrad

22-19581

6. Verleihung des Ehrenbürgerrechts 22-19287
7. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig 22-18678
8. Umbesetzung in Ausschüssen 22-19582
9. Vertreterinnen und Vertreter im Verwaltungsausschuss des 

Staatstheaters Braunschweig
22-19573

10. Berufung von einer Stellvertretenden Ortsbrandmeisterin und einem 
Stellvertretenden Ortsbrandmeister in das Ehrenbeamtenverhältnis

22-19265

11. Änderung der Satzung über die Erhebung von Kosten für 
Amtshandlungen und Verwaltungstätigkeiten der Stadt 
Braunschweig auf dem Gebiet des eigenen Wirkungskreises 
(Verwaltungskostensatzung)

22-19257

12. Haushaltsvollzug 2022 hier: Zustimmung zu über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 

22-19541
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NKomVG
12.1. Haushaltsvollzug 2022 hier: Zustimmung zu über- und 

außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 
NKomVG

22-19541-01

12.2. Haushaltsvollzug 2022 hier: Zustimmung zu über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 
NKomVG

22-19541-02

12.3. Haushaltsvollzug 2022 hier: Zustimmung zu über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 
NKomVG

22-19541-03

13. Auflösung des Erbbaurechtes über das Grundstück Madamenweg 
91
Erbbaurechtsnehmerin: No-Limit GmbH

22-19209

14. Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 € 22-19312
14.1. Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 € 22-19312-01
15. Rahmenkonzept Offene Kinder- und Jugendarbeit in Braunschweig 22-19203
15.1. Rahmenkonzept Offene Kinder- und Jugendarbeit in Braunschweig 22-19203-01
16. Förderung der Kindertagesstätten der Träger der freien Jugendhilfe

und Eltern-Kind-Gruppen; Förderung von Waldkindergartengruppen
22-19249

17. Nachbarschaftszentren in Braunschweig - Analyse des Bedarfs, 
Möglichkeiten der Umsetzung und Vorschläge zur Priorisierung

22-19319

17.1. Nachbarschaftszentren in Braunschweig - Analyse des Bedarfs, 
Möglichkeiten der Umsetzung und Vorschläge zur Priorisierung

22-19319-01

18. Rahmenplanung Fördergebiet Bahnstadt - "Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung"

22-19198

19. Oberbauform für die Gleissanierung Europaplatz bis John-F.-
Kennedy-Platz

22-19328

20. Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine - Projektförderung / 
VfB Rot-Weiß 04 Braunschweig e. V.- Projektförderung 
"Lebenschancen durch Sport" im Jahr 2022

22-19286

21. Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 (IKSK 2.0) 22-18957
21.1. Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 (IKSK 2.0)

Änderungsantrag zur Vorlage 22-18957
22-18957-01

21.2. Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 (IKSK 2.0)
Stellungnahme der Verwaltung

22-18957-02

22. Anfragen
22.1. Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft der Männer

Anfrage der CDU-Fraktion
22-19607

22.2. Anfrage Arbeitskräftemangel in der Braunschweiger 
Stadtverwaltung
Anfrage der BIBS-Fraktion

22-19603

22.3. Im Südwesten nichts Neues? Was wird aus der beabsichtigten 
Neuauflage des interkommunalen Gewerbegebietes Braunschweig-
Salzgitter?
Anfrage der AfD-Fraktion

22-19575

22.4. "Braunschweig - im Wandel der Zeit" - eine Ausstellung im Rathaus 
und Schloss?
Anfrage der Gruppe Direkte Demokraten

22-19270

22.5. Baugebiete in Braunschweig seit 2000
Anfrage der BIBS-Fraktion

22-19606

22.6. Anfrage Sachstandsbericht zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht 
in Braunschweig
Anfrage der Gruppe Direkte Demokraten

22-19588

Braunschweig, den 16. September 2022

2 von 308 in Zusammenstellung



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19648
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Sachstand Lokale Härtefallfonds in Niedersachsen
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanz- und Feuerwehrdezernat

Datum:
23.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Die Landesregierung hat angekündigt, ergänzend zu den bestehenden Sozialleistungen die 
Einrichtung kommunaler Härtefallfonds unterstützen zu wollen, um so ein Mittel zur Verhin-
derung von Strom- und Gassperren zu schaffen, welches die vorrangigen Maßnahmen des 
Bundes nachrangig in solchen Fällen ergänzt, in denen die sozialen Sicherungssysteme 
nicht greifen . Hierzu ist landesseitig ein Betrag von bis zu 50 Millionen Euro in Aussicht ge-
stellt worden. Mit diesem Betrag würde sich das Land bis zu einem Drittel an den Kosten 
örtlicher Härtefallfonds auf der Basis von Konzepten der Kommunen und/oder Energiever-
sorger beteiligen. Das Land erwartet, dass die übrigen zwei Drittel der Fondsfinanzierung 
jeweils von den Kommunen und Energieversorgern aufzubringen wären und auch die Admi-
nistration vor Ort zu erfolgen hätte. 

Für die Stadt Braunschweig wäre bei einem angenommenen Anteilsschlüssel von 3 Prozent 
von einem Fondsvolumen in Höhe von maximal 4,5 Mio. Euro auszugehen, zusammenge-
setzt aus jeweils 1,5 Mio. Euro vom Land und weiteren 3 Mio. Euro von Stadt und Energie-
versorger. Die Stadtverwaltung und BS|Energy stehen diesbezüglich bereits in Kontakt.

Von kommunaler Seite ist die Initiative des Landes insgesamt begrüßt worden. Die kommu-
nalen Spitzenverbände haben die Landesregierung allerdings gebeten, möglichst klare und 
einheitliche Regelungen zu formulieren, damit feststeht, in welchen Fällen landesweit geför-
dert werden soll und unter welchen konkreten Bedingungen die Mittel des Landes zur Verfü-
gung stehen werden. Der Niedersächsische Städtetag, der die Gespräche auf Landesebene 
führt, hat seinen Mitgliedstädten dringend empfohlen, von Alleingängen abzusehen. Aktuell 
könnten aufgrund der noch laufenden Verhandlungen noch keinerlei Hinweise zur Ausgestal-
tung und Administration eines örtlichen Härtefallfonds gegeben werden.

Da der Härtefallfonds nach gemeinsamer Auffassung des Landes, der Energieversorger und 
Kommunen subsidiär zu den bereits bestehenden Sozialleistungen wirken soll, Hilfe also dort 
geleistet werden soll, wo andere Hilfsangebote nicht wirken, stellt die Abstimmung des neu-
en Härtefallfonds mit den bestehenden Sozialleistungen und insbesondere mit dem von der 
Bundesregierung angekündigten 3. Entlastungspaket eine besondere Herausforderung dar. 

Eine Reihe von wesentlichen Details der Umsetzung des 3. Entlastungspakets sind noch 
nicht bekannt; teilweise ist darüber hinaus noch offen, wann welche Maßnahmen in Kraft 
treten sollen. So sollen beispielsweise die geplanten weiteren Energiepreispauschalen und 
Heizkostenzuschüsse, die Änderung des Wohngeldgesetzes oder auch die vorgesehene 
Anhebung der Regelsätze in der Grundsicherung und Sozialhilfe im Zuge der Bürgergeldre-
form ab dem 01.01.2023, aber auch die angekündigten Regelungen zur Strompreisbremse, 
dazu führen, weitere soziale Härten abzufedern und Härtefälle zu vermeiden.

TOP 3.1
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Am 15.09.2022 hat der Land den kommunalen Spitzenverbänden einen ersten Entwurf für 
Eckpunkte zur Ausgestaltung und Umsetzung der lokalen Härtefallfonds zur Verfügung ge-
stellt. Auch die Stadt Braunschweig hat aktuell Gelegenheit, diesen ersten Entwurf auszu-
werten und bis zum 30.09.2022 Stellung zu beziehen.

Die Verwaltung würde es begrüßen, wenn es möglichst zeitnah gelingt, im Einvernehmen 
zwischen Landesregierung, kommunalen Spitzenverbänden und den Verbänden der Ener-
giewirtschaft ein auch administrativ praktikables und in Bezug auf die Fördertatbestände klar 
definiertes Konzept subsidärer örtlicher Härtefallfonds abzustimmen. 

Geiger

Anlage/n:
keine

TOP 3.1
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A b s e n d e r :

Gruppe Die FRAKTION. BS im Rat der 
Stadt

22-18867
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Zeitliche Einschränkung Mobil-Ticket aufheben, Verfahren 
vereinfachen
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
25.05.2022

Beratungsfolge: Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (Vorberatung) 08.06.2022 Ö
Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 21.06.2022 Ö
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 23.06.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.06.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 05.07.2022 Ö

Beschlussvorschlag:
Der Rat möge beschließen:

Die Vertreter:innen der Stadt Braunschweig in der Gesellschafterversammlung der 
Braunschweiger Verkehrs GmbH werden angewiesen, die Geschäftsführung der 
Braunschweiger Verkehrs GmbH anzuweisen, die folgenden Schritte vorzunehmen:
Die zeitliche Einschränkung der Nutzung des „BS-Mobil-Tickets“ wird aufgehoben. Das "BS-
Mobil-Ticket-Plus" wird eingestellt.
 

Sachverhalt:
Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II, SGB IX, SGB XII), 
Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Kinderzuschlagsberechtigte, haben in 
Braunschweig Anspruch auf den „Braunschweig Pass“. Dieser berechtigt zum Bezug des 
vergünstigten Braunschweiger „Mobil-Tickets“. Bereits in der Vergangenheit gab es 
mehrfach Diskussionen über die zeitliche Nutzungseinschränkung des "Mobil-Tickets". 
Insbesondere für die Gruppe der Geringverdiener ist die Nutzung des "Mobil-Tickets" zwar 
vorgesehen, praktisch kann die Nutzung aber nicht erfolgen, da der Arbeitsbeginn für diese 
Menschen in der Regel weit vor 8.30 Uhr erfolgt.

Dieses Problem wurde abgemildert, indem das „Mobil-Ticket-Plus“ eingeführt wurde. Hier 
gibt es keine zeitliche Nutzungseinschränkung, dafür ist dieser Fahrschein teurer. Während 
das „Mobil-Ticket“ mit Nutzungseinschränkung derzeit 17 €/Monat kostet, sind es beim 
„Mobil-Ticket-Plus“ 25 €/Monat. Vor dem Hintergrund, dass der derzeitige Regelsatz für 
Mobilität bei 40,27 €/Monat liegt und davon auch Zugreisen, Anschaffungs- und 
Unterhaltungskosten für Fahrräder, Anschaffungs- und Unterhaltungskosten für PKW 
aufgrund der Zumutbarkeitsregeln für Geringverdiener, getätigt werden müssen, sind die 
derzeitigen 25 €/Monat nicht angemessen.
Vor diesem Hintergrund schlagen wir vor, dass wir die Teilhabechancen für die Ärmsten in 
unserer Stadt weiter verbessern und das komplizierte System vereinfachen.
 

Anlagen:
keine

TOP 4.1
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-18867-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Zeitliche Einschränkung Mobil-Ticket aufheben, Verfahren 
vereinfachen
Organisationseinheit:
Dezernat V 
50 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Datum:
07.06.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (zur Kenntnis) 08.06.2022 Ö
Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (zur Kenntnis)21.06.2022 Ö
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis) 23.06.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (zur Kenntnis) 28.06.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 05.07.2022 Ö

Sachverhalt:

Zu dem Antrag der Gruppe Die FRAKTION. BS (Drs.-Nr. 22-18867) vom 25.05.2022 nimmt 
die Verwaltung in Abstimmung mit der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) wie folgt 
Stellung:

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.02.2020 (Drs.-Nr. 20-12642 bzw. Änderungsantrag 
Drs.-Nr. 20-12706) wurde das Mobil-Ticket-Plus zum Preis von 25,00 € für Erwachsene neu 
ab dem 01.07.2020 eingeführt. Dieses berechtigt zur Nutzung des gesamten ÖPNV-
Angebotes in Braunschweig ohne zeitliche Einschränkungen und richtet sich insbesondere 
an Geringverdienerinnen und Geringverdiener (u. a. auch Aufstockerinnen und Aufstocker), 
die regelmäßig vor 8:30 Uhr den ÖPNV nutzen müssen. Der Preis des Mobil-Tickets-Plus 
(25,00 €) stellt im Vergleich zum Erwerb einer Plus-Monatskarte (Abo) zum aktuellen Preis 
von 59,60 € zum Stadttarif eine Kostenersparnis in Höhe von 34,60 € dar.  

Insbesondere in verdichteten Stadtverkehren, wie auch in Braunschweig, ist die 
Fahrgastnachfrage in der Frühspitze (ca. 7:00 Uhr bis ca. 8:30 Uhr) maßgebend für den 
Fahrzeugeinsatz und die Anzahl der vorzuhaltenden Fahrzeuge eines 
Verkehrsunternehmens. So hat die BSVG bereits im Herbst 2020 zusätzliche Busse 
beschaffen und in der Frühspitze einsetzen müssen, um der gestiegenen Nachfrage 
insbesondere aus der Einführung einer stark rabattierten Schülerfahrkarte und einer nicht 
mehr zeitlich begrenzten Mobil-Ticket-Plus Fahrkarte gerecht werden zu können. 
Nennenswerte Kapazitätsreserven bestehen in der Frühspitze nicht (Wichtig: Die derzeitige 
Sondersituation aus der Corona-Pandemie ist nicht maßgebend). Aus diesem Grund sollte 
die Entfristung ausschließlich für die Zielgruppen erfolgen, die nachweislich vor 8:30 Uhr den 
ÖPNV zwingend nutzen müssen und bereits in der Frühspitze zu den Fahrgästen zählen. 

Der Differenzbetrag zum Tarifpreis einer Plus-Monatskarte (Abo) abzüglich der 
Erlösminderung der BSVG und des Eigenanteils der Kundinnen und Kunden wird in Höhe 
von derzeit 23,10 € für das Mobil-Ticket und 15,10 € für das Mobil-Ticket-Plus von der Stadt 
Braunschweig finanziert. Seit der Einführung des Mobil-Tickets-Plus am 01.07.2020 nutzten 
z.B. in 2021 ca. 3.500 Personen das Mobil-Ticket und ca. 1.050 Personen das Mobil-Ticket-
Plus. Ein Wegfall des Mobil-Tickets-Plus würde im Schnitt zu Mehrkosten für die Stadt 
Braunschweig in Höhe von ca. 8.400,00 € pro Monat bzw. ca. 100.800,00 € pro Jahr führen. 
Einnahmen der BSVG aus dem Verkauf von Einzeltickets, der Nutzerinnen und Nutzer des 

TOP 4.1.1
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BS-Mobil-Tickets für Fahrten vor 8:30 Uhr würden bei der Einstellung des „Mobil-Tickets-
Plus“ und dem Aufheben der zeitlichen Einschränkung des „BS-Mobil-Tickets“ in nicht 
prognostizierbarer Größe entfallen. 

Verglichen mit den umliegenden Kommunen bietet das Mobil-Ticket für die Nutzerinnen und 
Nutzer, welche nicht auf Fahrten vor 8:30 Uhr angewiesen sind, eine kostengünstige 
Alternative zum Mobil-Ticket-Plus. Die Kosten der Nutzerinnen und Nutzer für ein 
vergünstigtes Monatsticket (ohne zeitliche Einschränkungen) in den umliegenden 
Kommunen beträgt:

- Salzgitter: 25,00 € 
- Wolfenbüttel: 25,00 €
- Wolfsburg: 21,00 €

Das bestehende System mit der BSVG hat sich bewährt. Aus diesem Grund empfiehlt die 
Verwaltung am bestehenden System festzuhalten.

Dr. Arbogast

Anlage/n:
keine

TOP 4.1.1

7 von 308 in Zusammenstellung



A b s e n d e r :

Gruppe Die FRAKTION. BS im Rat der 
Stadt

22-19627
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Änderungsantrag: Zeitliche Einschränkung Mobil-Ticket aufheben, 
Verfahren vereinfachen
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
20.09.2022

Beratungsfolge: Status

Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschlussvorschlag:
Der Rat möge beschließen:
Die Vertreter:innen der Stadt Braunschweig in der Gesellschafterversammlung der 
Braunschweiger Verkehrs GmbH Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft 
mbH  werden angewiesen, die Geschäftsführung der Braunschweiger Verkehrs GmbH 
anzuweisen, die folgenden Schritte vorzunehmen: Die zeitliche Einschränkung der Nutzung 
des „BS-Mobil-Tickets“ wird aufgehoben. Das "BS-Mobil-Ticket-Plus" wird eingestellt.

Sachverhalt:

Anlagen:

TOP 4.1.2
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A b s e n d e r :

Fraktion BIBS im Rat der Stadt 22-19102
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Sichere Schulwege zur 6. IGS
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
22.06.2022

Beratungsfolge: Status

Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.06.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 05.07.2022 Ö

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten, das bisher geplante Schulwegenetz für die entstehende 6. IGS 
auf Gefahrenaspekte zu überprüfen und ein Konzept für weitere sichere Schulwege für 
SchülerInnen auf dem Rad und zu Fuß zu entwickeln und dem Schulausschuss vorzustellen.
Die dafür benötigten baulichen Veränderungen (wie z. B. zusätzliche Ampelanlagen, 
Querungshilfen, Radwegeausbauten) sollten bis zur Eröffnung bereits umgesetzt sein. 

Sachverhalt:

Eine neue 6. IGS soll in den nächsten Jahren die Braunschweiger Schullandschaft 
bereichern. Standort der neuen Integrierten Gesamtschule wird ein Gelände im Bereich 
Wendenring/Tunicastraße sein. An dieser Stelle ist der Wendenring eine hochfrequentierte, 
vierspurige Straße mit wenigen Ampelüberquerungen oder anderen Querungsmöglichkeiten. 
So liegt z.B. zwischen der Kreuzung Wendenring/Hamburger Straße und der Kreuzung 
Wendenring/Tunicastraße ein langer Abschnitt (440 m) ohne Ampel. Die Gefahr, dass Kinder 
in Eile die Straßenseiten ohne Ampelnutzung überqueren könnten, scheint daher hoch. Hier 
könnten weitere sichere Überquerungsmöglichkeiten am Wendenring Abhilfe schaffen. 

Um auch Rad fahrenden Kindern einen sicheren Schulweg zur 6. IGS zu ermöglichen, wird 
in den ersten Einschätzungen zur Planung auf das Ringgleis verwiesen. Hier heißt es: „Über 
das Ringgleis […] wird das Plangebiet an das städtische Fuß- und Radwegenetz 
angeschlossen. Das Ringgleis ist in einer fußläufigen Entfernung von ca. 200 m nördlich des 
Plangebietes zu erreichen.“1

Diese Route ist tatsächlich als sehr sicherer Schulweg einzuschätzen, der auf einem 
befestigten Weg abseits vom Kfz-Verkehr verläuft und für zahlreiche Kinder und Jugendliche 
eine sichere Möglichkeit bietet, die Schule einfach zu erreichen. Jedoch ist die Nutzung des 
Ringgleises nicht für alle möglichen zukünftigen SchülerInnen der 6. IGS die beste Option, 
da diese einen großen Umweg bedeuten würde. 

Auch wenn man bei weiterführenden Schulen nicht von einem festgelegten Einzugsgebiet 
sprechen kann, scheint es in Anbetracht der Tatsache, dass sowohl die Innenstadt als auch 
das westliche Ringgebiet – der bevölkerungsreichste Stadtbezirk- noch keine IGS haben, 
recht wahrscheinlich, dass viele dieser Kinder und Jugendlichen die neue IGS besuchen 
werden. Daher ist davon auszugehen, dass viele Kinder beispielsweise aus diesen stark 
besiedelten Wohngebieten wohl nicht über das Ringgleis mit dem Rad zur Schule fahren, 
sondern stattdessen Wege querfeldein durch den innerstädtischen Verkehr benutzen 
werden. Der Verweis auf das Ringgleis als Anschluss an das städtische Fuß- und 
Radwegnetz reicht hier nicht aus, sodass die Schaffung weiterer sicherer Schulradwege für 
alle in Frage kommenden Routen eine wichtige Maßnahme ist.

TOP 4.2
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Bauvorhaben und Konzepte dieser Art erfordern einen besonders langen Vorlauf, um auf alle 
rechtlichen Gegebenheiten und Bedarfe planerisch eingehen zu können. Entsprechend 
formulieren wir diesen Antrag bereits jetzt, um den Kindern und Jugendlichen beim Start der 
neuen Schule von Anfang an einen sicheren Schulweg anbieten zu können. 

 

1 Stadt Braunschweig (September 2021): Bebauungsplan „Wendenring-Nord“, HA 143. Erste 
Einschätzung zur Planung und zu den Umweltbelangen, S. 11f.

Anlagen: keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19102-02
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Sichere Schulwege zur 6. IGS
Organisationseinheit:
Dezernat V 
40 Fachbereich Schule

Datum:
14.07.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Schulausschuss (Vorberatung) 09.09.2022 Ö
Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 13.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:
Zu dem Antrag der BIBS-Fraktion nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Für die Schulwege zu Fuß gibt die Verwaltung für die bezirklichen Grundschulen 
Empfehlungen in Form von Schulwegplänen insbesondere für die Schulanfängerinnen und 
Schulanfänger heraus
 
(https://www.braunschweig.de/leben/schule_bildung/schulportal/schulen/schulwegplaene.ph
p). 

Für weiterführende Schulen existieren derartige Pläne nicht. Gleichwohl wird die Verwaltung 
die bestehenden Möglichkeiten der fußläufigen Anbindung der künftigen Schule auf 
Gefahrenpunkte hin prüfen und bei Bedarf Verbesserungen vorschlagen. Für die älteren 
Kinder an den weiterführenden Schulen hat die Verwaltung den Schulradwegeplan aufgelegt

(https://www.braunschweig.de/leben/schule_bildung/schulportal/schulen/schulradwege.php).

Hier wird die 6. IGS selbstverständlich angebunden. 

Das Thema der sicheren verkehrlichen Anbindung der neuen IGS insgesamt wird bereits in 
der Planungsarbeit der Verwaltung für den Neubau eingebunden.  

Dr. Arbogast

Anlage/n:
keine
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A b s e n d e r :

SPD-Fraktion im Rat der Stadt / 
Fraktion Bündnis 90 - DIE GRÜNEN im 
Rat der Stadt / Fraktion BIBS im Rat der 
Stadt

22-19102-04
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Sichere Schulwege zur 6. IGS - Änderungsantrag
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.09.2022

Beratungsfolge: Status

Schulausschuss (Vorberatung) 09.09.2022 Ö
Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 13.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird gebeten, dem Schulausschuss über die geplanten Maßnahmen 
hinsichtlich der Erreichbarkeit der 6. IGS Bericht zu erstatten. Hierbei sollen folgende 
Aspekte betrachtet werden:

1. sichere Schulwege für Schüler:innen auf dem Rad und zu Fuß;
2. die Anbindung des ÖPNV;
3. Möglichkeiten einer Minimierung oder Kanalisierung des Verkehrs durch "Elterntaxis";
4. Einrichtung von Fahrradabstellanlagen.
 

Sachverhalt:
Dieser interfraktionelle Änderungsantrag ersetzt den Ursprungsantrag (Vorlage 22-19102). 
Die weitere Begründung erfolgt mündlich.
 

Anlagen: 
keine
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A b s e n d e r :

FDP-Fraktion im Rat der Stadt 22-19277
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Einwohnerbefragung zu Stadt.Bahn.Plus
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
12.08.2022

Beratungsfolge: Status

Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 13.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Braunschweig möge beschließen:
Die Verwaltung wird beauftragt, zum geplanten Stadtbahnausbau („Stadt.Bahn.Plus“) eine 
Einwohnerbefragung nach § 35 NKomVG durchzuführen. Als Abstimmungsgegenstand wird 
dabei das Zielnetz 2030 mit seinen 6 Einzelkorridoren in ihrer Gesamtheit als das Ergebnis 
der Voruntersuchung der Standardisierten Bewertung vorgelegt. Die genaue Fragestellung 
wird vorab den politischen Gremien zum Beschluss vorgelegt.

Begründung: 

Der geplante Stadtbahnausbau ist das größte Infrastrukturprojekt, das Braunschweig in den 
letzten Jahrzehnten vorangetrieben hat. Das Projekt wird Braunschweig nachhaltig 
verändern: Die ÖPNV-Situation kann dadurch massiv verbessert werden, das Gesicht 
mancher Straße wird sich aber stark verändern. Die Kosten liegen im dreistelligen 
Millionenbereich und die Baumaßnahmen werden belastend sein, aber der 
volkswirtschaftliche Nutzen ist laut Standardisierter Bewertung gegeben.

Für ein solches Großprojekt braucht es eine breite, legitimierte Unterstützung aus der 
Bevölkerung. Um dem Rat zu ermöglichen, eine informierte Entscheidung zu fällen, die 
neben den Fakten zum Projekt auch den Willen der Braunschweiger mit einbezieht, fordert 
die FDP-Fraktion eine Einwohnerbefragung. Diese ist zwar für den Rat nicht bindend, 
erweitert aber die Diskussion um einen entscheidenden Faktor. Denn eine breite 
Unterstützung würde dem Projekt Rückenwind verleihen – umgekehrt hätte ein Ausbau 
der Stadtbahn an den Einwohnern vorbei keine Zukunft. Zwar wird die Bevölkerung durch 
Informationsabende und Austauschveranstaltungen bereits lobenswert eingebunden, erreicht 
wird damit aber nur ein Bruchteil der Braunschweigerinnen und Braunschweiger. Eine 
schriftliche Einwohnerbefragung gibt zumindest allen die Chance, ihre Position 
auszudrücken. Beteiligung schafft Akzeptanz.
 

Anlagen:
keine
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A b s e n d e r :

Gruppe Direkte Demokraten im Rat der 
Stadt

22-19292
Antrag (öffentlich)

Betreff:

"Freundschaftsspiel - 150 Jahre Fußball in Deutschland"
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
15.08.2022

Beratungsfolge: Status

Sportausschuss (Vorberatung) 08.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird gebeten, ein Konzept für ein Themenjahr zum 150jährigen Jubiläum des 
ersten Fußballspiels in Deutschland zu erstellen und dies dem Stadtrat bis Mitte 2023 zur 
Abstimmung vorzulegen.

Sachverhalt:

In der Vergangenheit wurde mehrmals versucht, für Braunschweig mit Themenjahren 
überregionale Aufmerksamkeit und positive Imageeffekte zu erreichen, beispielhaft genannt 
seien hier das Kaiserjahr 2009 und im Jahr 2013 „Braunschweig 1913 – Zwischen Tradition 
und Moderne“. Ob diese Themenjahre ihr Ziel erfüllt haben, mag jeder selbst beurteilen. 
Vermutlich gilt jedoch weiterhin folgendes Ergebnis einer Emnid-Umfrage, die im 
Stadtmarketing-Konzept aus dem Jahr 1994 zitiert wird:

„Mit Braunschweig wird am ehesten Eintracht Braunschweig assoziiert. 41 % der 
Westdeutschen und 27 % der Ostdeutschen fällt der Fußballverein ein, wenn sie 
Braunschweig hören.“[1]1

2024 gibt es nun ein besonderes Jubiläum unserer Stadtgeschichte. Auf wikipedia liest man:

„Nachdem sich August Hermann als Turnlehrer am Braunschweiger Martino-Katharineum 
einen „echten Fußball“ aus England hatte kommen lassen, initiierte er gemeinsam mit Koch 
das erste Fußballspiel auf deutschem Boden: Im Herbst 1874 trugen Schüler des Martino-
Katharineum das Spiel auf dem so genannten „Kleinen Exerzierplatz“ an der Rebenstraße 
(heute Rebenring) unter der Leitung von Koch und Hermann aus. Damit glaubten sie, ein 
Mittel gegen das „Stubenhockerthum“ sowie die Kneipentouren ihrer Oberschüler gefunden 
zu haben. August Hermann hatte einen Rugbyball aus Großbritannien besorgt, der zunächst 
ohne jede Erklärung einfach zwischen die Schüler geworfen wurde. Dieses Experiment gilt 
als die Geburtsstunde des Fußballs in Deutschland.“[2]2

Diese Geschichte ist auch heute noch bekannt aus Funk[3]3 und Fernsehen[4]4. Es bietet 
sich daher aus unserer Sicht an, ein Themenjahr zum 150jährigen Fußballjubiläum in 
Braunschweig zu veranstalten. Hierzu gibt es viele Möglichkeiten wie zum Beispiel:

* Ausstellungen zur Geschichte des Fußballs, zur Fankultur und weiteren Sportarten in den 
Braunschweiger Museen
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* Konzerte im Stadion an der Hamburger Straße

* Filmvorführungen mit ausgewählten Fußballfilmen[5]5

* Freundschaftsspiele zwischen angeblich „verfeindeten“ Mannschaften

* Lesungen mit regionalen und überregionalen Autoren zu Fußballthemen

* Einladungen von besonderen Fußballmannschaften wie zum Beispiel der afghanischen 
Frauennationalmannschaft und Fußballvereinen aus unseren Partnerstädten

*Ein Musical im Staatstheater zur Geschichte von Konrad Koch und August Hermann, die 
bekanntlich auch die „rhythmische Sportgymnastik“ erfanden[6]6.

Beispielhaft für eine gelungene Veranstaltung zur Fußballkultur sei hier die Independent 
KulturNacht „Braunschweig in EINTRACHT“ am 7.12.2013 angeführt[7]7.

***

Als Gruppe "Direkte Demokraten" setzen wir uns für den interfraktionellen Dialog ein und 
freuen uns daher sehr über konstruktive Ergänzungs- und Änderungsanträge! Wir reichen 
diesen Antrag frühzeitig ein, sodass eine umfangreiche Beteiligung der Braunschweiger 
Bürgerinnen und Bürger, der Sport- und Kulturvereine und der politischen Parteien an der 
Planung eines solchen Themenjahres gewährleistet ist.

[1] Prof. Armin Töpfer, Stadt Braunschweig: Stadtmarketing-Konzept vom 20. Oktober 1994, 
Seite 26

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Koch

[3] www.deutschlandfunk.de/fussluemmelei-aus-england-100.html

[4] www.kinofenster.de/film-des-monats/aktueller-film-des-monats/der-ganz-grosse-traum-
film/

[5] www.moviepilot.de/filme/beste/genre-fussball-film

[6] Vgl. August Hermann: Fest im Takt! Leichte Tonstücke, Sing- und Tanzweisen zum 
Gebrauch beim Turnunterricht. Berlin 1895.

[7] Das Programm der Kulturnacht findet man hier: http://silverclub-
braunschweig.de/wp/veranstaltungen/braunschweig-in-eintracht-independent-kulturnacht-07-
12-2013/
 

Anlagen:
Foto: Fußballspiel am "Kleinen Exer", im Hintergrund ist das Wohnhaus von Dr. Konrad Koch 
in der Schleinitzstraße 18 zu erkennen.
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A b s e n d e r :

Gruppe Die FRAKTION. BS im Rat der 
Stadt

22-19445
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Lokalen Härtefallfonds einrichten
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
26.08.2022

Beratungsfolge: Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 15.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschlussvorschlag:
BS Energy wird gebeten, in Zusammenarbeit mit der Stadt Braunschweig, dem Mieterverein 
Braunschweig und weiteren lokalen Akteuren zeitnah einen Härtefallfonds zur Abwendung 
von Strom- und Gassperren einzurichten. Zur Finanzierung dieses Fonds sollen 
insbesondere auch die von der niedersächsischen Landesregierung angekündigten Mittel 
genutzt werden.

Sachverhalt:
Spätestens mit der Einführung der Gasumlage ab Oktober werden einkommensschwache 
Haushalte an ihre Grenzen stoßen und auch sogenannte Normalverdienende werden in 
Schwierigkeiten geraten. Um nach Lösungen zu suchen, hat am 9. August ein Treffen von 
Ministerpräsident Weil mit Vertretungen von Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften, 
Kirchen, Energieversorgern und Sozialverbänden stattgefunden. Als ein zentrales Ergebnis 
dieses Treffens ist die Unterstützung von lokalen Härtefallfonds zu werten, mit denen Strom- 
und Gassperren vermieden werden sollen. Dafür will die Landesregierung noch in diesem 
Jahr 100 Mio. Euro zur Verfügung stellen. Laut Mitteilung der Staatskanzlei ist für die 
Förderung durch das Land ein Konzept des örtlichen Energieversorgers und/oder der 
Kommune erforderlich. Im Sinne der einkommensschwachen und normalverdienenden 
Braunschweiger Haushalte sollte diese Möglichkeit unbedingt genutzt werden.
 

Anlagen:
keine
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A b s e n d e r :

Gruppe Die FRAKTION. BS im Rat der 
Stadt

22-19660
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Änderungsantrag zur Vorlage - 22-19445, Lokalen Härtefallfonds 
einrichten
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
27.09.2022

Beratungsfolge: Status

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschlussvorschlag:
BS Energy wird gebeten, in Zusammenarbeit mit der Stadt Braunschweig, dem Mieterverein 
Braunschweig und weiteren lokalen Akteuren zeitnah einen Vorentwurf für einen 
Härtefallfonds zur Abwendung von Strom- und Gassperren einzurichten zu erstellen und 
dem Rat zur Kenntnis zu geben. Zur Finanzierung dieses Fonds sollen insbesondere auch 
die von der niedersächsischen Landesregierung angekündigten Mittel genutzt werden. 
Weiter wird die Verwaltung gebeten, den ersten Entwurf zur Ausgestaltung und 
Umsetzung der lokalen Härtefallfonds in Niedersachsen dem Rat zur Kenntnis zu 
geben und an der Stellungnahme der Stadt Braunschweig zu beteiligen.
 

Sachverhalt:

Anlagen:
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A b s e n d e r :

AfD-Fraktion im Rat der Stadt 22-19608
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Änderung der Braunschweiger Lärmschutzsatzung
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
14.09.2022

Beratungsfolge: Status

Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschlussvorschlag:
Die "Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
sowie zum Schutz vor Lärm" erhält in § 4 (1) die folgende Formulierung:
Ruhezeiten sind:
a) Sonn- und Feiertage ganztägig (Sonn- und Feiertagsruhe)
b) an Werktagen die Zeiten von 13:00 bis 15:00 Uhr (Mittagsruhe)

            22:00 bis 07:00 Uhr (Nachtruhe)
 

Sachverhalt:
Der Lärmschutz ist in zahlreichen bundesrechtlichen Vorschriften und dem 
Niedersächsischen Lärmschutzgesetz mehr als ausreichend geregelt; insbesondere der 
Betrieb von Baumaschinen, Gartengeräten, Gaststätten, Freizeitgeländen und Sportanlagen 
ist bereits umfassend geregelt und häufig auf eine Zeit bis spätestens 20:00 Uhr beschränkt, 
für klar benannte Maschinen mit besonders hohem Lärmpegel gelten sogar Nutzungsverbote 
nach 17:00 Uhr, z.B. in der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung), 32. BIMSchV 
(Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung) usw.

Die vom Rat im Jahr 2017 beschlossene Festlegung der Ruhezeit auf 20:00 Uhr ist völlig 
allgemein gehalten und in letzter Konsequenz geeignet, praktisch jede Lebensäußerung, die 
noch nicht durch die speziellen Vorschriftenwerke erfasst wurde, zu unterbinden.
Dies stellt eine für eine Großstadt untypische und unangebrachte Einschränkung dar, die für 
die Bevölkerung kaum verständlich und zu rechtfertigen ist und dem allgemeinen 
Verständnis von Ruhezeiten widerspricht. 
 

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19581
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Appell der Region 2022 zur Ablehnung eines Atommülllagers 
Schacht Konrad
Organisationseinheit:
Dezernat I 
0100 Steuerungsdienst

Datum:
16.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

Die Stadt Braunschweig unterstützt den folgenden Appell der Region 2022 zur Ablehnung 
eines Atommülllagers Schacht Konrad:

„Nach dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik scheidet für uns Schacht Konrad 
als Lagerstätte für Atommüll aus! Denn der Schacht ist ein ehemaliges Gewinnungsberg-
werk, liegt in einer wasserführenden Schicht und ist nicht-rückholbar konzipiert. Zu Konrad 
wurden keine Standortalternativen für die Entsorgung des sogenannten schwach- und mittel-
radioaktiven Abfalls geprüft. Schacht Konrad wäre nach den heutigen Anforderungen an die 
sichere Lagerung von radioaktiven Abfällen für eine Million Jahre nicht mehr genehmigungs-
fähig.

Im Mai 2021 haben die Umweltverbände BUND und NABU gemeinsam mit dem Bündnis 
„Salzgitter gegen Schacht KONRAD“ einen Antrag auf Rücknahme bzw. Widerruf des Plan-
feststellungsbeschlusses eingereicht. Vorausgeschaltet war das Gegenvotum der Stadt Salz-
gitter zur Endlagerung im Schacht Konrad. Trotzdem wird das alte Eisenerzbergwerk weiter 
zu einem Atommülllager ausgebaut und bis 2027 sollen weitere Milliarden Euro dafür ausge-
geben werden.

Vor diesem Hintergrund fordern wir als Region von der Landesregierung:

 Die Region in ihrer Ablehnung eines Atommüllendlagers in der Schachtanlage Kon-
rad in Salzgitter zu unterstützen.

 Den Antrag von BUND, NABU transparent, zügig und schneller als angekündigt zu 
bearbeiten und zu entscheiden.

 Bei der Atomaufsichtsbehörde des Bundes die Forderung nach einem sofortigen 
Baustopp zu unterstützen, um im laufenden Antragsverfahren keine weiteren Tatsa-
chen zu schaffen.

 Gegenüber der Bundesregierung Missfallen darüber auszudrücken, dass die zustän-
dige Umweltministerin Lemke nicht zu Gesprächen mit dem Bündnis in Salzgitter be-
reit ist.
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Vor diesem Hintergrund fordern wir als Region von der Bundesregierung:

 Alle schwach- und mittelradioaktiven bzw. nicht oder nur schwach wärmeentwickeln-
de Abfälle in das Standortauswahlverfahren für hochradioaktiven Atommüll einzube-
ziehen oder umgehend ein getrenntes, aber inhaltlich ähnliches Standortauswahlver-
fahren für schwach- und mittelradioaktive bzw. nicht oder nur schwach wärmeentwi-
ckelnde Abfälle zu beginnen.

 Die Arbeiten in Schacht Konrad zu stoppen und die für den weiteren Ausbau vorge-
sehenen finanziellen Mittel für eine transparente und partizipative Standortsuche 
auch für alle schwach- und mittelradioaktiven Abfälle zu verwenden.

 Die Berücksichtigung einer Option der Rückholbarkeit sämtlichen zu lagernden 
Atommülls.

 Umgehend die Bundesumweltministerin nach Salzgitter zu entsenden, um sich mit 
den Positionen des Bündnisses „Salzgitter gegen Konrad“ und der Stadt Salzgitter 
auseinanderzusetzen und für eine Diskussion zur Verfügung zu stehen.

Aus der Befürchtung heraus, bei einer Neubewertung Schacht Konrad als Endlager aufge-
ben zu müssen und aufgrund jahrzehntelanger Versäumnisse in der Atommüllentsorgungs-
politik mit leeren Händen dazustehen, wird an dem Atommüllprojekt festgehalten. Das kön-
nen wir nicht hinnehmen. Wir sehen uns als kommunale Vertreterinnen und Vertreter der 
Region in der Verantwortung vor den nachfolgenden Generationen, die nach heutigem Wis-
sen bestmögliche Lösung für die Lagerung der strahlenden Abfälle über eine Million Jahre zu 
suchen, statt an einem völlig veralteten Projekt festzuhalten, nur weil es vor 20 Jahren ge-
nehmigt wurde.

Vor diesen Hintergründen bleiben wir auch bei unserer generellen Ablehnung der Endlage-
rung von Atommüll in der Schachtanlage Konrad und bekennen uns zu einem regional abge-
stimmten Vorgehen.

Wir werden unsere Einwohnerinnen und Einwohner aktuell über den Stand des Verfahrens 
unterrichten. Von den in der Region gewählten Bundestags- und Landtagsabgeordneten wird 
nachdrücklich erwartet, die vorab genannten Forderungen aktiv zu unterstützen, damit wir 
gemeinsam Schaden von unserer Region abwenden. Zudem werden die Hauptverwaltungs-
beamten aufgefordert, in ihren Gremien der kommunalen Spitzenverbände in Land und Bund 
ebenfalls für diese Forderungen einzutreten.“

Dr. Kornblum

Anlage/n:

keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19287
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Verleihung des Ehrenbürgerrechts
Organisationseinheit:
Dezernat I 
0100 Steuerungsdienst

Datum:
14.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:
Frau Renate Wagner-Redding wird in Würdigung ihrer besonderen Verdienste um die Stadt 
Braunschweig das Ehrenbürgerrecht verliehen.

Sachverhalt:

1. Gemäß § 29 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
kann die Stadt Braunschweig Personen, die sich um die Stadt besonders verdient gemacht 
haben, das Ehrenbürgerrecht verleihen. Über die Verleihung entscheidet nach § 58 Abs. 2 
Nr. 3 NKomVG der Rat der Stadt Braunschweig.

2. Frau Renate Wagner-Redding ist seit 1993 ehrenamtliche Vorsitzende der Jüdischen 
Gemeinde. Darüber hinaus ist sie im Vorstand der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, als 
Delegierte des Landesverbandes im Zentralrat der Juden in Deutschland, im Kuratorium der 
Max-Jüdel-Stiftung, im Israel-Jacobson-Netzwerk sowie im Ecclesia und 
Synagoga/Arbeitskreis Juden und Christen tätig. Die Jüdische Gemeinde ist zudem Mitglied 
in der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit.

Sie lebt seit 1955 in Braunschweig und steht den rund 200 Mitgliedern ihrer Gemeinde, zu 
denen auch zahlreiche Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion gehören, stets 
mit Rat und ganz konkreter Hilfe zur Seite. Frau Wagner-Redding setzt sich gemeinsam mit 
den Vorstandsmitgliedern für das jüdische Leben als Teil der Braunschweiger 
Stadtgesellschaft ein. Sie sorgt dafür, dass die Jüdische Gemeinde ein fester Bestandteil des 
vielfältigen religiösen Lebens in Braunschweig ist.

Als die nur knapp 20 Quadratmeter große Synagoge zu klein für die wachsende Gemeinde 
wurde, hat sie sich besonders um den Bau der Synagoge in Braunschweig verdient 
gemacht, der 2006 eingeweiht wurde. Dafür hat sie unter anderem finanzielle Mittel aus 
öffentlichen Geldern angeworben. 

Die Synagoge ist nicht zuletzt durch ihren Einsatz gleichermaßen zum religiösen Zentrum 
und kulturellen Veranstaltungsort geworden. Von der großen Bandbreite kultureller 
Veranstaltungen profitieren alle Braunschweiger Bürgerinnen und Bürger. Dort werden 
neben jüdischen Feier- und Gedenktagen auch Vorträge, Ausstellungen und Konzerte 
angeboten, die immer wieder den Austausch zwischen den Religionen voranbringen. Ein 
Beispiel sind die außergewöhnlichen Konzerte herausragender Künstlerinnen und Künstler, 
die vom Zentralrat der Juden in Deutschland vermittelt werden. Die Organisation dieser 
Konzerte obliegt der Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Frau Wagner-Redding. Sie 
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versteht es immer wieder in besonderer Weise, Kultur als Mittel des Dialoges zwischen den 
Religionen einzusetzen.

Auch Neujahrsempfänge werden von Frau Wagner-Redding organisiert. Umgekehrt wird sie 
als Vorsitzende zu Empfängen anderer Institutionen eingeladen, zum Beispiel der Stadt 
Braunschweig, an denen sie im Rahmen ihrer jüdischen und interkonfessionellen 
Öffentlichkeitsarbeit teilnimmt, die sie für die Jüdische Gemeinde organisiert.

Seit Jahrzehnten ist Frau Wagner-Redding aktiv an der Ausgestaltung des Gedenkens an 
die Pogromnacht beteiligt. Ihr besonderes Anliegen ist die Einbeziehung jüngerer Menschen, 
insbesondere von Schülerinnen und Schülern, in die gemeinsame Gedächniskultur sowie der 
Dialog zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen. Dabei schärft sie das 
kritische Denken, warnt vor Gleichgültigkeit gegenüber antidemokratischen Kräften und zeigt 
die Gefahren auf, dass rund 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland antisemitische 
Einstellungen teilen. Auch bei der Gestaltung weiterer Gedenktage wie dem Tag des 
Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar bringt sie sich engagiert 
ein.

Darüber hinaus bietet sie Führungen in der Synagoge und auf dem jüdischen Friedhof an 
und empfängt Schülergruppen. Auch externe Besucherinnen und Besucher können etwa 
einen Gottesdienst besuchen, denn ein offenes Gemeindewesen ist ihr ebenso wichtig wie 
der Zusammenhalt innerhalb der Jüdischen Gemeinde und ihrer Mitglieder. 

Bei ihrem Amtsantritt 1993 hatte die Gemeinde 80 Mitglieder. Seit der Zuwanderung von 
Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens aus den GUS-Staaten ist die Zahl stetig 
gestiegen. Zur Integration dieser neuen Mitglieder in die Stadtgesellschaft hat Frau Wagner-
Redding einen großen Beitrag geleistet. Sie hat in der Gemeinde Deutschkurse angeboten, 
sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus hat sie sich in 
den Schulen dafür eingesetzt, dass die jungen Menschen eine gute schulische Ausbildung 
erhalten.

Frau Wagner-Redding macht sich für die Verständigung mit anderen Religionsgemein-
schaften stark, so beispielsweise mit den muslimischen und den christlichen Gemeinden. Sie 
nimmt auch an den Neujahrsempfängen sowie an den Fastenbrechen der muslimischen 
Glaubensgemeinschaften teil, empfängt Bischöfe, um mit den anderen 
Religionsgemeinschaften im Dialog zu bleiben und sich mit ihnen auszutauschen.

Zu den Aufgaben als Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde gehören auch Treffen mit 
Lokalpolitikerinnen und -politiker, Teilnahme an Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen 
sowie die Organisation und Durchführung von Literaturveranstaltungen. 

Für sie ist es nicht nur wichtig, den Menschen das Judentum näherzubringen, sondern auch 
Andersdenkenden gegenüber respektvoll und tolerant zu sein, einander auf Augenhöhe zu 
begegnen. Bei schweren Konflikten in Israel und im Nahen Osten werden beispielsweise den 
muslimischen Gemeinden Beileidsbekundungen übermittelt oder Meinungen ausgetauscht.

Frau Wagner-Redding zählte zu den Gründungsinitiatoren des Vereins „Stolpersteine für 
Braunschweig“, der in Kooperation mit Schulen die Geschichte unserer Bürgerinnen und 
Bürger jüdischen Glaubens während des NS-Regimes mit großem Erfolg recherchiert. Sie ist 
Mitglied des „Runden Tisches gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung“, der 
gemeinsam mit der Evangelisch-Lutherischen Propstei und der Stadt Braunschweig im 
Sommer des vergangenen Jahres ins Leben gerufen wurde. Auch die Solidaritäts-
bekundungen gegenüber der Ukraine unterstützt sie stets.

Bereits 2012 erhielt Frau Wagner-Redding für ihr langjähriges Engagement um die jüdische 
Gemeinschaft und die christlich-jüdische Verständigung das Bundesverdienstkreuz am 
Bande.
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Renate Wagner-Redding wäre neben den jetzigen Ehrenbürgern Gerhard Glogowski, 
Richard Borek und Sally Perel nach Martha Fuchs, der 1964 die Ehrenbürgerwürde verliehen 
wurde, die zweite Ehrenbürgerin der Stadt Braunschweig.

Frau Wagner-Redding hat durch ihr persönliches unermüdliches ehrenamtliches 
Engagement einen außerordentlich wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Dialog und zu 
einem friedlichen Zusammenleben von Christeninnen und Christen, Jüdinnen und Juden 
sowie Musliminnen und Muslime in Braunschweig geleistet. Sie hält nicht nur die Erinnerung 
an die Zeit der Verfolgung jüdischer Bürgerinnen und Bürger während des 
Nationalsozialismus für eine historische Verpflichtung, sondern sie trägt durch ihr 
interreligiöses Wirken in Braunschweig zum besseren Verständnis der Menschen und 
Religionen bei. Mit ihrem Namen ist verbunden, dass es wieder ein aktives jüdisches Leben 
in Braunschweig gibt. Durch ihr Wirken für das jüdische Leben in unserer Stadt setzt sie ein 
Zeichen, das Mut macht, sich entschlossen gegen Antisemitismus und Rechtspopulismus in 
der Gesellschaft zu behaupten.

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, Frau Renate Wagner-Redding das 
Ehrenbürgerrecht zu verleihen.

Die Übertragung der Ehrenbürgerwürde wird im Rahmen eines städtischen Empfangs 
erfolgen.

Dr. Kornblum

Anlage/n:

Text Ehrenbürgerbrief
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DER RAT DER STADT BRAUNSCHWEIG 

 

hat in seiner Sitzung am 27. September 2022 beschlossen, 

 

 

Frau 

 

R E N A T E   W A G N E R - R E D D I N G 

 

 

in Anerkennung ihrer besonderen Verdienste 

 

um die Stadt Braunschweig das 

 

 

E H R E N B Ü R G E R R E C H T 

 

 

zu verleihen. 

 

 

 

__. _______ 2022 

 

 

 

 

Dr. Thorsten Kornblum 

Oberbürgermeister 
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Frau Renate Wagner-Redding hat durch ihr persönliches unermüdliches 

ehrenamtliches Engagement einen außerordentlich wichtigen Beitrag 

zum gesellschaftlichen Dialog und zu einem friedlichen Zusammenleben 

der christlichen, jüdischen und muslimischen Menschen in Braunschweig 

geleistet. 

 

Sie hält nicht nur die Erinnerung an die Zeit der Verfolgung jüdischer 

Menschen während des Nationalsozialismus aus unserer Stadt und 

darüber hinaus für eine historische Verpflichtung, sondern sie trägt durch 

ihr interreligiöses Wirken in Braunschweig zum besseren Verständnis 

der Religionen bei. 

 

Für sie ist es nicht nur wichtig den Menschen das Judentum 

näherzubringen, sondern auch Andersdenkenden gegenüber respektvoll 

und tolerant zu sein, einander auf Augenhöhe zu begegnen. 

 

Mit ihrem Namen ist verbunden, dass es wieder ein aktives, offenes 

jüdisches Leben in Braunschweig gibt. Ihr Wirken für das jüdische Leben 

und für die Verständigung zwischen Kulturen und Religionen setzt ein 

Zeichen, das Mut macht, sich entschlossen gegen Antisemitismus, 

Rechtspopulismus und Rassismus in der Gesellschaft zu behaupten. 

 

Der Rat der Stadt würdigt mit dieser Ehrung eine Persönlichkeit, deren 

unschätzbar wertvolles Engagement zum Wohl der Stadt Braunschweig 

und ihrer Einwohnerinnen und Einwohner wirkt. 

 

Als Dank und Anerkennung verleiht die Stadt Braunschweig Frau Renate 

Wagner-Redding das Ehrenbürgerrecht. 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-18678
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Änderung der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat I 
0300 Rechtsreferat

Datum:
16.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

1. Art. I Buchstabe A der als Anlage 1 beigefügten Zwölften Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Braunschweig (§ 18 „Sitzungsteilnahme und Anhörung per 
Videokonferenztechnik“) wird beschlossen.

2. Art. I Buchstaben B und C der als Anlage 1 beigefügten Zwölften Satzung zur Ände-
rung der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig (insbesondere § 19 „Livestream im 
Internet“) werden beschlossen.

Sachverhalt: 

Die dem Rat vorgeschlagenen Änderungen der Hauptsatzung betreffen die Sitzungsteilnah-
me und Anhörung per Videokonferenztechnik (1.) sowie die Übertragung per Livestream im 
Internet (2.).

Zu 1.:

Der Niedersächsische Landtag hat am 23. März 2022 Änderungen des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes beschlossen (vgl. Nds. GVBl. Nr. 11/2022, Seite 191). Die 
Änderungen betreffen insbesondere die Ergänzung des § 64 NKomVG (Öffentlichkeit der 
Sitzungen) mit den Absätzen 3 bis 9. Damit wurde angesichts der Erfahrungen der aufgrund 
der Regelung des § 182 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 NKomVG seit Sommer 2020 durchgeführten 
hybriden Gremiensitzungen in zahlreichen niedersächsischen Kommunen dauerhaft und 
auch außerhalb pandemischer Lagen die Möglichkeit geschaffen, die Sitzungen der kommu-
nalen Vertretungen auf der Basis einer eigenständigen örtlichen Regelung in Form von Hy-
bridsitzungen durchzuführen.

Nach § 64 Abs. 3 Satz 1 NKomVG können die Abgeordneten an den Sitzungen der Vertre-
tung durch Zuschaltung per Videokonferenztechnik teilnehmen, soweit die Hauptsatzung 
dies zulässt. Die Teilnahme kann dabei von Beschränkungen abhängig gemacht werden. 
Ausgenommen ist eine Teilnahme per Videokonferenztechnik für die oder den Ratsvorsit-
zenden. Aus der Beschränkung der Regelung auf Abgeordnete geht hervor, dass auch die 
Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister nicht digital teilnehmen darf. Unzulässig ist die 
Zuschaltung per Videokonferenztechnik darüber hinaus bei geheimen Wahlen sowie bei ge-
heimen Abstimmungen und Beratungen von Angelegenheiten, zu deren Geheimhaltung die 
Kommune nach § 6 Abs. 3 Satz 1 NKomVG verpflichtet ist.
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Die Absätze 4 und 5 normieren die Voraussetzungen und die Umsetzung der Videokonfe-
renztechnik sowie die Folgen von etwaigen technischen Störungen. So muss insbesondere 
technisch sichergestellt sein, dass die im Sitzungsraum persönlich anwesenden Mitglieder 
und die durch Zuschaltung teilnehmenden Mitglieder sich während der gesamten Sitzung in 
Bild und Ton wahrnehmen können. Bei technischen Störungen der Zuschaltung im Verant-
wortungsbereich der Kommune ist die Sitzung von der oder dem Ratsvorsitzenden zu unter-
brechen und ggf. abzubrechen. Sonstige Störungen der Zuschaltung sind unbeachtlich; sie 
haben insbesondere keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines ohne die betroffenen Ab-
geordneten gefassten Beschlusses. Abs. 6 legt zusätzliche Voraussetzungen für die Teil-
nahme per Videokonferenztechnik an nicht öffentlichen Sitzungen fest. Nach Abs. 7 kann die 
Hauptsatzung auch Anhörungen per Videokonferenztechnik zulassen. Soweit die Hauptsat-
zung nichts anderes bestimmt, gelten gemäß Abs. 8 die Regelungen für Sitzungen des 
Hauptausschusses und der Ausschüsse entsprechend.

Für eine Änderung der Hauptsatzung, welche die Sitzungsteilnahme und/oder Anhörung per 
Videokonferenztechnik ermöglicht, ist ein Beschluss mit Mehrheit von zwei Dritteln der Mit-
glieder der Vertretung erforderlich, vgl. § 64 Abs. 3 Satz 4, Abs. 7 NKomVG.

Von diesen Handlungsmöglichkeiten soll mit der vorgeschlagenen Änderung der Hauptsat-
zung durch den neu eingefügten § 18 („Sitzungsteilnahme und Anhörung per Videokonfe-
renztechnik“) Gebrauch gemacht werden.

Wie mit der Mitteilung vom 12. Mai 2022 (22-18793) angekündigt, hat die Verwaltung in den 
vergangenen Monaten im Dialog mit den Fraktionen und Gruppen die Grundlage für die zu-
künftige Durchführung von Hybridsitzungen erstellt, welches die beidseitigen Bedarfe und 
rechtlichen Anforderungen berücksichtigt. Dabei war das Ziel, die in Pandemiezeiten erprob-
te Verfahrensweise auf die neue Rechtsgrundlage zu übertragen und erforderlichenfalls im 
Detail anzupassen.

Mit der vorliegenden Satzungsänderung ist nunmehr die Durchführung von Hybridsitzungen 
des Rates, des Verwaltungsausschusses, der Ausschüsse des Rates sowie der Stadtbe-
zirksräte unabhängig von einem Pandemie- oder Infektionsgeschehen rechtlich möglich. 
Voraussetzung ist zum einen die Anordnung in der Ladung. Zum anderen müssen im jeweili-
gen Sitzungssaal die gesetzlich vorgegebenen technischen Voraussetzungen bestehen.

Die Anordnung in der Ladung erfolgt für den Rat durch die Oberbürgermeisterin/den Ober-
bürgermeister im Einvernehmen mit der/dem Ratsvorsitzenden. Die Regelung findet auf den 
Verwaltungsausschuss (Anordnung durch die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister), 
die Ausschüsse des Rates (Anordnung durch die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeis-
ter bzw. in seiner Vertretung durch eine Dezernentin bzw. einen Dezernenten im Einverneh-
men mit der/dem Ausschussvorsitzenden) und die Stadtbezirksräte (Anordnung durch die 
Bezirksbürgermeisterin/den Bezirksbürgermeister im Einvernehmen mit der Bezirksge-
schäftsstelle) entsprechende Anwendung.

Trotz der hiermit rechtlich bestehenden Möglichkeit der Durchführung von Hybridsitzung für 
sämtliche Gremien, werden sich – zumindest vorerst – Einschränkungen in tatsächlicher 
Hinsicht ergeben. So genügen die technischen Möglichkeiten in den Sitzungssälen im Rat-
haus derzeit nicht den neuen, in § 64 Abs. Abs. 4 NKomVG gesetzlich definierten techni-
schen Anforderungen für eine hybride Sitzungsdurchführung. Diese sind gegenüber den bis-
herigen Anforderungen für Hybridsitzungen erhöht worden. 

Darüber hinaus lassen die derzeit verwendete Software „Webex“ – aber auch Alternativen, 
wie z.B. MS Teams oder Zoom – aufgrund der gesetzlichen Pflicht, dass sich die anwesen-
den und die durch Zuschaltung per Videokonferenztechnik teilnehmenden Mitglieder wäh-
rend der gesamten Sitzung gegenseitig in Bild und Ton wahrnehmen können, sowie die da-
mit verbundenen hohen Anforderungen an die Sitzungsleitung bisher weiterhin nur eine be-
grenzte Anzahl von Teilnehmern per Videokonferenztechnik zu.
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Vor diesem Hintergrund und um einen angemessen lebhaften Sitzungsverlauf zu bewahren, 
sollte die Zuschaltung per Videokonferenz zunächst weiterhin auf Ausnahmefälle begrenzt 
bleiben.

Zur konkreten verfahrensmäßigen Abwicklung wird die Verwaltung noch gesondert in-
formieren. 

Zu 2.:

Die vorgeschlagene Neuregelung des Livestreams im Internet in § 19 berücksichtigt die Be-
darfslage und die anfallenden Kosten.
Danach ist – wie bisher – ein Livestream jeder öffentlichen Ratssitzung vorgesehen.

Zudem soll zukünftig unabhängig von einem Pandemie- oder Infektionsgeschehen für die 
Ausschüsse des Rates die Möglichkeit bestehen, in besonderen Einzelfällen einen Live-
stream für öffentliche Sitzungen anzubieten. Hierfür ist die Anordnung der Oberbürgermeis-
terin/des Oberbürgermeisters bzw. einer Dezernentin/eines Dezernenten im Einvernehmen 
mit der/dem Ausschussvorsitzenden in der Ladung erforderlich.

Für die Stadtbezirksräte ist, wie bisher auch, kein Livestream vorgesehen.

Für die Änderung der Hauptsatzung zu 2.) ist die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder 
des Rates ausreichend (§ 12 Abs. 2 NKomVG). Daher lässt die Differenzierung des Be-
schlussvorschlages eine ggf. beantragte getrennte Abstimmung zu. 

Dr. Kornblum

Anlage/n:

Zwölfte Änderung der Hauptsatzung
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Anlage 
 
 
 

Zwölfte Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig 

vom 8. November 2011 
 
 

Aufgrund der §§ 10 und 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl., S. 48), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. März 2022 (Nds. GVBl. S. 191), hat der Rat der Stadt Braunschweig 
in seiner Sitzung am 27. September 2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

Art. I 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Braunschweig vom 8. November 2011 (Amtsblatt für die Stadt 
Braunschweig Nr. 15 vom 11. November 2011, S. 47) in der Fassung der Elften Änderungs-
satzung vom 16. November 2021 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 13 vom 23. No-
vember 2021, S. 57) wird wie folgt geändert: 
 
A. Nach § 17 wird folgender § 18 eingefügt: 
 

„§ 18 
Sitzungsteilnahme und Anhörung per Videokonferenztechnik 

 
(1) Die Ratsmitglieder, die Beamtinnen und Beamten auf Zeit und sonstige Vertreterinnen 

und Vertreter der Verwaltung können an den Sitzungen des Rates durch Zuschaltung 
per Videokonferenztechnik teilnehmen, soweit dies die Oberbürgermeisterin/der Ober-
bürgermeister im Einvernehmen mit der/dem Ratsvorsitzenden in der Ladung anordnet. 
Die Anordnung setzt voraus, dass im Sitzungssaal die technischen Voraussetzungen 
dafür bestehen, dass sich alle Ratsmitglieder während der gesamten Sitzung gegensei-
tig in Bild und Ton wahrnehmen können und die durch Zuschaltung der Videokonferenz-
technik teilnehmenden Mitglieder während der gesamten Sitzung auch für die im Sit-
zungssaal anwesende Öffentlichkeit in Bild und Ton wahrnehmbar sind. Satz 1 gilt nicht 
für die Ratsvorsitzende/den Ratsvorsitzenden und die Oberbürgermeisterin/den Ober-
bürgermeister. 
 

(2) In einer Sitzung, an der Ratsmitglieder durch Zuschaltung per Videokonferenztechnik 
teilnehmen, dürfen geheime Wahlen (§ 67 Satz 2 NKomVG), nach § 66 Abs. 2 NKomVG 
vorgesehene geheime Abstimmungen und Beratungen von Angelegenheiten, zu deren 
Geheimhaltung die Kommune nach § 6 Abs. 3 Satz 1 NKomVG verpflichtet ist, nicht 
durchgeführt werden. 

 
(3) Nehmen Ratsmitglieder per Videokonferenztechnik an nicht öffentlichen Sitzungen teil, 

so haben sie sicherzustellen, dass bei ihnen keine weiteren Personen die Sitzung verfol-
gen können. § 40 Abs. 2 NKomVG gilt entsprechend. 

 
(4) Eine Anhörung gemäß § 62 Abs. 2 NKomVG kann durch Zuschaltung der anzuhörenden 

Person per Videokonferenztechnik erfolgen. 
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(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für die Sitzungen des Verwaltungsausschusses, der Aus-
schüsse des Rates und der Stadtbezirksräte entsprechend. 

 
B. Die bisherigen §§ 18 und 19 werden zu §§ 19 und 20. 
 
C. § 19 wird wie folgt geändert: 
 

„§ 19 
Livestream im Internet 

 
(1) Die öffentlichen Sitzungen des Rates (§ 17 Abs. 1) werden zeitgleich im Internet als Li-

vestream übertragen.  
 
(2) Jedem Ratsmitglied steht das Recht zu, nachdem die/der Ratsvorsitzende ihr/ihm das 

Wort erteilt hat, ohne nähere Begründung zu verlangen, dass die Internetübertragung 
des eigenen Redebeitrags beendet bzw. im weiteren Fortgang der Sitzung unterlassen 
wird. Daneben steht der/dem Ratsvorsitzenden aufgrund ihrer/seiner Ordnungsfunktion 
das Recht zu, die Internetübertragung zu untersagen. Die Beendigung der Internetüber-
tragung gemäß Satz 1 und 2 ist im Protokoll zu vermerken. 

 
(3) Sitzungen der Ausschüsse des Rates können im Internet als Livestream übertragen wer-

den, soweit dies von der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister oder in seiner 
Vertretung von einer Dezernentin bzw. einem Dezernenten im Einvernehmen mit 
der/dem Ausschussvorsitzenden in der Ladung angeordnet wird. Absatz 2 gilt entspre-
chend.“ 

 
 

Art. II 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt Braun-
schweig in Kraft. 
 
Braunschweig, den 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 

Dr. Kornblum 
 

Vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht. 
 
 
Braunschweig, den 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 

Dr. Kornblum 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19582
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Umbesetzung in Ausschüssen
Organisationseinheit:
Dezernat I 
0100 Steuerungsdienst

Datum:
16.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:
Anstelle von Ratsherrn Felix Bach wird Ratsfrau Cristina Antonelli-Ngameni als Mitglied in 
den Ausschuss für Soziales und Gesundheit entsandt.

Ratsherr Felix Bach (bisher Ausschussmitglied) wird anstelle von Ratsherrn Gordon 
Schnepel als Stellvertreter im Ausschuss für Soziales und Gesundheit benannt.  

Sachverhalt:
Gemäß § 71 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Stadt die Besetzung der Ausschüsse durch Beschluss festgestellt.

Gemäß § 51 der Geschäftsordnung (GO) sind für Ratsmitglieder in Ausschüssen mit 
Beschlussrechten nach § 6 der Hauptsatzung Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu 
bestimmen.

Nach § 71 Abs. 9 Satz 3 NKomVG können Fraktionen und Gruppen Ausschussmitglieder, 
die sie benannt haben, durch andere Ausschussmitglieder ersetzen.

Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN hat mit Nachricht vom 5. und 13. September 2022 die 
o. g. Umbesetzung im Ausschuss für Soziales und Gesundheit mitgeteilt.

Die personellen Änderungen werden mit diesem Beschluss festgestellt.

Dr. Kornblum

Anlage/n:
keine 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19265
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Berufung von einer Stellvertretenden Ortsbrandmeisterin und 
einem Stellvertretenden Ortsbrandmeister in das 
Ehrenbeamtenverhältnis
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
25.08.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue 
(Anhörung)

06.09.2022 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Südwest (Anhörung) 13.09.2022 Ö
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 15.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

Die nachstehend aufgeführten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig werden 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von 6 Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis 
berufen:

lfd. Nr. Ortsfeuerwehr Funktion Name, Vorname
1 Harxbüttel Stellvertretender Ortsbrandmeister Hermann, Martin
2 Timmerlah Stellvertretende Ortsbrandmeisterin Menzel, Julia

Sachverhalt:

Die Mitgliederversammlungen der Ortsfeuerwehren haben die Obengenannten als Stellvertretende 
Ortsbrandmeisterin und als Stellvertretenden Ortsbrandmeister vorgeschlagen.

Die für die Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis geforderten fachlichen und beamtenrecht-
lichen Voraussetzungen werden erfüllt.

Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus § 20 Abs. 4 des Niedersächsischen. 
Brandschutzgesetzes.

Dr. Pollmann

Anlage/n:
Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19257
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Änderung der Satzung über die Erhebung von Kosten für 
Amtshandlungen und Verwaltungstätigkeiten der Stadt 
Braunschweig auf dem Gebiet des eigenen Wirkungskreises 
(Verwaltungskostensatzung)
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
01.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 15.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

„Die als Anlage beigefügte Sechzehnte Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Kosten für Amtshandlungen und Verwaltungstätigkeiten der Stadt 
Braunschweig auf dem Gebiet des eigenen Wirkungskreises (Verwaltungskostensatzung) 
wird beschlossen.“

Sachverhalt:

Die Verwaltungskostensatzung (VKS) enthält Regelungen zur Erhebung von 
Verwaltungsgebühren, die die Stadt Braunschweig für Amtshandlungen und sonstige 
Verwaltungstätigkeiten auf dem Gebiet des eigenen Wirkungskreises beanspruchen kann, 
und als Anlage einen Kostentarif mit ca. 150 Einzeltarifen, die die Amtshandlungen und 
Verwaltungstätigkeiten zusammenfassen, für die Gebühren erhoben werden. 

Für eine Reihe von Gebührentatbeständen ist vorgesehen, dass die für die erbrachte 
Leistung zu erhebende Gebühr individuell und unter Berücksichtigung des eingesetzten 
Zeitaufwandes bemessen wird. Als verwaltungsintern einheitliche Grundlage bestimmt § 3 
Abs. 3 Satz 2 der aktuellen Verwaltungskostensatzung: 

„Soweit im Kostentarif nicht anderes bestimmt ist, sind je angefangene Viertelstunde erforderlichen 
Zeitaufwands zu berechnen:

1
.
 

für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1 unter dem 2. 
Einstiegsamt und für vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   9,90 Euro 

2
.
 

für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1 ab dem 2. Einstiegsamt 
und für vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 13,10 Euro 

3
.
 

für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2 unter dem 2. 
Einstiegsamt und für vergleichbare Arbeitnehmerinnen und 15,30 Euro 

4
.
 

für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2 ab dem 2. Einstiegsamt 
und für vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 18,75 Euro“ 
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Die vorgenannten Werte beziehen sich auf die vom Fachbereich Zentrale Dienste für das 
Jahr 2021 ermittelten, für die Stadt Braunschweig gültigen, durchschnittlichen 
Personalkosten je Besoldungs-, Vergütungs- bzw. Lohngruppe. Für das Jahr 2022 haben 
sich die folgenden Durchschnittswerte ergeben:

Für Nr. 1 10,21 Euro Vorschlag für Satzungsänderung.:
10,20 Euro

+3,03 %

 Für Nr. 2 13,54 Euro Vorschlag für Satzungsänderung.:
13,50 Euro

+3,05 %

Für Nr. 3 15,88 Euro Vorschlag für Satzungsänderung.:
15,90 Euro

+3,92 %

Für Nr. 4 19,51 Euro Vorschlag für Satzungsänderung.:
19,50 Euro

+4,00 %

Mit der vorgeschlagenen Satzungsänderung sollen die Gebührenregelungen, die nach 
Zeitaufwand bemessen werden, an die Entwicklung der Personalkosten angepasst werden. 

Die ca. 150 einzelnen Kostentarife der Verwaltungskostensatzung sind letztmalig durch 
Beschluss des Rates in der Ratssitzung am 21. Dezember 2021 aktualisiert worden. Diese 
Kostentarife sollen im bisher üblichen dreijährigen Turnus überprüft und an die 
Kostenentwicklung angepasst werden.

Schlimme

Anlage/n:

Anlage Änderungssatzung
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Anlage  
  
  

Sechzehnte Satzung 
zur Änderung der Satzung 

über die Erhebung von Kosten für Amtshandlungen und Verwaltungstätigkeiten 
der Stadt Braunschweig auf dem Gebiet des eigenen Wirkungskreises 

(Verwaltungskostensatzung) 
 

vom … 
 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 
16. Dezember 2010 (Nds. GVBl S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. März 2022 (Nds. GVBl S. 161) und der §§ 1, 2 und 4 des Niedersächsischen Kommunal-
abgabengesetzes vom 20. April 2017 (Nds. GVBl S. 121) zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 13. Oktober 2021 (Nds. GVBl S. 700), hat der Rat der Stadt Braun-
schweig in seiner Sitzung am … folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 
§ 3 Absatz 3 Satz 2 der Satzung über die Erhebung von Kosten für Amtshandlungen und 
Verwaltungstätigkeiten der Stadt Braunschweig auf dem Gebiet des eigenen Wirkungskrei-
ses (Verwaltungskostensatzung) vom 16. Juni 1992 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig 
Nr. 7 vom 30. Juni 1992, S. 17 ff.) in der Fassung der 15. Änderungssatzung vom 21. De-
zember 2021 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 14 vom 27. Dezember 2021, S. 61 
ff.) wird wie folgt gefasst:  
  
„Soweit im Kostentarif nicht anderes bestimmt ist, sind je angefangene Viertelstunde erfor-
derlichen Zeitaufwands zu berechnen:  
  
1. für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1 

unter dem 2. Einstiegsamt und für vergleichbare  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       10,20 Euro  

 
2. für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1 

ab dem 2. Einstiegsamt und für vergleichbare 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          13,50 Euro  

 
3. für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2 

unter dem 2. Einstiegsamt und für vergleichbare 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          15,90 Euro  

 
4. für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2 

ab dem 2. Einstiegsamt und für vergleichbare 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          19,50 Euro“  
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Artikel II 
  

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Braun-
schweig in Kraft.  
  
Braunschweig, den  
 

Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
 
 
 

Geiger 
Erster Stadtrat 

  
  
Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht.  
  
Braunschweig, den  
 

Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
 
 
 

Geiger 
Erster Stadtrat 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19541
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2022 hier: Zustimmung zu über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 
NKomVG
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
08.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 15.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:
„Den in der Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG
wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.“

Sachverhalt:

1. Ergebnishaushalt TH Finanzen

Zeile 15     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Projekt     4E.210369 – Petzvalstr. 50 / Heizungsumstellung
Sachkonto     421110 Grundstücke und baul. Anlagen/Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 285.800,00 € 
beantragt.

Haushaltsansatz 2022: 382.000,00 €
überplanmäßig beantragte Aufwendungen: 285.800,00 € 
neu zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 667.800,00 €

Im Haushaltsplan 2022 sind für die Umstellung der Heizungsanlage auf dem Areal 
Petzvalstr. 50 von Gas auf Fernwärme kassenwirksame Mittel i. H. v. 382.000 € 
veranschlagt.

Der Ausschuss für Planung und Hochbau hat in seiner Sitzung am 13.07.2022 dieser 
Baumaßnahme zugestimmt und die Gesamtkosten mit 667.800 € festgestellt - vgl. Vorlage 
22-19105 -. Es besteht somit ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf in Höhe von 285.500 €. 
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BS Energy hat den Vertrag der derzeitigen Wärmelieferung „Gas“ für die Liegenschaft Petz-
valstraße 50, 50 a, 50 b gekündigt und bereits die Fernwärmeleitung an das Grundstück 
herangeführt. Aufgrund der sehr langen Lieferzeiten für die erforderlichen Materialien zur 
Umstellung der Heizung auf Fernwärme ist nach dem Vergabeverfahren der Auftrag bis 
spätestens Dezember 2022 zu erteilen, um den vorgesehenen Baubeginn etwa im Mai 2023 
einhalten zu können. Wenn dieser Zeitplan nicht eingehalten wird, besteht die Gefahr, dass 
im übernächsten Winter in diesen Gebäuden, die zum Teil vermietet sind, keine Heizenergie 
zur Verfügung steht. 

Die beantragten Haushaltsmittel werden daher noch in diesem Haushaltsjahr benötigt. 
Hierfür ist es erforderlich, überplanmäßige Haushaltsmittel bereitzustellen. Die sachliche und 
zeitliche Unabweisbarkeit der Finanzierung ergibt sich durch die Gefahr der fehlenden 
Versorgung des Gebäudes mit Heizenergie, wenn nicht kurzfristig mit der Umsetzung der 
Maßnahme begonnen wird.

Zur Deckung der Maßnahme stehen Haushaltsmittel des Projektes „GS Broitzem Sporthalle / 
Außensanierung (4E.210336)“ zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um unechte 
Deckungsmittel, da diese weiterhin benötigt werden und neu veranschlagt werden müssen.

Deckung:

Art der Deckung PSP-Element / 
Kostenart Bezeichnung Betrag in €

Minderaufwendungen 4E.210336.00.505 / 
421110

GS Broitzem, 
Sporthalle/Außensanierung / 
Grundstücke und bauliche 
Anlagen/Instandhaltungen

285.800

2. Finanzhaushalt THTiefbau und Verkehr

Zeile 26     Baumaßnahmen
Projekt     5E.660103 Brücke Klostergang/ Ersatzbau
Sachkonto     787210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Projekte

Bei dem o. g. Projekt werden überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 170.000,00 € 
beantragt.

Haushaltsansatz 2022: 0,00 €
Haushaltsrest 2021: 458.878,22 €
überplanmäßig beantragte Auszahlungen: 170.000,00 € 
neu zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 628.878,22 €

Dem Neubau der Brücke über die Alte Mittelriede wurde durch den PlUA am 22.09.2021 (DS 
19-10587-02) zugestimmt. Dies berücksichtigend sind nach einer groben Kostenschätzung 
490.000 € in den Haushalt eingeplant worden. Nach vorliegender Kostenberechnung sollen 
die neuen Gesamtkosten der Brücke mit 660.000 € nunmehr im AMTA am 13.09.2022 
beschlossen werden (DS 22-18652). Es besteht eine Finanzierungslücke in Höhe von 
170.000 €. 

Die vorhandene Brücke aus dem Jahr 1945 ist stark geschädigt. Eine wirtschaftliche 
Instandsetzung bzw. Ertüchtigung ist auf Grund des umfänglich geschädigten Zustandes 
nicht möglich. Die Brücke muss daher durch einen Neubau ersetzt werden.

Die Maßnahme hat kurzfristig zu erfolgen, da die Feuerwehrzufahrt für das zwischen der 
Brücke Alte Mittelriede (Klostergang) und der Wabebrücke (Klostergang) gefangene 
Gebäude und damit die Querung mindestens einer der Brücken gesichert werden muss.
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Auch die Wabebrücke (Klostergang) ist stark geschädigt und muss ersetzt werden. Aus 
wirtschaftlichen Gründen sollen beide Brücken aufgrund ihrer örtlichen Nähe in einer 
Baumaßnahme abgewickelt werden. 

Das Brückenbauwerk über die Alte Mittelriede wird neben dieser Anforderung auch für den 
Freizeitverkehr und durch den FB Stadtgrün und Sport als einzige Zufahrt zu den Teich- und 
Stadtgrünbereichen südlich des Klostergutes genutzt. 

Die Finanzierung dieser Maßnahme wird aus den vorstehend genannten Gründen als 
sachlich und zeitlich unabweisbar angesehen.

Eine weitere Verzögerung würde darüber hinaus die Baumaßnahme aufgrund der 
anhaltenden Inflation und der Lieferengpässe noch teurer machen, da es sich bei der 
Baumaßnahme und der Herstellung der dafür benötigten Vorprodukte um sehr 
energieintensive Prozesse handelt.

Zur Deckung der Maßnahme stehen Haushaltsmittel des Projektes „Sonnenstr.-Am Hohen 
Tore/Umbau (5E.660153)“ zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um unechte 
Deckungsmittel, da diese weiterhin benötigt werden und voraussichtlich nachveranschlagt 
werden müssen.

Deckung:

Art der Deckung PSP-Element / 
Kostenart Bezeichnung Betrag in €

Minderauszahlungen 5E.660153.00.500.663 / 
787210

Sonnenstr.-Am Hohen 
Tore/Umbau / 
Tiefbaumaßnahmen - 
Projekte

170.000

3. Finanzhaushalt THTiefbau und Verkehr

Zeile 26     Baumaßnahmen
Projekt     5E.660117 Wabebrücke Klostergang/Möller/Ersatz
Sachkonto     787210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Projekte

Bei dem o. g. Projekt werden überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 370.000,00 € 
beantragt.

Haushaltsansatz 2022: 0,00 €
Haushaltsrest 2021: 597.039,47 €
überplanmäßig beantragte Auszahlungen: 370.000,00 € 
neu zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 967.039,47 €

Dem Neubau der Brücke über die Wabe (Klostergang) wurde durch den PlUA am 
22.09.2021 (DS 19-10587-02) zugestimmt. Dies berücksichtigend sind nach einer groben 
Kostenschätzung 650.000 € in den Haushalt eingeplant worden. Nach vorliegender 
Kostenberechnung sollen die neuen Gesamtkosten der Brücke mit 1.020.000 € im AMTA am 
13.09.2022 beschlossen werden (DS 22-18652). Es besteht eine Finanzierungslücke in 
Höhe von 370.000 €. 
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Die vorhandene Brücke aus dem Jahr 1910 ist stark geschädigt. Die Schädigung war 
entsprechend gutachterlicher Stellungnahme so groß, dass sie im Dezember 2019 für 
jeglichen Verkehr gesperrt werden musste. Es wurde ein behelfsmäßiger Übergang für den 
Fuß- und Radverkehr geschaffen, der nicht für eine längere Dauer ausgelegt ist. Eine 
wirtschaftliche Instandsetzung bzw. Ertüchtigung ist auf Grund des umfänglich geschädigten 
Zustandes nicht möglich. Die Brücke muss daher durch einen Neubau ersetzt werden.

Die Maßnahme hat kurzfristig zu erfolgen, da die Feuerwehrzufahrt für das zwischen der 
Brücke Alte Mittelriede (Klostergang) und der Wabebrücke (Klostergang) gefangene 
Gebäude und damit die Querung mindestens einer der Brücken gesichert werden muss.
Auch die Brücke über die Alte Mittelriede (Klostergang) ist stark geschädigt und muss ersetzt 
werden. Aus wirtschaftlichen Gründen werden beide Brücken aufgrund ihrer örtlichen Nähe 
in einer Baumaßnahme abgewickelt. 

Die Finanzierung dieser Maßnahme wird aus den vorstehend genannten Gründen als 
sachlich und zeitlich unabweisbar angesehen.

Eine weitere Verzögerung würde darüber hinaus die Baumaßnahme aufgrund der 
anhaltenden Inflation und der Lieferengpässe noch teurer machen, da es sich bei der 
Baumaßnahme und der Herstellung der dafür benötigten Vorprodukte um sehr 
energieintensive Prozesse handelt.

Zur Deckung der Maßnahme stehen Haushaltsmittel des Projektes „Sonnenstr.-Am Hohen 
Tore/Umbau (5E.660153)“ zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um unechte 
Deckungsmittel, da diese weiterhin benötigt werden und voraussichtlich nachveranschlagt 
werden müssen.

Deckung:

Art der Deckung PSP-Element / 
Kostenart Bezeichnung Betrag in €

Minderauszahlungen 5E.660153.00.500.663 / 
787210

Sonnenstr.-Am Hohen 
Tore/Umbau / 
Tiefbaumaßnahmen - 
Projekte

370.000

Geiger

Anlage/n:

Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19541-01
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2022 hier: Zustimmung zu über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 
NKomVG
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
14.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 15.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

„Den in der Ergänzungsvorlage aufgeführten außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß 
§§ 117 NKomVG wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel 
zugestimmt.“

Sachverhalt:

4. Finanzhaushalt TH Feuerwehr
Zeile 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Projekt 5E.37Neu Rettungsdienstfahrzeug 1
Projekt 5E.37Neu Rettungsdienstfahrzeug 2
Sachkonto 783110 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Bei den beiden o. g. neu einzurichtenden Projekten wird eine außerplanmäßige Auszahlung 
in Höhe von je 210.000,00 €, insgesamt 420.000,00 €
beantragt.
Haushaltsansatz 2022:                                                 0,00 €
außerplanmäßig beantragte Auszahlungen: 420.000,00 €
neu zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:   420.000,00 €

Die Mittel für die beiden Rettungsdienstfahrzeuge wurden bereits 2021 im Projekt 5S.370014 
„FB 37: Global-Spezialfahrzeuge Rettungsdienst“ bereitgestellt. Die Ausschreibung konnte 
aufgrund umfangreicher Vorarbeiten und pandemiebedingter Mehrbelastungen in 2021 nicht 
mehr erfolgen. Insoweit sind die Mittel als Haushaltsreste ins Jahr 2022 – abgebildet im 
Projekt 5S.370014 – übertragen worden.

Aufgrund der jahrelangen Praxis, Maßnahmen mit einem Volumen von mehr als 150.000 € in 
Einzelprojekten darzustellen, ist es erforderlich, die jetzt anstehende Beschaffung von zwei 
neuen Rettungsdienstfahrzeugen in zwei Einzelprojekten abzubilden.
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Vor diesem Hintergrund können die Mittel nur außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Deckung:
Art der Deckung: Minderauszahlungen
PSP-Element:      5S.370014.00.500.006 FB 37: Global-Spezialfahrz. Rettung. 
Kostenart:            783110 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Betrag:                 420.000,00 €

Anlage/n:

Keine

TOP 12.1

43 von 308 in Zusammenstellung



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19541-02
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2022 hier: Zustimmung zu über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 
NKomVG
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
14.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 15.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

Den in der Vorlage aufgeführten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG 
wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.

Sachverhalt:

5. Teilhaushalt FB 20 - Finanzen -
Zeile 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Projekt 4E.200004.XX – Maßnah. i. Z. m. Krisenmanagement / Katastrophenschutz
Sachkonto 427193 IM Sonstige Sachaufwendungen

Bei dem o. g. Projekt werden weitere außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 
4.200.000 € beantragt.

Haushaltsansatz 2022: 0 €
bereits außerplanmäßig beantragte Aufwendungen (siehe 22-18221) 2.500.000 €
bereits außerplanmäßig beantragte Aufwendungen (siehe 22-18221-01) 7.500.000 €
bereits außerplanmäßig beantragte Aufwendungen (siehe 22-18221-02) 5.000.000 €
bereits außerplanmäßig beantragte Aufwendungen (siehe 22-18543) 2.500.000 €
außerplanmäßig beantragte Aufwendungen: 4.200.000 €
neu zur Verfügung stehende Haushaltsmittel (Aufwendungen/Auszahlungen) 21.700.000 €

Hinsichtlich der Gründe für die Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel für 
Maßnahmen zum Krisenmanagement / Katastrophenschutz wird auf die Vorlage 22-18543 
verwiesen. 

Die Unterbringung von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine findet derzeit in den Sporthallen 
Arminiusstr., Rheinring und Naumburgstr. sowie in der DRK-Flüchtlingsunterkunft im Vienna 
Easy-Hotel statt. Aufgrund des bis vor kurzem gültigen Zuweisungsstopps sind die 
Sporthallen derzeit nur gering belegt. Sie sollten zum 30.09.2022 geschlossen werden.
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Seit dem 08.09.2022 erhält die Stadt Braunschweig erneut vom Land Geflüchtete 
zugewiesen. Bis auf weiteres ist von 25 Personen wöchentlich auszugehen. Weiterhin wird 
derzeit eine neue Verteilquote durch das Land berechnet, vermutlich wird diese hoch 
ausfallen.

Der bisher bewilligte Budget-Umfang war für eine Nutzung der Sporthallen bis zum 
30.09.2022 bemessen. Die zwischenzeitlich durch den APH entschiedene Weiternutzung 
des Vienna Easy-Hotels über den 30.09.2022 hinaus war zunächst ohne Budget-Ausweitung 
möglich, weil durch die entstandene Minderauslastung der Unterkünfte Betreuungskosten 
erspart werden konnten. 

Im Hinblick auf die veränderte Situation ist beabsichtigt, die Sporthallen Rheinring und 
Naumburgstraße weiterzubetreiben. Die Unterkunft in der Sporthalle Arminiusstr. wird zum 
Monatsende zunächst geschlossen und die dort lebenden Menschen werden überwiegend in 
der Sporthalle Rheinring untergebracht. Die Sporthalle Arminiusstr. bleibt in Erwartung der 
erhöhten Zuweisungen zunächst komplett eingerichtet, damit sie bei Bedarf kurzfristig nach 
Regelung der Betreiberschaft wieder eröffnet werden könnte.

Durch diese Maßnahmen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 
zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 4,2 Mio. €. Hierbei ist eine etwaige 
Wiederinbetriebnahme der Sporthalle Arminiusstr. schon berücksichtigt.

Es wird vorgeschlagen, den Ansatz für Maßnahmen des Krisenmanagements / des 
Katastrophenschutzes um die unter den beschriebenen Bedingungen benötigten weiteren 
4,2 Mio. € auf dann 21,7 Mio. € zu erhöhen. 

In der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs 
der Länder am 07.04.2022 erklärte sich der Bund bereit, die Länder und Kommunen im Jahr 
2022 über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer mit insgesamt 2 Mrd. € (Anteil 
Niedersachsen: 190 Mio. €) an ihren Mehraufwendungen für die Kriegsvertriebenen aus der 
Ukraine zu unterstützen (s. Ds. 22-18674).

In der Zwischenzeit haben sich die Landesregierung und die Arbeitsgemeinschaft der 
Kommunalen Spitzenverbände (AG KSV) zur Verteilung der Bundesmittel eine Einigung 
erzielt. Insgesamt könnte sich daraus näherungsweise eine Erstattung von rd. 5 Mio. € in 
2022 ergeben.

Die konkrete gesetzliche Umsetzung steht allerdings noch aus. Insofern können 
Deckungsmittel kurzfristig - wie bereits mit den vorherigen Beschlussvorlagen dargestellt - 
nicht verbindlich genannt werden.

Es wird daher auch in diesem Fall vorgeschlagen, vorerst auf die noch ausreichend 
vorhandene Überschussrücklage zurückzugreifen. Im Rahmen der weiteren 
Haushaltsbewirtschaftung 2022 werden dann die notwendigen Maßnahmen ergriffen, in 
entsprechender Höhe Deckungsmittel zu sichern.

Hierzu sollen ggf. auch die noch nicht verbrauchten Haushaltsreste aus den Projekten „FB 
20: Maßnahm. i.Z.m. Corona-Pandemie (4E.200002)“ und „FB 20: Maßnahm. i.Z.m. Einr.
Impfzentren /mob. Impf-Teams (4E.200003)“ herangezogen werden.

Die weitere Entwicklung des Flüchtlingszustroms ist derzeit nicht absehbar. Sollte sich der 
Zustrom verstärken oder der Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten über die o. g. 
Maßnahmen hinaus bestehen, könnte sich ein über 21,7 Mio. € hinausgehender 
Finanzbedarf ergeben. In diesem Fall würde die Verwaltung in einer der nächsten 
Gremienläufe voraussichtlich noch einmal eine Aufstockung des Budgets vorschlagen 
müssen.
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Deckung:

Art der Deckung PSP-Element / 
Kostenart Bezeichnung Betrag

Minderaufwendungen Überschussrücklage 4.200.000 €

Geiger

Anlage/n:

Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19541-03
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2022 hier: Zustimmung zu über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 
NKomVG
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
14.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 15.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

„Den in der Vorlage aufgeführten außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß §§ 117 NKomVG wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten 
Deckungsmittel zugestimmt.“

Sachverhalt:

6. Finanzhaushalt TH 67 Stadtgrün und Sport

Zeile 29 Aktivierbare Zuwendungen
Projekt 5E.67Neu Zuschuss Neubau Sportfunktionsgebäude Lehndorfer TSV
Sachkonto 781810 Inv.Zuweisungen übrige Bereiche

Bei dem o. g. neu einzurichtenden Projekt wird eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe 
von 386.000,00 € beantragt.
Haushaltsansatz 2022:                                                 0,00 €
außerplanmäßig beantragte Auszahlungen: 386.000,00 €
neu zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:   386.000,00 €

Nach einer Brandstiftung im Juli 2021 steht dem Verein Lehndorfer TSV auf der gepachteten 
Sportanlage das vereinseigene Sportfunktionsgebäude nicht mehr zur Verfügung. Im 
September 2021 gewährte die Stadt Braunschweig einen Zuschuss bis Ende Januar 2023 in 
Höhe von 166.709,48 EUR für die Anmietung von Umkleide- und Sanitärcontainern zur 
Aufrechterhaltung des Sportbetriebes. 
Für den Neubau des abgängigen Sportfunktionsgebäudes im bisherigen Umfang liegt eine 
Kostenschätzung über rd. 886.105 EUR vor. Die darauf entfallende Versicherungssumme 
beträgt 400.166,23 EUR. Es wird zusätzlich von einem Zuschuss des Landessportbundes 
Niedersachsen e.V. in Höhe von 100.000 EUR ausgegangen.
Mit dem Neubau des Sportfunktionsgebäudes sollte schnellstmöglich begonnen werden, um 
den weiteren Zuschussbedarf für die Container Anmietung zu minimieren. 
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Sollten die Haushaltsmittel für den geplanten Neubau des Sportfunktionsgebäudes erst im 
Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung gestellt werden, werden die Kosten der derzeitigen 
provisorischen Maßnahmen, die zwingend notwendig sind um den Sportbetrieb aufrecht 
erhalten zu können, über einen längeren Zeitraum – ggf. mehrere Jahre – fortgeführt werden 
müssen, wodurch der Stadt Braunschweig zusätzliche Kosten und damit ein erheblicher 
wirtschaftlicher Nachteil entstehen würde. Die Alternative wäre dann, eine sehr große 
städtische Sportanlage brach liegen zu lassen, was für die Stadt noch weitere erhebliche 
sportfachliche und wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen würde. Eine Zurückstellung 
eines Neubaus ist somit für die Stadt Braunschweig wirtschaftlich unzweckmäßig.   

Zur Deckung der geplanten Maßnahme stehen Haushaltsmittel beim Projekt 5E.670080 
„Gehörlosenverein/Zuschuss Vereinsheim“ zur Verfügung. Der Gehörlosenverein hat 
mitgeteilt, dass das geplante Bauvorhaben nicht weiterverfolgt wird. Die Verwendung der 
Haushaltsmittel steht unter dem Vorbehalt der noch durchzuführenden Übertragung der 
Haushaltsreste aus 2021. 

Vor diesem Hintergrund können die Mittel nur außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Deckung:

Art der Deckung PSP-Element / 
Kostenart Bezeichnung Betrag in €

Minderauszahlungen 5E.670080.00.525 / 
781810

Gehörlosenverein 
Zuschuss Vereinsheim / 
Inv.Zuweisungen übrige 
Bereiche

386.000

Geiger

Anlage/n:

Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19541-04
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2022 hier: Zustimmung zu über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 
NKomVG
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
20.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

„Den in der Vorlage aufgeführten überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG wird unter 
Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.“

Sachverhalt:

Anlass

Die Vorlage 22-19541 beinhaltet diverse Anträge auf Bereitstellung überplanmäßiger / 
außerplanmäßiger Haushaltsmittel zum Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsvollzug 2022). Als 
Deckungsmittel für diese Anträge sind u.a. Haushaltsmittel der Außensanierung der 
Sporthalle GS Broitzem (Projekt 4E.210336) und des Umbaus der Sonnenstraße - Am 
Hohen Tore (5E.660153) angeboten worden. Ratsherr Sommerfeld von der Fraktion „DIE 
FRAKTION.-DIE LINKE., Volt, DIE PARTEI“ hat im FPDA am 15. September 2022 um 
Informationen gebeten, welche Auswirkungen sich für die Grundschule Broitzem und für die 
Sonnenstraße – Am Hohen Tore ergeben, wenn die Deckungsmittel angenommen werden. 
Die Informationen sollten für den VA am 20. September 2022 aufbereitet werden.

Stellungnahme der Verwaltung

Zu den einzelnen Anträgen werden folgende ergänzende Erläuterungen bereitgestellt: 

Antrag Nr. 1 zum Teilhaushalt Finanzen: Deckung für den finanziellen Mehrbedarf 
„Gebäude Petzvalstraße 50 / Heizungsumstellung (285.800 €)“

Deckungsmittel
4E.210336 Sporthalle GS Broitzem, Außensanierung: Bei den Deckungsmitteln 
des Projektes „Sporthalle GS Broitzem / Außensanierung (4E.210336)“ handelt es 
sich - wie in der Vorlage dargestellt - um unechte Deckungsmittel, da diese weiterhin 
benötigt werden und ggf. neu veranschlagt werden müssen. 
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Gemäß Hochbauverwaltung werden die im Haushalt stehenden Haushaltsmittel für 
die Sanierung der Sporthalle GS Broitzem derzeit nicht mehr benötigt, da diese 
Schule in das neue Schulsanierungs-PPP aufgenommen werden soll. Bis zum 
geplanten Baubeginn ab 2025 und der dann anstehenden Finanzierung werden 
entsprechend an der Schule unabdingbare Instandhaltungsmaßnahmen aus dem 
Instandhaltungsbudget der Hochbauverwaltung finanziert. 

Antrag Nr. 2 und 3 zum Teilhaushalt Tiefbau und Verkehr: Deckung Brücke Klostergang / 
Ersatzbau (170.000 €) und Wabebrücke Klostergang / Ersatzbau (370.000 €) 

Deckungsmittel
5E.660153 Sonnenstraße -  Am Hohen Tore / Umbau: Bei den Deckungsmitteln 
des Projektes „Sonnenstraße - Am Hohen Tore / Umbau (5E.660153)“ handelt es 
sich – wie in der Vorlage dargestellt – um unechte Deckungsmittel, da diese weiterhin 
benötigt werden und neu veranschlagt werden müssen.

Die Planung der Umgestaltung Sonnenstraße/Am Hohen Tore ist sehr aufwendig. 
Zurzeit erfolgt noch die verwaltungsinterne Abstimmung. Die Abstimmung mit den 
Fahrradverbänden und die Vorstellung der Pläne in der Öffentlichkeit haben noch 
nicht stattgefunden. Eine Ausschreibung der Maßnahme in 2022, mit den in 2022 
verfügbaren Haushaltsmitteln, ist vor diesem Hintergrund nicht mehr möglich.

Ein Beschluss über die Baumaßnahme und ein Beginn der Bauarbeiten ist in 2023 
beabsichtigt. Daher konnten die Haushaltsmittel zur Deckung angeboten werden. 
Andere Deckungsmittel lagen nicht vor. Zu den Ansatzveränderungen 2023, 2024 
wird beantragt, die für die Maßnahme Sonnenstraße/Am Hohen Tore benötigten 
Haushaltsmittel neu zu veranschlagen.

Geiger

Anlage/n:

Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19209
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Auflösung des Erbbaurechtes über das Grundstück Madamenweg 
91
Erbbaurechtsnehmerin: No-Limit GmbH
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
01.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (Anhörung) 07.09.2022 Ö
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 15.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

„Der Erbbaurechtsvertrag über das Grundstück Madamenweg 91 mit der No-Limit GmbH 
wird vorzeitig mit Ablauf des 30.11.2022 aufgehoben“

Sachverhalt:

Mit Erbbaurechtsvertrag vom 12.08.2014 wurde der No-Limit GmbH für das städtische 
Grundstück gelegen Madamenweg 91 ein Erbbaurecht für die Dauer von 45 Jahren zur 
Errichtung eines Funktionsgebäudes für den benachbarten Hochseilgarten (Büro, Werkstatt, 
Lager, Café sowie Küche für die Bewirtschaftung von Firmenveranstaltungen im 
Hochseilgarten) eingeräumt. Daneben dürfen Niedrigseilparcours errichtet werden.

Die Betreiberin des Klettergartens hat das Erbbaurecht für das Grundstück Madamenweg 91 
bereits im Jahr 2019 auf dem freien Markt erfolglos zum Kauf angeboten. Der Klettergarten 
Braunschweig ist laut Homepage des Betreibers bis auf Weiteres geschlossen.

Das Funktionsgebäude befindet sich im Außenbereich und wurde als privilegiertes Vorhaben 
für den Kletterpark nach § 35 BauGB genehmigt. Bei Aufgabe der Nutzung „Kletterpark“ 
wäre nach § 35 (5) BauGB ein vollständiger Rückbau durch die Erbbaurechtsnehmerin 
verpflichtend.

Im Zusammenhang mit der Thematisierung der Einrichtung einer biologischen/ökologischen 
Station für das Stadtgebiet von Braunschweig ist das Gebäude Madamenweg 91 als 
Standort in Gespräch gebracht worden.

Der NABU Niedersachsen hat erklärt, dass bei Erwerb des Gebäudes Madamenweg 91 
durch die Stadt Braunschweig grundsätzlich ein hohes Interesse an einer dauerhaften 
Anmietung des Gebäudes besteht, um dort die Ökologische NABU-Station Aller/Oker 
(ÖNSA) als Betreuungseinrichtung für die naturschutz- und naturnahen Gebiete in 
Braunschweig und Umgebung zu betreiben. Im Erdgeschoss sollen eine Ausstellung, ein 
Veranstaltungsraum, eine Küche für das Naturschutz-Café sowie ein Pausenraum für die 
Mitarbeitenden und ein Arbeitsplatz für Freiwilligendienste entstehen. Im Obergeschoss 
sollen Büroräume für Mitarbeitende eingerichtet werden. 
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Bauordnungsrechtlich ist eine ausschließliche Büronutzung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
nicht genehmigungsfähig. Die Umsetzung insbesondere der Ausstellung mit 
Exkursionsangeboten in das angrenzende Landschaftsschutz- und Naherholungsgebiet wird 
aber als maßgebend für die Genehmigungsfähigkeit einer ökologischen Station angesehen. 
Die bauplanungsrechtliche Genehmigungsfähigkeit wird positiv bewertet.

Im Rahmen der einvernehmlichen Auflösung des Erbbaurechtes ist der Verkehrswert der 
aufstehenden Baulichkeiten zu entschädigen.

Haushaltsmittel für die Entschädigung der Baulichkeiten stehen beim Sachkonto 5S.210008 
„Global – Ankauf von Grundstücken“ in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Geiger

Anlage/n:
Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19312
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 €
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
25.08.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 15.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

„Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgeführten Zuwendungen wird 
zugestimmt.“

Sachverhalt:

Gemäß § 111 Abs. 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit 
§ 26 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung entscheidet seit dem 20. Mai 2009 der 
Rat über die Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 100 €. Mit Beschluss vom 
16. Februar 2010 hat der Rat für Zuwendungen von über 100 € bis höchstens 2.000 € von 
der in der Verordnung geregelten Delegationsmöglichkeit an den Verwaltungsausschuss 
Gebrauch gemacht, so dass hiermit lediglich ein Beschlussvorschlag bezüglich der 
Zuwendungen über 2.000 € vorgelegt wird. 
 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der 
Wertgrenzen eine Sonderregelung zu sogenannten Kettenzuwendungen zu beachten ist. 
Nach den Regelungen der o. g. Verordnung werden als Kettenzuwendungen mehrere 
Einzelzuwendungen eines Gebers innerhalb eines Haushaltsjahres bezeichnet, deren Werte 
erst in der Summierung die für die Zuständigkeiten maßgeblichen Wertgrenzen 
überschreiten. Ein entsprechender Hinweis ist der Spalte Zuwendungszweck/Erläuterungen 
zu entnehmen.  
 
Die Zuwendungen werden erst nach der entsprechenden Entscheidung angenommen bzw. 
vermittelt. Ausnahmen bilden die Zuwendungen, für die eine nachträgliche Zustimmung 
erforderlich ist, weil sie zweckgebunden vor der Gremienentscheidung verwendet werden 
sollen oder von dem zuständigen Fachbereich versehentlich nicht fristgerecht gemeldet 
wurden. Zuwendungsbestätigungen werden erst nach dem erforderlichen Gremienbeschluss 
zur Annahme oder Vermittlung ausgestellt.

Aufgrund von Nachmeldungen sind weiterhin Zuwendungen enthalten, die das Jahr 2021 
betreffen.

Nähere Informationen zu den einzelnen Zuwendungen sind den Anlagen zu entnehmen.

Geiger
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Anlage/n:
Anlage 1 (Rat) Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche 
Zustimmung (2021)
Anlage 2 (Rat) Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2022)
Anlage 3 (Rat) Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2022)
Anlage 4 (Rat) Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche 
Zustimmung (2022)
Anlage 5 (Rat) Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachträgliche Zustimmung (2022)
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Fachbereich 20

20.51

Anlage 1

(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche Zustimmung (2021)

Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

492,25 €

1 Förderverein des Gym. 
Ricarda-Huch-Schule

340 Schokoladen, drei Fahrradklingeln und ein 30,00 €-
Gutschein der Buchhandlung Graff als Prämien für die 
Teilnahme am Stadtradeln

Kettenzuwendung

Sachspende

26,40 €

2 Förderverein des Gym. 
Ricarda-Huch-Schule

Abo für ein Jahr für die Zeitschrift Revista de la Prensa 
(Sprachzeitung) für die Fachgruppe Spanisch

Kettenzuwendung

Sachspende

Seite 1
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Fachbereich 20

20.51

Anlage 2

(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2022)

Fachbereich 37

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

2.500,00 €1 Firma  BKTS 
Baukranservice GmbH & 
Co. KG

Ortsfeuerwehr Rühme

Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

150,00 €1 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Zuschuss zum Erwerb von Büchern für die Schulbücherei der 
Grundschule Isoldestraße

Kettenzuwendung

400,00 €2 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Zuschuss zum Erwerb von Büchern im Rahmen des Projekts 
Leseförderung für die Schulbücherei der Grundschule 
Hohestieg

Kettenzuwendung

200,00 €3 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Zuschuss zum Erwerb von Büchern für die Schulbücherei der 
GS Gartenstadt

Kettenzuwendung

500,00 €4 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Zuschuss zum Erweb von Büchern für die Schulbücherei der 
Grundschule Waggum

Kettenzuwendung

10.358,95 €

5 Förderverein der GS 
Lehndorf

Installation eines Großspielgerätes (Spielturm) auf dem 
Pausenhof

Sachspende

605,88 €

6 Förderverein der 
Nibelungen-Realschule

Zwei Wiederbelebungspuppen für die Erste-Hilfe-Schulungen 
des Schulsanitätsdienstes

Kettenzuwendung

Sachspende

2.500,00 €

7 Förderverein der 
Nibelungen-Realschule

Utensilien für den Sportunterricht (2 Balltransportwagen, 15 
Medizinbälle, 30 Badmintonschläger, Handbälle, Fußbälle, 
Volleybälle, Tischtennisbälle, Softbälle, Federbälle)

Sachspende

1.500,00 €8 Nibelungen-Wohnbau-
GmbH Braunschweig

Bezahlung der Referentinnen und Referenten für Vorträge zum 
Thema Gewaltprävention in der Nibelungen-Realschule

Kettenzuwendung

Seite 1
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Fachbereich 41

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

5.000,00 €1 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Projekt "Wir machen die Musik!" in Grundschulen 2022/23
Musikschule

500,00 €

2 Konzert- und 
Förderverein e.V.

Förderung des Projektes "Fairy Queen - Ein 
Sommernachtstraum" im Rahmen der Musikschultage durch 
den Rotary-Club Braunschweig Hanse im Rahmen des 9. 
Rotary Hanse Förderpreises
Musikschule

Kettenzuwendung

Sachspende

4.000,00 €3 Rotary Club 
Braunschweig - Richmond

Projekt "Wir machen die Musik!" in Kindertagesstätten 2022/23
Musikschule

Referat 0413

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

2.716,00 €

1 Fielmann AG Sammlungsbereich Kunstgewerbe J.A.W. Grasemann
Henkelkorb aus Silber um 1810

Sachspende

2.800,00 €

2 Ike und Berthold Roland-
Stiftung

Sammlungsbereich Gemälde und Grafiken 
Ölskizze August Heinrich Niedmann (1826-1910) und
ein Skizzenbuch, 12 Zeichnungen

Sachspende

5.000,00 €

3 Marianne Thun Sammlungsbereich Porzellan Figur "Jude mit der Leier" 
Porzellanmanufaktur Fürstenberg Modell Anton Carl Luplau, 
1774

Sachspende

Fachbereich 51

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

1.000,00 €1 Braunschweigische 
Sparkassenstiftung

Beatz aus´m Kietz im Kinder- und Jugendzentrum Mühle

Kettenzuwendung

1.500,00 €2 Braunschweigische 
Sparkassenstiftung

Spende für das Südstadt Open Air des Kinder- und 
Jugendzentrums Roxy

Kettenzuwendung

4.550,00 €3 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Spende für div. Kitas für die Aktion "Auf dem Weg zum Buch"

1.000,00 €4 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Hip-Hop-Veranstaltung "Beatz aus´m Kiez" im KJZ Mühle

Kettenzuwendung

Seite 2
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(Rat)
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Fachbereich 20

20.51

Anlage 3

(Rat)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2022)

Referat 0500

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

3.578,05 €1 Braunschweiger Fonds 
für Kinder und 
Jugendliche

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Kinder und 
Jugendliche, Schulen und 
Kindertagesstätten

2.000,00 €2 Nibelungen-Wohnbau-
GmbH Braunschweig

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

Kettenzuwendung

Seite 1
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Fachbereich 20

20.51

Anlage 4

(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche Zustimmung (2022)

Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

2.000,00 €

1 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Ein Workshop "3-D-Druck"- Wahlunterricht für die Mittelstufe 
inklusive Personalkosten, Kursmaterial und Raumkosten für 
das Gymnasium Gaußschule

Kettenzuwendung

Sachspende

500,00 €2 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Zuschuss zum Erwerb von Büchern für die Schulbücherei der 
Grundschule Klint

Kettenzuwendung

236,40 €

3 Förderkreis der IGS 
Franzsches Feld

14 QR-Code-Halterungen für den Audioguide zur Geschichte 
des Schulgebäudes

Kettenzuwendung

Sachspende

760,69 €

4 Förderkreis der IGS 
Franzsches Feld

Eine Digitalkamera mit Objektiv, Tasche und Ersatzakkus

Kettenzuwendung

Sachspende

1.110,00 €

5 Förderkreis der IGS 
Franzsches Feld

Zwei E-Scooter für den Unterrichtseinsatz

Kettenzuwendung

Sachspende

2.800,00 €

6 Förderverein der FöS 
Astrid-Lindgren-Schule

"Wir bewegen Schulen"- ein TRIXITT- Schulsport-EventSachspende

500,00 €

7 Förderverein der FöS 
Astrid-Lindgren-Schule

Ein Sitzsack und 37 Bücher für die Schulbücherei

Kettenzuwendung

Sachspende

22,13 €

8 Förderverein der GS 
Hinter der Masch

Farben und Pinsel für die Gestaltung der Kulisse für das 
Schuljubiläum

Kettenzuwendung

Sachspende

50,02 €

9 Förderverein der GS 
Hinter der Masch

Schminkutensilien für eine Kinderschminkaktion während des 
Schuljubiläums

Kettenzuwendung

Sachspende

2.499,00 €

10 Förderverein der GS 
Hinter der Masch

Malerische Wandgestaltung für das Treppenhaus der SchuleSachspende

300,59 €

11 Förderverein der GS 
Hinter der Masch

150 Kunststoffbecher mit Schullogo für das Schulfest und 
andere Veranstaltungen

Kettenzuwendung

Sachspende
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Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

287,70 €

12 Förderverein der GS 
Lehndorf

20 Steppbretter für die Tanz-AG

Kettenzuwendung

Sachspende

300,00 €

13 Förderverein der GS 
Lehndorf

Bastelpapier für den Unterricht

Kettenzuwendung

Sachspende

582,27 €

14 Förderverein der GS 
Querum

13 CD-Player für den Unterricht

Kettenzuwendung

Sachspende

338,00 €

15 Förderverein der GS 
Querum

17 Lärmschutzkopfhörer

Kettenzuwendung

Sachspende

415,44 €

16 Förderverein der GS 
Völkenrode/Watenbüttel

Schulmaterial für ukrainische Kinder

Kettenzuwendung

Sachspende

900,00 €17 Förderverein des Gym. 
Raabeschule

Zuschuss zur Studienfahrt des 11. Jahrgangs nach Barcelona

Kettenzuwendung

600,00 €18 Förderverein des Gym. 
Raabeschule

Zuschuss zur Studienfahrt des 11. Jahrgangs nach Paris

Kettenzuwendung

375,00 €19 Förderverein des Gym. 
Raabeschule

Zuschuss zur Chorfahrt nach Hameln

Kettenzuwendung

347,67 €

20 Förderverein des Gym. 
Ricarda-Huch-Schule

Unterrichtsmaterial- je 4 RAAbits Bili Geschichte und Spanisch

Kettenzuwendung

Sachspende

1.437,77 €

21 Förderverein des Gym. 
Ricarda-Huch-Schule

Eine AirTrack-Matte mit Zubehör von Sport Thieme für die 
Fachgruppe Sport

Kettenzuwendung

Sachspende

798,00 €

22 Förderverein des Gym. 
Ricarda-Huch-Schule

Zwei Lenovo Think Vision Monitore für die Fachgruppe 
Informatik

Kettenzuwendung

Sachspende

1.203,89 €

23 Förderverein des 
Wilhelmgymnasiums

Zehn Rollerski für den Sportunterricht

Kettenzuwendung

Sachspende

Seite 2
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Fachbereich 41

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

143,90 €

1 Konzert- und 
Förderverein e.V.

Essen und Getränke für die Rockband am 12. Juli 2022
Musikschule

Kettenzuwendung

Sachspende

2.500,00 €2 Konzert- und 
Förderverein e.V.

Zuschuss für eine Probenfahrt des Jugend-Sinfonie-Orchesters 
nach Sylt am 25. bis 29. Mai 2022
Musikschule

527,00 €

3 Konzert- und 
Förderverein e.V.

T-Shirts für das Juniorstreichorchester und das Jugend-
Sinfonie-Orchester für die Probenfahrt nach Sylt
Musikschule

Kettenzuwendung

Sachspende

95,00 €

4 Konzert- und 
Förderverein e.V.

Blumen und Pizzen im Rahmen eines Konzertes des 
Querflötenorchesters Flautissimo am 26. Juni 2022
Musikschule

Kettenzuwendung

Sachspende

3.000,00 €5 Konzert- und 
Förderverein e.V.

Zuschuss für ein Probenwochenende im September 2022 mit 
rund 60 Jugendlichen und Erwachsenen in Worpswrede für 
eine Aufführung der Semi-Oper "The Fairy Queen" im Rahmen 
der Musikschultage
Musikschule

500,00 €

6 Konzert- und 
Förderverein e.V.

Transportkosten für das Bigband-Equipment vom 
Musikschulgebäude Magnitorwall zum Veranstaltungsort 
Lokpark und wieder zurück am 02. Juli 2022 
Musikschule

Kettenzuwendung

Sachspende
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Fachbereich 20

20.51

Anlage 5

(Rat)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachträgliche Zustimmung (2022)

Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

240,00 €

1 Förderverein der 
Nibelungen-Realschule

Sachspende Acht Gutscheine der 
Schlossarkaden als Prämien für 
besondere Leistungen oder 
besonderes soziales Engagement

Schülerinnen und Schüler 
der vier Abschlussklassen

Kettenzuwendung

59,98 €

2 Stiftung - Unsere Kinder 
in Braunschweig c/o VW 
Financial Services

Sachspende Zwei Paar Turnschuhe für Kinder 
der Grundschule Diesterwegstraße

Ukrainische Schülerinnen 
und Schüler

Kettenzuwendung

Referat 0660

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

700,00 €

1 Baugenossenschaft 
>Wiederaufbau< eG

Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2022“ u.a. Schulpreise

Teilnehmer des 
Stadtputztages

Kettenzuwendung

12.310,00 €2 Braunschweigische 
Sparkassenstiftung

Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2022“ u.a. Schulpreise

Teilnehmer des 
Stadtputztages

700,00 €

3 Nibelungen-Wohnbau-
GmbH Braunschweig

Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2022“ u.a. Schulpreise

Teilnehmer des 
Stadtputztages

Kettenzuwendung

2.000,00 €4 Öffentliche 
Sachversicherung 
Braunschweig

Unterstützung zur Vorbereitung 
der Aktion Stadtputz 2022

Teilnehmer des 
Stadtputztages und sonst. 
Putzaktionen

Kettenzuwendung
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19312-01
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 €
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
14.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 15.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

„Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen in der Fassung der 1. Ergänzung
Nr. 22-19312-01 aufgeführten Zuwendungen wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

In der Vorlage 22-19311 zur Beschlussfassung durch den Verwaltungsausschuss wurde eine 
Zuwendung eines Bezirksbürgermeisters über 120 € aufgenommen.

Nach § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG ist ausschließlich der Rat zuständig für die 
Beschlussfassung über Verträge u. a. mit Mitgliedern von Bezirksräten. Bei der Zuwendung 
handelt es sich um einen Schenkungsvertrag. Die Zuwendung ist daher mit dieser Vorlage 
zu beraten. Sie ist eingefügt in Anlage 2, Fachbereich 37, lfd. Nr. 2.
 

Geiger

Anlage/n:
Anlage 1 (Rat) Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche 
Zustimmung (2021)
Anlage 2 (Rat) Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2022)
Anlage 3 (Rat) Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2022)
Anlage 4 (Rat) Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche 
Zustimmung (2022)
Anlage 5 (Rat) Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachträgliche Zustimmung (2022)
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Fachbereich 20
20.51

Anlage 1

(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche Zustimmung (2021)

Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

492,25 €
1 Förderverein des Gym. 

Ricarda-Huch-Schule
340 Schokoladen, drei Fahrradklingeln und ein 30,00 €-
Gutschein der Buchhandlung Graff als Prämien für die 
Teilnahme am Stadtradeln
Kettenzuwendung

Sachspende

26,40 €
2 Förderverein des Gym. 

Ricarda-Huch-Schule
Abo für ein Jahr für die Zeitschrift Revista de la Prensa 
(Sprachzeitung) für die Fachgruppe Spanisch
Kettenzuwendung

Sachspende
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Fachbereich 20
20.51

Anlage 2

(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2022)

Fachbereich 37

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

2.500,00 €1 Firma  BKTS 
Baukranservice GmbH & 
Co. KG

Ortsfeuerwehr Rühme

Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

150,00 €1 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Zuschuss zum Erwerb von Büchern für die Schulbücherei der 
Grundschule Isoldestraße
Kettenzuwendung

400,00 €2 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Zuschuss zum Erwerb von Büchern im Rahmen des Projekts 
Leseförderung für die Schulbücherei der Grundschule 
Hohestieg
Kettenzuwendung

200,00 €3 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Zuschuss zum Erwerb von Büchern für die Schulbücherei der 
GS Gartenstadt
Kettenzuwendung

500,00 €4 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Zuschuss zum Erweb von Büchern für die Schulbücherei der 
Grundschule Waggum
Kettenzuwendung

10.358,95 €
5 Förderverein der GS 

Lehndorf
Installation eines Großspielgerätes (Spielturm) auf dem 
Pausenhof

Sachspende

605,88 €
6 Förderverein der 

Nibelungen-Realschule
Zwei Wiederbelebungspuppen für die Erste-Hilfe-Schulungen 
des Schulsanitätsdienstes
Kettenzuwendung

Sachspende

2.500,00 €
7 Förderverein der 

Nibelungen-Realschule
Utensilien für den Sportunterricht (2 Balltransportwagen, 15 
Medizinbälle, 30 Badmintonschläger, Handbälle, Fußbälle, 
Volleybälle, Tischtennisbälle, Softbälle, Federbälle)

Sachspende

1.500,00 €8 Nibelungen-Wohnbau-
GmbH Braunschweig

Bezahlung der Referentinnen und Referenten für Vorträge zum 
Thema Gewaltprävention in der Nibelungen-Realschule
Kettenzuwendung

Seite 1

120,00 €2 Carsten Degering Ortsfeuerwehr Harxbüttel - 
Zuwendung eines Bezirksbürgermeisters 
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Fachbereich 41

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

5.000,00 €1 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Projekt "Wir machen die Musik!" in Grundschulen 2022/23
Musikschule

500,00 €
2 Konzert- und 

Förderverein e.V.
Förderung des Projektes "Fairy Queen - Ein 
Sommernachtstraum" im Rahmen der Musikschultage durch 
den Rotary-Club Braunschweig Hanse im Rahmen des 9. 
Rotary Hanse Förderpreises
Musikschule
Kettenzuwendung

Sachspende

4.000,00 €3 Rotary Club 
Braunschweig - Richmond

Projekt "Wir machen die Musik!" in Kindertagesstätten 2022/23
Musikschule

Referat 0413

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

2.716,00 €
1 Fielmann AG Sammlungsbereich Kunstgewerbe J.A.W. Grasemann

Henkelkorb aus Silber um 1810
Sachspende

2.800,00 €
2 Ike und Berthold Roland-

Stiftung
Sammlungsbereich Gemälde und Grafiken 
Ölskizze August Heinrich Niedmann (1826-1910) und
ein Skizzenbuch, 12 Zeichnungen

Sachspende

5.000,00 €
3 Marianne Thun Sammlungsbereich Porzellan Figur "Jude mit der Leier" 

Porzellanmanufaktur Fürstenberg Modell Anton Carl Luplau, 
1774

Sachspende

Fachbereich 51

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

1.000,00 €1 Braunschweigische 
Sparkassenstiftung

Beatz aus´m Kietz im Kinder- und Jugendzentrum Mühle
Kettenzuwendung

1.500,00 €2 Braunschweigische 
Sparkassenstiftung

Spende für das Südstadt Open Air des Kinder- und 
Jugendzentrums Roxy
Kettenzuwendung

4.550,00 €3 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Spende für div. Kitas für die Aktion "Auf dem Weg zum Buch"

1.000,00 €4 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Hip-Hop-Veranstaltung "Beatz aus´m Kiez" im KJZ Mühle
Kettenzuwendung

Seite 2
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Fachbereich 20
20.51

Anlage 3

(Rat)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2022)

Referat 0500

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

3.578,05 €1 Braunschweiger Fonds 
für Kinder und 
Jugendliche

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Kinder und 
Jugendliche, Schulen und 
Kindertagesstätten

2.000,00 €2 Nibelungen-Wohnbau-
GmbH Braunschweig

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

Kettenzuwendung
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Fachbereich 20
20.51

Anlage 4

(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche Zustimmung (2022)

Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

2.000,00 €
1 Bürgerstiftung 

Braunschweig
Ein Workshop "3-D-Druck"- Wahlunterricht für die Mittelstufe 
inklusive Personalkosten, Kursmaterial und Raumkosten für 
das Gymnasium Gaußschule
Kettenzuwendung

Sachspende

500,00 €2 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Zuschuss zum Erwerb von Büchern für die Schulbücherei der 
Grundschule Klint
Kettenzuwendung

236,40 €
3 Förderkreis der IGS 

Franzsches Feld
14 QR-Code-Halterungen für den Audioguide zur Geschichte 
des Schulgebäudes
Kettenzuwendung

Sachspende

760,69 €
4 Förderkreis der IGS 

Franzsches Feld
Eine Digitalkamera mit Objektiv, Tasche und Ersatzakkus

Kettenzuwendung

Sachspende

1.110,00 €
5 Förderkreis der IGS 

Franzsches Feld
Zwei E-Scooter für den Unterrichtseinsatz

Kettenzuwendung

Sachspende

2.800,00 €
6 Förderverein der FöS 

Astrid-Lindgren-Schule
"Wir bewegen Schulen"- ein TRIXITT- Schulsport-EventSachspende

500,00 €
7 Förderverein der FöS 

Astrid-Lindgren-Schule
Ein Sitzsack und 37 Bücher für die Schulbücherei

Kettenzuwendung

Sachspende

22,13 €
8 Förderverein der GS 

Hinter der Masch
Farben und Pinsel für die Gestaltung der Kulisse für das 
Schuljubiläum
Kettenzuwendung

Sachspende

50,02 €
9 Förderverein der GS 

Hinter der Masch
Schminkutensilien für eine Kinderschminkaktion während des 
Schuljubiläums
Kettenzuwendung

Sachspende

2.499,00 €
10 Förderverein der GS 

Hinter der Masch
Malerische Wandgestaltung für das Treppenhaus der SchuleSachspende

300,59 €
11 Förderverein der GS 

Hinter der Masch
150 Kunststoffbecher mit Schullogo für das Schulfest und 
andere Veranstaltungen
Kettenzuwendung

Sachspende
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Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

287,70 €
12 Förderverein der GS 

Lehndorf
20 Steppbretter für die Tanz-AG

Kettenzuwendung

Sachspende

300,00 €
13 Förderverein der GS 

Lehndorf
Bastelpapier für den Unterricht

Kettenzuwendung

Sachspende

582,27 €
14 Förderverein der GS 

Querum
13 CD-Player für den Unterricht

Kettenzuwendung

Sachspende

338,00 €
15 Förderverein der GS 

Querum
17 Lärmschutzkopfhörer

Kettenzuwendung

Sachspende

415,44 €
16 Förderverein der GS 

Völkenrode/Watenbüttel
Schulmaterial für ukrainische Kinder

Kettenzuwendung

Sachspende

900,00 €17 Förderverein des Gym. 
Raabeschule

Zuschuss zur Studienfahrt des 11. Jahrgangs nach Barcelona
Kettenzuwendung

600,00 €18 Förderverein des Gym. 
Raabeschule

Zuschuss zur Studienfahrt des 11. Jahrgangs nach Paris
Kettenzuwendung

375,00 €19 Förderverein des Gym. 
Raabeschule

Zuschuss zur Chorfahrt nach Hameln
Kettenzuwendung

347,67 €
20 Förderverein des Gym. 

Ricarda-Huch-Schule
Unterrichtsmaterial- je 4 RAAbits Bili Geschichte und Spanisch

Kettenzuwendung

Sachspende

1.437,77 €
21 Förderverein des Gym. 

Ricarda-Huch-Schule
Eine AirTrack-Matte mit Zubehör von Sport Thieme für die 
Fachgruppe Sport
Kettenzuwendung

Sachspende

798,00 €
22 Förderverein des Gym. 

Ricarda-Huch-Schule
Zwei Lenovo Think Vision Monitore für die Fachgruppe 
Informatik
Kettenzuwendung

Sachspende

1.203,89 €
23 Förderverein des 

Wilhelmgymnasiums
Zehn Rollerski für den Sportunterricht

Kettenzuwendung

Sachspende
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Fachbereich 41

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

143,90 €
1 Konzert- und 

Förderverein e.V.
Essen und Getränke für die Rockband am 12. Juli 2022
Musikschule
Kettenzuwendung

Sachspende

2.500,00 €2 Konzert- und 
Förderverein e.V.

Zuschuss für eine Probenfahrt des Jugend-Sinfonie-Orchesters 
nach Sylt am 25. bis 29. Mai 2022
Musikschule

527,00 €
3 Konzert- und 

Förderverein e.V.
T-Shirts für das Juniorstreichorchester und das Jugend-
Sinfonie-Orchester für die Probenfahrt nach Sylt
Musikschule
Kettenzuwendung

Sachspende

95,00 €
4 Konzert- und 

Förderverein e.V.
Blumen und Pizzen im Rahmen eines Konzertes des 
Querflötenorchesters Flautissimo am 26. Juni 2022
Musikschule
Kettenzuwendung

Sachspende

3.000,00 €5 Konzert- und 
Förderverein e.V.

Zuschuss für ein Probenwochenende im September 2022 mit 
rund 60 Jugendlichen und Erwachsenen in Worpswrede für 
eine Aufführung der Semi-Oper "The Fairy Queen" im Rahmen 
der Musikschultage
Musikschule

500,00 €
6 Konzert- und 

Förderverein e.V.
Transportkosten für das Bigband-Equipment vom 
Musikschulgebäude Magnitorwall zum Veranstaltungsort 
Lokpark und wieder zurück am 02. Juli 2022 
Musikschule
Kettenzuwendung

Sachspende
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Fachbereich 20
20.51

Anlage 5

(Rat)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachträgliche Zustimmung (2022)

Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

240,00 €
1 Förderverein der 

Nibelungen-Realschule
Sachspende Acht Gutscheine der 

Schlossarkaden als Prämien für 
besondere Leistungen oder 
besonderes soziales Engagement

Schülerinnen und Schüler 
der vier Abschlussklassen

Kettenzuwendung

59,98 €
2 Stiftung - Unsere Kinder 

in Braunschweig c/o VW 
Financial Services

Sachspende Zwei Paar Turnschuhe für Kinder 
der Grundschule Diesterwegstraße

Ukrainische Schülerinnen 
und Schüler

Kettenzuwendung

Referat 0660

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

700,00 €
1 Baugenossenschaft 

>Wiederaufbau< eG
Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 

Stadtputz 2022“ u.a. Schulpreise
Teilnehmer des 
Stadtputztages

Kettenzuwendung

12.310,00 €2 Braunschweigische 
Sparkassenstiftung

Preise für die Tombola der „Aktion 
Stadtputz 2022“ u.a. Schulpreise

Teilnehmer des 
Stadtputztages

700,00 €
3 Nibelungen-Wohnbau-

GmbH Braunschweig
Sachspende Preise für die Tombola der „Aktion 

Stadtputz 2022“ u.a. Schulpreise
Teilnehmer des 
Stadtputztages

Kettenzuwendung

2.000,00 €4 Öffentliche 
Sachversicherung 
Braunschweig

Unterstützung zur Vorbereitung 
der Aktion Stadtputz 2022

Teilnehmer des 
Stadtputztages und sonst. 
Putzaktionen

Kettenzuwendung
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19203
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Rahmenkonzept Offene Kinder- und Jugendarbeit in Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat V 
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:
05.08.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 31.08.2022 Ö
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

Dem vorliegenden Rahmenkonzept für Offene Kinder- und Jugendarbeit wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Das im Jahr 2006 erstmalig verfasste und vom Rat beschlossene Rahmenkonzept für die 
Offene Kinder- und Jugendarbeit war nicht mehr aktuell und hat derzeitige kinder- und ju-
gendrelevante Themen nicht mehr ausreichend abgebildet. 

In Zusammenarbeit mit freien Trägern wurde in einem intensiven und partizipativen Prozess 
in 2021 und 2022 ein neues Rahmenkonzept mit aktuellen lebensweltlichen Schwerpunkten 
verfasst. Neben Gesundheits-, Bewegungs- und Nachhaltigkeitsaspekten sind vor allem 
auch Fragen der Genderpädagogik, den digitalen Lebenswelten und der kulturellen Jugenda-
rbeit aufgenommen worden. Die sozialräumliche Einbindung der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit stellt zudem ein zentrales Element dar.

Neben der aktuellen fachlichen Expertise ist auch das Wissen aller Fachkräfte sowie aktuelle 
Daten aus der Jugendhilfeplanung eingeflossen. Wissenschaftlich wurde der Prozess von 
Herrn Prof. Lobermeier von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ostfalia beglei-
tet. 

Die Rahmenkonzeption soll alle vier Jahre evaluiert und gegebenenfalls angepasst werden.

Dr. Arbogast

Anlage/n:

Rahmenkonzeption für die Offene Kinder- und Jugendarbeit
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19203-01
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Rahmenkonzept Offene Kinder- und Jugendarbeit in Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat V 
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:
14.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

Dem vorliegenden Rahmenkonzept für Offene Kinder- und Jugendarbeit wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Durch einen technischen Fehler wurde in der Ursprungsvorlage der Sitzungstermin des 
Verwaltungsausschusses nicht berücksichtigt. Dies wird mit dieser Ergänzungsvorlage 
korrigiert.

Dr. Arbogast

Anlage/n:

Rahmenkonzeption für die Offene Kinder- und Jugendarbeit
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19249
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Förderung der Kindertagesstätten der Träger der freien Jugendhilfe
und Eltern-Kind-Gruppen; Förderung von Waldkindergartengruppen
Organisationseinheit:
Dezernat V 
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:
11.08.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 31.08.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

1. Förderungsgrundlagen

Für Waldkindergartengruppen werden folgende Festlegungen getroffen: 

1.1. Im Rahmen der Förderung von Kindertagesstätten der Träger der freien Jugendhilfe 
und Eltern-Kind-Gruppen werden nachstehende Angebote institutionalisiert:

 Mittel 1 (5 Stunden) Waldkindergarten Freier Träger
 Mittel 2 (6 Stunden) Waldkindergarten Freier Träger
 Mittel 1 (5 Stunden) Waldkindergarten Eltern-Kind-Gruppe
 Mittel 2 (6 Stunden) Waldkindergarten Eltern-Kind-Gruppe

1.2. Bereits von der Stadt Braunschweig geförderte sowie zukünftig im Rahmen der 
Bedarfsplanung vorgesehene Waldkindergartengruppen erhalten die 
gruppenbezogene Förderung für die stundenmäßig korrespondierende 
Angebotsform einer Regelgruppe eines freien Trägers mit Miete bzw. einer Eltern-
Kind-Gruppe nach dem Pauschalierten Aufwandsmodell (PAM) gem. Ratsbeschluss 
vom 21. Dezember 2004 zur Förderung von Kindertagesstätten der freien 
Jugendhilfe und Eltern-Kind-Gruppen in der aktuellsten Fassung. 

1.3. Die Grundsätze zur Förderung von Waldkindergartengruppen finden gemäß der 
beigefügten Anlage 1 zu diesem Ratsbeschluss Anwendung. 

2. Die Förderungsgrundlagen treten rückwirkend zum 1. August 2022 in Kraft. 

Sachverhalt:

Im Rahmen des Antrages 22-17623 der SPD-Fraktion vom 7. Januar 2022 wurde die 
Verwaltung beauftragt Förderrichtlinien für Waldkindergärten zu erarbeiten. Zum Haushalt 
2022 wurde ein entsprechender finanzunwirksamer Antrag gestellt (FU 108).

Durch Abfragen in anderen Kommunen sowie beim bereits vorhandenen Träger wurde 
versucht, die tatsächlichen Kosten für Waldkindergartengruppen zu ermitteln bzw. diese mit 
den Kosten von vorhandenen Regelgruppen abzugleichen. Auch die Kostenprognose des 
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Waldkindergartens der für die Inbetriebnahme im Kindergartenjahr 2022/2023 vorgesehen 
ist, wurde dabei berücksichtigt. Eigene städtische Erfahrungswerte können mangels 
vorhandener eigener Waldkindergartengruppen nicht herangezogen werden. 

Es hat sich herausgestellt, dass ein über alle Gruppen zutreffender Kostenabgleich in den 
diversen zu berücksichtigenden Pauschalen nicht möglich ist, da es diverse 
Kostenbestandteile gibt, die stark variieren. So weichen z.B. die Kosten für die 
Instandhaltung der erforderlichen Bauwagen, die Kosten für die Nutzung des Waldstückes 
(Totholzentfernung, Entfernung Eichenprozessionsspinner), die laufenden Sachkosten für 
den Betrieb der Notunterkunft und des Bauwagens stark voneinander ab.

Ein Gesamtkostenvergleich mit den stundenmäßig korrespondierenden Gruppen eines freien 
Trägers mit Miete bzw. einer Eltern-Kind-Gruppe zeigt jedoch, dass die Förderung zwar in 
der Kleinbetrachtung der Einzelpauschalen voneinander abweicht, insgesamt jedoch 
bezogen auf den Bruttoförderbetrag stimmig ist. Höhere Kosten, die bei Einzelpauschalen 
geltend gemacht wurden, können durch niedrigere Kosten in anderen Förderbestandteilen 
ausgeglichen werden. 

Mit den Vertretern des vorhandenen Trägers von Waldkindergartengruppen sowie mit dem 
zukünftigen Träger wurde das beabsichtigte Verfahren erörtert. Die Träger haben 
Einverständnis signalisiert.

Finanzielle Auswirkungen:

Die bisher bereits geförderten 2 Waldkindergartengruppen werden derzeit als Eltern-Kind-
Gruppen berücksichtigt, weil die Fördervoraussetzungen für eine Regelgruppe (20 Plätze) 
bisher nicht vorlagen. Der Träger hat jedoch die Struktur eines freien Trägers und würde 
aufgrund der Betriebserlaubnisgrenze von 15 Plätzen auch mit diesen 2 Gruppen zukünftig 
als freier Träger gefördert werden. Hierdurch entstehen jährliche Mehrkosten von rd. 24.000 
€ pro Gruppe. Diese Kosten werden aus dem Budget des Fachbereichs getragen.

Die Kosten für die geplante Waldkindergartengruppe (EKG) eines neuen Trägers werden im 
Rahmen der Ausbauplanung ab dem Förderbeginn bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Dr. Arbogast

Anlage/n:

Grundsätze zur Förderung von Waldkindergartengruppen
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19319
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Nachbarschaftszentren in Braunschweig - Analyse des Bedarfs, 
Möglichkeiten der Umsetzung und Vorschläge zur Priorisierung
Organisationseinheit:
Dezernat V 
0500 Sozialreferat

Datum:
25.08.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (Vorberatung) 01.09.2022 Ö
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:
Der Einrichtung von zunächst 4 Nachbarschaftszentren, wie in den Anlagen „Bewertung und 
Prioritätenlisten“ und „Finanzbedarf“ vorgeschlagen, wird zugestimmt. Die Verwaltung wird 
beauftragt, entsprechende Interessenbekundungsverfahren durchzuführen.

Sachverhalt:
Mit den Beschlüssen des Rates zum Bedarfsplan Nachbarschaftszentren (DS 18-08424) 
sowie zum ISEK Braunschweig 2030 (DS 18-08544) wurde die Verwaltung beauftragt, 
Planungen zur Implementierung von Nachbarschaftszentren (NBZ) aufzunehmen und 
Vorschläge zur priorisierten Umsetzung zu unterbreiten.

In einem ersten Sachstandsbericht (19-10031) zur Bedarfsermittlung, Beteiligung und dem 
avisierten Prozess wurden der AfSG am 07.03.2019, der VA am 26.03.2019 und der Rat am 
02.04.2019 informiert.

In einer weiteren Mitteilung im AfSG (21-17292) wurde der aktuelle Sachstand dargelegt.

Zuletzt wurde am 04.05.2022 im AfSG ausführlich über das Vorhaben der Stadtbezirks-
beteiligung und die drei landes- bzw. stiftungsgeförderten Nachbarschaftszentren berichtet.

Die Bestandsaufnahme wird in eine interaktive Stadtkarte übernommen und ständig 
aktualisiert/weiterentwickelt.

Grundsätzlich sollen Nachbarschaftszentren unter Berücksichtigung des Dritte-Orte-
Konzeptes als niedrigschwellige Begegnungsorte für die jeweilige Stadtteilbevölkerung 
dienen sowie über die Ausübung einer sozialraumorientierten Gemeinwesenarbeit zur 
sozialen Quartiersentwicklung beitragen.

Die bereits abgeschlossenen Schritte des Planungsprozesses – Bestandsaufnahme nach-
barschaftlicher Einrichtungen, partizipative Entwicklung eines Rahmenkonzeptes, Beteiligung 
in den Stadtbezirken – führen nunmehr zu einer Bewertung der kleinräumig ermittelten 
Bedarfe sowie zu Vorschlägen für prioritär einzurichtende NBZ.
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Für die Ermittlung des Bestands an nachbarschaftlichen Einrichtungen wurden verschiedene 
institutionelle Typen betrachtet. Neben einer heterogenen Gruppe von Stadtteiltreffs gehören 
dazu (Senioren-)Begegnungsstätten, Familien- und Jugendzentren, städtische Gemein-
schafts- und kirchliche Gemeindehäuser, Nachbarschaftshilfen sowie Schulen mit Ver-
sammlungsräumen.

Es wurde eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit einem Rahmenkonzept 
für NBZ befasst hat und auch zukünftig als Plattform für den stadtweiten Austausch zum 
Thema soziale Quartiersentwicklung dienen soll.

An den stadtbezirksbezogenen Partizipationsveranstaltungen zur Ermittlung des klein-
räumigen Bedarfs nahmen jeweils Vertreterinnen und Vertreter der Stadtbezirksräte und der 
ansässigen Einrichtungen der Quartiersarbeit sowie zufällig ausgewählte Bürgerinnen und 
Bürger teil. In fast allen Stadtbezirken wurde Bedarf für NBZ artikuliert.

Unter Beachtung der politisch vorgegebenen Prämissen bei der Aufstellung einer Priori-
tätenliste – Stadtteile mit besonderem sozialen Handlungsbedarf und/oder ohne Ein-
richtungen mit nachbarschaftlichem Bezug sowie vorhandene Einrichtungen mit guten 
Entwicklungspotenzialen – sind verschiedene Standorte für neu zu schaffende NBZ 
identifiziert worden (siehe Anlage 3).

Parallel zum städtischen Prozess der geplanten Schaffung von NBZ sind mehrere freie 
Träger selbstständig tätig geworden. Seit Beginn des Jahres 2022 existieren drei dritt-
mittelfinanzierte Projekte zur sozialen Quartiersentwicklung. Zwei über den Landes-
wettbewerb „Gute Nachbarschaft“ geförderte Projekte (Quartier:PLUS Schwarzer Berg und 
SQuaT Innenstadt) laufen zunächst bis zum Ende des Jahres 2024. Ein weiteres, durch die 
Fernsehlotterie finanziell unterstütztes Projekt (Quartiersmanagement Mitte-Ost), wird 
zunächst bis Ende 2022 durchgeführt – mit der Option auf Verlängerung bis maximal 2026.

Mehrere Anträge auf Förderung über den MU-finanzierten Landeswettbewerb „Gute Nach-
barschaft“ sind in der aktuellen Bewerbungsphase nicht berücksichtigt worden.

Der Vorschlag zur gesamten Priorisierungsliste der NBZ wird für den nächsten AfGS am 
11.11.2022 vorbereitet. Wenn die Priorisierung in der vorgeschlagen und begründeten oder 
modifizierten Form für die zu schaffenden NBZ mitgetragen werden kann, bildet diese 
Priorisierungsliste die Grundlage für die weiteren NBZ-Entwicklungen in den Quartieren.

Unabhängig von dem durch den Ratsauftrag in Gang gesetzten Prozess zur Entwicklung 
eines Konzeptes für Nachbarschaftszentren durch die Verwaltung liegen für den Haushalt 
2023/24 zudem drei Anträge freier Träger (DWB für Siegfrieds Bürgerzentrum, ambet e. V. 
für Achilles Hof und Paritätischer für Familienzentrum Broitzem) auf Zuwendungen für die 
jeweilige Weiterentwicklung zu einem NBZ vor. Sie werden im Rahmen der aufzustellenden 
Gesamtpriorisierungsliste für den AfSG am 11.11.2022 an entsprechender Position Berück-
sichtigung finden können bzw. finden sich bei den ersten vier aufgeführten NBZ (DWB für 
Siegrieds Bürgerzentrum) in Anlage 3 wieder.

Grundsätzlich ist folgendes Modell vorstellbar:

Interessenbekundungsverfahren analog der Einrichtung von Familienzentren

Sobald ein Gremienbeschluss zur Schaffung eines NBZ für ein bestimmtes Quartier vorliegt, 
kann dieses von der Verwaltung öffentlich ausgeschrieben werden. Die Höhe der Förderung 
ist durch die Gremien vorab festgelegt. Eine Leistungsbeschreibung für den Betrieb eines 
NBZ ist konkret formuliert. Im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens reichen 
Träger ein Konzept ein. Das Konzept wird der Verwaltung präsentiert, geprüft und bewertet.

. . .
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Die Prüfung berücksichtigt Kriterien wie die Bedeutung des NBZ in der Gesamtprioritätenliste 
oder die Schaffung von Synergieeffekten durch Aufgabenübertragungen bestehender 
Zuwendungsempfangender (z. B. Familienzentren, Seniorenbegegnungsstätten, Nachbar-
schaftshilfen). Ein Auswahlvermerk wird erstellt und zur Vorlage für den AfSG und den Rat 
geschrieben.

. . .
Finanzielle Auswirkungen

Für die – unabhängig von dem vorgeschlagenen Auswahlverfahren – genannten Maß-
nahmen würden voraussichtlich laufende Kosten in Höhe von rd. 210.000 Euro pro Jahr und 
einmalige Kosten für Umbau- bzw. Renovierungsarbeiten in Höhe von rd. 50.000 Euro an-
fallen. Diese sind im Rahmen des Doppel-Haushaltsentwurfs 2023/2024 nicht berücksichtigt.

Im Falle der Annahme des Beschlussvorschlags erfolgt die Einplanung von Haushaltsmitteln 
in dieser Höhe über die Ansatzveränderungen für den Doppelhaushalt 2023/2024.

Sofern keine weitere Kompensation an anderer Stelle erfolgt, würde sich hieraus eine 
entsprechende zusätzliche Haushaltsbelastung ergeben.

Dr. Arbogast

Anlagen
Bestandsaufnahme
Liste der Stadtteilveranstaltungen
Bewertung und Priorisierung
Finanzbedarf
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Bestandsaufnahme Nachbarschaftszentren Anlage 1

Einrichtungsart Einrichtungsname Straße HNr. PLZ Ort

Stadtteiltreff Brunsviga Karlstraße 35 38106 Braunschweig

Stadtteiltreff DRK-KaufBar Helmstedter Straße 135 38102 Braunschweig

Stadtteiltreff AWO Nachbarschaftsladen Heidberg Erfurtplatz 3 38124 Braunschweig

Stadtteiltreff Treffpunkt Am Queckenberg Am Queckenberg 1a 38120 Braunschweig

Stadtteiltreff Treffpunkt Pregelstraße Pregelstraße 11 38120 Braunschweig

Stadtteiltreff Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt Donauviertel Am Queckenberg 1a 38120 Braunschweig

Stadtteiltreff Kulturpunkt West Ludwig-Winter-Straße 4 38120 Braunschweig

Stadtteiltreff Haus der Talente Elbestraße 45 38120 Braunschweig

Stadtteiltreff Diakonietreff Madamenhof Madamenweg 156 38118 Braunschweig

Stadtteiltreff Mütterzentrum Braunschweig / MehrGenerationenHaus Hugo-Luther-Straße 60a 38118 Braunschweig

Stadtteiltreff Stadtteilbüro Westliches Ringgebiet Hugo-Luther-Straße 60a 38118 Braunschweig

Stadtteiltreff Stadtteilladen Neustadtring Neustadtring 16a 38114 Braunschweig

Stadtteiltreff KufA Haus Westbahnhof 13 38118 Braunschweig

Stadtteiltreff NEXUS Frankfurter Straße 253b 38122 Braunschweig

Stadtteiltreff Haus der Kulturen Am Nordbahnhof 1 38106 Braunschweig

Stadtteiltreff Siegfrieds Bürgerzentrum Mittelweg 52 38106 Braunschweig

Stadtteiltreff Nachbarschaftsladen Nala Hamburger Straße 34 38114 Braunschweig

Stadtteiltreff Welcome House Braunschweig Steinriedendamm 14 38108 Braunschweig

Stadtteiltreff Nähwerkstatt Flickwerk Jahnstraße 1 38118 Braunschweig

Stadtteiltreff Begegnungsstätte Schatzkiste Lange Straße 33 38100 Braunschweig

Stadtteiltreff Quartier:HAUS Am Schwarzen Berg Ligusterweg 22 38112 Braunschweig

Stadtteiltreff Refugium / SQuaT Steinweg 5 38100 Braunschweig

Stadtteiltreff Quartiersmanagement Mitte-Ost; Begegnungsstätte Am Wasserturm Hochstraße 13 38102 Braunschweig

Stadtteiltreff DIE H_LLE Am Hauptgüterbahnhof 22a 38126 Braunschweig

Stadtteiltreff Stadtgarten Bebelhof Schefflerstraße 34 38126 Braunschweig

Stadtteiltreff Garten ohne Grenzen Blumenstraße 20 38118 Braunschweig

Stadtteiltreff Interkultureller Garten (KGV Heideland e. V.) Osterbergstraße 38112 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte BZG - BegegnungsZentrum Gliesmarode Am Soolanger 1a 38104 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Querum Bevenroder Straße 37 38108 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Am Wasserturm Hochstraße 13 38102 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte BZS - BegegnungsZentrum Stadtpark Jasperallee 42 38102 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Lange Aktiv Bleiben (LAB) Altewiekring 20c 38102 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Louise-Schroeder-Haus Hohetorwall 10 38118 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Integrative Begegnungsstätte Bebelhof Hans-Porner-Straße 7 38126 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Böcklerstraße Böcklerstraße 232 38102 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Weststadt Lichtenberger Straße 24 38120 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Frankfurter Straße Frankfurter Straße 18 38122 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte In den Rosenäckern In den Rosenäckern 11 38116 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Achilles Hof Am Grasplatz 5c 38112 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Ottenroder Straße Ottenroder Straße 11d 38106 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Ost Bevenroder Straße 37 38108 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Am Wasserturm Hochstraße 13 38102 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Östl. Ringgebiet Nord Jasperallee 42 38102 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Böcklerstraße Böcklerstraße 232 38102 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Braunschweig Süd Wittenbergstraße 5 38124 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Südost e. V. Welfenplatz 17 38126 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Weststadt Lichtenberger Straße 24 38120 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Fankfurter Straße Frankfurter Straße 18 38122 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Nordwest Triftweg 73 38118 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe In den Rosenäckern In den Rosenäckern 11 38116 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Nord Veltenhöfer Straße 3 38110 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Ottenroder Straße Ottenroder Straße 11d 38106 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Böcklinstraße Böcklinstraße 29 38106 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Neue Knochenhauerstraße Neue Knochenhauerstraße 5 + 10 38100 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Schwedenheim Hugo-Luther-Straße  60 38118 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Schuntersiedlung Mergesstraße 13b 38108 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Gliesmarode Hermann-Dürre-Weg 1 38104 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Rautheim Gemeindestraße 4a 38126 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Leibnizplatz Leipnizplatz 15 38114 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Pfälzerstraße Pfälzerstraße 34d 38112 Braunschweig
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Familienzentrum Familienzentrum St. Maximilian-Kolbe Donaustraße 11 38120 Braunschweig

Familienzentrum Familienzentrum St. Nikolaus (Kita) Böcklerstraße 230 38102 Braunschweig

Familienzentrum Familienzentrum St. Nikolaus (Krippe) Ägidienmarkt 11 38102 Braunschweig

Familienzentrum AWO Kinder- und Familienzentrum Schefflerstraße Schefflerstraße 30 38126 Braunschweig

Familienzentrum AWO Kinder- und Familienzentrum Muldeweg Ilmenaustraße 31 38120 Braunschweig

Familienzentrum AWO Kinder- und Familienzentrum Fremersdorfer Straße Fremersdorfer Straße 13 38116 Braunschweig

Familienzentrum DRK Familienzentrum Krippe Ilmweg Ilmweg 40 38120 Braunschweig

Familienzentrum Familienzentrum Kindertagesstätte Broitzemer Straße Broitzemer Straße 1 38118 Braunschweig

Familienzentrum Ev.-luth. Familienzentrum Weststadt - Kindertagesstätte Arche Noah Lechstraße 61 38120 Braunschweig

Familienzentrum Ev.-luth. Familienzentrum Weststadt - Kindertagesstätte Mittenmank Lechstraße 61a 38120 Braunschweig

Familienzentrum Ev.-luth. Familienzentrum Weststadt - Kindertagesstätte Ahrplatz Ahrplatz 14 38120 Braunschweig

Familienzentrum Familienzentrum Spatz 21 Spatzenstieg 21 38118 Braunschweig

Familienzentrum Ev.-luth. Kinder- und Familienzentrum St. Marien Lamme Lammer Heide 9 - 11 38116 Braunschweig

Familienzentrum Ev.-luth. Kinder- und Familienzentrum St. Georg Freyastraße 20a 38106 Braunschweig

Familienzentrum Ev.-luth. Kinder- und Familienzentrum Zachäus Opferkamp 3 38110 Braunschweig

Familienzentrum Paritätisches Familienzentrum Broitzem (Kita Broitzem) Landshuter Weg 1a 38122 Braunschweig

Familienzentrum Paritätisches Familienzentrum Broitzem (Kita Farbklecks) Helene-Künne-Allee 9 38122 Braunschweig

Familienzentrum (ohne Förderung) Familienzentrum Morgenstern Steinriedendamm 40a 38108 Braunschweig

Gemeindehaus Kirchengemeinde St. Petri-Johannis Kirchblick 3 38110 Braunschweig

Gemeindehaus Kirchengemeinde St. Peter & Paul Grasseler Straße 88 38110 Braunschweig

Gemeindehaus Kirchengemeinde St. Lukas Eichhahnweg 27 38108 Braunschweig

Gemeindehaus Kirchengemeinde St. Johannes Hondelage Johannesweg 2 38108 Braunschweig

Gemeindehaus Don Bosco Haus Pfarrgemeinde St. Marien Hegerdorfstraße 46 38108 Braunschweig

Gemeindehaus Kirchengemeinde St. Thomas Volkmarode-Dibbesdorf Alte Dorfstraße 2 38104 Braunschweig

Gemeindehaus St. Pauli-Kirche Jasperallee 14 38102 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Magni Hinter der Magnikirche 7 38100 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Katharinen An der Katharinenkirche 4 38100 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Petri Lange Straße 33 38100 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Michaelis Echternstraße 12 38100 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Martini Eiermarkt 3 38100 Braunschweig

Gemeindehaus Kirchengemeinde St. Johannis Leonhardstraße 40 38102 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Zum Heiligen Leiden Christi zu Braunschweig-Stöckheim Kirchenbrink 3c 38124 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Thomas im Heidberg Bautzenstraße 26 38124 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Weststadt - Emmauskirche - Haus der Begegnung Donaustraße 17a 38120 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Weststadt - Emmauskirche Muldeweg 5 38120 Braunschweig

Gemeindehaus Evangeliums Christen Baptisten Gifhorn (ECBG) e. V. Lichtenberger Straße 22 38120 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Timmerlah (Pfarrhaus) Kirchstraße 11 38120 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Versöhnungskirche Broitzem mit Nachbarschaftshilfe Große Grubestraße 2a 38122 Braunschweig

Gemeindehaus Ev. Kirche im Westlichen Ringgebiet Hugo-Luther-Straße 60a 38118 Braunschweig

Gemeindehaus St. Jakobi Goslarsche Straße 31 38118 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Pfarramt Völkenrode/Watenbüttel Kirchgang 6 38112 Braunschweig

Gemeindehaus Kirchengemeinde St. Johannes Baptista (Wenden mit Thune) Im Winkel 5 38100 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Martin Chemnitz Möncheweg 56 38126 Braunschweig

Gemeindehaus Christuskirche Kirchengemeinde Die Brücke Am Schwarzen Berge 18 38112 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Dietrich Bonhoeffer zu Melverode in Braunschweig Görlitzstraße 17 38126 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Markus in der Südstadt Heidehöhe 28 38126 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Ägidien Rautheim in Braunschweig Zum Ackerberg 16 38126 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Braunschweig-Mascherode Schulgasse 1 38126 Braunschweig

Gemeindehaus Wichernhaus David-Mansfeld-Weg 8 38116 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Riddagshausen-Gliesmarode (Bugenhagenkirche) An der Bugenhagenkirche 2 38104 Braunschweig

Gemeindehaus Ev. Freikirche Querum Westfalenplatz 08. Sep 38108 Braunschweig

Gemeindehaus kath. Kirchengemeinde St. Marien Köterei 3 38108 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Bienrode Altmarkstraße 33 38110 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Rautheim Braunschweiger Straße 4 38126 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Mascherode Salzdahlumer Straße 312 38126 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Geitelde Geiteldestraße 48 38122 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Broitzem Steinbrink 14a 38122 Braunschweig

Versammlungsraum Versammlungsraum Rüningen Thiedestraße 19a 38122 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Lamme Frankenstraße 29 38116 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Rühme Gifhorner Straße 144 38112 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Altentagesstätte Veltenhof Christoph-Ding-Straße 22 38112 Braunschweig
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Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Wenden Veltenhöfer Straße 3 38110 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Thune Thunstraße 8a 38110 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Harxbüttel Eichenkamp 1 38110 Braunschweig

Multifunktionshaus Kulturzentrum Waggum Fröbelweg 2 38110 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Querum Bevenroder Straße 37 38108 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Gliesmarode An der Bugenhagenkirche 2 38104 Braunschweig

Jugendzentrum Jugendhaus Bevenrode Grasseler Straße 88 38110 Braunschweig

Jugendzentrum Ev.-luth. Kinder- und Jugendzentrum Hondelage Johannesweg 2 38108 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum KIEZ Herzogin-Elisabeth-Straße 80a 38104 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugenzentrum Mühle An der Neustadtmühle 3 38100 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum St. Magni Hinter der Magnikirche 6b 38100 Braunschweig

Jugendzentrum AWO Kinder- und Jugendzentrum Treff im Bebelhof Hans-Porner-Straße 20a 38126 Braunschweig

Jugendzentrum Jugendzentrum Siekgraben Siekgraben 46 38124 Braunschweig

Jugendzentrum Jugendtreff Leiferde Fischerbrücke 9 38124 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Juzelino Rüninger Weg 11 38124 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Heidberg Gerastraße 18 38124 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Roxy Welfenplatz 17 38126 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendtreff Rautheim Braunschweiger Straße 4a 38126 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Rotation Emsstraße 50 38120 Braunschweig

Schulkindbetreuung Kinder- und Teeny-Klub Weiße Rose Ludwig-Winter-Straße 4 38120 Braunschweig

Jugendzentrum Spielstube Hebbelstraße Hebbelstraße 2 38120 Braunschweig

Jugendzentrum AWO Kinder- und Jugendtreff Geitelde Geiteldestraße 48 38112 Braunschweig

Jugendzentrum AWO Kinder- und Jugendzentrum Schiene Steinbrink 3 38122 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Rüningen Leiferder Weg 1 38122 Braunschweig

Jugendzentrum Jugendzentrum Drachenflug Frankfurter Straße 251 38122 Braunschweig

Jugendzentrum DRK Kinder- und Teeny-Klub Broitzemer Straße 1 38118 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Kreuzstraße Kreuzstraße 110 - 111 38118 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Turm Saarplatz 3 38116 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Lamme Lammer Heide 7 38116 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Rühme Gifhorner Straße 175 38112 Braunschweig

Schulkindbetreuung Kinder- und Teeny-Klub Veltenhof Pfälzerstraße 34 38112 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Wenden Heideblick 22 38110 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum B 58 Bültenweg 58 38106 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Selam Hamburger Straße 34 38114 Braunschweig

Jugendzentrum Heinrich-Jasper-Haus Tostmannplatz 12 38108 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendtreff Kult Waggum Fröbelweg 2 38110 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Stadtbibliothek Braunschweig Schlossplatz 2 38100 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Stadtbibliothek Braunschweig, Zweigstelle Heidberg Weimarstraße 4 38124 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Stadtbibliothek Braunschweig, Zweigstelle Weststadt Rheinring 12 38120 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Bevenrode Grasseler Straße 88 38110 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Bienrode Pappelallee 5 38110 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Broitzem Steinbrink 14 38122 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Dibbesdorf Alte Schulstraße 13 38108 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Hondelage In den Heistern 5c 38108 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Lamme Frankenstraße 29 38116 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Lehndorf / NiWo Servicebüro + Café Saarstraße 125/126 38116 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Leiferde Fischerbrücke 9 38124 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Querum Bevenroder Straße 33 38108 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Rautheim Gemeindestraße 2 38126 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Schapen Schapenstraße 2 38104 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Stöckheim Siekgraben 46-48 38124 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Südstadt Bunsenstraße 22 38126 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Volkmarode Alte Dorfstraße 2 38104 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Waggum Feuerbrunnen 3 38110 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Watenbüttel Am Grasplatz 4a 38112 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Wenden Heideblick 20 38110 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Gymnasium Hoffmann-v.-Fallersleben-Schule Sackring 19 38118 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen IGS Volkmarode (Sally-Perel-Gesamtschule) Seikenkamp 10a 38104 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Gaußschule Gymnasium Löwenwall 18a 38100 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Gymnasium Martino-Katharineum Breite Straße 3 38100 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Johannes-Selenka-Schule Inselwall 1a 38118 Braunschweig
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Schule mit Versammlungsräumen Gymnasium Raabeschule, Außenstelle Stöckheim Siekgraben 46 38124 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Gymnasium Raabeschule, Haupthaus Stettinstraße 1 38124 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen IGS Heidberg Stettinstraße 1 38124 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Grund- und Hauptschule Rüningen Thiedestraße 24a 38122 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Lessinggymnasium Heideblick 20 38110 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Gymnasium Neue Oberschule Beethovenstraße 57 38106 Braunschweig
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Beteiligungsveranstaltungen NBZ

Mai 2022 Juni 2022

09.05. – StB 330 Nordstadt-Schunteraue (03.05.) 01.06. – StB 211 Braunschweig-Süd (05.05.)

11.05. – StB 221 Weststadt (04.05.) 02.06. – StB 310 Westliches Ringgebiet (03.05.)

16.05. – StB 111 Hondelage-Volkmarode (05.05.) 08.06. – StB 212 Südstadt-Rautheim-Mascherode (03.05.)

18.05. – StB 322 Nördliche Schunter-/Okeraue (03.05.) 13.06. – StB 130 Mitte (26.04.)

19.05. – StB 321 Lehndorf-Watenbüttel (03.05.) 14.06. – StB 222 Südwest (10.05.)

24.05. – StB 120 Östliches Ringgebiet (04.05.) 16.06. – StB 112 Wabe-Schunter-Beberbach (28.04.)

• jeweils 18:00 bis 20:00 Uhr via Webex • in Klammern Termine Sitzungen StaBezR

 Reflektion der Beteiligungsveranstaltungen im Rahmen erneuter AG-Sitzung Anfang Juli 2022

Planung des zeitlichen Ablaufs

Anlage 2
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Dez. V  Anlage 3 
Ref. 0500 
 
 
Bewertungsmatrix erster potenzieller Nachbarschaftszentren in Braunschweig inklusive Vorschlagsliste zur Priorisierung 

Nr. Einrichtung 
Lage, Räumlichkeiten, 
(soziale) Infrastruktur im 
Quartier 

soziale Situation im 
Stadtteil (Stichtag 
31.12.2021) 

zivilgesellschaftliche 
und bürgerschaftliche 
Potenziale 

Bewertung 

1. 

Siegfrieds Bürgerzentrum 
Mittelweg 52, 38106 BS 
 
Gebäude: Nibelungen 
Wohnbau GmbH 
 
Betrieb: Diakonische 
Gesellschaft Wohnen und 
Beraten mbH in Kooperation 
mit Lebenshilfe 
Braunschweig gGmbH 
 
 

• zentrale Lage im Stadt-
teil in unmittelbarer 
Nähe des 
Nahversorgungs-
zentrums 

 
• gute ÖPNV-Anbindung 
 
• Räume für 

Veranstaltungen, Kurse, 
Beratung und 
Verwaltung  

 
• kleine Küche für Café-

Betrieb 
 
• keine weiteren 

konsumzwangfreien 
Begegnungsorte im 
Stadtteil, welche die 
Gesamtbevölkerung 
ansprechen 

 

Siegfriedviertel 
(Statistischer Bezirk 43) 
 
• 7.233 

Einwohner*innen 
 
• Anteil Alleinlebender 

41,3 % (BS 31,0 %) 
 
• Anteil 0 bis u. 18-

Jährige 11,9 % (BS 
14,7 %) 

 
• Anteil 65-Jährige 

u. ä. 20,9 % (BS 
21,1 %) 

 
• Anteil Menschen mit 

Migrationshintergrund 
31,5 % (BS 28,5 %) 

 
• Anteil Leistungs-

empfangende SGB II 
13,5 % (BS 7,2 %) 

• seit 2010 bestehend 
und dadurch vielfach 
bekannt 

 
• Integration verschie-

dener Bevölkerungs-
gruppen findet bereits 
in kleinem Rahmen 
statt 

 
• Betrieb bisher aus-

schließlich über 
ehrenamtliche Arbeit, 
aber angeleitet durch 
erfahrene 
Institutionen 

 
• bestehende Netz-

werke (AG SBZ mit 
DWB, Lebenshilfe, 
NiWo, BBG und 
Ref. 0500/Netzwerk 
Nordstadt mit 
Vielzahl von 
Akteuren/ Beteiligung 
an AG NBZ) 

• sehr hohes 
Weiterentwicklungspotenzial 
der Einrichtung  

 
• Stadtteil mit sehr hohem 

sozialen Handlungsbedarf 
 
• Stadtteil mit geringer Dichte 

institutionalisierter 
Begegnungsmöglichkeiten 

 
 
 
 
 

höchste Priorität 
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2. 

Gemeinschaftshaus 
Rühme (Alte Schule) 
Gifhorner Str. 144 
38112 BS 
 
Gebäude: Nibelungen 
Wohnbau GmbH 
 
Betrieb: Stadt Braunschweig 
(Vermietung für private 
Anlässe und Vereins-
aktivitäten, Durchführung 
von 
Stadtbezirksratssitzungen) 

• zentrale Lage zwischen 
Lincoln- und Vorwerk-
siedlung sowie Siedlung 
Osterbergstraße 

 
• direkte Umgebung 

geprägt von Gewerbe 
 
• gute ÖPNV-Anbindung 
 
• Räume für Veranstal-

tungen, Kurse, Beratung 
und Verwaltung 

 
• kleine Küche 
 
• Außenfläche und 

Nebengebäude  
 
• keine weiteren 

konsumzwangfreien 
Begegnungsorte im 
Stadtteil, welche die 
Gesamtbevölkerung 
ansprechen 

 
 

Rühme (Statistische 
Bezirke 40, 41, 42) 
 
• 2.886 

Einwohner*innen 
 
• Anteil Alleinlebender 

35,0 % (BS 31,0 %) 
 
• Anteil 0 bis u. 18-

Jährige 13,8 % (BS 
14,7 %) 

 
• Anteil 65-Jährige u. ä. 

21,0 % (BS 21,1 %) 
 
• Anteil Menschen mit 

Migrationshintergrund 
34,6 % (BS 28,5 %) 

 
• Anteil Leistungs-

empfangende SGB II 
10,3 % (BS 7,2 %) 

• Kultur- und Förder-
verein Rühme als 
fester Mieter 

 
• Interessen-

gemeinschaft 
Rühme als 
bestehendes 
Netzwerk 

 
• aktivierende 

Befragung der 
Stadtteilakteure und 
-bevölkerung 
notwendig 

 
• Trägersuche steht 

noch aus 

• geringe Auslastung des 
Gebäudes, hohes Weiter-
entwicklungspotenzial  

 
• Stadtteil mit sehr hohem 

sozialen Handlungsbedarf 
 
• Stadtteil mit geringer Dichte 

institutionalisierter 
Begegnungsmöglichkeiten 

 
 
 
 

höchste Priorität 
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3. 

Versammlungsraum 
Rüningen (Alte Schule) 
Thiedestraße 19 A 
38122 BS 
 
Gebäude: Nibelungen 
Wohnbau GmbH 
 
Betrieb: Stadt Braunschweig 
(Vermietung für private 
Anlässe und Vereins-
aktivitäten, Durchführung 
von Stadtbezirksrats-
sitzungen, Ausweichräume 
für GHS Rüningen) 

• zentrale Lage an 
Hauptstraße im Stadtteil 

 
• gute ÖPNV-Anbindung 
 
• Raum für 

Veranstaltungen und 
Kurse 

 
• Umbauarbeiten für 

besseres Raumkonzept 
notwendig 

 
• keine weiteren 

konsumzwangfreien 
Begegnungsorte im 
Stadtteil, welche die 
Gesamtbevölkerung 
ansprechen 

 
 
 
 
 
 
 

Rüningen (Statistischer 
Bezirk 74) 
 
• 2.921 

Einwohner*innen 
 
• Anteil Alleinlebender 

32,2 % (BS 31,0 %) 
 
• Anteil 0 bis u. 18-

Jährige 13,9 % 
(BS 14,7 %) 

 
• Anteil 65-Jährige u. ä. 

23,3 % (BS 21,1 %) 
 
• Anteil Menschen mit 

Migrationshintergrund 
27,4 % (BS 28,5 %) 

 
• Anteil Leistungs-

empfangende SGB II 
9,1 % (BS 7,2 %) 

• sehr aktiver Verein 
mit Bezug zu vielen 
Stadtteilaktivitäten 
und mit Betrieb 
eines Bürgerbüros 
(Bürgergemeinschaft 
Rüningen e. V.) 

 
• aktivierende 

Befragung der 
Stadtteilakteure und 
-bevölkerung not-
wendig 

 
• Beteiligung an AG 

NBZ 
 
• Trägersuche steht 

noch aus 

• Auslastung des Gebäudes 
nach Umbau- bzw. 
Renovierungsarbeiten 
ausbaufähig; hohes 
Weiterentwicklungspotenzial 

 
• Stadtteil mit hohem sozialen 

Handlungsbedarf 
 
• Stadtteil mit geringer Dichte 

institutionalisierter 
Begegnungsmöglichkeiten 

 
 
 
 
 

höchste Priorität 
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4. 

Gemeinschaftshaus der 
Südstadt 
Welfenplatz 17 
38126 BS 
 
Gebäude: privat 
 
Betrieb: Stadt Braunschweig 
(Jugendzentrum Roxy); 
Bürgergemeinschaft 
Südstadt e. V. 
(Seniorenbegegnungsstätte); 
Nachbarschaftshilfe 
Südost e. V. 

• zentrale Lage im Stadt-
teil in unmittelbarer 
Nähe zum 
Nahversorgungs- und 
Einzelhandelszentrum 

 
• Räume für Veranstal-

tungen, Kurse, 
Beratung und 
Verwaltung 

 
• gute ÖPNV-Anbindung 
 
• Ausgangssituation mit 

Jugendzentrum, 
Nachbarschaftshilfe 
und Räumlichkeiten für 
Seniorenkreis unter 
einem Dach 

 
• weitere konsumzwang-

freie Begegnungsorte 
im Stadtteil im 
Gebäude (JuZE, NBH, 
Seniorenkreis), jedoch 
jeweils bevölkerungs-
gruppen-orientiert 

 

Südstadt (Statistischer 
Bezirk 53) 
 
• 2.719 

Einwohner*innen 
 
• Anteil Alleinlebender 

24,1 % (BS 31,0 %) 
 
• Anteil 0 bis u. 18-

Jährige 15,8 % (BS 
14,7 %) 

 
• Anteil 65-Jährige u. ä. 

23,8 % (BS 21,1 %) 
 
• Anteil Menschen mit 

Migrationshintergrund 
16,8 % (BS 28,5 %) 

 
• Anteil Leistungs-

empfangende SGB II 
2,6 % (BS 7,2 %) 

• sehr aktive Bürger-
gemeinschaft, die 
bislang vorrangig 
Seniorenarbeit 
betreibt 

 
• vielfältige Akteurs-

landschaft (auch im 
Gebäude) 

 
• aktivierende 

Befragung der 
Stadtteilakteure und 
-bevölkerung 
notwendig 

 
• Trägersuche steht 

noch aus 

• Gemeinschaftshaus mit 
multifunktionaler Nutzung 
und gutem Weiter-
entwicklungspotenzial 

 
• Stadtteil mit sozialem 

Handlungsbedarf 
 
• Stadtteil mit geringer Dichte 

institutionalisierter 
Begegnungsmöglichkeiten 

 
 
 

hohe Priorität 
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Für die Implementierung quartiersorientierter Nachbarschaftszentren werden in einem ersten Schritt vorstehende Einrichtungen vorgeschlagen. 
Die gesamte Priorisierungsliste umfasst anschließend mehrere aktuell (teilweise) drittmittelfinanzierte Quartiersprojekte, deren nachhaltiger 
Weiterbestand bei positiven Projektergebnissen ab dem Jahr 2025 sichergestellt werden sollte. 
 
Ferner wird vorgeschlagen, in den nächsten Jahren im Rahmen der Entwicklung der Bahnstadt ein (neues) Begegnungszentrum im Stadtteil 
Bebelhof zu etablieren. 
 
Darüber hinaus eignen sich mehrere (Senioren-)Begegnungsstätten für die jeweilige Weiterentwicklung zu einem Nachbarschaftszentrum. Auch 
sind weitere Einrichtungen und Räumlichkeiten in bisher unversorgten bzw. ggf. stärker zu bedienenden Stadtteilen für die Implementierung von 
Nachbarschaftszentren geeignet (Nachbarschaftsläden, ehemalige Feuerwehrhäuser, leerstehende Einzelhandelsgeschäfte etc.) 
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Ref. 0500 Anlage 4 
 
 
 
 
Kostenkalkulation für erste Nachbarschaftszentren 
 

Einrichtung aktuelle Finanzierung  künftiger Zuschussbedarf (2023) 

Siegfrieds Bürgerzentrum 
• 4.200 EUR städtischer Zuschuss (2021) 
• Spendenmittel 
• Eigenmittel der Träger 

 
Personalkosten 
1/2 Stelle Sozialpädagogik S 12 35.308,57 EUR 
Sachkosten + Stadtteilbudget 20.000,00 EUR 
Finanzbedarf    55.308,57 EUR 
Eigenanteil Träger (5 %)    2.765,43 EUR 
 
Zuschussbedarf   52.543,14 EUR 
 

Gemeinschaftshaus Rühme 
(Alte Schule) 

• bisher keine Ansätze von Gemeinwesen-
arbeit 

• Einnahmen über Vermietung an Verein und 
Nutzungsgebühren für private Anlässe 

• Ausschreibung für Trägerschaft notwendig 

 
Personalkosten 
1/2 Stelle Sozialpädagogik S 12 35.308,57 EUR 
Sachkosten + Stadtteilbudget 20.000,00 EUR 
Finanzbedarf    55.308,57 EUR 
Eigenanteil Träger (5 %)    2.765,43 EUR 
 
Zuschussbedarf   52.543,14 EUR 
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Versammlungsraum 
Rüningen (Alte Schule) 

• bisher keine Ansätze von Gemeinwesen-
arbeit 

• Einnahmen über Vermietung an Verein und 
Nutzungsgebühren für private Anlässe 

• Ausschreibung für Trägerschaft notwendig 

 
Personalkosten 
1/2 Stelle Sozialpädagogik S 12 35.308,57 EUR 
Sachkosten + Stadtteilbudget 20.000,00 EUR 
Finanzbedarf    55.308,57 EUR 
Eigenanteil Träger (5 %)    2.765,43 EUR 
 
Zuschussbedarf   52.543,14 EUR 
 
Kosten für Umbau- bzw. 
Renovierungsarbeiten  50.000,00 EUR (ca.) 
 
(erst nach qualitativer Einschätzung durch NiWo bzw. FB 65 abschließend 
zu beziffern) 
 

Gemeinschaftshaus 
Südstadt 

• bisher keine Ansätze von Gemeinwesen-
arbeit 

• Einnahmen über Vermietung an Verein und 
Nutzungsgebühren für private Anlässe 

• Ausschreibung für Trägerschaft notwendig 

 
Personalkosten 
1/2 Stelle Sozialpädagogik S 12 35.308,57 EUR 
Sachkosten + Stadtteilbudget 20.000,00 EUR 
Finanzbedarf    55.308,57 EUR 
Eigenanteil Träger (5 %)    2.765,43 EUR 
 
Zuschussbedarf   52.543,14 EUR 
 
 

 

Die Zuschussbedarfe für Personal- und Sachkosten sind jährlich zu erbringende freiwillige Leistungen. 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19319-01
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Nachbarschaftszentren in Braunschweig - Analyse des Bedarfs, 
Möglichkeiten der Umsetzung und Vorschläge zur Priorisierung
Organisationseinheit:
Dezernat V 
0500 Sozialreferat

Datum:
08.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:
Der Einrichtung von zunächst 4 Nachbarschaftszentren, wie in den Anlagen „Bewertung und 
Prioritätenlisten“ und „Finanzbedarf“ vorgeschlagen, wird zugestimmt. Die Verwaltung wird 
beauftragt, entsprechende Interessenbekundungsverfahren durchzuführen.

Sachverhalt:
Aufgrund eines technischen Übertragungsfehlers wurde in der Beratungsfolge die Betei-
ligung des Verwaltungsausschusses versehentlich nicht berücksichtigt.

Im Übrigen wird zur Sachverhaltsdarstellung auf die Drucksache 22-19319 verwiesen.

Dr. Arbogast

Anlagen:
Bestandsaufnahme
Liste der Stadtteilveranstaltungen
Bewertung und Priorisierung
Finanzbedarf
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Bestandsaufnahme Nachbarschaftszentren Anlage 1

Einrichtungsart Einrichtungsname Straße HNr. PLZ Ort

Stadtteiltreff Brunsviga Karlstraße 35 38106 Braunschweig

Stadtteiltreff DRK-KaufBar Helmstedter Straße 135 38102 Braunschweig

Stadtteiltreff AWO Nachbarschaftsladen Heidberg Erfurtplatz 3 38124 Braunschweig

Stadtteiltreff Treffpunkt Am Queckenberg Am Queckenberg 1a 38120 Braunschweig

Stadtteiltreff Treffpunkt Pregelstraße Pregelstraße 11 38120 Braunschweig

Stadtteiltreff Quartiersmanagement Sozialer Zusammenhalt Donauviertel Am Queckenberg 1a 38120 Braunschweig

Stadtteiltreff Kulturpunkt West Ludwig-Winter-Straße 4 38120 Braunschweig

Stadtteiltreff Haus der Talente Elbestraße 45 38120 Braunschweig

Stadtteiltreff Diakonietreff Madamenhof Madamenweg 156 38118 Braunschweig

Stadtteiltreff Mütterzentrum Braunschweig / MehrGenerationenHaus Hugo-Luther-Straße 60a 38118 Braunschweig

Stadtteiltreff Stadtteilbüro Westliches Ringgebiet Hugo-Luther-Straße 60a 38118 Braunschweig

Stadtteiltreff Stadtteilladen Neustadtring Neustadtring 16a 38114 Braunschweig

Stadtteiltreff KufA Haus Westbahnhof 13 38118 Braunschweig

Stadtteiltreff NEXUS Frankfurter Straße 253b 38122 Braunschweig

Stadtteiltreff Haus der Kulturen Am Nordbahnhof 1 38106 Braunschweig

Stadtteiltreff Siegfrieds Bürgerzentrum Mittelweg 52 38106 Braunschweig

Stadtteiltreff Nachbarschaftsladen Nala Hamburger Straße 34 38114 Braunschweig

Stadtteiltreff Welcome House Braunschweig Steinriedendamm 14 38108 Braunschweig

Stadtteiltreff Nähwerkstatt Flickwerk Jahnstraße 1 38118 Braunschweig

Stadtteiltreff Begegnungsstätte Schatzkiste Lange Straße 33 38100 Braunschweig

Stadtteiltreff Quartier:HAUS Am Schwarzen Berg Ligusterweg 22 38112 Braunschweig

Stadtteiltreff Refugium / SQuaT Steinweg 5 38100 Braunschweig

Stadtteiltreff Quartiersmanagement Mitte-Ost; Begegnungsstätte Am Wasserturm Hochstraße 13 38102 Braunschweig

Stadtteiltreff DIE H_LLE Am Hauptgüterbahnhof 22a 38126 Braunschweig

Stadtteiltreff Stadtgarten Bebelhof Schefflerstraße 34 38126 Braunschweig

Stadtteiltreff Garten ohne Grenzen Blumenstraße 20 38118 Braunschweig

Stadtteiltreff Interkultureller Garten (KGV Heideland e. V.) Osterbergstraße 38112 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte BZG - BegegnungsZentrum Gliesmarode Am Soolanger 1a 38104 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Querum Bevenroder Straße 37 38108 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Am Wasserturm Hochstraße 13 38102 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte BZS - BegegnungsZentrum Stadtpark Jasperallee 42 38102 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Lange Aktiv Bleiben (LAB) Altewiekring 20c 38102 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Louise-Schroeder-Haus Hohetorwall 10 38118 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Integrative Begegnungsstätte Bebelhof Hans-Porner-Straße 7 38126 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Böcklerstraße Böcklerstraße 232 38102 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Weststadt Lichtenberger Straße 24 38120 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Frankfurter Straße Frankfurter Straße 18 38122 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte In den Rosenäckern In den Rosenäckern 11 38116 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Achilles Hof Am Grasplatz 5c 38112 Braunschweig

(Senioren-) Begegnungsstätte Begegnungsstätte Ottenroder Straße Ottenroder Straße 11d 38106 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Ost Bevenroder Straße 37 38108 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Am Wasserturm Hochstraße 13 38102 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Östl. Ringgebiet Nord Jasperallee 42 38102 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Böcklerstraße Böcklerstraße 232 38102 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Braunschweig Süd Wittenbergstraße 5 38124 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Südost e. V. Welfenplatz 17 38126 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Weststadt Lichtenberger Straße 24 38120 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Fankfurter Straße Frankfurter Straße 18 38122 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Nordwest Triftweg 73 38118 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe In den Rosenäckern In den Rosenäckern 11 38116 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Nord Veltenhöfer Straße 3 38110 Braunschweig

Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe Ottenroder Straße Ottenroder Straße 11d 38106 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Böcklinstraße Böcklinstraße 29 38106 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Neue Knochenhauerstraße Neue Knochenhauerstraße 5 + 10 38100 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Schwedenheim Hugo-Luther-Straße  60 38118 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Schuntersiedlung Mergesstraße 13b 38108 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Gliesmarode Hermann-Dürre-Weg 1 38104 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Rautheim Gemeindestraße 4a 38126 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Leibnizplatz Leipnizplatz 15 38114 Braunschweig

Familienzentrum Kinder- und Familienzentrum Pfälzerstraße Pfälzerstraße 34d 38112 Braunschweig
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Bestandsaufnahme Nachbarschaftszentren Anlage 1

Familienzentrum Familienzentrum St. Maximilian-Kolbe Donaustraße 11 38120 Braunschweig

Familienzentrum Familienzentrum St. Nikolaus (Kita) Böcklerstraße 230 38102 Braunschweig

Familienzentrum Familienzentrum St. Nikolaus (Krippe) Ägidienmarkt 11 38102 Braunschweig

Familienzentrum AWO Kinder- und Familienzentrum Schefflerstraße Schefflerstraße 30 38126 Braunschweig

Familienzentrum AWO Kinder- und Familienzentrum Muldeweg Ilmenaustraße 31 38120 Braunschweig

Familienzentrum AWO Kinder- und Familienzentrum Fremersdorfer Straße Fremersdorfer Straße 13 38116 Braunschweig

Familienzentrum DRK Familienzentrum Krippe Ilmweg Ilmweg 40 38120 Braunschweig

Familienzentrum Familienzentrum Kindertagesstätte Broitzemer Straße Broitzemer Straße 1 38118 Braunschweig

Familienzentrum Ev.-luth. Familienzentrum Weststadt - Kindertagesstätte Arche Noah Lechstraße 61 38120 Braunschweig

Familienzentrum Ev.-luth. Familienzentrum Weststadt - Kindertagesstätte Mittenmank Lechstraße 61a 38120 Braunschweig

Familienzentrum Ev.-luth. Familienzentrum Weststadt - Kindertagesstätte Ahrplatz Ahrplatz 14 38120 Braunschweig

Familienzentrum Familienzentrum Spatz 21 Spatzenstieg 21 38118 Braunschweig

Familienzentrum Ev.-luth. Kinder- und Familienzentrum St. Marien Lamme Lammer Heide 9 - 11 38116 Braunschweig

Familienzentrum Ev.-luth. Kinder- und Familienzentrum St. Georg Freyastraße 20a 38106 Braunschweig

Familienzentrum Ev.-luth. Kinder- und Familienzentrum Zachäus Opferkamp 3 38110 Braunschweig

Familienzentrum Paritätisches Familienzentrum Broitzem (Kita Broitzem) Landshuter Weg 1a 38122 Braunschweig

Familienzentrum Paritätisches Familienzentrum Broitzem (Kita Farbklecks) Helene-Künne-Allee 9 38122 Braunschweig

Familienzentrum (ohne Förderung) Familienzentrum Morgenstern Steinriedendamm 40a 38108 Braunschweig

Gemeindehaus Kirchengemeinde St. Petri-Johannis Kirchblick 3 38110 Braunschweig

Gemeindehaus Kirchengemeinde St. Peter & Paul Grasseler Straße 88 38110 Braunschweig

Gemeindehaus Kirchengemeinde St. Lukas Eichhahnweg 27 38108 Braunschweig

Gemeindehaus Kirchengemeinde St. Johannes Hondelage Johannesweg 2 38108 Braunschweig

Gemeindehaus Don Bosco Haus Pfarrgemeinde St. Marien Hegerdorfstraße 46 38108 Braunschweig

Gemeindehaus Kirchengemeinde St. Thomas Volkmarode-Dibbesdorf Alte Dorfstraße 2 38104 Braunschweig

Gemeindehaus St. Pauli-Kirche Jasperallee 14 38102 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Magni Hinter der Magnikirche 7 38100 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Katharinen An der Katharinenkirche 4 38100 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Petri Lange Straße 33 38100 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Michaelis Echternstraße 12 38100 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Martini Eiermarkt 3 38100 Braunschweig

Gemeindehaus Kirchengemeinde St. Johannis Leonhardstraße 40 38102 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Zum Heiligen Leiden Christi zu Braunschweig-Stöckheim Kirchenbrink 3c 38124 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Thomas im Heidberg Bautzenstraße 26 38124 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Weststadt - Emmauskirche - Haus der Begegnung Donaustraße 17a 38120 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Weststadt - Emmauskirche Muldeweg 5 38120 Braunschweig

Gemeindehaus Evangeliums Christen Baptisten Gifhorn (ECBG) e. V. Lichtenberger Straße 22 38120 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Timmerlah (Pfarrhaus) Kirchstraße 11 38120 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Versöhnungskirche Broitzem mit Nachbarschaftshilfe Große Grubestraße 2a 38122 Braunschweig

Gemeindehaus Ev. Kirche im Westlichen Ringgebiet Hugo-Luther-Straße 60a 38118 Braunschweig

Gemeindehaus St. Jakobi Goslarsche Straße 31 38118 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Pfarramt Völkenrode/Watenbüttel Kirchgang 6 38112 Braunschweig

Gemeindehaus Kirchengemeinde St. Johannes Baptista (Wenden mit Thune) Im Winkel 5 38100 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Martin Chemnitz Möncheweg 56 38126 Braunschweig

Gemeindehaus Christuskirche Kirchengemeinde Die Brücke Am Schwarzen Berge 18 38112 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Dietrich Bonhoeffer zu Melverode in Braunschweig Görlitzstraße 17 38126 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Markus in der Südstadt Heidehöhe 28 38126 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Ägidien Rautheim in Braunschweig Zum Ackerberg 16 38126 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Braunschweig-Mascherode Schulgasse 1 38126 Braunschweig

Gemeindehaus Wichernhaus David-Mansfeld-Weg 8 38116 Braunschweig

Gemeindehaus Ev.-luth. Kirchengemeinde Riddagshausen-Gliesmarode (Bugenhagenkirche) An der Bugenhagenkirche 2 38104 Braunschweig

Gemeindehaus Ev. Freikirche Querum Westfalenplatz 08. Sep 38108 Braunschweig

Gemeindehaus kath. Kirchengemeinde St. Marien Köterei 3 38108 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Bienrode Altmarkstraße 33 38110 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Rautheim Braunschweiger Straße 4 38126 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Mascherode Salzdahlumer Straße 312 38126 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Geitelde Geiteldestraße 48 38122 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Broitzem Steinbrink 14a 38122 Braunschweig

Versammlungsraum Versammlungsraum Rüningen Thiedestraße 19a 38122 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Lamme Frankenstraße 29 38116 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Rühme Gifhorner Straße 144 38112 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Altentagesstätte Veltenhof Christoph-Ding-Straße 22 38112 Braunschweig
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Bestandsaufnahme Nachbarschaftszentren Anlage 1

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Wenden Veltenhöfer Straße 3 38110 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Thune Thunstraße 8a 38110 Braunschweig

Gemeinschaftshaus Gemeinschaftshaus Harxbüttel Eichenkamp 1 38110 Braunschweig

Multifunktionshaus Kulturzentrum Waggum Fröbelweg 2 38110 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Querum Bevenroder Straße 37 38108 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Gliesmarode An der Bugenhagenkirche 2 38104 Braunschweig

Jugendzentrum Jugendhaus Bevenrode Grasseler Straße 88 38110 Braunschweig

Jugendzentrum Ev.-luth. Kinder- und Jugendzentrum Hondelage Johannesweg 2 38108 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum KIEZ Herzogin-Elisabeth-Straße 80a 38104 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugenzentrum Mühle An der Neustadtmühle 3 38100 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum St. Magni Hinter der Magnikirche 6b 38100 Braunschweig

Jugendzentrum AWO Kinder- und Jugendzentrum Treff im Bebelhof Hans-Porner-Straße 20a 38126 Braunschweig

Jugendzentrum Jugendzentrum Siekgraben Siekgraben 46 38124 Braunschweig

Jugendzentrum Jugendtreff Leiferde Fischerbrücke 9 38124 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Juzelino Rüninger Weg 11 38124 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Heidberg Gerastraße 18 38124 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Roxy Welfenplatz 17 38126 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendtreff Rautheim Braunschweiger Straße 4a 38126 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Rotation Emsstraße 50 38120 Braunschweig

Schulkindbetreuung Kinder- und Teeny-Klub Weiße Rose Ludwig-Winter-Straße 4 38120 Braunschweig

Jugendzentrum Spielstube Hebbelstraße Hebbelstraße 2 38120 Braunschweig

Jugendzentrum AWO Kinder- und Jugendtreff Geitelde Geiteldestraße 48 38112 Braunschweig

Jugendzentrum AWO Kinder- und Jugendzentrum Schiene Steinbrink 3 38122 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Rüningen Leiferder Weg 1 38122 Braunschweig

Jugendzentrum Jugendzentrum Drachenflug Frankfurter Straße 251 38122 Braunschweig

Jugendzentrum DRK Kinder- und Teeny-Klub Broitzemer Straße 1 38118 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Kreuzstraße Kreuzstraße 110 - 111 38118 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Turm Saarplatz 3 38116 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Lamme Lammer Heide 7 38116 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Rühme Gifhorner Straße 175 38112 Braunschweig

Schulkindbetreuung Kinder- und Teeny-Klub Veltenhof Pfälzerstraße 34 38112 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Wenden Heideblick 22 38110 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum B 58 Bültenweg 58 38106 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendzentrum Selam Hamburger Straße 34 38114 Braunschweig

Jugendzentrum Heinrich-Jasper-Haus Tostmannplatz 12 38108 Braunschweig

Jugendzentrum Kinder- und Jugendtreff Kult Waggum Fröbelweg 2 38110 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Stadtbibliothek Braunschweig Schlossplatz 2 38100 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Stadtbibliothek Braunschweig, Zweigstelle Heidberg Weimarstraße 4 38124 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Stadtbibliothek Braunschweig, Zweigstelle Weststadt Rheinring 12 38120 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Bevenrode Grasseler Straße 88 38110 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Bienrode Pappelallee 5 38110 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Broitzem Steinbrink 14 38122 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Dibbesdorf Alte Schulstraße 13 38108 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Hondelage In den Heistern 5c 38108 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Lamme Frankenstraße 29 38116 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Lehndorf / NiWo Servicebüro + Café Saarstraße 125/126 38116 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Leiferde Fischerbrücke 9 38124 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Querum Bevenroder Straße 33 38108 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Rautheim Gemeindestraße 2 38126 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Schapen Schapenstraße 2 38104 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Stöckheim Siekgraben 46-48 38124 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Südstadt Bunsenstraße 22 38126 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Volkmarode Alte Dorfstraße 2 38104 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Waggum Feuerbrunnen 3 38110 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Watenbüttel Am Grasplatz 4a 38112 Braunschweig

Bibliothek / Bücherei Ortsbücherei Wenden Heideblick 20 38110 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Gymnasium Hoffmann-v.-Fallersleben-Schule Sackring 19 38118 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen IGS Volkmarode (Sally-Perel-Gesamtschule) Seikenkamp 10a 38104 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Gaußschule Gymnasium Löwenwall 18a 38100 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Gymnasium Martino-Katharineum Breite Straße 3 38100 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Johannes-Selenka-Schule Inselwall 1a 38118 Braunschweig
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Bestandsaufnahme Nachbarschaftszentren Anlage 1

Schule mit Versammlungsräumen Gymnasium Raabeschule, Außenstelle Stöckheim Siekgraben 46 38124 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Gymnasium Raabeschule, Haupthaus Stettinstraße 1 38124 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen IGS Heidberg Stettinstraße 1 38124 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Grund- und Hauptschule Rüningen Thiedestraße 24a 38122 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Lessinggymnasium Heideblick 20 38110 Braunschweig

Schule mit Versammlungsräumen Gymnasium Neue Oberschule Beethovenstraße 57 38106 Braunschweig
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Beteiligungsveranstaltungen NBZ

Mai 2022 Juni 2022

09.05. – StB 330 Nordstadt-Schunteraue (03.05.) 01.06. – StB 211 Braunschweig-Süd (05.05.)

11.05. – StB 221 Weststadt (04.05.) 02.06. – StB 310 Westliches Ringgebiet (03.05.)

16.05. – StB 111 Hondelage-Volkmarode (05.05.) 08.06. – StB 212 Südstadt-Rautheim-Mascherode (03.05.)

18.05. – StB 322 Nördliche Schunter-/Okeraue (03.05.) 13.06. – StB 130 Mitte (26.04.)

19.05. – StB 321 Lehndorf-Watenbüttel (03.05.) 14.06. – StB 222 Südwest (10.05.)

24.05. – StB 120 Östliches Ringgebiet (04.05.) 16.06. – StB 112 Wabe-Schunter-Beberbach (28.04.)

• jeweils 18:00 bis 20:00 Uhr via Webex • in Klammern Termine Sitzungen StaBezR

 Reflektion der Beteiligungsveranstaltungen im Rahmen erneuter AG-Sitzung Anfang Juli 2022

Planung des zeitlichen Ablaufs

Anlage 2
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Dez. V  Anlage 3 
Ref. 0500 
 
 
Bewertungsmatrix erster potenzieller Nachbarschaftszentren in Braunschweig inklusive Vorschlagsliste zur Priorisierung 

Nr. Einrichtung 
Lage, Räumlichkeiten, 
(soziale) Infrastruktur im 
Quartier 

soziale Situation im 
Stadtteil (Stichtag 
31.12.2021) 

zivilgesellschaftliche 
und bürgerschaftliche 
Potenziale 

Bewertung 

1. 

Siegfrieds Bürgerzentrum 
Mittelweg 52, 38106 BS 
 
Gebäude: Nibelungen 
Wohnbau GmbH 
 
Betrieb: Diakonische 
Gesellschaft Wohnen und 
Beraten mbH in Kooperation 
mit Lebenshilfe 
Braunschweig gGmbH 
 
 

• zentrale Lage im Stadt-
teil in unmittelbarer 
Nähe des 
Nahversorgungs-
zentrums 

 
• gute ÖPNV-Anbindung 
 
• Räume für 

Veranstaltungen, Kurse, 
Beratung und 
Verwaltung  

 
• kleine Küche für Café-

Betrieb 
 
• keine weiteren 

konsumzwangfreien 
Begegnungsorte im 
Stadtteil, welche die 
Gesamtbevölkerung 
ansprechen 

 

Siegfriedviertel 
(Statistischer Bezirk 43) 
 
• 7.233 

Einwohner*innen 
 
• Anteil Alleinlebender 

41,3 % (BS 31,0 %) 
 
• Anteil 0 bis u. 18-

Jährige 11,9 % (BS 
14,7 %) 

 
• Anteil 65-Jährige 

u. ä. 20,9 % (BS 
21,1 %) 

 
• Anteil Menschen mit 

Migrationshintergrund 
31,5 % (BS 28,5 %) 

 
• Anteil Leistungs-

empfangende SGB II 
13,5 % (BS 7,2 %) 

• seit 2010 bestehend 
und dadurch vielfach 
bekannt 

 
• Integration verschie-

dener Bevölkerungs-
gruppen findet bereits 
in kleinem Rahmen 
statt 

 
• Betrieb bisher aus-

schließlich über 
ehrenamtliche Arbeit, 
aber angeleitet durch 
erfahrene 
Institutionen 

 
• bestehende Netz-

werke (AG SBZ mit 
DWB, Lebenshilfe, 
NiWo, BBG und 
Ref. 0500/Netzwerk 
Nordstadt mit 
Vielzahl von 
Akteuren/ Beteiligung 
an AG NBZ) 

• sehr hohes 
Weiterentwicklungspotenzial 
der Einrichtung  

 
• Stadtteil mit sehr hohem 

sozialen Handlungsbedarf 
 
• Stadtteil mit geringer Dichte 

institutionalisierter 
Begegnungsmöglichkeiten 

 
 
 
 
 

höchste Priorität 
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2. 

Gemeinschaftshaus 
Rühme (Alte Schule) 
Gifhorner Str. 144 
38112 BS 
 
Gebäude: Nibelungen 
Wohnbau GmbH 
 
Betrieb: Stadt Braunschweig 
(Vermietung für private 
Anlässe und Vereins-
aktivitäten, Durchführung 
von 
Stadtbezirksratssitzungen) 

• zentrale Lage zwischen 
Lincoln- und Vorwerk-
siedlung sowie Siedlung 
Osterbergstraße 

 
• direkte Umgebung 

geprägt von Gewerbe 
 
• gute ÖPNV-Anbindung 
 
• Räume für Veranstal-

tungen, Kurse, Beratung 
und Verwaltung 

 
• kleine Küche 
 
• Außenfläche und 

Nebengebäude  
 
• keine weiteren 

konsumzwangfreien 
Begegnungsorte im 
Stadtteil, welche die 
Gesamtbevölkerung 
ansprechen 

 
 

Rühme (Statistische 
Bezirke 40, 41, 42) 
 
• 2.886 

Einwohner*innen 
 
• Anteil Alleinlebender 

35,0 % (BS 31,0 %) 
 
• Anteil 0 bis u. 18-

Jährige 13,8 % (BS 
14,7 %) 

 
• Anteil 65-Jährige u. ä. 

21,0 % (BS 21,1 %) 
 
• Anteil Menschen mit 

Migrationshintergrund 
34,6 % (BS 28,5 %) 

 
• Anteil Leistungs-

empfangende SGB II 
10,3 % (BS 7,2 %) 

• Kultur- und Förder-
verein Rühme als 
fester Mieter 

 
• Interessen-

gemeinschaft 
Rühme als 
bestehendes 
Netzwerk 

 
• aktivierende 

Befragung der 
Stadtteilakteure und 
-bevölkerung 
notwendig 

 
• Trägersuche steht 

noch aus 

• geringe Auslastung des 
Gebäudes, hohes Weiter-
entwicklungspotenzial  

 
• Stadtteil mit sehr hohem 

sozialen Handlungsbedarf 
 
• Stadtteil mit geringer Dichte 

institutionalisierter 
Begegnungsmöglichkeiten 

 
 
 
 

höchste Priorität 
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3. 

Versammlungsraum 
Rüningen (Alte Schule) 
Thiedestraße 19 A 
38122 BS 
 
Gebäude: Nibelungen 
Wohnbau GmbH 
 
Betrieb: Stadt Braunschweig 
(Vermietung für private 
Anlässe und Vereins-
aktivitäten, Durchführung 
von Stadtbezirksrats-
sitzungen, Ausweichräume 
für GHS Rüningen) 

• zentrale Lage an 
Hauptstraße im Stadtteil 

 
• gute ÖPNV-Anbindung 
 
• Raum für 

Veranstaltungen und 
Kurse 

 
• Umbauarbeiten für 

besseres Raumkonzept 
notwendig 

 
• keine weiteren 

konsumzwangfreien 
Begegnungsorte im 
Stadtteil, welche die 
Gesamtbevölkerung 
ansprechen 

 
 
 
 
 
 
 

Rüningen (Statistischer 
Bezirk 74) 
 
• 2.921 

Einwohner*innen 
 
• Anteil Alleinlebender 

32,2 % (BS 31,0 %) 
 
• Anteil 0 bis u. 18-

Jährige 13,9 % 
(BS 14,7 %) 

 
• Anteil 65-Jährige u. ä. 

23,3 % (BS 21,1 %) 
 
• Anteil Menschen mit 

Migrationshintergrund 
27,4 % (BS 28,5 %) 

 
• Anteil Leistungs-

empfangende SGB II 
9,1 % (BS 7,2 %) 

• sehr aktiver Verein 
mit Bezug zu vielen 
Stadtteilaktivitäten 
und mit Betrieb 
eines Bürgerbüros 
(Bürgergemeinschaft 
Rüningen e. V.) 

 
• aktivierende 

Befragung der 
Stadtteilakteure und 
-bevölkerung not-
wendig 

 
• Beteiligung an AG 

NBZ 
 
• Trägersuche steht 

noch aus 

• Auslastung des Gebäudes 
nach Umbau- bzw. 
Renovierungsarbeiten 
ausbaufähig; hohes 
Weiterentwicklungspotenzial 

 
• Stadtteil mit hohem sozialen 

Handlungsbedarf 
 
• Stadtteil mit geringer Dichte 

institutionalisierter 
Begegnungsmöglichkeiten 

 
 
 
 
 

höchste Priorität 
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4. 

Gemeinschaftshaus der 
Südstadt 
Welfenplatz 17 
38126 BS 
 
Gebäude: privat 
 
Betrieb: Stadt Braunschweig 
(Jugendzentrum Roxy); 
Bürgergemeinschaft 
Südstadt e. V. 
(Seniorenbegegnungsstätte); 
Nachbarschaftshilfe 
Südost e. V. 

• zentrale Lage im Stadt-
teil in unmittelbarer 
Nähe zum 
Nahversorgungs- und 
Einzelhandelszentrum 

 
• Räume für Veranstal-

tungen, Kurse, 
Beratung und 
Verwaltung 

 
• gute ÖPNV-Anbindung 
 
• Ausgangssituation mit 

Jugendzentrum, 
Nachbarschaftshilfe 
und Räumlichkeiten für 
Seniorenkreis unter 
einem Dach 

 
• weitere konsumzwang-

freie Begegnungsorte 
im Stadtteil im 
Gebäude (JuZE, NBH, 
Seniorenkreis), jedoch 
jeweils bevölkerungs-
gruppen-orientiert 

 

Südstadt (Statistischer 
Bezirk 53) 
 
• 2.719 

Einwohner*innen 
 
• Anteil Alleinlebender 

24,1 % (BS 31,0 %) 
 
• Anteil 0 bis u. 18-

Jährige 15,8 % (BS 
14,7 %) 

 
• Anteil 65-Jährige u. ä. 

23,8 % (BS 21,1 %) 
 
• Anteil Menschen mit 

Migrationshintergrund 
16,8 % (BS 28,5 %) 

 
• Anteil Leistungs-

empfangende SGB II 
2,6 % (BS 7,2 %) 

• sehr aktive Bürger-
gemeinschaft, die 
bislang vorrangig 
Seniorenarbeit 
betreibt 

 
• vielfältige Akteurs-

landschaft (auch im 
Gebäude) 

 
• aktivierende 

Befragung der 
Stadtteilakteure und 
-bevölkerung 
notwendig 

 
• Trägersuche steht 

noch aus 

• Gemeinschaftshaus mit 
multifunktionaler Nutzung 
und gutem Weiter-
entwicklungspotenzial 

 
• Stadtteil mit sozialem 

Handlungsbedarf 
 
• Stadtteil mit geringer Dichte 

institutionalisierter 
Begegnungsmöglichkeiten 

 
 
 

hohe Priorität 
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Für die Implementierung quartiersorientierter Nachbarschaftszentren werden in einem ersten Schritt vorstehende Einrichtungen vorgeschlagen. 
Die gesamte Priorisierungsliste umfasst anschließend mehrere aktuell (teilweise) drittmittelfinanzierte Quartiersprojekte, deren nachhaltiger 
Weiterbestand bei positiven Projektergebnissen ab dem Jahr 2025 sichergestellt werden sollte. 
 
Ferner wird vorgeschlagen, in den nächsten Jahren im Rahmen der Entwicklung der Bahnstadt ein (neues) Begegnungszentrum im Stadtteil 
Bebelhof zu etablieren. 
 
Darüber hinaus eignen sich mehrere (Senioren-)Begegnungsstätten für die jeweilige Weiterentwicklung zu einem Nachbarschaftszentrum. Auch 
sind weitere Einrichtungen und Räumlichkeiten in bisher unversorgten bzw. ggf. stärker zu bedienenden Stadtteilen für die Implementierung von 
Nachbarschaftszentren geeignet (Nachbarschaftsläden, ehemalige Feuerwehrhäuser, leerstehende Einzelhandelsgeschäfte etc.) 
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Ref. 0500 Anlage 4 
 
 
 
 
Kostenkalkulation für erste Nachbarschaftszentren 
 

Einrichtung aktuelle Finanzierung  künftiger Zuschussbedarf (2023) 

Siegfrieds Bürgerzentrum 
• 4.200 EUR städtischer Zuschuss (2021) 
• Spendenmittel 
• Eigenmittel der Träger 

 
Personalkosten 
1/2 Stelle Sozialpädagogik S 12 35.308,57 EUR 
Sachkosten + Stadtteilbudget 20.000,00 EUR 
Finanzbedarf    55.308,57 EUR 
Eigenanteil Träger (5 %)    2.765,43 EUR 
 
Zuschussbedarf   52.543,14 EUR 
 

Gemeinschaftshaus Rühme 
(Alte Schule) 

• bisher keine Ansätze von Gemeinwesen-
arbeit 

• Einnahmen über Vermietung an Verein und 
Nutzungsgebühren für private Anlässe 

• Ausschreibung für Trägerschaft notwendig 

 
Personalkosten 
1/2 Stelle Sozialpädagogik S 12 35.308,57 EUR 
Sachkosten + Stadtteilbudget 20.000,00 EUR 
Finanzbedarf    55.308,57 EUR 
Eigenanteil Träger (5 %)    2.765,43 EUR 
 
Zuschussbedarf   52.543,14 EUR 
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Versammlungsraum 
Rüningen (Alte Schule) 

• bisher keine Ansätze von Gemeinwesen-
arbeit 

• Einnahmen über Vermietung an Verein und 
Nutzungsgebühren für private Anlässe 

• Ausschreibung für Trägerschaft notwendig 

 
Personalkosten 
1/2 Stelle Sozialpädagogik S 12 35.308,57 EUR 
Sachkosten + Stadtteilbudget 20.000,00 EUR 
Finanzbedarf    55.308,57 EUR 
Eigenanteil Träger (5 %)    2.765,43 EUR 
 
Zuschussbedarf   52.543,14 EUR 
 
Kosten für Umbau- bzw. 
Renovierungsarbeiten  50.000,00 EUR (ca.) 
 
(erst nach qualitativer Einschätzung durch NiWo bzw. FB 65 abschließend 
zu beziffern) 
 

Gemeinschaftshaus 
Südstadt 

• bisher keine Ansätze von Gemeinwesen-
arbeit 

• Einnahmen über Vermietung an Verein und 
Nutzungsgebühren für private Anlässe 

• Ausschreibung für Trägerschaft notwendig 

 
Personalkosten 
1/2 Stelle Sozialpädagogik S 12 35.308,57 EUR 
Sachkosten + Stadtteilbudget 20.000,00 EUR 
Finanzbedarf    55.308,57 EUR 
Eigenanteil Träger (5 %)    2.765,43 EUR 
 
Zuschussbedarf   52.543,14 EUR 
 
 

 

Die Zuschussbedarfe für Personal- und Sachkosten sind jährlich zu erbringende freiwillige Leistungen. 
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A b s e n d e r :

CDU-Fraktion im Rat der Stadt 19319-01-01
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Nachbarschaftszentren in Braunschweig - Analyse des Bedarfs, 
Möglichkeiten der Umsetzung und Vorschläge zur Priorisierung
Änderungsantrag zur Vorlage 22-19319-01
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
22.09.2022

Beratungsfolge: Status

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschlussvorschlag:
Der Einrichtung von zunächst 3 Nachbarschaftszentren, wie in den Anlagen „Bewertung und 
Prioritätenlisten" und „Finanzbedarf" der Vorlage 22-19319-01 vorgeschlagen, wird 
zugestimmt. Die Einrichtung eines Gemeinschaftshauses der Südstadt wird zurückgestellt 
und die Verwaltung wird zunächst aufgefordert, mit den lokalen Akteuren (bspw. 
Bürgergemeinschaft Südstadt und Nachbarschaftshilfe Südost) Gespräche über deren 
Einbindung in ein Nachbarschaftszentrum zu führen. 
 

Sachverhalt:
Die grundsätzliche Ausrichtung der Vorlage zur Einrichtung von Nachbarschaftszentren wird 
mitgetragen, dies belegt auch die breite Zustimmung in der Sitzung des Ausschusses für 
Soziales und Gesundheit am 1. September des Jahres.

Allerdings sind nach der Beratung im Fachausschuss aus dem Bereich Südstadt deutliche 
Kritik am Vorgehen und zahlreiche Fragen laut geworden, die zunächst abgearbeitet und 
beantwortet werden sollten.

Besonders die Bürgergemeinschaft Südstadt – inklusive des Seniorenkreises – und die 
Nachbarschaftshilfe sind sehr engagiert und haben einen sehr guten Überblick über die 
Aktivitäten im Stadtteil – sie sollten vor einem finalen Beschluss stärker eingebunden 
werden. Der Änderungsantrag sieht daher auch eine Zurückstellung dieses 
Beschlusspunktes bis zur Klärung der offenen Punkte vor.

Die weitere Begründung erfolgt bei Bedarf mündlich.
 

Anlagen:
keine 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19198
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Rahmenplanung Fördergebiet Bahnstadt - "Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung"
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
26.08.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhörung) 06.09.2022 Ö
Ausschuss für Planung und Hochbau (Vorberatung) 06.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

 Der Rahmenplanung zum Fördergebiet Bahnstadt –“Wachstum und nachhaltige 
Erneuerung“ inklusive näherem Verflechtungsraum (300 ha) – entsprechend der Anlagen 1 – 
6 wird als Orientierungsrahmen zugestimmt. Die Finanzierung der Maßnahmen im 
Fördergebiet erfolgt unter Berücksichtigung der Beschlüsse des integrierten 
Entwicklungskonzeptes (IEK). Zur Finanzierung der darüberhinausgehenden Maßnahmen 
wird auf Basis der aktuellen Haushaltslage ein gesonderter Beschluss herbeigeführt.

Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 NKomVG, wonach 
ausschließlich der Rat über grundlegende Ziele der Entwicklung der Kommune entscheidet.

Sachverhalt:

Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) 2030 aus dem Jahre 2018 
sind die „Bahnstadt und das urbane Entrée am Hauptbahnhof“ als Rahmenprojekt R.03 
beschlossen worden. Das von Brachflächen und aufgelassenen Bahnanlagen geprägte Areal 
der Bahnstadt zeigt erhebliche Entwicklungsdefizite, mit der Nähe zum Hauptbahnhof und 
zur Innenstadt aber auch besondere städtebauliche Entwicklungspotenziale, die unter 
anderem im Sinne des ISEK –Leitziels „Die Stadt kompakt weiterbauen“ entfaltet werden 
sollen.

Die Bahnstadt ist in ihrer Dimension und besonderen Lagegunst am Hauptbahnhof 
prädestiniert, zukunftsorientierte Lösungen hinsichtlich Mobilität, klimagerechter Bauweise, 
neuer Wohn- und Arbeitsformen in Verbindung mit sozialen und integrativen Elementen wie 
auch für urbane Produktion aufzuzeigen. Es sollen Quartiere entstehen, die diese 
Anforderungen einlösen und die Stadt Braunschweig an überregionaler Strahlkraft gewinnen 
lassen. Die vielschichtigen Ziele werden in einer Rahmenplanung räumlich verortet und in 
städtebauliche Skizzen übersetzt. 

Die Rahmenplanung hat als informelles Planwerk die Aufgabe, im Vorfeld der 
rechtsverbindlichen Planung durch kooperative Prozesse mögliche Konflikte aufzulösen oder 
auszugleichen. Weiterhin dient die Rahmenplanung Bahnstadt als Entscheidungshilfe für 
städtische Gremien und Fachbereiche bei der Beurteilung, Förderung und Genehmigung 
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städtebaulicher Planungen und Maßnahmen sowie der Information für Träger öffentlicher 
Belange und Investoren über die Absichten und Zielsetzungen der Stadt Braunschweig.

Begleitet wurde die Rahmenplanung von einer weit gefächerten Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Die Anregungen der verschiedenen Beteiligungsformate wurden in einen Masterplan zur 
Bahnstadt vom Büro Brederlau + Holik überführt und durch weitere Fachplanungsleitbilder zu 
den Themen Freiraum und Mobilität durch bgmr Landschaftsarchitekten und die Kooperation 
White Octopus und Buro Happold ergänzt. 

Ziele
Das Areal des Fördergebietes Bahnstadt (82 ha) wird im Zusammenhang mit dem näheren 
Verflechtungsraum (300 ha) und im Kontext mit angrenzenden Stadtquartieren betrachtet. 
Dabei werden sowohl die Lage im städtischen Gefüge als auch die städtebaulichen Bezüge 
zur Innenstadt Braunschweigs herausgearbeitet. 

Städtebau
Eine wesentliche Zielstellung ist, diesen neuen Stadtteil im städtischen Kontext zu 
entwickeln. Dazu gehört, die vielen Mosaikstücke unterschiedlich genutzter Bereiche in einen 
Zusammenhang einzubinden und die Bahnstadt als einen deutlich erkennbaren Stadtteil mit 
eigenständiger Identität zu entwickeln. Hierbei werden gezielt Stadteingänge in Form 
architektonischer Hochpunkte platziert. Die industrielle, produktive Prägung, wie auch die 
durch die Bahn geformte Identität des Ortes, sollen gewahrt bleiben und einzelne 
Subquartiere sollen einen jeweils eigenständigen Charakter ausbilden und über attraktiv 
gestaltete Wegeverbindungen miteinander vernetzt werden. Insgesamt soll sich die 
Bahnstadt mit einer hohen urbanen Dichte entwickeln, die eine Vielfalt an Nutzungen zulässt. 
Soziale und integrative Einrichtungen im Quartier sollen gestärkt werden und die bestehende 
Kulturszene soll sich weiterentwickeln. 

Freiraum und Klima
Klimaschutz soll sich auf allen Ebenen der Planung abbilden und die Bahnstadt soll 
entsprechend den aktuellen Anforderungen des Klimawandels geplant werden. Auf den 
Freiraum bezogen bedeutet das eine ressourceneffiziente Regenwassernutzung zur 
Vermeidung urbaner Hitzeinseln durch das Prinzip der Schwammstadt. 

Unter Berücksichtigung des bereits vorhandenen urbanen Umfeldes ist für das zukünftige 
Stadtklima eine Sicherung der vorhandenen regionalen Kaltluftleitbahnen und lokalen 
Kaltluftströmungen für die Belüftung und Kühlung zukünftiger Wohn- und Arbeitsbereiche 
wichtig. Angestrebt wird auch eine sinnvolle Überlagerung und Verknüpfung verschiedener 
Funktionen des Stadtgrüns (Multicodierung), die die vielfältigen, unterschiedlichen und 
mehrdimensionalen Interessen und Anforderungen an Freiräume berücksichtigen. So 
können begrünte Dächer auch zur Energieerzeugung und als Habitat für Tiere dienen oder 
ein öffentlicher Park bei Starkregenereignissen als Retentionsbecken.

In Straßenräumen (Bestand + Neubau) werden unter anderem Maßnahmen gefördert, die 
eine Rückhaltung und pflanzenverfügbare Speicherung auch über länger anhaltende 
Trockenperioden ermöglichen. Ausgewählte Straßen werden als Notwasserwege für eine 
schadlose Abführung von Starkregenereignissen qualifiziert.

Die Zielsetzungen im Bereich Klima erstrecken sich sowohl auf die Minimierung des 
Klimawandels durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Treibhausgasen (Klimaschutz) als 
auch auf die Anpassung an die nicht mehr zu verhindernden Auswirkungen des 
Klimawandels (Klimaanpassung).

Mobilität
Die Bahnstadt kann mit einem klimaneutralen Mobilitätskonzept einen wichtigen Beitrag für 
die Einhaltung von Braunschweigs Klimazielen leisten. Mit der Umsetzung der „15-Minuten-
Stadt“ und sinnvoll platzierten Quartiersgaragen und Mobilitätshubs hat das Areal die 
Chance eine selbstbewusste Mobilitätskultur auszuprägen, die ihrem eigenen 
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Nachhaltigkeitsanspruch in einer lebenswerten Stadt genügt. 

Finanzierung
 Die Umsetzung der in der Rahmenplanung dargestellten Maßnahmen erfolgt unter 
Berücksichtigung der aktuellen Haushaltslage und in Abhängigkeit der Beschlüsse des 
integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK). Im Zuge der Projektentwicklung wird das IEK auf 
Basis der Rahmenplanung fortgeschrieben. Für Maßnahmen außerhalb des Fördergebietes 
wird insbesondere zu der Finanzierung ein gesonderter Beschluss herbeigeführt.

Fazit
Als menschenzentrierter Stadtraum mit starker Nutzungsmischung und hoher Aufenthalts- 
und Freiraumqualität sowie einer zukunftsorientierten Mobilität hat die Bahnstadt das 
Potenzial, Menschen anzuziehen, die hier gerne leben und arbeiten.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1: Masterplan M 1:5000 (Teil C)
Anlage 2: baulich-räumliches Konzept M 1:5000 (Teil C)
Anlage 3: Verkehrskonzept MIV M 1:5000 (Teil C)
Anlage 4: Verkehrskonzept ÖPNV M 1:5000 (Teil C)
Anlage 5: Freiraumkonzept M 1:5000 (Teil C)
Anlage 6: Booklet mit erläuternden Texten und Grafiken (Teil C)

Alle Dokumente zur Rahmenplanung (zu beschließende Anlagen 1 - 6, sowie erläuternde 
Unterlagen: Grundlagenermittlung inkl. Analyse (Teil A), Entwicklungsstrategie inkl. Analyse 
(Teil B), Nutzungsbeispiel M 1:2500 (Teil C)) befinden sich auf der Bahnstadt Website 
unter https://www.braunschweig.de/leben/stadtplanung_bauen/bahnstadt/planung/rahmenpla
nung.php.
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19198-01
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Rahmenplanung Fördergebiet Bahnstadt - "Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung" (ergänz. Mitteilung)
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
19.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Verwaltungsausschuss (zur Kenntnis) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:

In der gemeinsamen Sitzung des Stadtbezirksrats Mitte und des Ausschusses Planung und 
Hochbau am 08. September 2022 hat die Verwaltung zu den gestellten Fragen bereits 
ausführlich Stellung genommen. Vor dem Hintergrund der Bedeutung der Rahmenplanung 
für das Fördergebiet Bahnstadt werden die Ergebnisse zu einigen Punkten nochmals 
festgehalten. Bevor auf einzelne Fragen eingegangen wird, weist die Verwaltung darauf hin, 
dass der Beschluss des Rates zum Klimaschutzkonzept 2.0 auch für die Bahnstadt 
uneingeschränkt gilt, so dass es über die vielen Einzelhinweise zum Klimaschutz in den 
Bereichen Städtebau, Mobilität und Freiflächenplanung/Umwelt hinaus keiner weiteren nur 
auf die Bahnstadt bezogenen Zielfestlegung bedarf.

1. Wieso wurde noch kein Energiekonzept für die Bahnstadt erstellt?

Die Erarbeitung der Rahmenplanung bildet die Grundlage für die Erstellung eines 
Energiekonzeptes. Dieses ist als nächster Planungsschritt nach einem Beschluss zur 
Rahmenplanung vorgesehen. Die Verwaltung arbeitet bereits an der Beauftragung der 
Leistung. Ebenso wird für den weiteren Planungsprozess ein Schwammstadtkonzept erstellt. 
Beide Konzepte werden in den anschließenden Wettbewerben vertieft und fließen in die 
Bebauungsplanung ein. 

2. Wo werden Gewerbeflächen berücksichtigt?

Gewerbe ist in der Bahnstadt mitgedacht und spielt eine große Rolle. Das Areal bietet eine 
große Chance für die Stadt Braunschweig. In den Bereichen Hauptgüterbahnhof, 
Hauptbahnhof-Süd, dem EAW-Gelände und dem Stadteingang an der Salzdahlumer Straße 
ergeben sich große Potentiale für gewerbliche Nutzungen. Besonders die 
Nutzungsmischung und gestapeltes Gewerbe lassen Flächengewinne zu um attraktive 
Arbeitsplätze in die Stadt im Sinne der Stadt der kurzen Wege zurückzuholen. 

Im weiteren Planungsprozess sollen die Möglichkeiten der urbanen Produktion gemeinsam 
mit dem Wirtschaftsdezernat weiter ausgelotet werden. Der Begriff „urbane Produktion“ 
bezeichnet per Definition „die Herstellung und Verarbeitung von materiellen Gütern sowie 
produktbegleitenden Dienstleistungen in städtischen Räumen mit einer funktionalen Dichte 
und einer Mischung unterschiedlicher Nutzungen“. Ziel muss es sein auch in einer 
Entwicklung, in der vorwiegend Büros gebaut und auf Dienstleistungsbereiche gesetzt wird, 
Strukturen für produzierendes Gewerbe im innerstädtischen Raum nahe ganz anderer 
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Nutzungen zu schaffen. Die Entwicklungskorridore sind in gewerblicher und auch in 
industrieller Produktion sowie im urbanen Handwerk denkbar. Hierunter sind Ansiedlungen 
von klassischen und modernen Technologieunternehmen, vielfältigen Handwerksbetrieben 
und Lebensmittelbetrieben zu verstehen. 

Im Bereich des EAW-Geländes gibt es Ansiedlungspotenzial für verschiedene klassische 
Gewerbebetriebe. Hier ist eine Vielfalt in der Nutzung und bei den Grundstücksgrößen 
möglich. Hier wird es möglich sein, die in Braunschweig bestehenden Bedarfe zur Produktion  
und Handwerk in einem Gewerbegebiet nahe urbaner Quartiere zu decken. Ziel ist die 
Entwicklung eines attraktiven Gewerbegebiets mit baukulturellem Anspruch. Es soll sich ein 
Schaufenster zur A 39 mit qualitätsvoller Architektur ausbilden. 

Für eine Übersicht über weitere Gewerbeflächenentwicklung außerhalb der Bahnstadt wird 
auf das Gewerbeflächenentwicklungskonzept von 2016 verwiesen.

3.         Entspricht das Mobilitätskonzept den Anforderungen von Gewerbebetrieben 
(Handwerkern, Pflegediensten)?

Die Mobilität in der Bahnstadt ist menschenzentriert und autoarm bis autofrei geplant. Das 
Angebot von Quartiersgaragen, Mobilitätshubs, ÖPNV und attraktiven Rad- und 
Fußwegeverbindungen soll dieses Konzept ermöglichen. Verkehre mit besonderen Bedarfen 
( z.B. mobile Pflege oder Handwerksbetriebe) sind ebenso zu bewerten wie Durchfahrten 
und Aufstell- bzw. Parkmöglichkeiten von Feuerwehr, Müllautos, Möbeltransporten, o.ä. Der 
Mobilitätsbedarf von Gewerbebetrieben mit ihren erforderlichen Fahrzeugen wird in den 
betroffenen Gebieten berücksichtigt.  

4. Welche Prioritäten und Schwerpunkte werden bei der weiteren Planung gesetzt? In 
welchem zeitlichen Horizont erfolgt die Bearbeitung?

Die Bahnstadt ist ein langfristiges Projekt, das sich nicht in den kommenden 5 bis 10 Jahren 
entwickeln lässt. Auf Grund der Eigentümerstruktur und der wenigen städtischen Flächen 
kann eine Entwicklung nur über die Motivierung der Eigentümer erfolgen. Aus diesem Grund 
kann weder ein zeitlicher Horizont, noch ein genauer Ablauf festgelegt werden.

Die Verwaltung hat mit dem B-Plan Schefflerstraße Süd einen ersten Schritt begonnen. Das 
zweite Planungsfeld ist das urbane Gebiet am Hauptgüterbahnhof, bei dem der 
städtebauliche Wettbewerb diesen Monat startet. Eine weiter Möglichkeit bietet sich im 
Bereich EAW-Gelände, weil hier der Eigentümer entsprechendes Interesse geäußert hat.

Das Vorgehen soll insgesamt quartiersbezogen erfolgen, da die Aspekte aus dem 
Städtebau, der Freiraumplanung und der Mobilitätsplanung zusammen mit dem Klimaschutz 
und der Energiekonzeption teilräumlich betrachtet werden müssen.

Leuer

Anlage/n:
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19328
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Oberbauform für die Gleissanierung Europaplatz bis John-F.-
Kennedy-Platz
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
02.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhörung) 06.09.2022 Ö
Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 13.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

„Für die Sanierung der Gleisanlagen zwischen dem Europaplatz und dem John-F.- Kennedy-
Platz wird die Gleisoberbauform Rasengleis beschlossen.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 3 Satz 1 NKomVG. Der Rat 
hat in seiner Sitzung am 08.05.2012 folgenden Vorbehaltsbeschluss gefasst:

„Bei Neubauten oder grundlegenden Sanierungen von Stadtbahnstrecken mit eigenem 
Gleiskörper entscheidet der Rat in jedem Einzelfall darüber, ob die Strecke als Rasengleis, 
eingepflastert oder als Schottergleis ausgeführt wird. Vor der Entscheidung sind die Kosten 
und die Zuschussfähigkeit zu ermitteln.“

Sachverhalt

Die Braunschweiger Verkehrs GmbH (BSVG) hat sich an die Stadt gewandt und um die 
Herbeiführung eines Ratsbeschlusses zur Wahl des Gleisoberbaus für die Sanierung der 
Gleisanlagen zwischen dem Europaplatz und dem John-F.- Kennedy-Platz gebeten.

Die BSVG sieht vor, auf den auch vom MIV befahrenen Flächen (Gleisüberfahrten) und im 
Bereich der auch vom Bus genutzten Strecke in jedem Fall einen festen Belag zu bauen.

Die BSVG hat die Kosten aller grundsätzlich infrage kommender Oberbauformen ermittelt 
(siehe Anlage).

Die Verwaltung und die BSVG halten gleichermaßen in diesem Bereich aus Gründen des 
Klima-schutzes und der Klimafolgeanpassung den Bau eines Rasengleises für angezeigt. 
Die Innenstadt ist weitgehend bebaut und überhitzt im Sommer. In diesem Stadtraum sollte 
zur Kühlung und für den Wasserhaushalt der Bau von Rasengleisen genutzt werden, 
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zusätzliches Grün zu schaffen. Zudem sind Schottergleise in diesem Innenstadtbereich 
gestalterisch unangemessen.

Lediglich die im Vergleich zu einem Schottergleis höheren Kosten sprechen gegen ein 
Rasengleis.

Die BSVG hat bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) die Förderung der 
Baumaßnahme mit einem Rasengleis beantragt, über die aber noch nicht entschieden 
wurde.

Realisierung und Finanzierung 

Die Sanierung der Gleisanlagen muss im nächsten Jahr erfolgen, da sonst aufgrund 
verschlissener Schienen eine Streckenstilllegung erforderlich würde. Die Kosten für die 
Variante Rasengleis betragen ca. 4,3 Mio. Euro.

Die Finanzierung der Schienensanierung mit Rasengleis wird im Wirtschaftsplan 2023 der 
BSVG abgebildet. Grundsätzlich sind bereits Mittel für die genannte Gleissanierung im 
Wirtschaftsplan 2022 der BSVG veranschlagt (Planungskosten in 2022, Baukosten in 2023). 
Zudem hat die BSVG bereits eine Handlungsermächtigung zur Vergabe der Aufträge für die 
genannte Gleissanierung im Jahr 2022 in Vorgriff auf die Wirtschaftsplanung 2023 erhalten 
(siehe Drucksache 21-17322). Die Kosten sind im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2023 zu 
aktualisieren.

Leuer

Anlage/n:
Lagepläne, Kostenvergleich Oberbauvarianten
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Europaplatz

Kalenwall

Bauanfang

Bauanfang

Gleiserneuerung
Europaplatz bis John-F.-Kennedy-Platz

TOP 19

113 von 308 in Zusammenstellung

p6631
Polygon
Abschnitt 1b: Europaplatz

p6631
Polygon
Abschnitt 2: Kalenwall

p6631
Polygon
Abschnitt 1a: Europaplatz Brückenbereich

p6631
Polygon
Abschnitt 1 c: Europaplatz Straßenüberfahrt

p6631
Textfeld
Abschnitt 2: Kalenwall

p6631
Textfeld
Abschnitt 1c: Europaplatz Straßenüberfahrt

p6631
Textfeld
Abschnitt 1b: Europaplatz

p6631
Textfeld
Abschnitt 1a: Europaplatz Brückenbereich



Lessingplatz

Bruchtorwall

Bauende

Gleiserneuerung
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19286
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine - Projektförderung / 
VfB Rot-Weiß 04 Braunschweig e. V.- Projektförderung 
"Lebenschancen durch Sport" im Jahr 2022
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
07.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (Vorberatung) 08.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:
„Dem VfB Rot-Weiß 04 Braunschweig e. V. wird abweichend von der Ziffer 3.9 Absatz 5 der 
Sportförderrichtlinie der Stadt Braunschweig für die Durchführung seines Projekts 
„Lebenschancen durch Sport“ im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 ein 
weiterer städtischer Zuschuss in Höhe von bis zu 41.000,00 € auf Basis des beantragten 
Gesamtzuschusses (82.000,00 €) im Rahmen einer Vollfinanzierung gewährt.“

Sachverhalt:
Die Stadt Braunschweig fördert gemäß Ziffer 3.9 der Sportförderrichtlinie der Stadt 
Braunschweig innovative Sportangebote z. B. in den Bereichen Kinder und Jugendliche, 
Prävention, Breiten-, Seniorensport / Sport für Ältere, Integration, Inklusion und 
Behindertensport.
 
Seit 2008 führt der VfB Rot-Weiß 04 Braunschweig e. V. im westlichen Ringgebiet von 
Braunschweig das mehrfach preisgekrönte Projekt „Lebenschancen durch Sport“ durch. Das 
Projekt wurde zwischenzeitlich durch den städtischen Fachbereich Kinder, Jugend und 
Familie gefördert. Seit dem Jahr 2021 wird das Projekt wieder aus Sportfördermitteln, die im 
Teilhaushalt des Fachbereiches Stadtgrün und Sport veranschlagt sind, finanziell unterstützt. 

Der VfB Rot-Weiß Braunschweig e. V. hat für das Jahr 2022 einen modifizierten Antrag auf 
Gewährung eines städtischen Zuschusses für das Projekt „Lebenschancen durch Sport“ in 
den Stadtteilen Westliches Ringgebiet, Siegfriedviertel und Schwarzer Berg gestellt. Durch 
Beschluss des Sportausschusses vom 01. März 2022 wurde dem Verein ein Abschlag für 
das o. g. Projekt in Höhe von 41.000,00 € gewährt. 
 
Ziel des Projektes ist es, für alle Kinder und Jugendlichen in den ausgewählten 
Stadtbezirken
 

-          eine Möglichkeit von Bewegungs- und Gesundheitsförderung anzubieten,
-          die Entwicklungsförderung im motorischen, sozial-emotionalen und kognitiven 

Bereich zu ermöglichen
-          und die Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von 

Übergewicht und den daraus resultierenden Folgebeschwerden sowie die Vermittlung 
von Spaß an der Bewegung zu fördern.
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Unter Leitung eines Diplom-Sportpädagogen wird mit diversen Bewegungs- und 
Fitnessangeboten sowie mit Fortbildungs- und Beratungsangeboten für interessierte 
Betreuungskräfte und Pädagoginnen und Pädagogen in Kindertageseinrichtungen, Schulen 
und anderen Braunschweiger Organisationen das Ziel verfolgt, zu einer gesunden 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen beizutragen.

Gemäß Ziffer 3.9 Absatz 5 der Sportförderrichtlinie der Stadt Braunschweig ist die Förderung 
bereits bestehender Sportangebote dem Grunde nach ausgeschlossen. Bei dem Projekt 
„Lebenschancen durch Sport“ handelt es sich allerdings um ein prestigeträchtiges Projekt, 
welches bereits seit 15 Jahren besteht und in seiner konzeptionellen Zielsetzung 
sportfachlich als dem Grunde nach besonders förderungswürdig beurteilt wird. Jährlich 
erfolgt eine Weiterentwicklung dieses besonderen Projektes. Die Verwaltung schlägt daher 
vor, einmalig abweichend von der Ziffer 3.9 Absatz 5 der Sportförderrichtlinie der Stadt 
Braunschweig eine Förderung dieses bereits bestehenden innovativen Sportangebotes für 
Kinder und Jugendliche zu beschließen. 

Des Weiteren prüft die Verwaltung aktuell den Verwendungsnachweis für die Abwicklung des 
Projektvorgängers für das Jahr 2021. Hierzu liegen Zahlungsnachweise und ein Sachbericht 
vor. Bei der Prüfung der Zahlungsnachweise wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. 
Darüber hinaus führt die Verwaltung eine Nutzerbefragung der Projekt-Zielgruppe durch, mit 
der Intention, die Umsetzung und Nachhaltigkeit der dargestellten Projektinhalte im Jahr 
2021 sportfachlich abschließend zu überprüfen. Die Ergebnisse der Nutzerbefragung sollen 
ausgewertet und in einer Sitzung des Sportausschusses im November 2022 vorgestellt 
werden. 

Die Verwaltung schlägt daher für die Durchführung des Projektes „Lebenschancen durch 
Sport“ im Zeitraum vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 abweichend von der Ziffer 
3.9 Absatz 5 der Sportförderrichtlinie der Stadt Braunschweig vor, einen weiteren Zuschuss 
in Höhe von 41.000,00 € (50 %) auf Basis des beantragten Gesamtzuschusses (82.000,00 
€) zu gewähren.
 
Der Zuschuss soll als Vollfinanzierung gewährt werden, da die Zweckerfüllung des Projektes 
nach Angaben des Vereins nur durch Deckung sämtlicher Ausgaben durch Fördermittel 
möglich ist. Eine Förderung von 100 % der voraussichtlichen zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben ist gemäß § 3 Absatz 3 der Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig zulässig. Der VfB Rot-Weiß ist 
nach eigenen Angaben nicht in der Lage, das Projekt aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Beschlusskompetenz: 
Da der Rat die derzeit geltende Sportförderrichtlinie der Stadt Braunschweig am 05. Oktober 
2021 beschlossen hat, obliegt die Beschlussfassung über einen abweichenden Beschluss 
nach der Richtlinie ebenfalls dem Rat. 
 
Haushaltsmittel: 
Haushaltsmittel stehen im städtischen Teilhaushalt 2022 des Fachbereichs Stadtgrün und 
Sport zur Verfügung.

Herlitschke
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-18957
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 (IKSK 2.0)
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
68 Fachbereich Umwelt

Datum:
29.08.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Umwelt- und Grünflächenausschuss (Vorberatung) 08.09.2022 Ö
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis) 15.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

Das als Anlage 1 beigefügte Klimaschutzkonzept 2.0 (IKSK 2.0) wird beschlossen.

Beschlusskompetenz
Bei dem Beschluss über das IKSK 2.0 handelt es sich um eine Entscheidung über die 
grundlegenden Ziele der Entwicklung einer Kommune im Sinne von § 58 Abs. 1 Nr. 1 
NKomVG. Daher besteht die Beschlusszuständigkeit des Rates.

Sachverhalt
Am 5. Oktober 2021 hat der Rat der Stadt Braunschweig beschlossen, die 
Treibhausgasneutralität so früh wie möglich, möglichst schon 2030 zu erreichen. Das IKSK 
2.0 wurde entsprechend überarbeitet und wird hiermit zum Beschluss vorgelegt. 
Mit dieser Vorlage endet ein umfangreicher Erarbeitungsprozess inklusive der Beteiligung 
von lokalen Expert*innen, Akteuren der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft sowie aus 
Wissenschaft und Verwaltung. Das IKSK 2.0 synthetisiert die zentralen Erkenntnisse in 
Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachbüros und stellt die konkret für Braunschweig wichtigen 
Aspekte aus diesem Prozess kompakt dar. 
Es leitet die wesentlichen Entwicklungen in den kommenden Jahren her und betont dabei 
stets die kommunalen Einflussmöglichkeiten. Ein Katalog aus fast 40 Maßnahmen mit zum 
Teil weiteren Untermaßnahmen wird entsprechend festgelegter Kriterien priorisiert. 
Die zentrale Aussage ist: Ein zügiges Erreichen der Treibhausgasneutralität ist grundsätzlich 
durch eine gleichmäßige Beschleunigung der Effizienzmaßnahmen und des Ausbaus der 
erneuerbaren Energien möglich. 
Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Stadt Braunschweig nicht erst 
durch das IKSK 2.0 mit dem Themenkomplex Klima- und Umweltschutz beschäftigt. Klima- 
und Umweltschutzaspekte gewinnen in der täglichen Arbeit der Verwaltung zunehmend an 
Bedeutung. Zusätzlich weisen Projekte wie beispielsweise der Stadtbahnausbau (insgesamt 
bereits rd. 11 geschaffene Stellen), die Erarbeitung und Umsetzung des 
Radverkehrskonzeptes (bisher rd. 14 geschaffene bzw. vorgesehene Stellen), das E-
Mobilitätskonzept sowie zahlreiche Projekte im Hochbau- und Grünbereich (Dach- und 
Fassadenbegrünung, Pocket-Parks, Solaranlagenausbau) einen starken Bezug zum 
genannten Themenbereich auf und tragen zur CO2-Reduzierung bei.
Die Stadt hat für die Erarbeitung des Klimaschutzkonzepts 2.0 beim niedersächsischen 
Wettbewerb „Klima kommunal“ den mit 10.000,00 € dotierten Zukunftspreis gewonnen. Bei 
dem Wettbewerb, der alle zwei Jahre von den kommunalen Spitzenverbänden 
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Niedersachsens und dem Umweltministerium des Landes ausgerufen und von der 
Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen durchgeführt wird, hatten sich 38 
Kommunen mit 46 Wettbewerbsbeiträgen beworben.

Zielstellung und Konzeption
Eine Minderung des Treibhausgasausstoßes um 100% bis 2030 ist sehr herausfordernd und
bedarf erheblicher Anstrengungen. Die Stadt Braunschweig kann dieses Ziel nur gemeinsam
mit dem Bund und dem Land, der Wirtschaft und der Gesellschaft erreichen.
Da diese künftigen Entwicklungen schwer abzuschätzen sind, basiert das IKSK 2.0 auf 
einem Klimaschutzszenario, welches eine, unter aktuellen Rahmenbedingungen, 
ambitionierte Treibhausgasreduktion bis 2030 um 65 % (Basisjahr 2020) annimmt. Dieses ist 
in Relation zu einem anteilig für die Stadt Braunschweig verbleibenden lokalen CO2-Budget 
von 9,2 Mio. t zu sehen, bei dessen Einhaltung das 1,5°C-Ziel nicht überschritten wird. 
Mit den im IKSK 2.0 unterstellten Maßnahmen wird dieses Budget etwa 2030 aufgebraucht 
sein. Dieses setzt bereits voraus, dass alle im IKSK 2.0 benannten Maßnahmen mit 
Hochdruck und Konsequenz von allen Beteiligten, internen wie externen, umgesetzt werden. 
Bei Lücken oder Verzögerungen, wäre das THG-Restbudget bereits früher aufgebraucht. Es 
wäre eine ergänzende Kompensation von Bund/Land, Wirtschaft und Gesellschaft 
erforderlich.

Inhaltliche Zusammenfassung
Das IKSK 2.0 begreift sich als Rahmenkonzept für einen sich beständig weiterentwickelnden 
Klimaschutzprozess, der einem transparenten Monitoring unterliegt. Es zielt auf die optimale 
Beschleunigung des Klimaschutzes, wobei darauf geachtet wurde, möglichst realistische 
Annahmen hinsichtlich der Potenziale zu treffen. So wurde z.B. berücksichtigt, dass sich die 
energetische Gebäudesanierungsrate nur sehr eingeschränkt erhöhen lässt und der 
Endenergiebedarf nur entsprechend bedingt gesenkt werden kann. Um dieses 
auszugleichen, muss der Ausbau der erneuerbaren Energien entsprechend forciert werden. 
Die wesentlichen Erkenntnisse der Szenarienrechnungen des IKSK 2.0 lauten stark verkürzt 
wie folgt:

 Der Endenergiebedarf (Wärme, Strom, Treibstoffe) wird bis 2030 in Summe um 23% 
gesenkt. Der Beitrag der einzelnen Endenergieträger ist dabei sehr unterschiedlich:

o Wärme:
Der Wärmebedarf sinkt gemäß Szenario über alle Verbrauchssektoren um 
27%. Im Bereich privater Haushalte erfolgt dieses vor allem durch die 
Steigerung der jährlichen energetischen Sanierungsquote bis 2030 auf knapp 
2%. Dieses entspricht einer Steigerung der jährlich zu sanierenden 
Wohneinheiten auf über 2.500 in 2030 (insgesamt über 24.000 
Wohneinheiten und über 4.000 Betriebe) bei gleichzeitig steigendem 
energetischem Standard („Sanierungstiefe“). Eine weitere Beschleunigung ist 
aufgrund von aktuellen Kapazitätsgrenzen im Handwerk und beim Material 
nicht darstellbar. Daneben gilt es, eine grundlegende Umorientierung vom 
Neubau hin zur Umnutzung und dem Weiterbau vorhandener Immobilien und 
bereits erschlossener Flächen zu verfolgen (Stichwort: „Graue Energie)“.
Als verbindliche Grundlage zur Steuerung dieser Entwicklung ist eine 
kommunale Wärmeplanung erforderlich, welche den strategischen Fahrplan 
für eine erfolgreiche Wärmewende für die kommenden Jahrzehnte vorgibt und 
die Ableitung operativer Maßnahmen erlaubt (bspw. die Schaffung 
energetischer Quartierskonzepte, inklusive der Festlegung förmlicher 
Sanierungsgebiete).

o Der Treibstoffbedarf im Verkehrssektor wird weiterhin über einen 
umfangreichen Ausbau des Umweltverbunds (z.B. ÖPNV, Fuß, Rad, 
Stadtbahn) reduziert. Die erzielte Treibhausgasminderung zeigte sich in den 
vergangenen 30 Jahren allerdings als nicht ausreichend. Neben dem Ziel von 
ca. 80.000 in Braunschweig gemeldeten Elektro-Pkw bis 2030, wird künftig 
vor allem ein Mix aus Push-Pull-Faktoren im Bereich des motorisierten 
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Individualverkehrs (MIV) benötigt, durch den der Großteil der Emissionen im 
Verkehrssektor entsteht. Hierzu zählen mit steuernder Wirkung angepasste 
Gebühren für allgemeines Parken sowie auch für Anwohner*innenparken, die 
„großflächige Ausweisweisung verkehrsberuhigender Maßnahmen (z. B. 
Tempo-30-Zonen)“ wo immer möglich, die Reduzierung mehrspuriger 
Hauptverkehrsstraßen zu Gunsten des Umweltverbunds, 
Stellplatzreduzierungen etc. Obgleich die direkten Wirkungen dieser 
Maßnahmen ex-ante nicht bestimmt werden können, müssen sie zur 
Anwendung kommen und ein laufendes Monitoring durchlaufen.
Es gilt, zum Beispiel durch angepasste Stadtstrukturen, die Bündelung von 
Arbeit und Wohnen innerhalb eines Quartieres oder Planungen von 
autoarmen Quartieren (unter Berücksichtigung von Flächen zur Schaffung 
alternativer Mobilitätsangebote), die Entstehung des Verkehres zu verhindern, 
ohne die Mobilität einzuschränken.
Es gilt ebenfalls: Die Annahmen in den übrigen Sektoren bewegen sich an der 
Grenze des realistisch Handhabbaren und eine Zielverfehlung des 
Verkehrssektors kann nach derzeitigem Kenntnisstand nicht kompensiert 
werden und hängt insbesondere davon ab, ob im Rahmen der Automobilität 
die prognostizierten Reduktions- und Transformationsziele erreicht werden.

o Strom:
Aufgrund der zunehmenden Sektorenkopplung (Elektrifizierung der Sektoren 
Mobilität und Wärme) sinkt der Strombedarf lediglich um 5 %.

o Braunschweig organisiert die „Wärmewende“:
Hierfür wird der Biomasse-Einsatz (Holz und Biogas bzw. Biomethan) in den 
lokalen Heizkraftwerken bei vollständigem Ersatz der Kohle im Heizkraftwerk 
Mitte auf nahezu 50 % bis 2024 erhöht und bis 2030 möglichst vollständig auf 
erneuerbare Energien umgestellt. Die von BS|ENERGY für 2035 
angekündigte Treibhausgasneutralität muss ab 2030 auf geeignete Weise für 
den Übergang kompensiert werden. Auch auf Gebäudeebene werden Erdöl 
und Erdgas zunehmend verdrängt. Die Anzahl von mit Wärmepumpen 
beheizten Wohneinheiten steigt von ca. 1.200 in 2022 auf rund 8.100 bis 
2030, weitere Umweltwärmepotenziale werden erschlossen. Als verbindliche 
Grundlage zur Steuerung dieser Entwicklung ist eine kommunale 
Wärmeplanung erforderlich, welche den strategischen Fahrplan für eine 
erfolgreiche Wärmewende für die kommenden Jahrzehnte vorgibt und die 
Ableitung operativer Maßnahmen erlaubt (bspw. die Schaffung energetischer 
Quartierskonzepte, inklusive der Festlegung förmlicher Sanierungsgebiete).

o Ausbau der erneuerbaren Energien 
Photovoltaik ist das Rückgrat der künftigen Energieversorgung und ihre 
installierte Leistung muss um das 32-Fache (Basis 2020) auf über 820.000 
kWp steigen. Hierfür reicht der bisherige Zubau auf Dachflächen nicht aus, 
sodass insbesondere Freiflächen-Photovoltaik (FF-PV, Potenzial ca. 200.000 
kWp) und Photovoltaik über Parkplätzen (Potenzial ca. 200.000 kWp) zum 
Einsatz kommen müssen. Gerade FFPV

stellt auch einen vergleichsweise schnellen Lösungsansatz für die aktuelle
Energiekrise dar. Die hierfür nötigen planerischen Grundlagen müssen
schnellstmöglich geschaffen werden. FFPV sind in einem dicht genutzten
Oberzentrum wie Braunschweig eine planerisch große Herausforderung: Neben 
den zahlreichen Siedlungsansprüchen werden die Freiräume intensiv genutzt 
bzw. bleiben dauerhaft dem Naturschutz vorbehalten. Zudem finden sich in der 
gesamten südlichen Stadthälfte sehr gute Ackerböden, deren Nutzung als FFPV 
in aller Regel ausgeschlossen ist. Vor diesem Hintergrund ist es aller Voraussicht 
nach nicht möglich, 200 ha FFPV im Stadtgebiet zu realisieren. Zielführend wäre 
es, ähnlich wie bei der Windenergie eine regionale Lösung anzustreben, um die 
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Zielvorgabe erreichen zu können. Der Regionalverband plant aktuell, ein 
regionales Energiekonzept in Abstimmung mit den Verbandsgemeinden zu 
erstellen. Für jede einzelne FFPV-Fläche muss der Flächennutzungsplan 
geändert und parallel ergebnisoffen ein Bebauungsplan aufgestellt werden.
Voraussetzung für eine mittelfristig erfolgreiche Strategie ist ein 
gesamtstädtisches Konzept, in dessen Rahmen alle Potenzialflächen anhand von 
Gunst- und Restriktionskriterien bewertet, priorisiert und dann im 
Flächennutzungsplan als Sonderbauflächen FFPV dargestellt werden. Dies ist 
u.a. auch die Voraussetzung dafür, das vorhandene Netz anzupassen, um die 
oben beschriebenen zusätzlichen Energiemengen einspeisen zu können.

Zusätzlich steigt die Windenergienutzung (Repowering der lokalen Anlagen und 
hauptsächlich möglichst regionaler Import) etwa um das 43-Fache. Weitere 
Energiequellen (u.a. Solar- und Geothermie, Abwärme/Abwasser, andere 
Umweltwärme) werden im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung sukzessive 
erschlossen. 

Flankierend müssen viele Nebenbedingungen erfüllt sein, vor allem ausreichende 
Kapazitäten im Handwerk, vorhandene Flächen und Material sowie planerische 
Grundlagen. Fossile Energien dürfen künftig maximal noch als Notreserve zum 
Einsatz kommen.

Aktivierung und Stärkung der Akteure
Die Stadt Braunschweig kann ihre Klimaschutzziele nur unter Beteiligung aller relevanten
Akteure (inklusive regionale Kooperationen) erreichen. Das IKSK 2.0 sieht die Beteiligung
der Bürger*innen etwa über das Nachhaltigkeitszentrum und die Stärkung des Handwerks
über einen „Jobmotor Energiewende“ vor.

Unter den städtischen Beteiligungen ist insbesondere BS|ENERGY aufgrund seiner
überragenden Bedeutung gefragt, sich noch stärker für neue Geschäftsfelder zu öffnen.
Hierzu muss der Anteil erneuerbarer Energien im Erzeugungsportfolio allerdings deutlich
erhöht werden, um den Weg Braunschweigs Weg in eine treibhausgasneutrale Zukunft zu
ermöglichen.
Das gilt insbesondere in Bezug auf klimaneutrale Energieversorgung von neuen
Baugebieten. Die Stadt begrüßt daher CO2-Reduktionsbemühungen von BS|ENERGY.

Zielerreichung und Kompensation
Anteilig ergibt sich für die Stadt Braunschweig aus dem weltweiten CO2-Budget Anfang 2020
ein verbleibendes lokales Budget von 9,2 Mio. t. Bei Überschreiten dieser Menge, leistet
Braunschweig einen negativen Beitrag zur Erreichung des 1,5°C-Zieles. Mit den im IKSK 2.0
enthaltenen Maßnahmen wird dieses Budget von 9,2 Mio. t CO2-Äquivalenten – trotz größter
Anstrengungen – etwa 2030 aufgebraucht sein. Da dann aber immer noch 575.000 t CO2-
Äquivalente jährlich emittiert werden, ist eine ergänzende Kompensation durch die
Sparmaßnahmen von Bund/Land, Wirtschaft und Gesellschaft erforderlich.
Es gilt, dass eine Externalisierung der Kompensation eines überschrittenen Braunschweiger
Budgets durch ambitionierten Klimaschutz, regionale Kooperationen und
energiewirtschaftliche Innovationen verringert werden soll.

Personal und Mittel
Die Maßnahmen des IKSK 2.0 wurden priorisiert und entsprechende Mittel- und 
Personalbedarfe bei den befassten Organisationseinheiten als Ersteinschätzung abgefragt, 
um einen groben Eindruck über den Gesamtrahmen von Personal- und Sachkosten zu 
erhalten. 

Unter Abwägung von Maßnahmen und Zielen des IKSK und ihrer Relevanz sowie unter 
Berücksichtigung der gesamtstädtischen Haushaltslage werden nach derzeitigem 
Sachstand rd. 17 Stellen (davon 16 im städt. Stellenplan, 1 bei der BZG) zur Schaffung im 

TOP 21

122 von 308 in Zusammenstellung



Doppelstellenplan 2023/2024 vorgeschlagen. Damit wird sichergestellt, dass nahezu alle 
Maßnahmen begonnen und durchgeführt werden können, da grundsätzlich Personal bzw. 
Stellen bereitgestellt werden. Der Zeitraum bis Ende 2024 kann genutzt werden, um die 
Wirksamkeit der Maßnahmen zu evaluieren und ggf. im Rahmen der Haushaltsjahre 2025 
ff zu reagieren. Ob und welche weiteren Stellenschaffungen erforderlich sind, wird im 
Rahmen der jeweiligen Stellenpläne u.a. entsprechend der erzielten Effektivität geprüft.

Zusätzlich ergab die Abfrage einen Bedarf von Sachmitteln in Höhe von rund 11,5 Mio. 
Euro (rund 5,7 Mio. Euro in 2023 und rund 5,8 Mio. Euro in 2024). Zum Teil sind aufgrund 
von Einzelfallentscheidungen auch die Finanzbedarfe bereits im Haushalt 2022 
berücksichtigt worden. Um eine deutliche Überzeichnung des Haushalts zu verhindern, 
wurden nur investive Mittel berücksichtigt, die bei realistischer Betrachtung verausgabt 
werden können.

Bei dem IKSK 2.0 handelt es sich um ein Rahmenkonzept, da der Gesamtprozess mit dem 
Ziel der Treibhausgasneutralität in Braunschweig in vollem Umfang nicht bekannt sein kann. 
Die genannten Zahlen beruhen auf dem bekannten Status-Quo. Sobald Detailplanungen 
vorliegen, wird das begleitende Monitoring im Fachbereich Umwelt in Kooperation mit den 
zuständigen Organisationseinheiten künftige Personal- und Mittelbedarfe möglichst genau 
und rechtzeitig benennen. So ist sichergestellt, dass Finanzmittel und Personal in den 
anstehenden Haushaltsberatungen über die Ansatzveränderungen bedarfsgerecht gemeldet 
werden können sowie im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des Haushalts 
Steuerungsmöglichkeiten bestehen bzw. Priorisierungen vorgenommen werden können. Auf 
dieser Basis können Einzelfallenscheidungen auch unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Treibhausgasminderung in Verwaltung und Gremien getroffen und diese so in den weiteren 
Umsetzungsprozess integriert werden. Die Maßnahmenumsetzung steht unter Vorbehalt 
notwendiger Personal- und Sachmittel, diese wiederum unter dem Vorbehalt, dass die 
Haushaltslage entsprechende Einplanungen zulässt.

Fazit
Von grundsätzlicher Bedeutung ist die Notwendigkeit, dass der Klimaschutz als 
Querschnittsaufgabe eine hohe Priorität hat. Diese Aufgabe hat zukünftig noch mehr 
Bedeutung für das gesamtstädtische Handeln und wird damit stetiger Auftrag an Verwaltung 
und Tochtergesellschaften.
Das Ziel einer möglichst kurzfristigen Treibhausgasneutralität Braunschweigs bedarf Mut zur 
Umsetzung und der Bereitstellung der notwendigen Ressourcen sowie der Mitwirkung der 
gesamten Stadtgesellschaft über einen langen Zeitraum. 
Mit seinem Beschluss startet ein Prozess, welcher einem transparenten und sich beständig 
weiterentwickelnden Monitoring unterliegt.
Das IKSK 2.0 skizziert umfangreiche Weichenstellungen im kommunalen Klimaschutz in 
Braunschweig. Vor dem Hintergrund aktueller Rahmenbedingungen definiert es 
Herausforderungen, entsprechende Maßnahmen und dafür notwendige Ressourcenbedarfe. 
Es wird die Fähigkeiten der Verwaltung im Klimaschutz - auch überregional beispielgebend - 
deutlich vergrößern. Das IKSK 2.0 bringt Braunschweig dem Ziel näher, Vorreiter im 
Klimaschutz zu werden.

Herlitschke

Anlage/n:
IKSK 2.0
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Im Jahr 2019 machte sich Greta Thunberg auf den Weg, um die öffentliche Diskussion über den Kli-

maschutz als eines der bedeutendsten Themen unserer Zeit erneut anzufachen. „Change will come“ 

sagte sie – und sie behielt Recht. Weltweit haben Millionen Schüler*innen und Bürger*innen mehr 

Klimaschutz gefordert. Umfragen zufolge zählt Klimaschutz fast überall zu den als vordringlich wich-

tig eingeschätzten Themen. Die Gesellschaft scheint in ihren Ambitionen vereint. Diese Aufbruchs-

stimmung kommt gerade Recht, denn in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts stehen entschei-

dende Weichenstellungen im Klimaschutz an, wenn das Pariser Klimaschutzabkommen noch erfüllt 

werden soll. Ob sich die „goldenen 20er“ also auf angepasste Weise wiederholen, ist aus Klima-

schutzsicht sehr hoffnungsvoll abzuwarten.  

Vielleicht lässt sich die anstehende Transformation mit der Analogie eines großen Tankers verglei-

chen. Die Gesellschaft als Tanker kann nur gemächlich zum Stoppen gebracht werden, obgleich sich 

die Schrauben mit zunehmender Geschwindigkeit beginnen, in die Gegenrichtung zu drehen. Die 

Entwicklungen nehmen Fahrt auf. Wie sie künftig verlaufen, ist aus heutiger Sicht kaum abzusehen.  

Das Klimaschutzkonzept 2.0 entsteht in einer sehr bewegten Zeit des Umbruchs. Es weist einen 

Weg, der grob aus zwei Schritten besteht: Einerseits aus der Halbierung des Endenergiebedarfs bis 

2030, hauptsächlich durch energieeffiziente Gebäude und Prozesse sowie Energieeinsparungen. An-

dererseits aus dem Ausbau regenerativer Energien (insbesondere von Solarstrom und fester Bio-

masse) und der Elektromobilität. Flankierend zu diesen stark vereinfacht dargestellten Annahmen 

müssen viele Nebenbedingungen erfüllt sein, wie ausreichende Kapazitäten im Handwerk, wirt-

schaftliche Anreize und Mut zur Umsetzung.  

Das IKSK 2.0 enthält ca. 40 Maßnahmen mit zum Teil weiteren Untermaßnahmen, die möglichst di-

rekt mit der skizzierten notwendigen Entwicklung in Verbindung gebracht werden. Ziel des Klima-

schutzkonzeptes 2.0 ist es, einen Maßnahmenkatalog und eine CO2-Bilanz direkt in Beziehung zuei-

nander zu setzen. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie viel brauchen wir wovon? 

Ein Fokus wird im weiteren Verlauf des Prozesses auf einem transparenten und sich beständig wei-

terentwickelnden Monitoring liegen, um die Entwicklungen für die Bürger*innen der Stadt sichtbar 

zu machen.  

Das Klimaschutzkonzept 2.0 verzichtet bewusst darauf, eine wissenschaftliche Abhandlung über 

theoretisch mögliche Klimaschutzmaßnahmen auf hunderten Seiten darzustellen. Sein Fokus liegt 

auf einer lesbaren und prägnanten Darstellung von konkret für Braunschweig wichtigen Informatio-

nen. Es soll eine ziemlich genaue Vorstellung von der Größenordnung liefern, in der sich Klima-

schutzmaßnahmen bewegen müssen und von den Stellschrauben, die es zu drehen gilt. Das IKSK 2.0 

soll dem politischen sowie dem Verwaltungshandeln eine Orientierung bieten.  

Die Stadtgesellschaft als Ganzes befindet sich am Anfang eines bisher unbekannten Prozesses. Als 

roten Faden dienen die folgenden Seiten.  

Klimaschutzkonzept 2.0 in Braunschweig 
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Um den Status-quo der THG-Minderung in Braunschweig zu ermitteln und eine Grundlage für die Ent-

wicklung eines Klimaschutzszenarios zu erhalten, wurde für die Stadt eine aktualisierte Energie- und 

Treibhausgasbilanz (THG-Bilanz) durch das Fachbüro e4-Consult aus Hannover vorgenommen. Diese 

Bilanz bezieht sich auf sogenannte CO2-Äquivalente, d. h. sie berücksichtigt neben CO2 auch weitere 

Klimagase. Nicht-energetische THG-Emissionen, z. B. Methan aus Landnutzung oder FCKW aus indust-

riellen Prozessen, fließen nicht mit ein.  

Die Energie- und Treibhausgasbilanz basiert auf der kommunalen Teilbilanz aus dem Masterplan 

100 % Klimaschutz für den Großraum Braunschweig [MP 2018]. Entsprechend der dortigen Vorge-

hensweise wurde der Verbrauch der Großindustrie1 nicht berücksichtigt. Mit Einbeziehung der Groß-

industrie würden die Gesamtemissionen etwa 10 % höher ausfallen.  

• Die Daten im Bereich der leitungsgebundenen Energien, also Strom, Erdgas und Fernwärme 

sowie die Daten zur lokalen Stromerzeugung (Heizkraftwerke von BS|ENERGY, Einspeisungen 

aus EEG-Anlagen und fossilen BHKW) wurden bei BS|ENERGY für die Jahre 2019 und 2020 

abgefragt und liegen bis auf die Fernwärme nach Verbrauchssektoren differenziert vor. Die 

Datenqualität entspricht damit der höchsten Stufe (lokale Primärdaten). Aufgrund der noch 

nicht vorliegenden aktuellen Strom-Emissionsfaktoren können die Treibhausgase jedoch nur 

bis einschließlich 2019 bilanziert werden. 

• Für die nicht leitungsgebundenen Energieträger, also vor allem Heizöl, Kohle und andere 

Festbrennstoffe, aber auch erneuerbare Energiequellen, stehen keine Primärdaten zur Ver-

fügung. Die Industrie wurde nach den Angaben der Emissions-meldepflichtigen Betriebe er-

fasst. Für die anderen Verbrauchssektoren erfolgte eine Hochrechnung des Verbrauchs von 

Heizöl und Festbrennstoffen auf Basis der Heizleistung der installierten Feuerungsanlagen. 

Während im Rahmen der Masterplanbilanz Daten aus dem niedersachsenweiten Emissions-

kataster verwendet wurden, stand für die aktuelle Fortschreibung ein (anonymisierter) voll-

ständiger Satz aller Kehrbuchdaten zur Verfügung (ZStat-Dateien), die automatisch plausibi-

litätsgeprüft sind. Im Vergleich zu den teilweise unvollständigen Daten aus [MP 2018] waren 

jetzt wesentlich verlässlichere und teilweise auch differenziertere Auswertungen möglich2. 

Mit Datengüte B (Primärdaten und Hochrechnungen) sind die Ergebnisse trotzdem unge-

nauer als bei den leitungsgebundenen Energien. 

• Die Fläche der installierten thermischen Solaranlagen, die Nutzung von Umweltenergie und 

Biogas sowie des Verkehrs erfolgte analog zur Vorgehensweise für das Bilanzjahr 20183. 

                                                                 
1 Mit Großindustrie sind einzelne ansässige multinationale und energieintensive Konzerne gemeint. 

2 Die Daten sind damit nur begrenzt vergleichbar. Der Rückgang beim Heizöl von 2015 bis 2020 fällt mit 3 % relativ 
gering aus, möglicherweise war der für 2015 ermittelte Wert zu niedrig. Der Verbrauch von Flüssiggas war 2015 
nicht in den Daten enthalten und wurde daher pauschal geschätzt. Der aus den 2020er Daten berechnete Ver-
brauch liegt nur bei etwa einem Viertel, was darauf hindeutet, dass die 2015er Schätzung deutlich zu hoch lag. Der 
Kohleverbrauch ist auf 1 % zurückgegangen und wurde 2015 vermutlich überschätzt. Der Verbrauch von Holz ist 
leicht zurückgegangen (Rückgang bei Scheitholz, Anstieg bei Pellets bzw. Hackschnitzeln), wobei eine verlässliche 
Bewertung des Trends kaum möglich ist (der aktuelle Verbrauch ist auf jeden Fall genauer als der 2015er). 

3 e4-Consult 2020 

1. Energie- und Treibhausgasbilanz 
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Ergebnisse der Bilanzierung 

Im Folgenden werden die Bilanzergebnisse für 2020 dokumentiert. Analog zu den BISKO-Regeln4 so-

wie der nationalen Treibhausgasinventare für die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 

wird in den Ergebnissen der tatsächliche Verbrauch ohne Witterungskorrektur ausgewiesen.  

Endenergiebilanz 

Insgesamt wurden im Bilanzjahr 2020 in Braunschweig (ohne Großindustrie) gut 5 Mio. MWh bzw. 5 

Mrd. kWh Energie verbraucht. 

Endenergiever-

brauch1) 2020 

[MWh] 

Strom2) Erdgas 
Fern-

wärme 
Heizöl Kohle 

sonst. 

fos-

sile3) 

Holz 

sonst. 

erneu-

er-

bare4) 

Treib-

stoffe 
Summe 

Haushalte 405.410 784.470 499.362 173.207 37 8.022 55.522 13.537 0 1.939.568 38% 

Gewerbe 44.969 100.822 42.412 60.746 6 2.497 6.450 3.049 0 260.950 5% 

Großverbrau-

cher 

494.768 365.924 258.974 8.317 14.022 0 8.463 0 0 1.150.467 23% 

Verkehr5) 33.303 0 0 0 0 0 0 0 1.672.129 1.705.432 34% 

Summe 
978.449 1.251.216 800.748 242.270 14.065 10.519 70.434 16.586 1.672.129 5.056.417 100% 

19% 25% 16% 5% 0,3% 0,2% 1% 0,3% 33% 100%  
1) nicht witterungsbereinigt, 2) einschließlich Heiz- und Wärmepumpenstrom, 3) Flüssiggas, Acetylen u.a., 4) Biogas, Solarenergie, Um-
weltwärme  
5) Daten von 2019, da 2020 noch nicht verfügbar 

 

  

 

                                                                 
4 BISKO = Bilanzierungs-Systematik Kommunal 

5 Verkehrsdaten von 2019, da 2020 noch nicht verfügbar 

Haushalt
e

38%

Gewerbe
7%

Großver
braucher

22%

Verkehr
33%

5.140 GWh

Strom
20%

Erdgas
25%

Fern-
wärme

16%

Heizöl
5%

Kohle
0,3%

sonstig. fossile 0,2%

Holz
1%

sonst. Erneuerbare 
0,3%

Treib-
stoffe
33%

5.140 GWh

Tabelle 1: Endenergiebilanz (ohne Großindustrie) in der Stadt Braunschweig für 2020 

Abbildung 1: Endenergieverbrauch nach Sektoren und Energieträgern (ohne Großindustrie) für 20205 
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Die erneuerbare Stromerzeugung ist in der Endenergiebilanz nicht explizit ausgewiesen, sondern 

Teil des gesamten Stromverbrauchs (Abbildung 2).  

 

Stromerzeugung 

Wie Abbildung 2 zeigt, wird in Braunschweig fast 60 % des Strombedarfs lokal erzeugt, wovon der 

weitaus größte Anteil auf die Heizkraftwerke von BS|ENERGY entfällt. Die erneuerbaren Energiequel-

len spielen mit rund 8 % wegen der großstädtischen Struktur mit wenig Wind- und Bioenergie-Poten-

tialen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt nur eine sehr geringe Rolle. Darin ist der erneuerbare 

Anteil im Deutschland-Mix von 45 %, der außerhalb des Großraum Braunschweig erzeugt wird, noch 

nicht enthalten. Den größten Anteil an der lokalen erneuerbaren Stromerzeugung hat mit 5 % die 

Biomasse (einschließlich des Einsatzes in den Heizkraftwerken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Deckung des Stromverbrauchs in Braunschweig (ohne Großindustrie) 2020 

 

Treibhausgasbilanz 

Die Treibhausgasbilanz wurde im Bilanzierungs-Tool „Klimaschutz-Planer“ aus der Endenergiebilanz 

berechnet. Zusätzlich zu der nach der BISKO vorgeschriebenen Bilanzierung mit dem Deutschland-

Strommix wurde auch die Variante auf Basis des lokalen Strommix berechnet, da nur eine Bilanz mit 

Berücksichtigung der regionalen erneuerbare Energie-Anlagen als Basis für die Masterplan-Szenarien 

geeignet ist.  

Die gesamten Treibhausgasemissionen liegen mit dem lokalen Strommix in Braunschweig (ohne die 

Großindustrie) insgesamt bei rund 1,7 Mio. t CO2-Äq/a und damit bei 6,8 t CO2-Äq/a pro Einwohner6. 

                                                                 
6 Dabei sind die nicht-energetischen Emissionen aus der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, der Viehhal-
tung, der Abwasser- und Abfallentsorgung oder treibhausgasrelevanten Lösemitteln und FCKW nicht berücksich-
tigt. 
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Sie liegen damit etwa um 22 % unter dem Vergleichswert für Deutschland von 9,1 t CO2-Äq/a je Ein-

wohner, was zu großen Teilen an dem unterdurchschnittlichen Anteil energieintensiven Gewerbes in 

Braunschweig liegt. Mit Berücksichtigung der in der Bilanz fehlenden Großindustrie würden die Ge-

samtemissionen in Braunschweig zwar etwa 10 % höher ausfallen, aber immer noch 11 % unter dem 

deutschen Durchschnitt liegen. Bis zum klimaverträglichen Ziel von deutlich unter 1 t CO2-Äq/a sind 

noch viele Anstrengungen nötig. 

 

 

 

 

 

 

Bilanzvergleich im zeitlichen Verlauf  

Der Energieverbrauch ist von 2018 bis 20208 insgesamt nahezu unverändert geblieben. Seit 2010, 

wofür methodisch vergleichbare Daten vorliegen, hat sich der Gesamtverbrauch um 13 % verringert. 

Allerdings ist der Rückgang überwiegend auf die wärmere Witterung zurückzuführen, witterungsbe-

reinigt liegt der Rückgang (für 2019 als letztes klimabereinigt auswertbares Jahr) nur bei knapp 2 %. 

Ob bzw. inwieweit die Verbrauchsentwicklung von der Corona-Pandemie beeinflusst wurde, lässt sich 

aus den Daten nicht eindeutig ableiten. Zwar ist der Verbrauch von 2019 bis 2020 in allen Sektoren 

zurückgegangen, die Unterschiede liegen jedoch im Bereich auch sonst auftretender Schwankungen. 

                                                                 
7 Verkehrsdaten von 2019, da 2020 noch nicht verfügbar 

8 Für 2020 kann der Verbrauch für den Verkehr noch nicht im Klimaschutzplaner berechnet werden, weshalb provi-
sorisch die Vorjahresdaten übernommen wurden. Da die Fahrleistungen jedoch insbesondere für den Straßenver-
kehr deutlich geringer waren als 2019, ist mit einem spürbaren Rückgang auch beim Energieverbrauch zu rechnen. 
Da die geringere Verkehrsleistung überwiegend auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sein dürfte, ist die Aussa-
gekraft dieses Trends allerdings nur begrenzt. 
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Abbildung 3: Treibhausgasausstoß nach Sektoren und Energieträgern (ohne Großindustrie)7 
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Im Vergleich zu 2018 ist der Verbrauch 2020 unverändert oder sogar höher. Lediglich bei den gewerb-

lichen Großverbrauchern deuten die Daten, insbesondere beim Stromverbrauch, tatsächlich auf einen 

pandemiebedingten Rückgang hin. 

Die lokale Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist gegenüber 2018 zwischen 8 % (Wasser-

kraft) und 17 % (Windenergie) gestiegen. Da die Stromerzeugung aus Biomasse jedoch um über 10 % 

zurückgegangen ist, hat sich die regenerative Stromerzeugung in den letzten 2 Jahren insgesamt um 

4 % verringert. Die Strom- und Fernwärmeerzeugung in den Heizkraftwerken war in den letzten Jah-

ren starken Schwankungen unterworfen, die einen aussagekräftigen Vergleich erschweren. 

Die auf die Einwohnerzahl bezogenen Treibhausgasemissionen sind seit 2017 von 7,3 t CO2-Äq/a um 

7 % auf 6,8 t CO2-Äq/a in 20199 zurückgegangen. Seit 2010 betrug der Rückgang 21 %. 

 

                                                                 
9 Wegen fehlender Daten zum Deutschland-Strommix lassen sich die Treibhausgasemissionen im Klimaschutzplaner 
nur bis 2019 berechnen. 
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Die in Kapitel 1 beschriebene Treibhausgasbilanz ist ein aktueller Blick auf die Ist-Situation. Um darauf 

aufbauend eine Zielsetzung zu formulieren, wurde ein entsprechendes Klimaschutzszenario entwi-

ckelt. Es zeigt einen möglichen Entwicklungspfad auf, mit dem das Ziel einer möglichst schnellen 

Treibhausgasneutralität erreicht werden kann, erfüllt dabei aber nicht die Kriterien einer Prognose. 

Obgleich die künftigen Entwicklungen technischer, rechtlicher oder organisatorischer Art nicht vor-

hersehbar sind, können auf Basis eines solchen Szenarios wesentliche strategische Grundsätze ent-

schieden und eingeleitet werden.  

Die im Rahmen des IKSK 2.0 bereits entwickelten und hinsichtlich der Treibhausgasreduktion quanti-

fizierten sechs Handlungsfelder wurden aus dem Szenario des „Masterplan 100% Klimaschutz“ für 

den Großraum Braunschweig abgeleitet. Dieses sah eine Verringerung des Endenergieverbrauchs bis 

2050 um die Hälfte vor. Der dann noch verbleibende Verbrauch wird ausschließlich durch erneuerbare 

Energien gedeckt. Das Szenario berücksichtigt die Effekte der Sektorenkopplung (steigender Strom-

bedarf für Wärmerzeugung und Mobilität) sowie der Energiespeicherung und der damit verbundenen 

Verluste, indem Energieangebot und -nachfrage für die jeweiligen Anwendungszwecke aufeinander 

abgestimmt werden. 

Ein Vorziehen der Klimaneutralität auf 2030, wie es im Richtungsbeschluss der Stadt Braunschweig 

vom 5. Oktober 2021 angestrebt wird, ist grundsätzlich durch eine gleichmäßige Beschleunigung der 

Effizienzmaßnahmen und des Ausbaus der erneuerbaren Energien möglich. Da sich aber insbeson-

dere die energetische Gebäudesanierung nicht beliebig beschleunigen lässt, erscheint eine stärkere 

Fokussierung auf den Ausbau der erneuerbaren Energien realistischer. Die Umsetzungsgeschwindig-

keiten auf der Angebots- und Nachfrageseite wurden daher im Szenario unabhängig voneinander und 

mit unterschiedlichem Tempo neu festgesetzt10. 

 

Endenergieverbrauch und Einsatz erneuerbarer Energien 

Abbildung 4 zeigt den tatsächlichen Verlauf des Energieverbrauchs im Zeitraum 2010 bis 2020 und 

seine Deckung durch erneuerbare Energien sowie die Fortschreibung im Szenario von 2020 bis 2030. 

Durch die Umsetzung der im Szenario unterstellten Maßnahmen kann der Endenergieverbrauch bis 

2030 um 23 % gegenüber 2020 reduziert werden. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien dominiert 

der starke Ausbau der Biomasse. Er ist in erster Linie auf den (nicht durch Potentiale im Braunschwei-

ger Stadtgebiet gedeckten) Einsatz von Altholz und Biogas bzw. Biomethan im HKW Mitte zurückzu-

führen. Der Ausbau der Windenergie wird v. a. im Zeitraum bis 2035 vorrangig auf neuen Standorten 

im Umland von Braunschweig erreicht, während bei den bestehenden Braunschweiger Anlagen bis 

zur Verabschiedung des nächsten Regionalen Raumordnungsprogramms Anfang der 2030er Jahre 
                                                                 
10 Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Maßnahmen werden dabei vernachlässigt. Dies führt hinsichtlich 
dem nicht im Detail sichergestellten Ausgleich von Angebot und Nachfrage und dem damit verbundenen Speicher-
bedarf sowie auch der Zuordnung der einzelnen erneuerbaren Energieträger zu den Verbrauchssektoren und An-
wendungstechnologien zu Ungenauigkeiten. Die Genauigkeitseinbuße wird aber vor dem Hintergrund der ohnehin 
unvermeidbaren Unschärfen als vertretbar eingeschätzt. 

2. Klimaschutzszenario – „Braunschweig 2030“ 
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lediglich eine Vermeidung von Stilllegungen unterstellt ist. Im Jahr 2030 verbleibt im Szenario ein 

Restbedarf von 18 %, der noch aus fossilen Energien stammt und entsprechende Treibhausgasemis-

sionen verursacht. Für eine vollständig auf erneuerbaren Energien basierende Energieversorgung 

müsste die Reduktion des Energieverbrauchs und/oder der Ausbau der erneuerbaren Energien be-

schleunigt werden. Beides erscheint angesichts der kurzen verbleibenden Zeit aber allenfalls mit er-

heblich veränderten Rahmenbedingungen auf Landes- und Bundesebene realistisch. 

 

 

 

Treibhausgasemissionen 

Abbildung 5 zeigt die aus der oben beschriebenen Entwicklung von Endenergiebedarf und Ausbau 

der erneuerbaren Energien resultierenden Treibhausgasemissionen und den Anteil der einzelnen 

quantifizierbaren Maßnahmenpakete. Der Vergleich mit dem ursprünglichen, aus dem Masterplan ab-

geleiteten Szenario zeigt, dass die in 2030 verbleibenden Treibhausgas-Emissionen durch die Ver-

schärfung der Maßnahmen um knapp 20 % verringert werden konnten11. Den mit Abstand größten 

Anteil an der Emissionsminderung haben mit je knapp einem Drittel die Maßnahmenpakete 3.3 (De-

karbonisierung der Heizkraftwerke) und 3.8 (Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung)12. 

                                                                 
11 Der vergleichsweise geringe Effekt liegt darin begründet, dass der Ausgangswert der Emissionen 2020 deutlich 
über dem für dieses Jahr ursprünglich angestrebten Szenariowert liegt, vgl. Fußnote 13 

12 Der größere Balken im Jahr 2030 resultiert daher, dass durch den Einsatz insbesondere der Power-to-Gas-Tech-
nologie zur Energiespeicherung sowie zur Erzeugung erneuerbarer Brenn- und Treibstoffe aus erneuerbaren Strom-
quellen Verluste (negativer Balken unter der Null-Line) entstehen. 
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Abbildung 4: Klimaschutzszenario „Braunschweig 2030" 
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Insgesamt wird der THG-Ausstoß im Szenario bis 2030 um 73 % gegenüber 2010 (bzw. gegenüber 

2020 noch einmal um 65 %) reduziert. 

 

 

Treibhausgasbudget 

Weltweit stand Anfang 2020 nur noch ein sehr begrenztes CO2-Budget von 500 Mrd. t zur Verfügung, 

dass die Atmosphäre noch aufnehmen kann, ohne dass das 1,5°C-Ziel überschritten wird13. Für die 

Stadt Braunschweig lässt sich daraus ein lokales CO2-Budget von knapp 26 Mio. t im Jahr 2010 errech-

nen, was sich mit den historischen Emissionen bis 2020 bereits auf unter 40 % bzw. 9,2 Mio. t verrin-

gert hat14 (Abbildung 6). 

Das IPCC geht dabei in seinen Szenarien bereits davon aus, dass diese nur mit einer Entnahme von 

CO2 aus der Atmosphäre (Carbon Dioxide Removal (CDR)) zu erreichen sein werden. Wenn man das 

                                                                 
13 Nach [IPCC 2021], S. 42 bei einer Wahrscheinlichkeit von 50 % 

14 Das weltweite Budget 2020 wurde dazu mit den globalen Emissionen auf 2010 zurückgerechnet und dann Ein-
wohner-proportional auf die Stadt Braunschweig umgerechnet. Die jährlichen Treibhausgasemissionen in Braun-
schweig wurden pauschal mit einem Faktor von 0,9 von CO2-Äquivalenten auf CO2 (Kohlendioxid) umgerechnet, um 
es mit den IPCC-Szenarien vergleichbar zu machen, die andere Treibhaus-relevante Spurengase wie v.a. Methan in 
separaten Szenarien berücksichtigen. 

Abbildung 5: THG-Emissionen im Braunschweig 2030-Szenario im Vergleich zum 2045-Szenario   
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Ziel ohne diese „Negativ-Emissionen“ erreichen will, reduziert sich das noch verbleibende CO2-Budget 

noch einmal um rund 15 %15. 

 

 

Mit den im Szenario unterstellten Maßnahmen wird das für Braunschweig verfügbare Budget zur Ein-

haltung des 1,5°C-Ziels etwa 2030 aufgebraucht sein, sofern eine spätere Entnahme durch CDR-Maß-

nahmen akzeptiert wird. Ohne solche „Negativ-Emissionen“ wäre das Budget bereits 2025 erschöpft. 

Das 2°C-Ziel würde dagegen dauerhaft eingehalten. 

 

Kompensation von Treibhausgasemissionen 

Durch die Budgetbetrachtung wird deutlich, dass Maßnahmen zur THG-Minderung nicht aufzuschie-

ben, sondern so schnell wie möglich umzusetzen sind. Mit den ambitionierten Maßnahmen des Sze-

narios reicht das CO2-Budget (mit CDR bei 50 % Eintrittswahrscheinlichkeit) zwar noch bis 2030. Da 

dann aber immer noch rund 575.000 t CO2-Äquivalente jährlich emittiert werden, sind ab diesem Zeit-

punkt Kompensationsmaßnahmen erforderlich, die anderswo geeignete Maßnahmen initiieren, um 

diese Emissionen auszugleichen. Diese Kompensation wird – in kontinuierlich abnehmender Höhe – 

noch etwa 15 Jahre erforderlich sein16. 

                                                                 
15 Überschlägige Berechnung in Anlehnung an [NewClimate 2019] 

16 Dazu wurde eine lineare Fortschreibung des Trends bis zu einer Netto-Null-Emission im Jahr 2045 unterstellt, 
was recht ambitioniert ist, da ein großer Teil der „einfach“ zu erschließenden Maßnahmen mit der Dekarbonisie-
rung der Heizkraftwerke 2030 bereits umgesetzt ist. 

Abbildung 6: Entwicklung des verbleibenden CO2-Budgets für die Stadt Braunschweig 
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Die Möglichkeiten der Kompensation sind zahlreich. Dies wäre z. B. durch den Erwerb von projektbe-

zogenen Zertifikaten möglich (vgl. dazu auch [UBA 2018]17 und [DEHSt]18). Wichtig bei der Auswahl 

geeigneter Anbieter bzw. Projekte ist dabei, dass bestimmte Kriterien eingehalten werden: 

• Zusätzlichkeit: Die Durchführung des Projekts wäre ohne die Erlöse aus den Zertifikaten nicht 

erfolgt. 

• Dauerhaftigkeit: Es muss durch unwiderrufliche Löschung bzw. Stilllegung der Zertifikate in ei-

nem zentralen Register sichergestellt werden, dass sie nicht weiter bzw. mehrfach zur Kompen-

sation verwendet werden. 

• Qualitätsstandards: Da es große Unterschiede in der Qualität bei verschiedenen Kompensations-

anbietern gibt, sollte die Orientierung an definierten Standards wie dem Clean Development Me-

chanism (CDM) oder dem Verified Carbon Standard (VCS) bzw. „Gold Standard“ erfolgen. 

Eine andere Möglichkeit besteht in der (ggf. mittelbaren) Teilnahme am Handel mit Emissionsrechten: 

Die von der EU im Rahmen des Europäischen Emissionshandels (EU-ETS) an emissionshandelspflich-

tige Unternehmen vergebenen Emissionszertifikate (EUA) können am sog. Sekundärmarkt frei gehan-

delt werden. Grundsätzlich können Privatpersonen oder Kommunen direkt oder via Dienstleister*in 

ein Konto im EU-Register eröffnen und dort Zertifikate erwerben (DEHSt). Für eine dauerhafte Wir-

kung müssen die Zertifikate anschließend dem Markt entzogen und stillgelegt werden. 

Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen haben sich 2021 die Regeln für die Anrechenbarkeit von frei-

willigen Klimaschutzmaßnahmen insofern verkompliziert als dass ihre Vereinbarkeit mit den nationa-

len Minderungszielen (NDCs) noch genauer ausgestaltet werden muss (vgl. dazu auch [DEHSt]). Damit 

soll sichergestellt werden, dass es nicht zu Doppelzählung kommt, wenn z. B. ein durch freiwillige 

Kompensationsmaßnahmen finanziertes Projekt bereits Bestandteil von NDCs (im In- oder Ausland) 

ist bzw. mitgezählt wird, um deren Einhaltung im Zuge der nationalen Treibhausgas-Berichterstat-

tung nachzuweisen. Je nachdem wie das Regelbuch zum Paris-Abkommen ("Rulebook") genau ausge-

staltet wird, könnte ein Ausweg darin bestehen, in der Kommunikation eher auf eine symbolische 

finanzielle Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen abzuheben wie es z. B. die Stadt München mit 

ihrer „Zukunftsaktie“ tut19. 

Eine weitere Möglichkeit wäre der Erwerb von „Senkenzertifikaten“, wie sie der Solarenergie-Förder-

verein propagiert [SFV 2021]20. Damit sollen Projekte zertifiziert werden, mit denen der Atmosphäre 

aktiv CO2 entzogen wird, dass anschließend sicher und dauerhaft (z. B. in Form von Pflanzenkohle) 

gespeichert wird. Die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür sowie ein funktionierendes Handelssys-

tem (framework) müssen noch ausgestaltet werden. Erste Anbieter*innen21 haben allerdings schon 

entsprechende Produkte im Portfolio. 

                                                                 
17 Umweltbundesamt (Hg.): Ratgeber Freiwillige CO2-Kompensation durch Klimaschutzprojekte, Dessau-Rosslau 
2018 

18 Deutsche Emissionshandelsstelle: Freiwillige Kompensation, www.dehst.de/DE/Klimaschutzprojekte-
Seeverkehr/Freiwillige-Kompensation/freiwillige-kompensation_node.html  

19 www.zukunftsaktie.de  

20 Solarenergie-Förderverein: Senken-Ökonomie, in Solarbrief 3/21, Aachen 2021, https://sfv.de/solarbrief-3-21 und 
https://sfv.de/senken-oekonomie-1  

21 z. B. Carbonfuture, www.carbonfuture.earth/de  
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Je nachdem, welcher Weg für die Kompensation von Emissionen genutzt wird, können die Kosten 

stark schwanken: Zertifikate nach dem Goldstandard sind bereits für unter 10 €/t CO2-Äq erhältlich22. 

Für die Senkenzertifikate wird nach [SFV 2021] mittelfristig mit Preisen von 200 € gerechnet. 

Ein direkter Nutzen für die Umwelt wäre durch Aufforstung zu erreichen. Bei einer angenommenen 

CO2-Bindung von 13 tCO2/ha/a, wären rein rechnerisch allerdings die Aufforstung von über 40.000 ha 

Waldfläche und deren Erhalt für 10 Jahre nötig, um die überschüssigen THG-Emissionen von Braun-

schweig so relativ kurzfristig zu kompensieren. Diese Fläche entspräche grob der halben Fläche des 

Landes Berlin bzw. etwas mehr als die doppelte Fläche der Stadt Braunschweig.   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                 
22 www.goldstandard.org/blog-item/carbon-pricing-what-carbon-credit-worth  
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Die beschriebenen Grundlagen müssen in ein entsprechendes Maßnahmenkonzept übertragen und 

ambitioniertes Handeln auf allen Ebenen ausgelöst werden. Für die Transformation der Stadt Braun-

schweig hin zur Treibhausgasneutralität bis möglichst 2030 ist ein aktives Mitwirken der Zivilgesell-

schaft, d. h. der Bürger*innen sowie Organisationen und Unternehmen von entscheidender Bedeu-

tung – dieses gilt natürlich bereits für die Erarbeitung. 

Um lokales Know-How einzubinden, wurde ein Beteiligungsprozess initiiert. Dieser umfasste das Sam-

meln und Bewerten von Handlungsansätzen, das Einbinden lokalen Know-hows (Expert*innen und/ 

oder lokale Stakeholder), die gemeinschaftliche Weiterentwicklung von konkreten Maßnahmen so-

wie das Festlegen von Zielsetzungen und Zuständigkeiten. Nachdem die Coronapandemie zu kurz-

fristigen Absagen führte und zunächst keine persönlichen Treffen ermöglichte, konnten schließlich 

alle Veranstaltungen mit einer Ausnahme durch Umstrukturierung und unter Einhaltung von Hygie-

nemaßnahmen in Präsenz durchgeführt werden.  

 

 

  

Darstellung: 4K, nach SK:KK „Akteure im kommunalen Klimaschutz erfolgreich beteiligen“, 2017  

Insgesamt fanden während der Erarbeitungsphase im Zeitraum Dezember 2019 bis Februar 2021 

zehn Veranstaltungen zur Einbindung und Aktivierung der wesentlichen Stakeholder statt (Abbildung 

7). 

Der Beteiligungsprozess erfolgte in einem gestuften Verfahren: 

1. Phase: Interner Prozess mit der Stadtverwaltung: Meinungsbildung zu Handlungsfeldern, 

Zielen und Maßnahmenideen innerhalb der Stadtverwaltung (zwei Workshops mit Verwal-

tungsmitarbeiter*innen)  

3. Der Weg zum integrierten Klimaschutzkonzept 2.0  

Abbildung 7: Akteursgruppen im kommunalen Klimaschutz 
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2. Phase: Einladung interessierter Bürger*innen und lokaler Expert*innen zur Beteiligung an 

der Konzepterarbeitung (zwei Auftaktveranstaltungen)  

3. Phase: Workshops mit lokalen Expert*innen und Stakeholdern (sechs Workshops) in ausge-

wählten Handlungsfeldern 

 

1. Phase: Interner Prozess mit der Stadtverwaltung 

In Abstimmung mit dem Klimaschutzmanagement wurden die relevanten Fachabteilungen innerhalb 

der Stadtverwaltung Braunschweig zu zwei „Verwaltungsworkshops“ eingeladen (Abbildung 8). Ge-

meinsam mit den verwaltungsinternen Expert*innen sollte ein erstes Brainstorming die Grundlage 

für die inhaltliche und strategische Ausrichtung des IKSK 2.0 liefern. Im Rahmen der Workshops wur-

den sowohl erste Klimaziele als auch Maßnahmenideen entwickelt. Die Ergebnisse dieses Diskussi-

onsprozesses mündeten in erste Maßnahmenentwürfe und bildeten die Basis für den weiteren Be-

teiligungsprozess mit externen Expert*innen und Stakeholdern.  

Die folgenden Fachabteilungen aus Stadtverwaltung sowie städtischen Gesellschaften nahmen teil: 

 

 

2. Phase: Öffentliche Einladung  

Mit zwei Veranstaltungen in der Stadthalle Braunschweig (geplant: März 2020, dann pandemiebe-

dingt verschoben auf September 2020) erging ein breiter Beteiligungsaufruf an die Braunschweiger 

Abbildung 8: Teilnehmende Fachbereiche der Workshops 

Quelle 4K, 2021 
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Stadtgesellschaft. Interessierte Bürger*innen und Stakeholder aus Politik, Institutionen und Initiati-

ven erhielten Einblicke in den Erarbeitungsprozess des Klimaschutzkonzepts und konnten eigene 

Klimaschutzideen entwickeln. 

Die Ergebnisse mündeten in ersten Maßnahmenentwürfen und bildeten die Basis für den weiteren 

Beteiligungsprozess mit externen Stakeholdern aus Vereinen, Initiativen, Wirtschaft und Wissen-

schaft (Abbildung 9). 

 

Quelle: © Stadt Braunschweig / Daniela Nielsen und 4K 

 

Auftakt für Bürger*innen am 3. September 2020 

Rund 70 Bürger*innen folgten der städtischen Einladung, die öffentlich über Presse und Social Me-

dia beworben wurde. Damit waren die Raumkapazitäten (Covid-Sonderbestuhlung) des Congress-

Saals in der Stadthalle Braunschweig ausgeschöpft.  

Die Ergebnisse der CO2-Bilanz für Braunschweig und das Klimaschutzszenario machten allen Anwe-

senden deutlich, dass es Anstrengungen auf vielen Ebenen braucht, um die Klimaziele zu erreichen. 

Daher kamen die Teilnehmer*innen anschließend in fünf Themeninseln zusammen, um dort ihre ei-

genen Vorstellungen, ambitionierte Klimaziele und kreative Maßnahmenideen für die Umsetzung in 

der Stadt Braunschweig auszutauschen. Folgende Fragestellungen wurden moderiert in Kleingrup-

pen diskutiert: 

Abbildung 9: Impressionen der Auftaktveranstaltung für Bürger*innen  
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 Wie wollen wir zukünftig in Braunschweig mobil sein?  

 Wie wollen wir unsere Energie erzeugen? 

 Wie wollen wir zukünftig wohnen? 

 Wie wollen wir in Zukunft wirtschaften? 

 Wie wollen wir unseren Alltag klimaverträglich gestalten?  

 

Auftaktveranstaltung für Expert*innen und Stakeholder am 4. September 2020 

Ausgewählte lokale Expert*innen und gesellschaftliche Stakeholder waren von der Stadt gezielt für 

den Folgeabend eingeladen. Auch in dieser Gruppe war das Interesse groß und füllte wieder den 

Congress-Saal. Nach der Projekteinführung konzentrierte sich die Diskussion auf Klimaziele und die 

seitens der Stadtverwaltung entwickelten Maßnahmenvorschläge in verschiedenen Themeninseln.  

Die Ergebnisse beider Veranstaltungstermine erbrachten eine Vielzahl an Ideen und Anregungen für 

den lokalen Klimaschutz in Braunschweig. Das Projektteam hat die eingebrachten Ideen ausgewer-

tet, für den zeitlich darauffolgenden Beteiligungsprozess mit den Expert*innen und Stakeholdern 

aufgearbeitet und in den Maßnahmenkatalog aufgenommen.  

 

3. Phase: Partizipative Maßnahmenentwicklung  

Für die Weiterentwicklung der Maßnahmen wurden die relevanten Stakeholder in Braunschweig, 

also Personen und Gruppen mit einem besonderen Interesse am Klimaschutzprozess oder wichtige 

gesellschaftliche Multiplikator*innen, die den Klimaschutzprozess in die Stadtgesellschaft hinein 

verstärken, einbezogen. Hierzu zählen Unternehmen der Wirtschaft ebenso wie Verbände, Vereine, 

Nicht-Regierungs-Organisationen und Vertreter*innen von Wissenschaft sowie Verwaltung und Po-

litik. 

 

 

Stakeholder-Workshops  

Handlungsfeld Anzahl Teilnehmer*innen Anzahl Institutionen 

Energieversorgung 14 11 

Gebäude, Wohnen und Stadtplanung 19 13 

Verkehr und Mobilität 16 12 

Wirtschaft und Industrie 10 10 

Politik und Verwaltung 13 12 

Klimafreundlicher Alltag 21 17 

Tabelle 2: Akteure der Stakeholder-Workshops Quelle: 4K, 2021 
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Diese Akteure außerhalb der Stadtverwaltung wurden gezielt – entsprechend ihrer Expertise – zu 

Themen-Workshops eingeladen (Tabelle 2). In insgesamt sechs themenspezifischen Workshops 

wurde zu den folgenden Handlungsfeldern gearbeitet: 

 Handlungsfeld Energie 

 Handlungsfeld Gebäude, Wohnen und Stadtplanung 

 Handlungsfeld Verkehr und Mobilität 

 Handlungsfeld Wirtschaft und Industrie 

 Handlungsfeld Politik 

 Handlungsfeld Klimafreundlicher Alltag 

An den Workshops nahmen insgesamt 64 Personen aus 39 verschiedenen Braunschweiger Institutio-

nen (ohne Stadtverwaltung) teil, viele davon entweder an allen oder an mehreren Terminen. So 

konnten während der Konzepterarbeitung lokales Know-how und Fachwissen für die Maßnahmene-

rarbeitung aktiviert und aktuelle Aktivitäten und Besonderheiten berücksichtigt werden. Die Vertei-

lung der teilgenommenen Akteure am Beteiligungsprozess stellt sich wie in Abbildung 10 gezeigt 

dar. 

 

 

  

 

 

Abbildung 10: Beteiligungsprozess zum Integrierten Klimaschutzkonzept 
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In jedem Workshop wurden Maßnahmensteckbriefe vorgestellt, die in den vorgelagerten Beteili-

gungsprozessen entstanden sind. Wichtig für die Gruppendiskussion war die Ausrichtung an sehr 

ehrgeizigen Klimazielen. In engagierten Diskussionen der Teilnehmer*innen wurden Positionen aus-

getauscht, neue Ansätze und Projektideen ergänzt, korrigiert und Kompromisse erzielt.  

Im Anschluss an jeden Workshop wurden die Überarbeitungen und Änderungen der Maßnahmen 

aufgenommen und zur weiteren Bearbeitung an alle Teilnehmer*innen versendet. Die verschiede-

nen Institutionen haben die Maßnahmen intern weiterbearbeitet und angepasst. Im Dialog konnten 

von Beginn an Hemmnisse identifiziert und Lösungen besprochen werden. Die Maßnahmen wurden 

zielgruppengerichtet aufgestellt, konkrete Handlungsschritte benannt und die relevanten Akteure 

für die Realisierung festgestellt.  

In allen Veranstaltungen zum Klimaschutzprozess wurde deutlich, dass das Know-how der Teilneh-

mer*innen und die verschiedenen Perspektiven unterschiedlicher Tätigkeitsbereiche wichtig sind, 

um am Ende realistisch umsetzbare Maßnahmen für die Stadt Braunschweig aufzustellen. Dadurch 

unterstützt der Beteiligungsprozess eine dauerhafte Umsetzung der Maßnahmen nach der Kon-

zeptphase. Austausch und Vernetzung sind zentrale Anker für erfolgreichen Klimaschutz. Um einen 

kontinuierlichen Kooperations- und Beteiligungsprozess zwischen Stadt, Initiativen, Vereinen, Un-

ternehmen und Multiplikator*innen zu fördern, müssen ansprechende Strukturen und Formate ent-

wickelt werden.  

Das Ergebnis dieses Prozesses spiegelt sich nun im Maßnahmenkatalog wider, wie er im folgenden 

Kapitel beschrieben wird.  
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In sechs Handlungsfeldern werden die Schwerpunkte für kommunales Klimaschutzhandeln abge-

deckt. Politische Maßnahmen und Grundsatzstrategien, organisatorisch-strategische Maßnahmen so-

wie Elemente einer „Kommune als Vorbild“ werden im Handlungsfeld 1 zusammengeführt. Möglich-

keiten im Bereich Bauen, Sanieren sowie planerische Ansätze zur Siedlungsentwicklung sind im Hand-

lungsfeld 2 zu finden. Maßnahmen zur nachhaltigen Ausgestaltung der Energieversorgung und Ener-

gieerzeugung finden sich im Handlungsfeld 3, Handlungsansätze für klimafreundliche Mobilität in 

Handlungsfeld 4. Aspekte zur Ausgestaltung von Konsum, Ernährung sowie Suffizienz werden im 

Handlungsfeld 5 erfasst. Handlungsfeld 6 führt den Sektor Wirtschaft mit dem für Braunschweig 

wichtigen Bereich der Forschungs- und Hochschullandschaft zusammen. 

Der Erfolg im Klimaschutz in Braunschweig wird sich als die Summe aus einer Vielzahl umgesetzter 

Maßnahmen ergeben. Zunächst sind für die Umsetzung der im Katalog aufgeführten Maßnahmen 

wichtige Grundlagen erforderlich, die mit Beschluss des Konzeptes geschaffen werden müssen.  

Der Maßnahmenkatalog konzentriert sich auf die Bereiche, die durch kommunales Handeln beein-

flussbar sind. Insbesondere auf Bundes- oder Landesebene getroffene Forder- und Förderungen kön-

nen im Rahmen dieses Konzeptes nicht antizipiert werden. Auch können im privaten und gewerbli-

chen Rahmen stattfindende Entwicklungen von kommunaler Seite nur flankiert, aber oftmals nicht 

maßgeblich mitbeeinflusst werden.  

Insgesamt werden zwar bereits einige der genannten Maßnahmen umgesetzt, jedoch wird der Perso-

nal- und Mittelbedarf der federführenden und unterstützenden Verwaltungseinheiten durch das IKSK 

2.0 deutlich steigen. Erst wenn das benötigte Personal und damit verbundene Umsetzungsstrukturen 

sukzessive aufgebaut sowie benötigte Mittelbedarfe in ausreichender Menge bestimmt und zur Ver-

fügung gestellt werden, können alle genannten Maßnahmen in die Umsetzung kommen. Vor diesem 

Hintergrund wurde entschieden, den Maßnahmenkatalog zu priorisieren. 

 

 4. Handlungsfelder und Maßnahmen 

 

 

Kriterium Begründung 

A Die Maßnahme hat ein relevantes THG-Minderungspotential 

B 

Die Maßnahme hat eine übergeordnete Bedeutung z. B. weil bereits heute mit den 
ersten Schritten begonnen werden muss (bspw. Ausstieg aus dem Erdgas) oder 
eine Grundlagenfunktion für andere Maßnahmen besteht (z. B. Jobmotor Energie-
wende). Eine übergeordnete Bedeutung liegt auch vor, wenn eine bedeutende Öf-
fentlichkeitswirksamkeit vorliegt, die dazu beiträgt, auch außerhalb von Braun-
schweig eine THG-Minderung zu erzielen. Dies trifft insbesondere auf Maßnahmen 
zur Reduzierung konsumabhängiger THG-Emissionen zu, die nach dem Territorial-
prinzip in einer kommunalen THG-Bilanz nicht erfasst werden. Auch Maßnahmen 
mit einer ausgesprochenen Bedeutung hinsichtlich der Vorbildfunktion und der 
Glaubwürdigkeit (bspw. Themenkomplex „Klimaneutrale Verwaltung“) wurden als 
prioritär eingestuft. 

C Die Maßnahme ist politisch beschlossen  

Tabelle 3: Kriterienkatalog zur Bewertung der THG Minderungseffekte  
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Einige Maßnahmen haben dabei bedeutende direkte Effekte auf die Minderung von THG-Emissionen 

(Kriterium A), andere werden als wichtige Grundlage benötigt, obgleich sie selbst keinen direkten 

Einfluss auf die THG-Emissionen haben und/oder sie wirken sich zwar nicht direkt in Braunschweig 

positiv auf die THG-Emissionen oder die Ressourcenbedarfe aus, haben aber eine gewichtige globale 

Auswirkung (Kriterium B). Ein letztes ausgewähltes Kriterium ist ein bereits ergangener politischer 

Beschluss (Kriterium C). Aus dem Maßnahmenkatalog wurde eine Auswahl von 19 Maßnahmen zur 

prioritären Umsetzung beschlossen (Drucksache 21-16510; siehe Abbildung 11). 

 

 

 

Abbildung 11: Auswahl von 19 Maßnahmen zur prioritären Umsetzung 

 

 

Handlungsfeld Nummer Maßnahme

Wirtschaft 6.1 Planung und Entwicklung von klimafreundlichen und nachhaltigen Gewerbegebieten 

Alltag 5.1 Schaffung eines Nachhaltigkeitszentrums

4.4 Stärkung des nicht-motorisierten VerkehrsM
ob

ili
tä

t 
un

d 
Ve

rk
eh

r 4.2 Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs

4.3 Stärkung des ÖPNV

3.9 Initiierung einer Allianz für den Jobmotor Energiewende

3.7 Solarstrom im gesamten Stadtgebiet ausbauen und fördern

3.5 Bewerbung und Ausbau von dezentralen erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung

3.6 Gründung einer Energieerzeugungsgesellschaft (Drs. 21-16056)

3.3 Erzeugung klimafreundlicher Fern- und Nahwärme

En
er

gi
ev

er
so

rg
un

g 3.2 Kommunale Wärmeplanung

2.3 Ausbau der Braunschweiger Energieberatung

1.8 Monitoring und Controlling der Klimaschutzaktivitäten

Gebäude, 
Wohnen und 
Stadtplanung

2.1 Klimagerechte Baulandentwicklung

2.2 Durchführung von klimagerechter, energetischer Sanierung im Bestand 

1.6 Klimaneutrale Mitarbeiter*innenmobilität

1.4 Klimaneutrale Verwaltung (inkl. Städtische Beteiligungsgesellschaften) bis 2030

Ve
rw

al
tu

ng
 u

nd
 

Po
lit

ik

1.1 Klimaschutz in Braunschweig organisatorisch, strukturell und personell stärken

1.3 Klimaschutz in Braunschweig finanziell stärken und steuern

TOP 21

151 von 308 in Zusammenstellung



 

 
 
 
 

4. HANDLUNGSFELDER UND MAßNAHMEN 

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 28 

4.1 Handlungsfeld Politik und Verwaltung 

Seit vielen Jahren ist die Stadt Braunschweig im Klimaschutz aktiv und eine Vielzahl von Maßnahmen 

aus dem Handlungsfeld „Politik & Verwaltung“ konnten bisher erfolgreich umgesetzt oder impliziert 

werden (siehe Tabelle 4). 

 

Bestehende und frühere Aktivitäten im Handlungsfeld  Politik und Verwaltung  

Kurzbeschreibung Federführung 

Integriertes Klimaschutzkonzept von 2012 Stadt Braunschweig 

Bewerbung um die Teilnahme an der EU-Mission „100 klimaneutrale 

Städte“ bis 2030) 
Stadt Braunschweig 

Schaffung eines Klimaschutzmanagements seit 2012 Stadt Braunschweig 

Einrichtung einer Energieleitstelle Stadt Braunschweig 

Gründung eines Umweltschutzdezernates Stadt Braunschweig 

Gründung eines Klimaschutznetzwerkes Stadt Braunschweig 

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Stadt Braunschweig 

Erarbeitung eines Konzepts zur Klimawirkungsprüfung Stadt Braunschweig 

Erarbeitung einer Leitlinie klimafreundliche Beschaffung Stadt Braunschweig 

Energiesparkampagne „change“ Stadt Braunschweig 

Förderprogramm für regenerative Energien Stadt Braunschweig 

 
 

Als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wirken am Klimaschutz in Braunschweig viele Akteure mit (vgl. 

Abbildung 11). Dabei sind deren Einflussmöglichkeiten und jeweiligen rechtlichen und marktwirt-

schaftlichen Grundvoraussetzungen verschieden. Der Stadt Braunschweig kommt in diesem Umfeld 

– nicht zuletzt aufgrund der Daseinsvorsorge – eine zentrale Funktion zu. Sie kann nicht nur eine Mo-

derations- und Overhead-Funktion einnehmen, sondern selbst auch einen besonderen Einfluss in 

Form stadtplanerischer oder verkehrlicher hoheitlicher Aufgaben ausüben sowie den Klimaschutz 

auch im direkten eigenen Einflussbereich vorantreiben.  

Die organisatorischen, strukturellen und finanziellen Voraussetzungen für die kontinuierliche und er-

folgreiche Ausübung dieser zentralen Funktion im kommunalen Klimaschutz ergeben sich aus dem 

politischen Diskurs von Rat und Verwaltung. Das IKSK 2.0 möchte in diesem Bereich Grundzüge für 

eine erfolgreiche Umsetzung skizzieren und enthält entsprechende Maßnahmen (siehe Tabelle 5).  

Tabelle 4: Bestehende und frühere Aktivitäten im Handlungsfeld Politik und Verwaltung 
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Handlungsfeld 1 | Politik und Verwaltung  

Nr. Maßnahme Priorität 

1. 1 Klimaschutz in Braunschweig organisatorisch, strukturell und personell stärken 1 

1. 2 Etablierung guter Beteiligungsformate für alle Generationen 3 

1. 3 Klimaschutz in Braunschweig finanziell stärken  1 

1. 4 Klimaneutrale Verwaltung (inkl. Städtische Beteiligungsgesellschaften) bis 2030 1 

1. 5 Klimafreundliche Beschaffung und Vergabe 3 

1. 6 Klimafreundliche/-neutrale Mitarbeiter*innenmobilität 3 

1. 7 Kampagnen zum Klimaschutz für Mitarbeiter*innen 3 

1. 8 Monitoring und Controlling der Klimaschutzaktivitäten 1 

 

 

Die Augen sind auf Europa gerichtet 

Mit dem Beschluss einer Treibhausgasneutralität möglichst schon bis 2030, zählt Braunschweig euro-

paweit zu den ambitioniertesten Kommunen vergleichbarer Größe. Um dieser Vorreiterrolle zu ent-

sprechen, hat sich die Stadt für eine Teilnahme an der EU-Mission „100 klimaneutrale Städte in Europa 

bis 2030“ beworben. Im Rahmen dieser Mission unterstützt die EU ausgewählte Städte mit Know-how 

und finanziellen Mitteln für Forschung und Innovation aus dem Rahmenprogramm „Horizon Europe“. 

An EU-Ausschreibungen (sog. „Calls“) können ausgewählte Städte privilegiert teilnehmen und so in 

Zusammenarbeit mit Partnerkommunen weitere Unterstützung erhalten. Leider zählte Braun-

schweig nicht zu den ausgewählten Städten. Künftig ist es dennoch naheliegend, die EU-Förderkulisse 

zu beobachten.  

 

Gekehrt wird vor der eigenen Haustür 

Als Teil der Stadtgesellschaft streben die Kernverwaltung sowie die städtischen Tochtergesellschaf-

ten ebenfalls die Treibhausgasneutralität bis 2030 im eigenen Einflussbereich an. Flankiert wird 

dieses Vorhaben aus der Verpflichtung, der eigenen Vorbildfunktion gerecht zu werden und ambiti-

onierten Klimaschutz zu betreiben (vgl. § 13 KSG)23.   

Für die Kernverwaltung sind zur Erreichung dieses Ziels vor allem umfangreiche Maßnahmen im Ge-

bäudebereich (Erzeugung von regenerativer Energie und energetische Sanierung) erforderlich. Ein 

erster Schritt ist die kurzfristige Festlegung einer entsprechenden Strategie sowie eines passenden 

Maßnahmenplans. Dieser kann als Basis für eine mehrjährige Sanierungsplanung dienen, anhand de-

rer ebenfalls der notwendige Bedarf an Personal- und Investitionsmitteln abgeschätzt und möglichst 

                                                                 
23 Das Klimaschutzgesetz (KSG) beinhaltet in Abschnitt 5 „Vorbildfunktion der öffentlichen Hand“ ein Berück-
sichtigungsgebot. Danach haben Kommunen die Zielsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens und der Treib-
hausgasneutralität bis 2045 bei ihren Planungen und Entscheidungen zu berücksichtigen. 

Tabelle 5: Prioritäre Maßnahmen im Handlungsfeld Politik und Verwaltung 
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viele Fördermittel eingeworben werden können. Neben einem Grundsatzbeschluss über die Errich-

tung klimafreundlicher Neubauten, werden im Rahmen der Bestandssanierung jeweils verschiedene 

Alternativen gegenübergestellt. Der Klimaschutzeffekt kann dem entstehenden Aufwand auf diese 

Weise transparent gegenübergestellt werden. Hierzu ist die Energieleitstelle an allen Planungen be-

teiligt. Für einen energieoptimierten Betrieb werden digitale Voraussetzungen geschaffen und die 

Gebäudeleittechnik zur laufenden Überprüfung der Energieverbräuche eingesetzt. Anlageneinstel-

lungen werden laufend an veränderte Nutzungen angepasst.  

Die mit den Maßnahmen im Gebäudebereich verbundene Senkung der laufenden Energiekosten führt 

zu einer dauerhaften Entlastung des städtischen Haushalts und zu einer Einsparung von rund 2 % der 

gesamtstädtischen THG-Emissionen. Weitere Nebeneffekte sind dauerhafte Beschäftigungs- und Sti-

mulationseffekte im lokalen Handwerk und der Erhalt des gesamtstädtischen Anlagevermögens.  

Hand in Hand mit der Sanierungsplanung gehen die ab 2023 durch Kommunen erstmalig zu erstellen-

den Energieberichte. Sie dienen dazu, durch Offenlegung der Energieverbräuche Möglichkeiten zu 

deren Senkung und zur Einsparung von Energiekosten zu ermitteln [§ 8 (1), Niedersächsisches Gesetz 

zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels]. Inhalt der Ener-

gieberichte sind Verbräuche von Strom- und Heizenergie, die damit verbundenen CO2-Emissionen so-

wie die spezifischen Verbräuche für Nutzfläche (kWh/m2) je Kalenderjahr im Sinne des Gebäudeener-

giegesetzes. Folgeberichte sind für einen Zeitraum von drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren 

(z. B. 2023, 2024, 2025) im auf den Berichtszeitraum folgenden Jahr zu veröffentlichen.  

Begleitet werden diese Maßnahmen von Klimaschutzkampagnen für Mitarbeiter*innen- und Haus-

meister*innenschulungen, da durch angepasstes Nutzer*innenverhalten eine weitere Reduzierung 

der Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich erreicht werden kann. 

Als Teil eines möglichst ganzheitlichen Ansatzes will die Verwaltung auch ihre Beschaffungspro-

zesse zusätzlich zur Sanierung und Energieerzeugung möglichst klimafreundlich gestalten und hier-

für die Beschaffungsrichtlinien neu organisieren. Ziel ist es, den ökologischen Fußabdruck der be-

schafften Produkte möglichst weit zu senken.  

Auch die klimafreundliche Mobilität der Mitarbeiter*innen soll etwa über die Umsetzung des Elekt-

romobilitätskonzeptes für den eigenen Fuhrpark vorangetrieben werden. 

 

Die Stadt im Dialog  

Als Querschnittsthema muss die Integration von Klimaschutz weiter als Bestandteil der Verwaltungs-

arbeit etabliert werden. Für das ambitionierte Ziel einer Treibhausgasneutralität möglichst schon bis 

2030, werden hierfür strategische Grundsätze an Stelle von aufwändigen und ressourcenbindenden 

Einzellösungen benötigt. Um diese Grundsätze strategisch herauszuarbeiten, ist ein intensiver Dialog 

zwischen internen und externen Akteuren und eine entsprechende politische Bestätigung erforder-

lich. Für die künftige Umsetzung ist folglich die zielgruppengerechte Beteiligung der relevanten Ak-

teure im Stadtgebiet von größter Bedeutung. Als erstes Beteiligungsformat wurde die Gründung ei-

nes Klimaschutznetzwerkes aus Stadt, städtischen Gesellschaften, Energieversorgung, Wissen-

schaft und Handwerk initiiert. So soll es gelingen, ein gemeinsames Verständnis der anstehenden 
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Herausforderungen zu erzeugen, einen Wissenstransfer sicherzustellen und Erkenntnisse aus Praxis 

und Forschung zu verbinden. Andere geeignete Formate müssen folgen. 

 

Das Klimaschutzmanagement als Knotenpunkt 

Die organisatorische Anbindung des Klimaschutzes innerhalb der Verwaltung ebenso wie dessen 

strukturelle Verankerung in den Prozessen und die bereitgestellten Ressourcen sind maßgeblich da-

für, in welchem Maße Projekte initiiert und begleitet werden können. Mit dem Stellenplan 2022 wur-

den in der Kernverwaltung bereits Stellen geschaffen und Investitionsmittel bewilligt. Die personelle 

und finanzielle Stärkung des Klimaschutzes wurde in Braunschweig folglich bereits begonnen. 

Das bestehende Klimaschutzmanagement wurde mit dem Grundsatzbeschluss bereits mit 3,5 zusätz-

lichen Personalstellen ergänzt, sodass nun insgesamt 6,5 Stellen zur Verfügung stehen (Ratsbe-

schluss 21-16510 vom 05.10.2021). Obgleich sich die Zuständigkeiten im Bereich Klimaschutz auf ver-

schiedene Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung verteilen, übernimmt das Klimaschutz-

management aufgrund dessen Interdisziplinarität eine zentrale Position in folgenden Bereichen: 

• Controlling und Monitoring des Gesamtprozesses und einzelner Maßnahmen 

• Schnittstellenfunktion zwischen den für die Maßnahmenumsetzung relevanten Akteuren (in-

tern und extern) 

• Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im eigenen Verantwortungsbereich sowie Unter-

stützungsleistung von weiteren Kolleg*innen und Fachbereichen bei Umsetzung und Strate-

giefindung 

• Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung 

• Gremienarbeit 

Von zentraler Bedeutung sind insbesondere das Monitoring und Controlling des gesamten Umset-

zungsprozesses des IKSK 2.0 zur Information aller relevanten Akteure, Erkennung/Ermittlung der 

Bedarfe und die entsprechenden Reaktionen darauf.  
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Eine regelmäßige Überprüfung der Zielerrei-
chung, der Wirkung von Maßnahmen sowie dem 
Bewerten von Prozessen mündet in einer proakti-
ven und kontinuierlichen Steuerung und Neujus-
tierung24, welche über den bloßen Vergleich eines 
Ist-Soll-Zustands hinausgeht. Die Kommunikation 
wesentlicher Ergebnisse für Politik, Verwaltung 
sowie Zivilgesellschaft ist integraler Bestandteil 
dieses Kreislaufes (Abbildung 12). 

Über das Aufstellen und Fortschreiben einer 
Energie- und Treibhausgas-Bilanz können die 
Fortschritte hinsichtlich der energie- und klima-
politischen Ziele analysiert werden. Hierzu steht 
innerhalb des Bilanzierungstools „Klimaschutz-
Planer“ ein Set von Indikatoren zur Verfügung. 

 

 

Anhand dieser Indikatoren werden die Ergebnisse der Bilanz ins Verhältnis zu kommunalen Struktur-

daten gesetzt und sind somit besser interpretierbar und für den Vergleich mit anderen Kommunen 

nutzbar. Treten Abweichungen zur Zielerreichung auf, können Steuerungsmaßnahmen ergriffen und 

ggf. Maßnahmen nachjustiert oder neu entwickelt werden. Die Fortschreibung und Weiterentwick-

lung definiert für jede Maßnahme ein eigenes Set von qualitativen und quantitativen Indikatoren. 

Eine Erfassung und Auswertung soll jährlich erfolgen.  

Die Ergebnisse des Controllings werden den politischen Gremien und der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht. Dies ist mehr als reiner Selbstzweck. Nur wenn Erfolge und Hindernisse offen benannt wer-

den, kann es gelingen, weitere Akteure zu aktivieren, zu motivieren und in die Umsetzung einzube-

ziehen. Dazu erfolgen innerhalb des Klimaschutzmanagements, der Verwaltung und auch mit einem 

erweiterten Kreis Analysen und Bewertungen der Erkenntnisse und Ergebnisse.  

 
 
 
 
 
 

                                                                 
24 [Difu, Klimaschutz in Kommunen: Praxisleitfaden, 2018]. Die Kommunikation wesentlicher Ergebnisse für Po-

litik, Verwaltung sowie Zivilgesellschaft ist integraler Bestandteil dieses Kreislaufes. 

 

Abbildung 12: Controlling-Kreislauf, Quelle: IE Leipzig nach [Kirchzarten 2017] 
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4.2 Handlungsfeld Gebäude, Wohnen und Stadtplanung 

Eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien ist in Braunschweig zu realisieren, wenn der End-

energiebedarf (Wärme, Treibstoffe und Strom) deutlich reduziert wird. Die Stadt Braunschweig hat 

über die städtebaulichen Planungen maßgeblichen Einfluss auf die künftige Entwicklung in Braun-

schweig. Verschiedene gesetzliche Festlegungen (u. a. Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauord-

nung, Regionales Raumordnungsprogramm RROP etc.) bilden hierfür die entsprechenden Grundla-

gen. In den vergangenen Jahren wurden erste Maßnahmen für eine verstärkte Berücksichtigung des 

Klimaschutzes im Rahmen städtebaulicher Planungen durchgeführt (vgl. Tabelle 6). 

 

 

 

Während im Handlungsfeld „Energieversorgung“ (siehe Kapitel 6.3) vornehmlich Maßnahmen für ei-

nen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien aufgeführt sind, beinhaltet das Handlungsfeld 

„Gebäude, Wohnen und Stadtplanung“ Maßnahmen, mit denen der Endenergiebedarf reduziert wer-

den kann (vgl. Tabelle 7). Die Grenzen zwischen den Handlungsfeldern sind allerdings fließend.  

 

Bestehende und frühere Aktivitäten im Handlungsfeld Gebäude, Wohnen und Stadtplanung 

Kurzbeschreibung Federführung 

Erarbeitung einer Leitlinie „Klimaschutz in der Bauleitplanung“ Stadt Braunschweig 

Realisierung erster Baugebiete mit energetischem Standard oberhalb 

gesetzlicher Bestimmungen (Sankt-Leonhards-Garten) 
Stadt Braunschweig 

Tabelle 6: Aktivitäten im Handlungsfeld Gebäude, Wohnen und Stadtplanung  

Handlungsfeld 2 | Gebäude, Wohnen und Stadtplanung  

Nr. Maßnahme Priorität 

2. 1 Klimagerechte Baulandentwicklung 1 

2. 2 Durchführung von klimagerechter, energetischer Sanierung im Bestand 1 

2. 3 Ausbau der Braunschweiger Energieberatung 1 

2. 4 Förderung von flexiblen und suffizienten urbanen Wohnformen (Tiny Flats) 3 

2. 5 Synergien zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung nutzen 3 

Tabelle 7: Maßnahmen im Handlungsfeld Gebäude, Wohnen und Stadtplanung 

TOP 21

157 von 308 in Zusammenstellung



 

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 34 
 

4. HANDLUNGSFELDER UND MAßNAHMEN 

Die lokalen Entscheidungen stehen dabei nicht alternativ oder zusätzlich zu denen übergeordneter 

Ebenen, sondern bedingen sich gegenseitig. Eingebettet in einen ganzheitlichen und gesamtstädti-

schen Ansatz, muss Klimaschutz auf allen Planungsebenen integrativ mitgedacht werden. Soll die 

kurzfristige Treibhausgasneutralität erreicht werden, müssen künftig alle städtischen Planungen in 

Neubau und Bestand durch geeignete Instrumente wie Grundsatzbeschlüsse oder Satzungen so 

umgesetzt werden, dass sie den Zielsetzungen des IKSK 2.0 nicht entgegenstehen. Es gilt, alle 

rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und aktuelle Rechtsprechungen sowie Präzedenzfälle zu 

berücksichtigen.  

 

Energieverbrauch von Gebäuden  

Ansatzpunkte für die Stadtplanung bietet ein Blick auf die Struktur des Endenergiebedarfs. Den größ-

ten Anteil in Braunschweig hat mit 36 % die Wärme, die hauptsächlich durch Erdgas (19 % der gesam-

ten Endenergie), Fernwärme (10 % der gesamten Endenergie) und Heizöl (4 % der gesamten End-

energie) bereitgestellt wird. Alle weiteren Endenergieträger spielen für die Wärmeversorgung in 

Braunschweig mit zusammen 1,6 % eine untergeordnete Rolle.  

Unter den Verbrauchssektoren haben mit 65 % die privaten Haushalte den Hauptanteil, gefolgt von 

den Großverbrauchern mit 27 % und 8 % aus dem Bereich Gewerbe, Handel und Dienstleistungen 

(GHD). Bei den Großverbrauchern handelt es sich um industrielle und großgewerbliche Unternehmen, 

deren spezifische Rahmenbedingungen vielfach produktionstechnisch bestimmt sind. So ist vor allem 

der Bedarf nach Produktionswärme hoch, sodass Umstellungen vor dem Hintergrund betriebswirt-

schaftlicher Aspekte sehr individuell erfolgen müssen und durch direkte kommunale Maßnahmen nur 

begrenzt beeinflussbar sind.  

Die Bereiche private Haushalte und GHD gleichen sich in Ihren Verbrauchsprofilen. Sie zeichnen sich 

durch den hohen Anteil des Raumwärmebedarfes aus, dessen Bereitstellung planungsseitig umfang-

reich kommunal beeinflusst werden kann.  

 

Herausforderung Gebäudebestand 

Ein energieeffizienter und ressourcenschonender Neubau ist für ein treibhausgasneutrales Braun-

schweig selbstverständliche Grundvoraussetzung. Auch bei hohem energetischen Standard wird er 

zusätzliche Emissionen erzeugen, die sich negativ auf die Emissionsentwicklung von Braunschweig 

auswirken. Hierzu zählen neben dem Ressourcen- und Energiebedarf für Errichtung und Betrieb der 

Gebäude selbst auch die Aufwände der verkehrs- und versorgungstechnischen Erschließung. Letztere 

sind methodisch nur anteilig im Rahmen der städtischen Treibhausgasbilanzierung enthalten. Die 

Emissionen der Neubautätigkeit müssen bereits durch entsprechende Planung minimiert werden, da 

Gebäude und Energieversorgungsstrukturen für Jahrzehnte ausgelegt werden. Auf Grund des hohen 

Anteils an grauer Energie und den damit verbundenen THG-Emissionen ist grundsätzlich abzuwägen, 

welche Neubauprojekte zukünftig noch realisiert werden können. Um bei nicht vermeidbaren Neu-

bautätigkeiten den Anteil grauer Energie und die THG-Emissionen so gering wie möglich zu halten, 
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muss der Klimaschutz von Beginn an bei allen Planungsprozessen als zentraler Bestandteil mitge-

dacht werden. Auf diese Weise können etwa Vorlauftemperaturen in neu gebauten Wärmenetzen 

deutlich reduziert (kalte Nahwärme) und Quellen der Umgebungswärme nutzbar gemacht werden. 

Eingeplante und aktuell vornehmlich noch fossil bereitgestellte Endenergieträger wie Fernwärme, 

benötigen eine klare und möglichst zügige Perspektive ihrer vollständigen Dekarbonisierung. Die 

hier stark verkürzten Ausführungen zur Energieversorgung werden im nächsten Kapitel noch einmal 

aufgenommen. 

Der Anteil des Neubaus am Endenergiebedarf des gesamten Gebäudebestandes ist mit deutlich un-

terhalb von einem Prozent allerdings nahezu unbedeutend. Selbst durch ambitionierteste Neu-

baustandards kann der Endenergieverbrauch der Grundgesamtheit aller Wohngebäude vergleichs-

weise wenig beeinflusst werden. Die große globale THG-Wirkung der Baustoffbranche (z. B. durch 

Betonherstellung) wird in Braunschweig methodisch nur anteilig mitbilanziert.  

Für eine detailliertere Betrachtung des Gebäudebestandes liegen bundesweit kaum belastbare Erhe-

bungen vor. Nach Umweltbundesamt (UBA) sind deutschlandweit von ca. 40 Millionen Wohneinheiten 

rund 75 % vor 1979 und damit vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung errichtet wor-

den25. Der hiermit verbundene baulich bedingt hohe Wärmebedarf lässt sich vor allem durch energe-

tische Sanierungen reduzieren. Es gilt, sowohl die Sanierungsrate (wie viele Gebäude und/oder 

Wohneinheiten werden saniert) als auch Sanierungstiefe (welcher energetische Standard, welcher 

maximale Energiebedarf pro Quadratmeter und Jahr wird erreicht) zu erhöhen.   

Im Bereich energetische Sanierung wurden in den letzten Jahrzehnten keine ausreichenden Fort-

schritte gemacht. Einer Auswertung des Onlineportals co2online für Niedersachsen zur Folge, wurde 

der Gebäudebestand in den letzten rund 25 Jahren nur unzureichend saniert. Zwar wurden über 50 % 

der insgesamt erfassten 318.006 Gebäude teilsaniert, jedoch nur etwa 5 % vollsaniert. 35 % blieben 

unsaniert26 und 9 % wurden neu gebaut (Abbildung 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
25 Vgl. UBA „Hintergrundbericht: Wohnen und Sanieren – Empirische Wohngebäudedaten seit 2002 (Seite 40) 

26 Zahlen gerundet 

Abbildung 13: Anteil der Wohngebäude nach Sanierungsstand 

Quelle: co2online 
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Als Grundlage für eine detaillierte Betrachtung der Sanierungsaktivitäten dient die „Datenbasis Ge-

bäudebestand des Institutes für Wohnen und Umwelt27. 

Anhand der Auswertung von 7.500 erfassten Gebäudedatensätzen zeigen die in der Abbildung 14 

dargestellten Studien, dass die jährlichen Sanierungsraten je nach Maßnahme in einem Bereich von 

0,34 – 3,5 % schwanken. Rückschlüsse auf die Sanierungstiefe sind hieraus nicht möglich. Eine weitere 

Auswertung von CO2online (Abbildung 15) zeigt, dass bei weniger als 30 % der betrachteten Gebäude 

mehr als 2 Einzelmaßnahmen durchgeführt wurden und somit nicht von Vollsanierungen auszugehen 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
27Vgl. UBA „Hintergrundbericht: Wohnen und Sanieren – Empirische Wohngebäudedaten seit 2002 (Seite 40) 

Abbildung 14: Bauteilmodernisierungsraten (%) aus 7.500 erfassten Gebäudedatensätzen 

Abbildung 15: Anzahl der Einzelmaßnahmen 
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In Braunschweig gibt es bisher keine eigenen Erhebungen zum Sanierungsstand. Trotz einiger Sanie-

rungsaktivitäten in verschiedenen Braunschweiger Stadtteilen (bspw. Donauviertel) ist nicht davon 

auszugehen, dass sich die Sanierungsdynamik in Braunschweig signifikant von den Kernergebnissen 

der dargestellten Studien unterscheidet. Analog wird also auch der Gebäudebestand in Braunschweig 

noch immer größtenteils große Sanierungslücken aufweisen. Das Klimaschutzmanagement wird im 

Rahmen des laufenden Controllings und Monitorings und in Kooperation mit geeigneten Partner*in-

nen, eine möglichst valide lokale Datengrundlage sowie entsprechende Messsysteme entwickeln28.  

Diese sind letztlich auch Grundvoraussetzungen für eine Erfolgsmessung künftig umgesetzter Maß-

nahmen. Ob dieses Vorhaben gelingt, hängt letztlich aber stark von der Teilnahmebereitschaft der 

Haushalte sowie von den verfügbaren Ressourcen ab, die in einem ausgewogenen Mehrwert zum Er-

kenntnisgewinn stehen müssen. 

 

Bedeutung in Zahlen 

Idealerweise würde der Gebäudebestand für das Ziel eines treibhausgasneutralen Braunschweig ein-

mal „durchsaniert“. Die hierfür bis 2030 zu erreichende Sanierungsquote von 12,5 %, würde allerdings 

eine Verzehnfachung der aktuell angenommenen Sanierungsquote bedeuten. Sie würde auch nur 

dann ausreichen, wenn alle Sanierungen im Sinne von Komplettsanierungen zu verstehen sind. Ein 

realistisches IKSK 2.0 kann also nur einen sehr ambitionierten Weg und gleichzeitig realistischen Weg 

aufzeigen.  

Um eine Minderung des Endenergiebedarfs im Bereich der Raumwärme zu erreichen, wird im Braun-

schweiger Klimaschutzszenario ab 2020 eine Sanierungsquote von 1,8 % des Gebäudebestandes an-

genommen, die bis zum Jahr 2030 auf 2,3 % erhöht werden muss.  

                                                                 
28 Vgl. Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN): https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/the-
men/bauen-und-sanieren/stichwort-sanierungsrate.php  
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Praktisch bedeutet dies, dass bis 2030 über 23.500 Wohneinheiten und 4.200 Betriebe aus dem Be-

reich Gewerbe, Handel und Dienstleistungen auf den energetischen Standard KfW 55 moderni-

siert werden müssen (Abbildung 16). Dabei handelt es sich um eine rechnerische Größe, die sich in 

der Umsetzung auch anders erreichen ließe. So könnten Wohneinheiten und Betriebe auch auf einen 

schlechteren energetischen Standard saniert werden, wenn sich deren Summe dementsprechend er-

höhen würde. Dieses Vorgehen ist im Gebäudebestand oftmals der sinnvollere Weg, da sich sehr gute 

Energieeffizienzstandards meist nur mit einem so großen Mittel- und Arbeitseinsatz realisieren las-

sen, dass diese möglicherweise an anderer Stelle sinnvoller einsetzbar wären (ggf. in einem weiteren 

Projekt). 

 

Die beschriebenen Zahlen zeigen beispielhaft, wie sich der Wärmebedarf im Gebäudebestand gemäß 

Klimaschutzszenario entwickeln müsste. Ob sich diese oder eine ähnliche Entwicklung tatsächlich er-

reichen lässt, kann vom heutigen Standpunkt nicht abschließend beurteilt werden. Zwar haben bun-

despolitische Regelungen oder weltweit eintretende Ereignisse das Potential, bisher für unwahr-

scheinlich gehaltene Entwicklungen auszulösen. Sicher ist aber, dass die Sanierungsaktivität in Braun-

schweig um ein Vielfaches erhöht werden muss. Mit den hier angenommenen Zahlen können die THG-

Emissionen aus dem Gebäudebereich um rund 80.000 t/THG-Äq/a vermindert werden. 

 

Energetische Quartierskonzepte  

Die Sanierungsquote und die Sanierungstiefe sind auch von Faktoren abhängig, die nicht oder kaum 

durch Maßnahmen des IKSK 2.0 verändert werden können. Hierzu zählen etwa (steuer-)rechtliche Re-

gelungen und Förderkulissen auf Bundesebene, die Materialverfügbarkeit, realisierbare Techniken 

sowie quantitative und qualitative Kapazitäten im Handwerk vor Ort.  
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Abbildung 16: Zu sanierende Wohneinheiten und Betriebe in BS 
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Im Rahmen der Ausweisung energetischer Quartierskonzepte (bspw. Förderprogramm energeti-

sche Stadtsanierung KfW 432) hat die Stadt Braunschweig eine einschlägige Möglichkeit, ideale Rah-

menbedingungen zu schaffen. Im Rahmen von energetischen Quartierskonzepten werden der spezi-

fische Vor-Ort-Gebäudebestand im Quartier erfasst und Strategien und Maßnahmen für die Sanie-

rung wie auch integrative Planungen im Sinne von Energie- oder Mobilitätskonzepten entwickelt.  Die 

Abgrenzung der Quartiere erfolgt nach geeigneten Kriterien und in enger Abstimmung mit weiteren 

relevanten Akteuren, wie Energieversorgern oder für die Stadtsanierung zuständige Verwaltungsein-

heiten. Werden energetische Quartierskonzepte in Sanierungsgebieten29 umgesetzt, können Eigen-

tümer*innen ihre energetischen Sanierungskosten sogar vollumfänglich steuerlich geltend machen. 

Hierfür muss auf Basis der kommunalen Wärmeplanung ein städtebaulicher Missstand (bspw. ener-

getische Situation der Gebäude und damit verbundene Energiekosten) identifiziert und mit entspre-

chenden Maßnahmen begegnet werden. Ein mit den energetischen Quartierskonzepten zusammen-

hängendes Quartiersmanagement informiert die ansässigen Bürger*innen über die Sanierungsmög-

lichkeiten und unterstützt so die Aktivierung der Sanierungstätigkeiten. 

Energetische Quartierskonzepte schaffen hervorragende Grundlagen für eine Beschleunigung der 

Sanierungsaktivität sowie für die Etablierung einer klimafreundlicheren Energieversorgung. Vor dem 

Hintergrund der langen zeitlichen Perspektive ist eine bereits kurzfristige Festlegung von energeti-

schen Quartierskonzepten erforderlich. Insgesamt müssen es die mit den energetischen Quartiers-

konzepten umfassten Gebiete ermöglichen, die benötigten über 23.500 sanierten Wohneinheiten 

und 4.200 Betriebe auch tatsächlich abzudecken. Die Stadt Braunschweig wird hierzu eine Projekt-

gruppe etablieren, die das Thema kommunale Wärmeplanung in Gänze entwickeln wird. So wird si-

chergestellt, dass die Planungen zu einem „großen Ganzen“ passen.  

 

Der Beste Wohnraum ist der, der nicht benötigt wird 

Um die negativen Treibhausgasemissionen von Wohngebäuden insgesamt zu minimieren ist es erfor-

derlich, dass der Bedarf nach neuem Wohnraum – wo möglich – zuvorderst durch Umnutzung beste-

hender versiegelter und erschlossener Flächen gedeckt werden kann. Neue Wohnkonzepte und die 

Förderung von flexiblen und suffizienten urbanen Wohnformen werden dementsprechend dabei hel-

fen, einen wachsenden Wohnraumbedarf klimafreundlich zu bedienen.  

 

Wer, was, wie? – Bei Fragen hilft die Energieberatung 

Ob vor Ort im Quartier über das Quartiersmanagement oder auf gesamtstädtischer Ebene ist ein we-

sentlicher kommunaler Hebel zur Förderung der Sanierungsaktivität die städtische Energiebera-

tungsstelle. Gerade vor dem Hintergrund der Fragestellungen mit dem in vielen Fällen bevorstehen-

den Technologiewechsel von fossilen auf erneuerbare Energieträger in der Wärmeversorgung, voll-

umfassenderer Sanierungen und vielfältiger Fördermöglichkeiten, ist eine niedrigschwellige und 

neutrale Einstiegsberatung erforderlich. Eine unabhängige und neutrale Beratung ermöglicht den 

                                                                 
29 Nach §§ 136 ff BauGB 

TOP 21

163 von 308 in Zusammenstellung



 

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 40 
 

4. HANDLUNGSFELDER UND MAßNAHMEN 

Bürger*innen den Einstieg in die Thematik und bietet eine erste Grundlage für kostenpflichtige und 

vertiefende Beratungsleistungen auf dem freien Markt. 

Perspektivisch kann die Energieberatungsstelle auch mit dem Handwerk (bspw. „Stuttgarter Sanie-

rungsstandard30) und Finanzinstituten kooperieren, um den Bürger*innen ein Angebot aus einer 

Hand zu bieten.  

 

Klimaschutz und Klimawandelanpassung – zwei Gesichter einer Medaille 

Mit dem IKSK 2.0 möchte Braunschweig einen möglichst großen Beitrag zur Erreichung des Pariser 

Klimaschutzabkommens leisten. Allerdings werden sich allein aufgrund der bisher in die Atmosphäre 

gelangten Treibhausgase selbst bei Erreichen des Abkommens nicht alle Klimafolgen verhindern las-

sen. Anlässlich dieser Tatsache erarbeitet die Verwaltung derzeit ein Klimawandelanpassungskon-

zept. Klimaschutz (Mitigation) und Klimawandelanpassung (Adaption) sind zwei wesentliche Zu-

kunftsaufgaben. Es wird daher eine Aufgabe der städtebaulichen Entwicklung sein, beide Aspekte 

sinnvoll miteinander zu verbinden und Synergien zu nutzen. Beispiele sind vielfältig, von Dachbegrü-

nung bis hin zur Entsiegelung.  

  

                                                                 
30 https://stuttgarter-sanierungsstandard.com/ 
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4.3 Handlungsfeld Energieversorgung 

Die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien ist neben der Reduzierung des End-

energiebedarfs der Kern des IKSK 2.0 und eine „Mammutaufgabe“. Sämtliche Potentiale zur Aus-

schöpfung der erneuerbaren Energien müssen hierfür erschlossen und das Tempo bei der Umsetzung 

erhöht werden.  

Braunschweigs Energieversorgung ist historisch eng 

mit dem Heizkraftwerk Mitte (Abbildung 17) verbun-

den. Aufgrund der Kraft-Wärme-Kopplung hängen 

Fernwärme- und Stromproduktion eng zusammen. 

So werden 53 % des in Braunschweig verbrauchten 

Stroms lokal produziert.  

Mit einem Anteil von etwa 90 % an dieser Produktion 

hat das HKW-Mitte eine für den Energiemix in Braun-

schweig überragende Bedeutung. Durch die Kraft-

werksumstellung der letzten Jahre (Tabelle 8) konn-

ten die gesamtstädtischen THG-Emissionen sukzes-

sive reduziert werden. Hauptursächlich war die Inbe-

triebnahme der GuD-Anlage31 im HKW-Mitte im Jahre 2010 und die damit verbundene stärkere Sub-

stitution von Steinkohle durch Erdgas sowie dessen effizienterer Einsatz. Künftig wird der für 2022 

angekündigte Kohleausstieg (Ersatz des etwa 30 %igen Kohleanteils durch Altholz und Erdgas im 

HKW-Mitte) für die gesamtstädtische THG-Bilanz eine Minderung von mindestens 10 % erbringen. 

Durch die effizientere Erzeugung und den Einsatz klimafreundlicherer Primärenergieträger wirkte 

sich auch der Fernwärmeausbau und der damit verbundene Austausch fossiler Einzelfeuerungsanla-

gen positiv auf die gesamtstädtische THG-Bilanz aus.  

Um die erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung auszubauen, wurde die im IKSK 2.0 vorgesehene 

Gründung einer Energiegenossenschaft (im Jahr 2022) umgesetzt. Sie bietet nicht nur die Möglichkeit 

der Akquise von Kapital für die Energiewende, sondern perspektivisch auch zur Partizipation von Bür-

ger*innen und Investor*innen. So kann das Ausbautempo erneuerbarer Energien – im Fokus steht die 

Photovoltaik auf Dach- und Freiflächen – erhöht werden. 

                                                                 
31 „GuD“ bezeichnet eine Gas- und Dampf-Anlage, die den bei der Verbrennung entstehenden Wasserdampf noch 
einmal nutzt und damit einen höheren Wirkungsgrad erzielt. 

Bestehende und frühere Aktivitäten im Handlungsfeld Energieversorgung  

Kurzbeschreibung Federführung 

Inbetriebnahme der GuD-Turbine am HKW-Mitte BS|ENERGY 

Kohleausstieg bis 2022 BS|ENERGY 

Gründung einer Energiegenossenschaft  Stadt Braunschweig + BS|ENERGY  

Ausbau der Fernwärme BS|ENERGY 

Tabelle 8: Aktivitäten im Handlungsfeld Energieversorgung  

Abbildung 17: HKW-Mitte 

Quelle: BS|ENERGY 
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Status Quo - Energieerzeugung in Braunschweig 

Wie beschrieben wurde die zentrale fossile Energieerzeugung zwar beständig modernisiert, der 

Ausbau erneuerbarer Energien ist in Braunschweig aber nicht schnell genug vorangekommen. Mit 

5 % haben sie noch immer einen nur kleinen Anteil an der Stromversorgung (Abbildung 18). Im Ge-

gensatz dazu sind etwa im Deutschland-Mix inzwischen rund 40 % erneuerbare Energien enthalten. 

Der Braunschweiger Strommix32 ist dementsprechend weniger klimafreundlich als der Deutschland-

Mix, der 42 % des in Braunschweig verbrauchten Stroms ausmacht.  Dieses hängt auch eng mit der 

großstädtischen Struktur zusammen, die andere Voraussetzungen als Flächenlandkreise bietet. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Im Wärmebereich ist die Situation in Bezug auf den Anteil erneuerbarer Energien zurzeit noch ver-

gleichbar. Aktuell werden 60 % des Braunschweiger Wärmebedarfs auf Basis von Erdgas und Heizöl 

erzeugt. Die Fernwärme hat einen Anteil von 28 %, der sich wiederum zu 60 % aus Erdgas und zu etwa 

40 % aus Steinkohle zusammensetzt. Einen Anteil von etwa 8 % haben elektrische Wärmeerzeuger 

aus der Industrie33.   

Die erneuerbaren Energien haben an der Wärmeerzeugung einen noch geringeren Anteil als am 

Strom. Nur etwa 4 % der erzeugten Wärme stammt aus erneuerbaren Energien. Die Nutzung von Um-

weltwärme über Wärmepumpen deckt aktuell nur etwa 0,1 % des Wärmebedarfs.  

                                                                 
32 In Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) werden durch Anwendung der Stromgutschriftsmethode die entste-
henden Emissionen größtenteils dem Strom zugeschrieben. Die Fernwärme kann dadurch einen sehr niedrigen Pri-
märenergiefaktor erhalten, was ihr nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) Vorteile gegenüber anderen Energieträ-
gern verschafft. Erst ab 2030 soll eine Umstellung auf die transparentere Carnot-Methode weiter untersucht wer-
den, die den THG-Ausstoß transparenter machen würde (vgl. Öko-Zentrum NRW 2020). 

33 Hier wird neben industriellen Anwendungen auch der Stromverbrauch zur Wärmeerzeugung von einzelnen Gerä-
ten (bspw. Waschmaschine) betrachtet.  
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Abbildung 18: Struktur der Energieversorgung in Braunschweig 2020 (Quellen siehe Anhang) 
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Um die Treibhausgasneutralität so schnell wie möglich zu erreichen, muss die Energieerzeugung mas-

siv umgestellt werden. 

 

Und nun? Eine belastbare Vorhersage fehlt 

Der Weg in eine treibhausgasneutrale Energieversorgung von Braunschweig kann aus heutiger Per-

spektive nicht vorhergesagt werden. Welt- und bundespolitische Entscheidungen, Entwicklungen, 

Technologien, Rohstoffverfügbarkeit und Marktsituationen sind Faktoren, die gegenwärtig nicht ein-

mal in Monatsperspektiven einschätzbar sind. Allgemeine Trends im Energiesektor sind generell aber 

bekannt, sodass eine aus Klimaschutzsicht positive Entwicklung in Braunschweig sowie entspre-

chende Maßnahmen abgeleitet werden können (vgl. Tabelle 9). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Handlungsfeld 3 | Energieversorgung  

Nr. Maßnahme Priorisierung 

3. 1 Veranstaltung eines regelmäßigen Fachforums Energieversorgung 2 

3. 2 Kommunale Wärmeplanung 1 

3. 3 Erzeugung klimafreundlicher Fern- und Nahwärme 1 

3. 4 Stärkung des klimafreundlichen Gasnetzes 2 

3. 5 
Bewerbung und Aufbau von dezentralen erneuerbaren Energien zur 
Wärmeerzeugung 

1 

3. 6 Gründung einer Energieerzeugungsgesellschaft (Drs. 21-15880) 1 

3. 7 Solarstrom im gesamten Stadtgebiet ausbauen und fördern 1 

3. 8 
Untersuchungen und Errichtung von innovativen Pilotanlagen (Was-
serstoff, Abfall, CCU, Abwasser und Fließgewässer)  

3 

3. 9 Initiierung einer Allianz für den Jobmotor Energiewende 1 

3. 10 Schaffung eines lokalen digitalen Strommarktes für Prosumer*innen 3 

3. 11 Windenergieanlagen erhalten und im Großraum stärken 3 

Tabelle 9: Maßnahmen im Handlungsfeld Energieversorgung 
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Weniger ist mehr 

Generell reichen die erneuerbaren Potentiale zur Deckung des künftigen Energiebedarfs nur aus, 

wenn gleichzeitig der Endenergiebedarf insgesamt reduziert wird (siehe Tabelle + Abbildung, vgl. 

auch Handlungsfeld 2). Im IKSK-Szenario sinkt der Wärmebedarf in den Verbrauchssektoren um ins-

gesamt 27 % und der Strombedarf um 4 % (Abbildung 19)34.  

Ursächlich für die insgesamt geringere Senkung des Strombedarfs ist die Sektorenkopplung, d. h. die 

zunehmende Elektrifizierung der Wärmeversorgung (Wärmepumpen) und der Mobilität. Wie sich der 

Stromverbrauch perspektivisch entwickelt, hängt auch von der Produktion synthetischer Brenn- und 

Treibstoffe mit Hilfe der Power-to-Gas-Technologie (u. a. grüner Wasserstoff) sowie der dabei und 

bei der Speicherung entstehenden Verluste zusammen. Diese Aspekte können aus heutiger Sicht 

noch nicht quantifiziert werden. 

Im Wärmebereich wird eine deutlich stärkere Senkung angenommen. Es ist davon auszugehen, dass 

steigende Marktpreise gerade im Industriebereich ein auch aus energetischer Sicht 

kostenoptimiertes Handeln befördern.  

 

                                                                 
34 Es handelt sich um ein im Rahmen des IKSK 2.0 durch ein Fachbüro aufgestelltes Szenario. Dieses muss nicht den 
tatsächlichen Entwicklungen im lokalen Energiesektor entsprechen und greift keiner konkreten Erzeugungsstrate-
gie vor. 
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Abbildung 19: Entwicklung des Wärme- und Strombedarfs nach Verbrauchssektoren 
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Neben der beschriebenen Senkung des Bedarfs (siehe auch Handlungsfeld 2) verändern sich auch die 

eingesetzten Primärenergieträger (v. A. Steinkohle und Erdgas) sowie die Erzeugungsstruktur (Abbil-

dung 20). Die hier dargestellten Entwicklungen stellen Annahmen im Rahmen eines Szenarios dar. 

Das Energieerzeugungskonzept von BS|ENERGY für eine Treibhausgasneutralität bis 2035 ist bisher 

nicht bekannt. 

 

Zu nennen sind in diesem Zusammenhang zum einen die steigenden Anteile elektrischer Wärmeer-

zeugung und sonstiger erneuerbarer Energien wie Solarthermie und Biomasse. Zum anderen wird die 

Fernwärmeproduktion künftig ebenfalls aus erneuerbaren Energien, wie dem bereits ab 2023 einge-

setzten Altholz und perspektivisch P2G-Produkten erfolgen. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich der finale Energieträgermix auch von der hier skiz-

zierten Entwicklung unterscheiden kann. Die Stadt Braunschweig kann die Entwicklung im Rahmen 

eines laufenden Monitorings (siehe Kapitel 1) beobachten und entsprechende Maßnahmen ableiten. 

Die vollständige Steuerbarkeit dieses Prozesses ist hier nicht möglich, allerdings möchte das IKSK 2.0 

folgende Entwicklungen befördern. 

 

Die kommunale Wärmeplanung - Wärmeversorgung nach Plan  

Um den Einsatz erneuerbarer Energien auf Basis von Potentialen und benötigten Energiemengen zu 

bestimmen und die Energieversorgung Braunschweigs langfristig zu entwickeln, bedarf es einer kom-

munalen Wärmeplanung. Die kommunale Wärmeplanung adressiert dabei das Themenfeld Wärme 

innerhalb der Stadtentwicklung Das Stadtgebiet wird dabei auf Bedarfe und Potentiale durchsucht 

und Schwerpunkte für die räumliche Entwicklung der Wärmeversorgung abgeleitet (bspw. Vorrang 

für Fernwärmeausbau). Ziel ist es, lokal einen gesellschaftlich und wirtschaftlich tragfähigen Trans-

formationspfad zu entwickeln. Die kommunale Wärmeplanung dient anschließend auch als Grund-

lage für die koordinierte Ausweisung energetischer Stadtsanierungsgebiete. 

Biomasse 6%Solarthermie 6%

Wärmepumpe
29%

elektrische 
Wärmeerzeugung

21%

Biogas 3%

Altholz-HKW
25%
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Abbildung 20: Szenario der Wärmeerzeugung in Braunschweig 
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Stück für Stück erneuerbar 

Der perspektivische Ausstieg aus dem fossilen Erdgas ist nicht erst seit den geopolitischen Ereignis-

sen in der Ukraine ein sehr relevantes Thema. Perspektivisch muss der heute noch unverzichtbare 

Primärenergieträger Erdgas vollständig substituiert werden. Ein wichtiger Schritt hierfür ist der Ein-

satz dezentraler erneuerbarer Energien zur Wärmeerzeugung. Die größte Änderung besteht in der 

starken Verschiebung zur elektrischen Wärmeerzeugung über Wärmepumpen auch im Gebäudebe-

stand, die im Szenario einen Anteil von rund 7 % erreichen wird und fossile Energiequellen wie Erdöl- 

oder Erdgasheizungen sukzessive substituiert. In absoluten Zahlen werden im Szenario rund 8.400 

Wärmepumpen in Braunschweig bis 2030 zugebaut (Abbildung 21). Eine beliebige Steigerung dieses 

Zubaus scheint vor dem Hintergrund der aktuellen Auslastung des Handwerks sowie den langen Lie-

ferzeiten von bis zu 12 Monaten unrealistisch. 

  

 

Auch die Solarthermie wird im Szenario entsprechend ausgebaut, sodass sich ihr Anteil mehr als ver-

vierfacht (Abbildung 22). Beim Biomasseeinsatz (u. a. Holzscheit- oder Pelletöfen) geht das Szenario 

Abbildung 21: Jährlicher Zuwachs von mit Wärmepumpe beheizten Wohnungen 

Abbildung 22: Jährlicher Zuwachs Solarthermie 
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von einer Steigerung von nur etwa 10 % aus. Hintergrund dieser Annahme ist der aktuell wissen-

schaftliche Sachstand, dass perspektivisch auch Altholz bzw. Frischholz nur ergänzend für die Ener-

gieerzeugung eingesetzt werden sollte, da neben zukünftig hohen Bedarfen an Altholz in der Indust-

rie auch negative Umweltfolgen durch eine ungesteuerte Holznutzung (u. a. Feinstaubbelastung) ent-

stehen. 

Wirtschaftliche Argumente gegen den Einsatz erneuerbarer Energien treten immer mehr in ihrer Be-

deutung zurück. Erneuerbare Energien wie etwa Wärmepumpen werden auch bei weniger günstigen 

Jahresarbeitszahlen, z. B. im Bestand, schon sehr bald wirtschaftlicher sein als Erdgasheizungen. Dazu 

tragen u. a. die CO2-Abgabe und die stark steigenden und ggf. auf hohem Niveau verbleibenden Gas-

preise bei.  

 

Gewusst wie – ein starkes Handwerk wird gebraucht 

Der Einsatz von erneuerbaren Energien gerade im älteren Gebäudebestand gelingt insbesondere in 

Kombination mit abgestimmten Konzepten zur Reduzierung des Wärmebedarfs durch Energieeffi-

zienzmaßnahmen (u. a. Fenstertausch und Fassadendämmung). Solch komplexe Vorhaben unter Ein-

satz großer investiver Mittel setzen nicht nur eine intensive Informations- und Überzeugungsarbeit, 

sondern auch entsprechende Kapazitäten im Handwerk voraus. Mit steigender Nachfrage hat sich der 

Fachkräftemangel zunehmend zum entscheidenden „Flaschenhals“ bei der Energiewende entwickelt. 

Hierzu sieht das IKSK 2.0 die Gründung einer Allianz „Jobmotor Energiewende“ vor, um in Koope-

ration mit relevanten Akteuren die qualitativen und quantitativen Kapazitäten im Handwerk sukzes-

sive und zügig zu erhöhen. Nur wenn ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stehen, kann die Ener-

giewende gelingen. Ziel ist es, bereits frühzeitig einen möglichst hohen Umrüstungsanteil auf erneu-

erbare Energien zu erreichen, denn neu installierte fossile Heizungssysteme schließen einen System-

wechsel zu erneuerbaren Energien für die lange Dauer ihrer Nutzung aus. Dabei können entstehende 

Arbeitsplätze auch helfen, die Stadt attraktiv für Arbeitnehmer*innen zu halten.  

 

Braunschweig vernetzt 

Dort wo erneuerbare Energien auf Gebäudeebene nicht direkt zum Einsatz kommen, stellen Nahwär-

menetze eine sinnvolle Alternative dar. Gerade im Neubau können sie in Verbindung mit geringen 

Vorlauftemperaturen als „Kalte Nahwärme35“ bereits heute technisch realisiert werden. Sie ermögli-

chen die Einbindung unterschiedlicher klimafreundlicher Energieträger von Abwärme oder Biomasse, 

über große Solarkollektorfelder, oberflächennahe Geothermie oder Großwärmepumpen. Ihre Pla-

nung ist eng mit den Maßnahmen im Handlungsfeld „Gebäude, Wohnen und Stadtplanung“ ver-

knüpft.  

Auch das Fernwärmenetz ist für ein treibhausgasneutrales Braunschweig unverzichtbar. Auch per-

spektivisch stellt die Fernwärme in Braunschweig einen bedeutenden Anteil der Wärmeversorgung 

dar und muss daher zunehmend ohne fossile Energieträger bereitgestellt werden. Hierfür müssen im 

                                                                 
35 Üblich sind Übertragungstemperaturen von 10 – 25°C 
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Fernwärmenetz sukzessive Vorlauftemperaturen abgesenkt und eine Vielzahl dezentral einspeisen-

der Anlagen aus erneuerbaren Quellen sowie Umweltwärmequellen (unter Berücksichtigung der Ver-

sorgungssicherheit) integriert werden. Als Betreiber obliegt es BS|ENERGY, einen entsprechenden 

Weg zu gehen. Das Unternehmen hat für 2035 die Treibhausgasneutralität angekündigt und wird zeit-

nah die entsprechenden Planungen veröffentlichen. 

Das heute noch dominierende Erdgasnetz wird aller Voraussicht nach zumindest im industriellen Be-

reich auch mittelfristig weiterhin benötigt werden. Es kann nur dann ein Teil von einem treibhausgas-

neutralen Braunschweig sein, wenn auch hier eine ambitionierte Dekarbonisierungsstrategie verfolgt 

wird. Im Szenario wird auch der Teil des Erdgases, der weiterhin zur Erzeugung der Fernwärme in den 

Heizkraftwerken benötigt wird, aus Gründen der benötigten Vorlauftemperatur vornehmlich mit 

P2G-Quellen wie grünem Wasserstoff oder Biomethan substituiert. Auch hierbei handelt es sich um 

eine Annahme. Der finale Mix im Erdgasnetz kann erst vorausgesagt werden, wenn die Erzeugungs-

strategie von BS|ENERGY bekannt gegeben wird. Erst dann sind künftige Entwicklungen skizzierbar. 

 

Wachstum wahrscheinlich - Strombedarf in Braunschweig 

Beim elektrischen Strom geht das Klimaschutzszenario von einer Steigerung der Nachfrage in ande-

ren Verbrauchssektoren aus. Dieses hängt eng mit der bereits genannten Sektorenkopplung zusam-

men. So werden künftig größere Strommengen für die Elektromobilität und für die Wärmeversor-

gung benötigt. Um erneuerbare Energien im erforderlichen Maße erzeugen zu können, müssen die 

dezentralen Anlageninstallationen erneuerbarer Energien in den nächsten Jahren vervielfacht wer-

den.  

Im IKSK 2.0 wird insbesondere auf die Nutzung von Photovoltaik (PV) auf privaten, gewerblichen 

sowie kommunalen Dächern gesetzt. Es handelt sich um die Energieform mit dem größten Potential 

im Stadtgebiet und zugleich mit sinkenden Stromgestehungskosten. Bei den PV-Anlagen entfällt mit 

60 % der größte Teil des Zubaus auf Dachflächen, weitere 30 % auf Freiflächen in vorbelasteten Ge-

bieten und der Rest an Gebäudefassaden36. Um die PV künftig noch stärker zu unterstützen und ihre 

Systemintegration zu verbessern, bietet sich die Schaffung eines lokalen Strommarktes zur Förde-

rung von Prosumer*innen37 an, auf dem lokal erzeugter Strom entsprechend lokal gehandelt werden 

kann.  

Die verschärfte Zielsetzung einer Treibhausgasneutralität bis möglichst 2030 im Vergleich zum Ziel 

2045/2050 hat dazu geführt, dass gerade der Anteil des Solarstroms noch schneller als bisher erhöht 

werden muss. Hierfür ist es erforderlich, gerade die PV auf der Freifläche auszubauen (FF-PV). Neben 

Konversionsflächen oder Brachen rücken zunehmend auch landwirtschaftliche Nutzflächen in den Fo-

kus. Die Kombination von land- und energiewirtschaftlicher Nutzung (Agri-PV) wird derzeit auf Bun-

desebene stark gefördert. Es werden weitreichende gesetzliche Änderungen erwartet, die den Ein-

satz von FF-PV und Agri-PV künftig begünstigen. Ebenfalls kann die Überdachung von Stellplatzflä-

chen ein weiteres Potential sein. In Braunschweig besteht ein theoretisches Flächenpotential von 

                                                                 
36 vgl. [REnKCO2 2013] und [MP 2018] 

37 Kofferwort aus Produzent und Konsument 
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etwa 200 ha. Entscheidend ist, dass alle Potentiale ausgenutzt werden und keines ersatzweise zur 

Verfügung steht (Abbildung 23). 

Darüber hinaus müssen weitere Schritte angestoßen (siehe Maßnahmenblatt) werden, um den Zubau 

zu beschleunigen. Generell gilt, dass es sich beim Ausbau der PV um Investitionen handelt und den 

Ausgaben auch Einnahmen gegenüberstehen. Der Nettobarwert ist in der Regel positiv, sodass die 

Stadtgesellschaft künftig von mehreren Millionen Euro gesparter Energiebezugskosten und lokal in-

duzierten Steuereinnahmen zusätzlich zum Klimaschutzeffekt profitiert. Dieses stärkt die Zukunfts-

fähigkeit und Attraktivität Braunschweigs. 

In einem treibhausgasneutralen Braunschweig werden im Szenario zusammen mit der Solarthermie 

alle geeigneten Dächer solar genutzt. Langfristig würden knapp 30 % aller Dachflächen mit PV-Mo-

dulen oder Solarthermiekollektoren belegt.  

Inwiefern lokal erzeugte Windenergie künftig Teil eines Erzeugungsmix sein kann, hängt nicht zuletzt 

auch mit dem gültigen Rechtsrahmen zusammen, der aktuell sowohl auf Bundes- als auch auf Landes-

ebene überarbeitet wird. Da im aktuellen Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) für die Stadt 

Braunschweig keine neuen Windvorranggebiete ausgewiesen sind, ist ein kurzfristiger Ausbau hier 

nicht bzw. allenfalls im Rahmen von Repoweringmaßnahmen möglich. Auch hier ist zumindest zwi-

schenzeitlich ein Rückgriff auf Potentiale außerhalb des Braunschweiger Stadtgebiets erforderlich. 

Im Szenario wird nur von einem Erhalt der derzeit lokal installierten Leistung ausgegangen, ein 

Repowering würde ein zusätzliches Erzeugungspotential erschließen.  

Die in diesem Handlungsfeld skizzierten Entwicklungen bringen große Herausforderungen und Be-

darfe nach Investitionen mit sich. Ein erfolgreicher und großvolumiger Einsatz dieser Technologien 
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Abbildung 23: Zubau an PV und möglicher Beitrag bei vollständiger Ausschöpfung der Freiflächen- und Dachpotenziale 

Quelle: e4-Consult 
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wird allerdings auch viele neue Berufsbilder und damit sichere Arbeitsplätze hervorbringen. Die Ener-

giewende kann sich zu einem Wirtschaftsförderprojekt entwickeln.  
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4.4 Handlungsfeld Mobilität und Verkehr 

Der Verkehrssektor ist neben den Sektoren Wärme und Strom die dritte Hauptquelle von THG-Emis-

sionen, bleibt hinsichtlich der THG-Reduzierung seit 1990 allerdings deutlich hinter den anderen 

Sektoren zurück. Allen technischen Entwicklungen und unternommenen Maßnahmen zum Trotz, hat 

sich der Gesamtausstoß an Treibhausgasen im gesamten Verkehrssektor von 1990 bis 2019 lediglich 

um 6,5 % vermindert, der Bedarf nach fossilen Kraftstoffen um rund 4 % (Abbildung 26). Die zurück-

gelegten Personenkilometer haben sich in dieser Zeit über alle Verkehrsträger hinweg um 5 % er-

höht. Bedeutendstes Verkehrsmittel ist der Pkw (motorisierter Individualverkehr), der einen Anteil 

an den zurückgelegten Personenkilometern von über 90 % und an der Verkehrsleistung insgesamt 

von 70 % hat.   

Der Blick auf die Verkehrsentwicklung in Braunschweig und die Region deutet darauf hin, dass eine 

Trendumkehr nicht zu erwarten ist, obgleich sich natürlich Aspekte wie pandemiebedingtes Home-

office möglicherweise dauerhaft verstetigen werden. Der Regionalverband Großraum Braun-

schweig hat hierzu eine Untersuchung im Rahmen der Erstellung des „Masterplan 100 % Klima-

schutz“ beauftragt (Tabelle 10). 
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Abbildung 24: Entwicklung des Kraftstoffverbrauchs in % (Benzin, Bio-Benzin, Diesel, Bio-Diesel) 

Quelle: Stadt Braunschweig, e4-Consult 
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Demnach bleibt die Menge zurückgelegter Fahrzeug-Kilometer (Fz-km) auch langfristig annähernd 

konstant. Moderate Rückgänge im Bereich des motorisierten Individualverkehrs (MIV) werden durch 

Anstiege im Schwerlastverkehr (Lkw) nahezu ausgeglichen. Sollte sich also die bisher beobachtete 

Entwicklung bis zum Jahr 2030 fortsetzen, läge die THG-Minderung im gesamten Straßenverkehr bei 

– 8,5 % seit 1990, der Kraftstoffverbrauch bei etwa – 6 %.  

Ein solches Ergebnis hätte einschneidende Folgen für die Zielerreichung der Gesamtstadt. Wie in den 

vorherigen Kapiteln dargestellt, wurden die Annahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum 

Ausbau der erneuerbaren Energien bis an den äußersten Rand des vertretbar Realistischen ausgewei-

tet. Die Sektoren Wärme und Strom können daher Zielverfehlungen des Verkehrssektors nicht kom-

pensieren.  

Wie im Folgenden dargestellt, müsste sich der Bedarf nach fossilen Treibstoffen etwa halbieren, d. h. 

etwa um 5 % jährlich sinken. Der bisher beobachtete Trend im Verkehrssektor müsste sich also in 

etwa verachtfachen, um dem Klimaschutzszenario zu entsprechen. 

Aus diesem Umstand kann letztlich nur abgeleitet werden, dass die bisherigen Anstrengungen im Hin-

blick auf eine klimafreundliche Mobilitätsentwicklung insgesamt nicht annähernd ausreichend waren 

und intensiviert bzw. erweitert werden müssen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nur 31 % des Kfz-

Verkehrs (ohne Durchgangsverkehr) auf Straßen innerorts fließt. Bundesstraßen (45 %) und Auto-

bahnen (24 %) haben zusammen einen Anteil von rund 70 %, hier sind die kommunalen Handlungs-

spielräume begrenzt. Dem entgegen spricht das Argument, dass auch Braunschweiger*innen außer-

halb Braunschweigs unterwegs sind und dort THG-Emissionen erzeugen. 

Wenn im Verkehrssektor in den nächsten wenigen Jahren keine echte Verkehrswende organisiert 

werden kann, kann die Stadt Braunschweig ihr Klimaschutzziel nicht erreichen. Das Budget für den 

Verkehrssektor liegt bei rund 3 Millionen Tonnen CO2. 

 

Verkehrswende ist Pflicht 

In den vergangenen Jahren hat es eine Vielzahl von Aktivitäten seitens der Verwaltung gegeben, die 

auf verschiedene Aspekte einer klimafreundlicheren Mobilität abzielten. Hierzu zählten die Schaf-

fung und Stärkung von Alternativen zum MIV wie der Stärkung des ÖPNV, des Rad- und Fußverkehrs. 

Hervorzuheben ist hierbei etwa das Stadtbahnausbaukonzept, welches unter umfangreicher Beteili-

gung initiiert wurde. Es wurden und werden Konzepte wie der Mobilitätsentwicklungsplan und das 

Annahmen zur Verkehrsentwicklung  

 2015 2020 2030 2040 2050 Quelle 

MIV (Mio. Fz-km) 1547 1532 1500 1469 1437 Referenzszenario [WVI 2018] 

ÖPNV (Mio. FZ.-km) 9 9 9 9 10 Referenzszenario [WVI 2018] 

LKW (Mio. FZ-km) 196 209 235 262 288 Referenzszenario [WVI 2018] 

 
Tabelle 10: Annahmen zur Verkehrsentwicklung (e4-Consult) 
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Elektromobilitätskonzept für die Stadtverwaltung erarbeitet, Ladepunkte zur Förderung der Elektro-

mobilität installiert und Projekte zur Sensibilisierung der Nutzer*innen initiiert (siehe Tabelle 11). Die 

Aufzählung ist nicht abschließend.  

 

 

 

Allen Aktivitäten zum Trotz, haben sich die THG-Emissionen im Straßenverkehr in Braunschweig in 

den vergangenen Jahren im Hinblick auf das gesamtstädtische Ziel der Treibhausgasneutralität bis 

möglichst 2030 nicht in einem ausreichenden Maße reduziert. Im Gegenteil: Seit 2015 ist sogar eine 

leichte Steigerung zu beobachten – bei allen Verkehrsmitteln. 

Damit die im IKSK 2.0 enthaltenen Ziele zur THG-Minderung erreichbar werden, müssen im Verkehrs-

sektor einschneidende Entwicklungen befördert werden. Erforderlich ist bis 2030 eine Reduzierung 

fossiler Treibstoffe38 im Stadtgebiet von rund 1.300.000 MWh/a (2020) auf 600.000 MWh/a (2030), 

d. h. um mehr als die Hälfte. Demgegenüber steht der zusätzliche Energiebedarf aus der Elektrifizie-

                                                                 
38 Berücksichtigte fossile Treibstoffe: Diesel, Bio-Diesel, Benzin, Bio-Benzin 

Bestehende und frühere Aktivitäten im Handlungsfeld Mobilität und Verkehr  

Kurzbeschreibung Federführung 

Aufbau einer Schnellladeinfrastruktur BS|ENERGY 

Emil – Induktions-Bus im Linienbetrieb BSVG 

Ausweisung von Fahrradstraßen  Stadt Braunschweig  

Umsetzung von Schutzstreifen für Fahrradfahrer*innen Stadt Braunschweig 

Förderprogramm für Lastenräder und Lastenpedelecs Stadt Braunschweig 

Öffnung von Einbahnstraßen für Radverkehr in Gegenrichtung Stadt Braunschweig 

Stadtbahnausbaukonzept Stadt Braunschweig 

Elektromobilitätskonzept für die Verwaltung Stadt Braunschweig 

Radstation am Hauptbahnhof + Fahrradständer in der Innenstadt Stadt Braunschweig 

Projekt "Gut gehen lassen – Bündnis für attraktiven Fußverkehr" Stadt Braunschweig 

Fußgängerleitsystem Stadt Braunschweig 

Sharing-Angebote / Geteilte Mobilität Verschiedene  

Mobilitätsentwicklungsplan Braunschweig Stadt Braunschweig 

Europäische Mobilitätswoche + Stadtradeln Stadt Braunschweig  

Radverkehrsentscheid Bürgerschaft 

Tabelle 11: Bestehende und frühere Aktivitäten im Handlungsfeld Mobilität und Verkehr 
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rung, der sich von 11.544 MWh/a im Jahr 2020 auf 239.000 MWh/a im Jahr 2030 etwa verzwanzigfa-

chen wird (Abbildung 25)39. Dieses entspricht einem Äquivalent von dann rund 80.000 Elektrofahr-

zeugen.  

Nur ein geringer Teil der sich hieraus ergebenen Ladevorgänge wird im öffentlichen Raum erfolgen. 

Die Stadt Braunschweig rechnet hierfür auf Basis einer konkreten Bedarfsermittlung zur E-Mobilität 

mit mindestens 200 zu errichtenden Ladepunkten bis 2024 bzw. 400 Ladepunkten bis 2026.  

 

 

 

 
Maßnahmen und schwierige Rahmenbedingungen 

Der Verkehrsbereich unterscheidet sich grundsätzlich von anderen Verbrauchssektoren. Der Einfluss 

einzelner Maßnahmen auf die künftigen Entwicklungen ist kaum zu quantifizieren, da sie in starker 

Wechselwirkung zu einander und externen Faktoren stehen. Sie können daher im Rahmen des IKSK 

2.0 auch nicht vorausgesehen werden. Das IKSK 2.0 wird aber eine Reihe von Maßnahmen nennen, die 

in späteren Detailplanungen zum Einsatz kommen können. Hierbei gilt es, geeignete Monitoring-Me-

thoden zu finden, um die Maßnahmen bewerten und Effekte für Braunschweig quantifizieren zu kön-

nen. 

Dieses vorausgeschickt, verfolgt das IKSK 2.0 eine Zielhierarchie, an deren Spitze zunächst die Ver-

meidung (von nicht notwendigem Verkehr) steht, gefolgt von der Verlagerung (zum Umweltverbund) 

und der Verbesserung (u. a. Elektromobilität). Daraus ergeben sich verschiedene Maßnahmen, die 

aufgrund ihrer Bedeutung für den Erfolg des gesamtstädtischen Klimaschutzes als höchst prioritär 

                                                                 
39 Beim dargestellten Szenario handelt es sich um einen möglichen Pfad, der sich tatsächlich auch unterschiedlich 
darstellen kann. 
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Abbildung 25: Nachfrage nach Treibstoffen im Klimaschutzszenario 
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einzustufen sind. Sie werden in weiteren Konzepten (Mobilitätsentwicklungsplan (MEP), Stadtbahn-

ausbau, ÖPNV, Elektrifizierung etc.) weiter konkretisiert. 

 

 

Der beste Straßenverkehr ist der, der erst gar nicht entsteht 

Um die erforderlichen Entwicklungen anzustoßen, müssen sich die künftigen städtischen Konzepte 

und Planungen mit Mobilitätsbezug konsequent und verbindlich an dem Klimaschutzziel der Stadt 

Braunschweig orientieren und in ihrer Zielerreichung anhand geeigneter Kennzahlen überprüft wer-

den. Hierzu gehört auch, dass in der Stadtplanung eine konsequente Nutzungsmischung von Wohnen, 

Arbeiten und Freizeit umgesetzt werden muss. Liegen relevante alltägliche Wege zum Einkauf, zur 

Schule, zur Erholung und zu kulturellen Angeboten in erreichbarer Nähe zum Wohnort, kann dank 

kurzer Wege das Verkehrsaufkommen reduziert werden. Baugebiete auf der grünen Wiese werden 

weiteren Verkehr erzeugen, Sharing-Angebote können ihn verringern. 

 

Das gute alte Auto 

Das eigene Auto ist für viele Bürger*innen im Alltag unverzichtbar. Es bietet Unabhängigkeit, Sicher-

heit, Komfort und einen vergleichsweise günstigen Preis. Seinen zivilisatorischen Siegeszug ein Stück 

weit zu beenden und die THG-Emissionen aus dem MIV zu senken, ist eine riesige Herausforderung 

und fordert Mut. Bevor technische Lösungen zur THG-Minderung zum Einsatz kommen, können Ver-

haltensänderungen bereits große Effekte bewirken. Diese Verhaltensänderungen sollten in Form von 

Push-Pull Faktoren befördert werden.  

 

Push-Pull Faktoren 

Bei den bekannten Pull-Faktoren handelt es sich um die Förderung von Alternativen zum Auto, die 

ebenfalls zuverlässig, jederzeit verfügbar, sicher, komfortabel und bezahlbar sind. Allgemein bekannt 

Handlungsfeld 4 | Mobilität  

Nr. Maßnahme Priorität 

4. 1 Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs 1 

4. 2 Förderung der Elektromobilität 2 

4. 3 Stärkung des ÖPNV 1 

4. 4 Stärkung des nicht-motorisierten Verkehrs 1 

4. 5 Förderung von klimafreundlicher Logistik 3 

Tabelle 12: Geplante Maßnahmen im Handlungsfeld Mobilität 
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sind in diesem Zusammenhang Maßnahmen wie die Stärkung des ÖPNV durch bessere Verfügbar-

keit und günstige Nutzbarkeit. Ein weiterer wichtiger Aspekt wäre eine Stärkung des Nicht-motori-

sierten Verkehrs, d. h. des Rad- und Fußverkehrs. Nur wenn die Alternativen im Umweltverbund at-

traktiver sind als das eigene Auto, wird perspektivisch ein Umstieg erfolgen. Die Pull-Faktoren wur-

den in den vergangenen Jahren in Braunschweig beständig ausgebaut, aber bisher keine ausrei-

chende Treibhausgasminderung erreicht.  

Eine ausschließliche Konzentration auf die Verbesserung der Pull-Faktoren führt nicht zu einer ver-

besserten Gesamtsituation40, wie Forscher*innen der TU Berlin und des DLR anhand einer sogenann-

ten agentenbasierten Simulation des Hamburger Verkehrs erforscht haben.   

Eine Steigerung der Attraktivität des einen macht folglich auch eine Minderung der Attraktivität des 

anderen erforderlich. Künftig müssen verstärkt auch Push-Faktoren zur Reduzierung des MIV zum 

Einsatz kommen, deren konkrete Klimaschutzwirkungen nicht immer bekannt sind. Kann beim Zubau 

einer PV-Anlage deren Klimaschutzwirkung ziemlich genau bestimmt werden, so ist dieses etwa im 

Rahmen der Auflösung eines Parkplatzes nicht möglich. Durch die oftmals fehlende Messbarkeit von 

Maßnahmen mit einem großen Konfliktpotential, stecken Entscheider*innen in einem Dilemma. Klar 

ist: Obwohl Maßnahmen in ihrer Wirkung unklar sind, müssen sie künftig in Betracht gezogen werden. 

Im Rahmen des IKSK 2.0 sollen keine pauschalen Aussagen zu eingreifenden Maßnahmen gemacht 

und diese nicht leichtfertig vorgegeben werden. Die messbaren Ergebnisse aus der Vergangenheit 

(siehe oben) legen allerdings die Schlussfolgerung nahe, dass ohne regulatorische und ordnungs-

rechtliche Maßnahmen keine ausreichenden THG-Minderungen zu erreichen sind. 

Bevor also das gesamtstädtische Klimaschutzziel gefährdet wird, ist es angebracht, über Maßnahmen 

wie deutlich teureres allgemeines Parken sowie Anwohner*innenparken, die konsequente Umset-

zung verkehrsberuhigender Maßnahmen (z. B. Tempo 30-Zonen), die Reduzierung mehrspuriger 

Hauptverkehrsstraßen um einen Fahrstreifen, bzw. die strategische Steuerung der Verkehre auf so-

genannten Hauptverkehrsnetzen, Stellplatzreduzierungen bzw. - Umwidmungen oder Befahrverbote 

nachzudenken und diese auch anzuwenden. Durch Ausnahmen etwa für Elektrofahrzeuge könnten so 

auch wieder positive Anreize geschaffen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
40 Aus: ZEIT "Komm, wir nehmen das Auto, die Straßen sind frei" vom 01.03.2022 
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Wenn´s sein muss dann elektrisch 

Nicht alle Fahrten können ganz vermieden oder auf den Umweltverbund verschoben werden. Jeder 

Mensch muss frei entscheiden dürfen, wie er sich bewegen will. Die Elektromobilität kann diese Lü-

cke füllen. Die Automobilindustrie arbeitet daran, ihr innerhalb der nächsten wenigen Jahre zu einem 

noch stärkeren Durchbruch zu verhelfen. Bundesweite Kaufprämien schaffen Anreize zum Umstieg.  

Die Stadt Braunschweig kann diesen größtenteils im privaten und gewerblichen Raum stattfindenden 

Wandel begleiten. Sie ist etwa verantwortlich für die Organisation der Ladevorgänge im öffentlichen 

Raum (ca. 10 % aller Ladevorgänge) und für das Elektromobilitätskonzept in ihrem eigenen Zustän-

digkeitsbereich (siehe Handlungsfeld 1). 
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4.5 Handlungsfeld klimafreundlicher Alltag 

Das Handlungsfeld „klimafreundlicher Alltag“ umfasst insbesondere das Konsumverhalten und die 

Ernährung. Die jährlichen THG-Emissionen pro Kopf in Deutschland liegen laut Umweltbundesamt bei 

rund 11 Tonnen und sind damit etwa doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt41. Diese Angaben 

umfassen auch Emissionen, die in Dienstleistungen und Gütern stecken, die importiert werden. Die 

kommunalen Bilanzen dagegen folgen dem Prinzip der endenergiebasierten Territorialbilanz und be-

rücksichtigen nur THG-Äquivalente, die aus dem Energieverbrauch innerhalb des jeweiligen kommu-

nalen Gebietes resultieren.  

Bei Betrachtung des CO2-Fußabdrucks entfallen im Schnitt 15 % allein auf die Ernährung. Nochmals 

etwa 34 % entfallen auf den Konsum, der durch eine Vielzahl von Kaufentscheidungen beispielsweise 

bei Bekleidung, Haushaltsgeräten und Freizeit bestimmt wird und je nach persönlichem Lebensstil 

erheblich abweichen kann. Konsumbedingte Emissionen können also im Durchschnitt fast die Hälfte 

eines persönlichen Fußabdrucks repräsentieren (Abbildung 26). Konsum- und Ernährungsverhalten 

hängen ganz wesentlich von dem zur Verfügung stehen Haushaltseinkommen ab. In der Tendenz stei-

gen die Pro-Kopf-Emissionen mit dem Einkommen.  

 

 
 

 

 

                                                                 
41 UBA, Klimaneutral leben, 2014 

42 Als Klimaziel wird die Zielsetzung einer THG-Reduktion von 95% bis 2050 gegenüber 1990 dargestellt, was ei-
nen CO2-Fußabdruck von weniger als 1 t CO2äq pro Person entspricht. 

Abbildung 26: Durchschnittlicher CO2-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland42. 

Quelle: UBA und Kompetenzzentrum Nachhaltiger Konsum, 2020 

TOP 21

182 von 308 in Zusammenstellung



 

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 59 
 

4. HANDLUNGSFELDER UND MAßNAHMEN 

 

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Braunschweig verschiedene Projekte aus dem Bereich des 

klimafreundlichen Alltags initiiert (Tabelle 13): 

 

 

Maßnahmen 

Im Handlungsfeld „Klimafreundlicher Alltag“ werden Maßnahmen berücksichtigt, deren genaue Wir-

kung auf die Senkung der Emissionen sich nur schwer in das Klimaschutzszenario überführen lässt 

(Tabelle 14).  

 

 

Wie klimafreundlich ein Alltag ist, wird besonders durch die persönliche Ernährung und das Konsum-

verhalten bestimmt, die rund die Hälfte des individuellen CO2-Fußabdrucks von Bürger*innen ausma-

chen43. Die Möglichkeiten zur Reduzierung der hier entstehenden Vermeidung von THG-Emissionen 

sind entsprechend vielfältig und können von der Stadt Braunschweig in Form von Kampagnen und 

Aktionen aufgegriffen werden. Hauptpunkte im Bereich Ernährung sind insbesondere die Menge des 

                                                                 
43 UBA, Kompetenzzentrum Nachhaltiger Konsum 2020 

 Bestehende und frühere Aktivitäten im Handlungsfeld Klimafreundlicher Alltag  

Kurzbeschreibung Federführung 

Durchführung der mehr<weniger-Kampagne für nachhaltigen 

Konsum 

Zivilgesellschaft / Vereine + 

Stadt Braunschweig 

Braunschweiger Klimaschutzpreis Stadt Braunschweig 

Ökologische Fußabdrucktour Stadt Braunschweig 

Filmvorführungen und Vortragsveranstaltungen Stadt Braunschweig 

Braunschweiger Stadtgärten VHS, Ifu-Botnik, JUP 

Fairtrade-Stadt Fair in Braunschweig e.V. 

Tabelle 13: Aktivitäten im Handlungsfeld klimafreundlicher Alltag 

Handlungsfeld 5 | Klimafreundlicher Alltag  

Nr. Maßnahme Priorität 

5. 1 Schaffung eines Nachhaltigkeitszentrums 1 

5 2 Kampagnen und Aktionen zur Bewusstseinsbildung für einen klima-
freundlichen Alltag  

2 

5. 3 Stärkung der Klimaschutzmaßnahmen an Schulen und Kitas 2 

5. 4 Stärkung von nachhaltigem Alltag und Konsum im Quartier 3 

Tabelle 14: Handlungsfeld klimafreundlicher Alltag 
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4. HANDLUNGSFELDER UND MAßNAHMEN 

Fleischkonsums sowie der Kauf von klimaschonend angebauten und gelieferten Nahrungsmitteln (re-

gional, saisonal, ökologisch). Beim Konsum von Produkten und Geräten sind klimafreundliche Herstel-

lung, Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Energieeffizienz wichtige Kriterien, ebenso wie die Vermei-

dung von „Rebound-Effekten“44. Veränderungen bedeuten nicht zwangsläufig „Verzicht“, sondern 

können eine Reflexion des Verhaltens, eine Abwägung von Alternativen sowie das Erlernen eines 

neuen Umgangs beinhalten45. Die Stärkung einer „Repair-Kultur“ etwa, kann zur verlängerten Nut-

zung von z. B. Kleidung, Haushaltgegenständen oder technischen Geräten führen und somit positive 

Effekte auf den CO2-Fußabruck bewirken.  

Innerhalb der Braunschweiger Stadtgesellschaft engagieren sich eine Vielzahl von Aktiven in den ver-

schiedenen Bereichen eines klimafreundlichen Alltags. Um diese Aktivitäten sichtbar zu machen und 

zu bündeln, soll ein Nachhaltigkeitszentrum entstehen, in dem möglichst viele Bürger*innen er-

reicht und zu emissionssenkenden Verhaltensänderungen motiviert werden. Das Nachhaltigkeits-

zentrum wird finanziell und personell von der Stadt Braunschweig unterstützt, da Aktivitäten in die-

sem Handlungsfeld nicht ausschließlich auf ehrenamtlichen Strukturen beruhen können. Im Zentrum 

können ehrenamtliche und kommunale Strukturen zusammenarbeiten. Könnte das tatsächliche Po-

tential nur in Teilen gehoben werden, wären mehrere Hunderttausend Tonnen THG–Einsparung jähr-

lich möglich. Von weiterer Bedeutung ist auch die Multiplikatorfunktion des Zentrums. Durch eine 

zentrale Örtlichkeit werden die Aktivitäten ehrenamtlicher Akteure angemessen repräsentiert, deren 

Einsatz für die Erreichung der gesamtstädtischen Klimaschutzziele unabdingbar ist. Sie werden im 

Zentrum untereinander vernetzt, wodurch Synergien entstehen und Doppelarbeit vermieden wird. 

Perspektivisch soll sich das Nachhaltigkeitszentrum in einer eigenen Rechtsform in der Innenstadt 

verstetigen und somit auch eine dauerhafte Verortung des Klimaschutzes sein. 

Um die Stadtgesellschaft weiter zu aktivieren, müssen zielgruppenspezifische Angebote gemacht 

werden. Insbesondere im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Bezug auf Klimaschutz 

sollen Schulen, Kitas und weitere Bildungseinrichtungen unterstützt werden.  

Aufbauend auf bereits etablierten nachbarschaftlichen Strukturen sollen die Menschen auch direkt 

im Quartier angesprochen werden, wo etwa gemeinschaftliche Projekte wie Nachbarschaftshilfen, 

gemeinsame Gärten und Aktionen platziert werden können.  

  

                                                                 
44 intensivere Nutzung eines Produktes, da es als besonders klimafreundlich oder energieeffizient wahrgenommen 
wird 

45 SRU Umweltgutachten 2020 
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4.6 Handlungsfeld Wirtschaft und Wissenschaft 

Die Wirtschaftssektoren Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) und Industrie (Großverbrau-

cher) haben einen Anteil an den gesamtstädtischen Emissionen, der ebenso groß ist wie die der Sek-

toren private Haushalte und Verkehr. Sie unterscheiden sich von diesem jedoch in der Struktur ihres 

Endenergieverbrauchs (siehe Abbildung 30, in % des Endenergieverbrauchs, IKT = Information und 

Kommunikationstechnologie).  

 

 

Die daraus ableitbaren Maßnahmen für die Sektoren private Haushalte und GHD gleichen sich, da 

auch ihr Endenergieverbrauch strukturell vergleichbar ist. Das vorliegende Konzept geht davon aus, 

dass sich die Struktur des Endenergiebedarfs auch bei wissenschaftlichen Einrichtungen ähnlich dar-

stellt.  

Einige stromverbrauchende Haushaltsgeräte nutzen den größten Teil ihres Strombedarfs für die Er-

zeugung von Wärme und nur einen kleinen für Antriebe (bspw. Waschmaschine). In Summe wird in 

privaten Haushalten ein insgesamt größerer Anteil für Prozesswärme (21 %) als im Sektor GHD (13 %) 

benötigt. Auffällig ist zudem der deutliche Unterschied bei der Beleuchtung, der wiederum etwa 

durch große beleuchtete Verkaufsflächen im Handel erklärt werden kann. 

Als große Gemeinsamkeit zeigt sich der relativ hohe Anteil an benötigter Räumwärme (private Haus-

halte 68 %, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen 61 %) und ein darauf basierendes hohes Einspar-

potential. Hieraus lässt sich ableiten, dass energetische Sanierungen und der Wechsel hin zu klima-

freundlichen Heizsystemen passende Ansätze sowohl für die privaten Haushalte als auch für die al-

lermeisten Betriebe aus dem Sektor GHD sind. Die entsprechenden Maßnahmen enthält das IKSK 2.0 

in den Handlungsfeldern „Gebäude, Wohnen und Stadtplanung“ sowie „Energieversorgung“. 

Abbildung 27: Struktur des Endenergieverbrauchs verschiedener Verbrauchssektoren 

Quelle: e4  
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Der Bereich Industrie unterscheidet sich in der Struktur seines Endenergieverbrauchs gänzlich von 

den oben genannten Sektoren. Hier wird ein Großteil der Energie von 56 % für die Prozesswärme 

aufgewendet, 34 % für Antriebe46 und nur etwa 6% für Raumwärme. Um Minderungen im Wärmebe-

darf zu erreichen, sind folglich überwiegend prozessabhängige Maßnahmen, die sich von Betrieb zu 

Betrieb unterscheiden, notwendig. Diese können im Rahmen des IKSK 2.0 kaum beeinflusst werden.  

 

Maßnahmen  

Die Bereiche Wirtschaft und Wissenschaft sind selbsterklärend auch durch andere Handlungsfelder 

des IKSK 2.0 betroffen. Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen können folglich als Ergänzung be-

trachtet werden (Tabelle 15). 

 

 

Die lokale Wirtschaft als Teil der Lösung 

Die Zielsetzungen, der lokalen Wirtschaft ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten einzuräumen und 

den Klimaschutz voranzubringen, müssen Hand in Hand vorangebracht werden. Das IKSK 2.0 sieht vor 

diesem Hintergrund die Planung und Entwicklung klimafreundlicher Gewerbegebiete im Bestand vor. 

Diese zeichnen sich durch eine besonders hohe Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Ener-

gien, aber auch durch ein synergieorientiertes Stoffstrom- und Abfallmanagement und die Berück-

sichtigung klimafreundlicher Mobilität (ÖPNV-Anbindung, Radverkehr und E-Mobilität) aus.  

Im Rahmen einer kommunalen Wärmeplanung könnten Gewerbegebiete sowohl als Bereiche zur Er-

zeugung erneuerbarer Energien als auch für die Abwärme- oder Abwassernutzung geeignet identifi-

ziert werden. Über einen engen Dialog zu den ansässigen Firmen können so gezielte Schwerpunkte 

identifiziert und entsprechend Projekte entwickelt werden. 

Durch die vielfältigen Aktivitäten der BS|Zukunft besteht ein enger Kontakt zu den in Braunschweig 

ansässigen Firmen. Die Stadt Braunschweig wird ihren Einfluss geltend machen und die Unternehmen 

                                                                 
46 Antriebe meinen alle Motoren in Pkw/Lkw sowie Elektromotoren in Heizungspumpen,    
Waschmaschinen, Staubsaugern usw.  

Handlungsfeld 6 | Wirtschaft und Wissenschaft  

Nr. Maßnahme Priorität 

6. 1 
Planung und Entwicklung von klimafreundlichen und nachhaltigen Gewerbe-
gebieten  

1 

6 2 Klimaschutz-Bekenntnis der Unternehmen fordern und fördern 3 

6. 3 Etablierung eines Zukunftsforums Klimaschutz 3 

6. 4 Gründung eines Energieeffizienz-Netzwerkes 2 

6. 5 Unterstützung "Grüner Startups" 3 

Tabelle 15: Maßnahmen im Handlungsfeld Wirtschaft und Wissenschaft 
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ebenfalls vom Ziel der möglichst schnellen Treibhausgasneutralität überzeugen. Dieses kann in Ab-

sichtsbekundungen, eigenen Konzepten oder finanziellen Beiträgen für gemeinschaftliche Klima-

schutz- oder Kompensationsprojekte münden. 

Um das Thema Klimaschutz im Bereich Wirtschaft und Wissenschaft zu befördern, werden mit einem 

Zukunftsforum und einem Energieeffizienz-Netzwerk Formate etabliert, mit denen der Wissenstrans-

fer in interessierte Unternehmen speziell zu klimaschutzrelevanten Themen befördert und konkrete 

Maßnahmen ausgelöst werden können. Im Rahmen dieser Formate kann ein direkter Kontakt zu wis-

senschaftlichen Einrichtungen hergestellt und Synergien erzeugt werden. Die Stadt übernimmt dabei 

die aktive Rolle der gezielten Ansprache und Ansprechpartnerin. In Abhängigkeit des Zuspruchs wie 

auch künftig relevant werdender Themen (u. a. Wasserstoff, grüne Lieferketten, Energieeffizienz-

technologien) können diese Formate erweitert, bestehende Formate genutzt oder neue hinzugefügt 

werden.   

Als Stadt der Forschung wird Braunschweig Gründungen von Firmen und Start-Ups mit Klimaschutz-

perspektive aktiv fördern, damit Lösungen ihren Weg aus der Theorie in die Praxis finden.  
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5. Maßnahmenkatalog 
 

 

 

Handlungsfeld Priorität Nummer Maßnahme

M
ob

ili
tä

t u
nd

 V
er

ke
hr

3 6.5 Unterstützung "Grüner Startups"

3 6.3 Etablierung eines Zukunftsforums Klimaschutz

2 6.4 Gründung eines Energieeffizienz-Netzwerkes

3 5.5 Stärkung von nachhaltigen Alltag und Konsum im Quartier

W
irt

sc
ha

ft

1 6.1 Planung und Entwicklung von klimafreundlichen und nachhaltigen Gewerbegebieten 

3 6.2 Klimaschutz-Bekenntnis der Unternehmen fordern und fördern

2 5.4 Stärkung der Klimaschutzbildung an Schulen und KitasA
llt

ag

1 5.1 Schaffung eines Nachhaltigkeitszentrums

2 5.2 Kampagnen und Aktionen für einen klimafreundlichen Alltag

3 4.5 Förderung von klimafreundlicher Logistik

1 4.4 Stärkung des nicht-motorisierten Verkehrs

3 3.11 Windenergieanlagen repowern und im Großraum stärken

1 4.1 Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs

Förderung der Elektromobilität4.22

Schaffung eines lokalen digitalen Strommarktes für Prosummer*innen

1 3.7 Solarstrom im gesamten Stadtgebiet ausbauen und fördern

3 3.8 Untersuchung und Errichtung von innovativen Pilotanlagen (Wasserstoff, Abfall, CCU, Abwasser)

1 4.3 Stärkung des ÖPNV

En
er

gi
ev

er
so

rg
un

g

2 3.1 Veranstaltung eines regelmäßigen Fachforums Energieversorgung

1 3.2 Kommunale Wärmeplanung

1 3.3 Erzeugung klimafreundlicher Fern- und Nahwärme

1 3.5 Bewerbung und Ausbau von dezentralen erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung

1 3.6 Gründung einer Energieerzeugungsgesellschaft (Drs. 21-16056)

2 3.4 Stärkung des klimafreundliches Gasnetz

1 3.9 Initiierung einer Allianz für den Jobmotor Energiewende

3 3.10

Kampagnen zum Klimaschutz für Mitarbeiter/-innen

3 2.4 Förderung von flexiblen und suffizienten urbanen Wohnformen 

3 2.5 Synergien zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung nutzenG
eb

äu
de

, W
oh

ne
n 

un
d 

St
ad

tp
la

nu
ng

1 2.1 Klimagerechte Baulandentwicklung

1 2.2 Durchführung von klimagerechter, energetischer Sanierung im Bestand 

1 2.3 Ausbau der Braunschweiger Energieberatung

1 1.4 Klimaneutrale Verwaltung (inkl. Städtische Beteiligungsgesellschaften) bis 2030

3 1.5 Klimafreundliche Beschaffung und Vergabe

Ve
rw

al
tu

ng
 u

nd
 P

ol
iti

k

1 1.1 Klimaschutz in Braunschweig organisatorisch, strukturell und personell stärken

3 1.2 Etablierung guter Beteiligungsformate für alle Generationen

1 1.3 Klimaschutz in Braunschweig finanziell stärken und steuern

1 1.8 Monitoring und Controlling der Klimaschutzaktivitäten

1 1.6 Klimaneutrale Mitarbeiter*innenmobilität

3 1.7

TOP 21

188 von 308 in Zusammenstellung



 

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 65 
 

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

1.1 Klimaschutz in Braunschweig organisatorisch, strukturell und perso-
nell stärken  

Handlungsfeld 1 | Verwaltung und Politik 

Dazu gehören 1.1.1 Berücksichtigung von Klimaauswirkungen bei städtischen Entscheidungen 

1.1.2 Personelle und strukturelle Stärkung der Organisationseinheit "Klimaschutz" 
und der anderen beteiligten Organisationseinheiten 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

A01, A03, A05 D 2.2 F4F 

Kurzbeschreibung Langfristig baut die Stadt Braunschweig Kompetenzen auf, um die Auswirkung auf 
das Klima bei allen relevanten Entscheidungen zu berücksichtigen. In einer 
Probephase bis 2025 wird Klimarelevanz zunächst für ausgewählte 
Bereiche/Großprojekte geprüft. Die Einbettung in eine globalere 
Nachhaltigkeitsbetrachtung wird angestrebt. Die Relevanzprüfung soll ausführlich für 
klimarelevante Großprojekte erfolgen und Alternativen aufzeigen. Alle anderen 
Ratsentscheidungen werden transparent bzgl. ihrer möglichen Klimafolgen 
dargestellt. 

Die Stadt Braunschweig stärkt die fachbereichsübergreifende Umsetzung der 
Querschnittsaufgabe Klimaschutz und sichert deren Koordinierungs-, Beratungs- und 
Initiatorfunktion. Zur Beschleunigung des Umsetzungsprozesses ist eine 
handlungsfähige Verwaltungseinheit notwendig. Das Klimaschutzmanagement 
fungiert als zentraler Initiator innerhalb der Stadtverwaltung und koordinierende 
Ansprechstelle für externe Akteure der Stadtgesellschaft. Die Verortung des Klima-
schutzmanagements innerhalb der Verwaltung erfolgt an geeigneter Stelle, die eine 
effiziente Steuerung und ein effizientes Controlling ermöglicht.  

Zuständige OE FB 10 Zentrale Dienste 

FB 68 Umwelt (bzw. Organisationseinheit Klimaschutz) 

Zuständige Fachbereiche (Thema Klimarelevanz von Beschlüssen) 

Ziele bis 

2022 
Umsetzung der Organisationsstruktur und Einstellung neuer Klimaschutz-
manager*innen 

2025 
Klimaschutzrelevanz-Prüfung bei ausgewählten Entscheidungen,  

Organisationseinheit Klimaschutz gestärkt durch 
Klimaschutzmanager*innen 

2030 
Klimaschutzrelevanz-Prüfung bei allen relevanten Entscheidungen 

Weitere Stärkung der Organisationseinheit Klimaschutz 

Mitarbeit durch  intern  extern 
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Alle Stadtrat 

Zielgruppe Entscheider*innen in Politik und Verwaltung 

Nächste Schritte → Konzept für eine zielführende Organisationsstruktur des 
Klimaschutzmanagements inkl. notwendiger Personalstellen und Budget 

→ Controlling um die im IKSK 2.0 enthaltenen Maßnahmen nach entsprechender 
Priorisierung abzuarbeiten. Damit können die Maßnahmen nach ihrer Priorisie-
rung umgesetzt werden.  

→ Ratsbeschluss und Mittelfreigabe, Umsetzung der Organisationsstruktur 

→ Überprüfung relevanter Ratsbeschlüsse auf Klimarelevanz 

Finanzierungs- 
ansatz 

Über kommunalen Haushalt 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Breite Allianz zur Umsetzung muss innerhalb und außerhalb der Verwaltung erreicht 
werden. 

Relevanz für THG-
Minderung und 
Klimaschutz 

Eine zuständige Organisationseinheit wird benötigt, um bereits kurzfristig 
ausreichend Projekte zu initiieren und das Thema Klimaschutz angemessen 
vielschichtig und in nötiger Tiefe bearbeiten zu können. Sie ist Voraussetzung für 
einen konsistenten und zielführenden Klimaschutz. Fachbereichsübergreifende 
Koordination und Controlling ist grundlegend für ein iteratives Monitoring und 
Nachsteuerung. 

Die Berücksichtigung des Themas Klimaschutz bei Ratsentscheidungen ist von 
zentraler Bedeutung für die ausreichende THG-Minderung. 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 
 
 
 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Schafft zentrale 
Vorrausetzungen für 
Minderungen 

Zentrale 
Querschnittsaufgabe 
einer zeitgemäßen 
Verwaltung 

Sehr hoch, jedoch in 
Abhängigkeit vom Willen in 
Politik und Verwaltung 

Indikatoren  Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Klimaschutzmanager*innen pro EW, 
Budget je EW (sofern verfügbar) Anzahl 
der Stellen, erreichte THG-Reduzierung 

Anzahl der Klimarelevanz-Prüfungen, 
Anzahl und Erfolg umgesetzter 
Maßnahmen 

Quellen  Finanz- und Personalplanung, Energie- 
und CO2-Bilanz 

Jährliche Statusberichte ab 2022, 
Evaluationen, Monitoring- und 
Controlling 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Integriertes Klimaschutzkonzept 1.0, Klimaschutzmanangement seit 2011. Insgesamt 
wurden 2/3 aller Maßnahmen aus dem IKSK 1.0 umgesetzt oder implementiert. 
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Best Practice, 
Links, Hinweise 

Klimaschutzleitstelle Stadt Hannover, Klimaschutzagentur Region Hannover - 
Umfassende thematische Einbindung und personelle Ausstattung 

Stadt Münster: Koordinierungsstelle für Klima und Energie (KLENKO), Stadt Münster 
– 12 Kolleg*innen  

Stadt Freiburg im Breisgau: Als Stabsstelle beim Oberbürgermeister verfügt das 
Nachhaltigkeitsmanagement über die zentrale Koordinations- und 
Steuerungsfunktion 
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https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit/Klimaschutz-Energie/Akteure-und-Netzwerke/Die-Klimaschutzleitstelle-der-Landeshauptstadt-Hannover
https://klimaschutzagentur.de/
https://www.stadt-muenster.de/klima
https://www.freiburg.de/pb/206068.html
https://www.freiburg.de/pb/206068.html
https://www.freiburg.de/pb/206068.html
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 3 

1.2 Etablierung guter Beteiligungsformate für alle Generationen 

Handlungsfeld 1 | Verwaltung und Politik 

Dazu gehört  

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

A06  F4F 

Kurzbeschreibung Eine offene und kontinuierliche Einbeziehung der Zivilgesellschaft ist nicht nur bei 
der Entwicklung von Strategien und Visionen anstrebenswert. Sie ist auch für die 
erfolgreiche Umsetzung notwendig, denn Klimaschutz ist eine 
gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Etablierte Formate wie z. B. Beiräte sind 
jedoch oft schwerfällig, wenig flexibel und mit hohem Aufwand für alle Beteiligten 
verbunden. Daher sollen schlanke, effektive und anlassbezogene Austausch- und 
Beteiligungsformate mit Akteuren aus Politik und Zivilgesellschaft entwickelt und 
verstetigt werden. Beispiele für anlassbezogene Formate könnten Themen wie ener-
getische Quartierskonzepte oder auch die Gründung eines Nachhaltigkeitszentrums 
sein. 

Die Austausch- und Beteiligungsformate sollen den Austausch zwischen Politik/Ver-
waltung/Wissenschaft und Bürger*innen fortlaufend sicherstellen. Auf diese Weise 
wird der gegenseitige Wissenstransfer ermöglicht und es können Entscheidungen 
basierend auf einer bestmöglichen Informationsgrundlage getroffen werden. 

Zuständige OE FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Ziele bis 2022 1 etabliertes, gutes Beteiligungsformat 

2030 3 etablierte, gute Beteiligungsformate 

Mitarbeit durch  intern  extern 

Alle Zivilgesellschaft 

Zielgruppe Entscheider*innen in Politik und Verwaltung, Gruppen und Bürger*innen 

Nächste Schritte → Schnittstelle zwischen Ehrenamtlichen/Initiativen und Stadtverwaltung etablie-
ren (Organisationseinheit Klimaschutz) 

→ Netzwerkpflege (bspw. Suniversum), Synergien erzeugen/nutzen 

→ Konzept für AK Klimaschutz erarbeiten/Bürger*innenrat  

→ Klimaschutz-Beitrat zur begleitenden Umsetzung des IKSK 2.0 

→ Governance-Format zur Beteiligung, ggf. in Pilotierung bringen 

Finanzierungs- 
ansatz 

Über kommunalen Haushalt 
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Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Zeitaufwand kann zur Belastung werden, jedoch sind zielgerichtete Beteiligung und 
Informationsaustausch oft Erfolgsgarant für Projekte. Hier investierte Arbeitszeit 
verringert Störungen und zahlt sich aus   

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Indirekte Effekte 

 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Nicht quantifizierbar Wichtige Aufgabe einer 
zeitgemäßen Verwaltung, 
schafft Rückendeckung 
bei der Bevölkerung 

Hoch, da Stadt 
Organisatorin 

Indikatoren  Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

/ Anzahl der Termine, Anzahl der 
Beteiligten, Anzahl der gemeinsamen 
Projekte, Feedback 

Quellen  / Dokumentationen, Befragungen 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Expert*innen-Workshops bei der Erarbeitung des IKSK 2.0 

Erarbeitung eines Beteiligungskonzeptes bei Ref. 0120 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Netzwerk „Bürgerbeteiligung“: https://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/buer-
gerbeteiligung-foerdern/klimaschutz-und-demokratie/ 

Der Bürgerbeteiligungs-Blog: https://partizipendium.de/ 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

1.3 Klimaschutz in Braunschweig finanziell stärken  

Handlungsfeld 1 | Verwaltung und Politik 

Dazu gehören 1.3.1 Ausreichende Mittelausstattung 

1.3.2 Strategische Berücksichtigung von Divestment 

1.3.3 Ausbau der Akquise von Fördergeldern 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

A01, A08  F4F 

Kurzbeschreibung Für zielführenden Klimaschutz stellt die Stadt Braunschweig die erforderlichen 
finanziellen Mittel zur Verfügung. Das betrifft sowohl Haushaltsmittel für die direkte 
Umsetzung der Verwaltungsaufgaben als auch Finanzmittel, die Dritten für die 
Unterstützung eigener Klimaschutzaktivitäten zur Verfügung gestellt werden. Die 
notwendigen Mittel werden jährlich erfasst und entsprechend angemeldet. 

Divestment wird strategisch in den Ausrichtungen und Entscheidungen von Politik, 
Verwaltung, allen städtischen Beteiligungsgesellschaften sowie Organisationen mit 
städtischen Aufsichtsrats-Positionen berücksichtigt. 

Zur finanziellen Stärkung des Klimaschutzes werden durch Abbau der internen, 
organisatorischen Hürden (z. B. Bruttoansatz) vermehrt relevante Förderangebote 
auf regionaler, nationaler und EU-Ebene genutzt.  

Zuständige OE FB 10 Zentrale Dienste 

Ref. 0120 (Fördermittelakquise) 

FB 20 Finanzen  

FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutzmanagement) 

Ziele bis 

2022 Abstimmung eines auf die Umsetzung des IKSK 2.0 ausgelegten Budgets 

2025 Fortlaufende Anpassung eines auf die Umsetzung des IKSK 2.0 ausgelegten 
Budgets 

2030 Umsetzung Divestment: keine klimaschädlichen Investitionen 

Mitarbeit durch  intern  extern 

Alle  

Zielgruppe Entscheidende in Politik und Verwaltung 

Nächste Schritte → Ermittlung des ungefähren Budgetrahmens für Mittelbedarf Klimaschutz in 
Braunschweig (aus IKSK 2.0) (Klimaschutz-Controlling) 

→ Anträge auf Fördermittel vermehrt stellen (FB 61 FB 65, FB 68).  
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→ Stärkung der Fördermittelakquise durch Schaffung von Zuständigkeiten, Abbau 
von Hürden (Bruttoansatz), personelle Aufstockung und Schulung (FB 10) 

→ Erarbeitung eines Konzeptes für städtisches Divestment 

Finanzierungs- 
ansatz 

Kommunale Beispiele zeigen, dass bei Divestment eine doppelte Rendite erzielt 
werden kann (finanziell und positiver Umwelteinfluss) 

Für kommunale Projekte besteht eine umfangreiche attraktive Förderkulisse über 
die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI)  

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Ausreichend finanzieller Gestaltungsspielraum der Verwaltung muss gegeben sein. 

Relevanz für THG-
Minderung und Kli-
maschutz 

Finanzielle Impulse können wichtige Effekte liefern 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Je nach 
Förderschwerpunkt, 
derzeit nicht 
quantifizierbar 

Bei ausreichend 
Fördergeldern hoch 

Hoch, jedoch in 
Abhängigkeit vom Willen 
in Politik und Verwaltung 

Indikatoren  Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Höhe des Divestments, Höhe der 
ausgeschütteten Fördergelder, Höhe der 
akquirierten Fördergelder, Anzahl der 
geförderten Projekte, CO2-Emissionen 
der Projekte (vorher/nachher), Höhe des 
Klimaschutz-Budgets, Anzahl der 
Personalstellen 

 

Quellen  Finanzplanung und Verwaltung  

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Bisherige eingeworbene Fördermittel 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Leitfaden "Nachhaltige kommunale Finanzen", Adelphi und Klima-Bündnis, 2020, 
gute Beispiele Stuttgart, Bremen, Leipzig 

https://www.adelphi.de/de/publikation/nachhaltige-kommunale-finanzen 

 

TOP 21

195 von 308 in Zusammenstellung



 

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 72 
 

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

1.4 Klimaneutrale Verwaltung (inkl. Städtische  
Beteiligungsgesellschaften) bis 2030 

Handlungsfeld 1 | Verwaltung und Politik 

Dazu gehören 1.4.1 Erstellung eines Konzepts „Treibhausgasneutrale Verwaltung 2030“ 
(Klimaneutrale Liegenschaften) 

1.4.2 Weiterentwicklung des Energiemanagements  

1.4.3 Klimaneutrale Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften 

1.4.4 Entwicklung von transparenten Kompensationsansätzen 

1.4.5 PV auf eigenen Liegenschaften ausbauen 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

A09, A13, E17, E10, E11, 
E12, E13, E15, E19, E20, 
E21, R1, R11, R14 

  

Kurzbeschreibung Die Stadt Braunschweig nimmt ihre Vorbildfunktion wahr und möchte bis zum Jahr 
2030 die Klimaneutralität der städtischen Verwaltung erreichen. Dabei haben 
Vermeiden und Verringern von Treibhausgasen Vorrang vor Kompensation.  

Eine Kombination aus Leitlinien (u. a. Energiestandards, Gebäudeleitlinien) und 
Erstellung von Konzepten (u. a. Klimaneutrale Verwaltung 2030) setzen den 
planerischen Rahmen.  

Für den Bereich der eigenen Liegenschaften, die den Großteil der Treibhausgas-
Emissionen im eigenen Einflussbereich ausmachen, ist das Ziel ein klimaneutraler 
Gebäudebestand, der neben sanierten Altbauten auch an Passivhaus angelehnte 
Gebäude mit maximaler PV-Anlage (nach Möglichkeit Plus-Energie-Standard) 
umfasst. Hierfür muss das bereits eingeführte Energiemanagement kontinuierlich 
weiterentwickelt werden und einen gesicherten Einfluss auf Gebäudegestaltung, 
Gebäudetechnik, Gebäudebetrieb und Gebäudenutzung per Beschluss über 
Energieleitlinie erhalten. Alle Investitionsentscheidungen berücksichtigen den 
Vollkostenansatz. Analog zum Frankfurter Beispiel wird dem CO2-Ausstoß ein 
virtueller interner Preis (Schattenpreis) gegeben, damit klimaschädliche 
Maßnahmen unwirtschaftlicher werden. Die Solareigenversorgung auf städtischen 
Liegenschaften wird geprüft und sukzessive ausgebaut, bzw. an Dritte vergeben. Auf 
Basis einer Lebenszykluskostenbetrachtung wird ein „Intracting“ eingeführt. Mittels 
einer Anschubfinanzierung werden Maßnahmen zur Einsparung von Energie 
finanziert. Die dadurch verursachten Kosteneinsparungen (Differenz vorher-
nachher) werden für weitere Maßnahmen eingesetzt. Letztlich finanzieren sich die 
energetischen Maßnahmen aus sich selbst, mittels der durch sie eingesparten 
Geldmittel. Zum Einstieg wird hierfür ein entsprechendes Verfahren zur 
Erfolgsmessung der durchgeführten Klimaschutzmaßnahmen entwickelt. Die auf 
diese Weise eingesparten Mittel werden jährlich der entsprechenden 
Haushaltsposition für bauliche Maßnahmen zur Schaffung der Klimaneutralität im 
kommenden Jahr zusätzlich gutgeschrieben. 
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Der Strombezug erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt und dann dauerhaft nach 
den Kriterien von zertifiziertem Ökostrom (TÜV-Nord o. Ä.) mit Herkunftsnachweis. 

Auch die städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe stellen sich analog zum 
beschriebenen Ansatz klimaneutral bis 2030 auf. In privatisierten Bereichen werden 
entsprechende Vertragsanpassungen vorgenommen. 

Mit zunehmender Digitaliserung wird es außerdem immer wichtiger, die mit dem 
Bereich Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) einhergehenden und 
zunehmenden THG-Emissionen sowie den Ressourcenverbrauch zu berücksichtigen. 
Daher ist auf Nutzung von „Green-IT“ zu achten. 

Zur Kompensation nicht vermeidbarer Emissionen werden tragfähige und 
verantwortungsbewusste Ansätze entwickelt (z. B. Fonds für lokale 
Bürger*innenprojekte, Schutz und Pflanzung von naturbelassenen Wäldern, 
regionale Laubwälder, klimaresistente Baumpflanzungen im Stadtgebiet). Gerade 
unter Berücksichtigung der vielen bestehenden Liegenschaften, die erst nach und 
nach saniert werden können, ist eine klimaneutrale Verwaltung ohne 
Kompensationen nicht möglich. Eine beschleunigte Digitalisierung der Verwaltung 
unterstützt die Bemühungen.  

Aufgrund der Vorbildwirkung und des hohen Potentials sollen die städtischen Dach-
flächen sukzessive mit PV-Strom ausgestattet werden. Um die Anzahl der Projekte 
zu erhöhen, kommen neben dem Eigenbetrieb auch die Betriebsformen Verpach-
tung und Rückpacht in Betracht. Darüber hinaus werden städtische Gebäude im 
Rahmen der kommunalen Wärmeplanung berücksichtigt. 

Um die Anzahl der Projekte zu erhöhen, sind alle PV-Anlagen für städtische Gebäude 
über die Energiegenossenschaft Braunschweiger Land eG ab dem 01.06.2022 zu rea-
lisieren. Dadurch wird eine Belastung des Haushalts vermieden und Einnahmen 
durch Dachflächenvermietung generiert. Zeitgleich werden Kosten durch begünstig-
ten Energieeinkauf vermieden. 

Zuständige OE FB 68 Umwelt (Vorschläge für Kompensationsansätze) 

FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement  

FB 10 Zentrale Dienste 

FB 20 Finanzen 

Städtische Gesellschaften 

Ziele bis 

2022 Erstellung eines Konzepts „Treibhausgasneutrale Verwaltung 2030“, 
Beschluss in 2023  

Bezug von Ökostrom  

Ausbau der Energieleitstelle 

2025 Energetische Sanierung inklusive Mittelbereitstellung auf Zielpfad und 
regelmäßiger Berichterstattung (Energiebericht) 

2030 Energetische Sanierung inklusive Mittelbereitstellung auf Zielpfad und 
regelmäßiger Berichterstattung (Energiebericht) 

Mitarbeit durch  intern  extern 

Alle / 
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Zielgruppe Stadtverwaltung 

Nächste Schritte → Konzept „Treibhausgasneutrale Verwaltung 2030“ inklusive Status-Quo-
Ermittlung, Minderungspfad, Ableitung der Mittelbedarfe zur 
Investitionssteuerung sowie Kompensationsansätze erstellen. Auf städtische 
Gesellschaften übertragen 

→ Verfahren zur Berücksichtigung des Vollkostenansatzes (Lebenszykluskosten) 
entwickeln und sofort umsetzen alle Liegenschaften bzgl. Eignung zur 
Solarstromerzeugung prüfen 

→ Geeignetes Gebäude als Leuchtturm klimaneutral sanieren  

→ Grundsatzbeschluss zu ambitionierten Energiestandards für Gebäudesanierung 
und Neubau fassen 

→ Energiemanagement mit Personal und investiven Mitteln weiterentwickeln, in 
alle Hochbauprojekte einbinden 

→ Qualität der Ökostromversorgung der Stadtverwaltung verbessern 

→ Intractingtopf einführen und Liste mit geeigneten Projekten erstellen 

→ Digitalisierung innerhalb der Verwaltung und E-Governance voranbringen 

→ Kompensationsansätze (Kriterien, auch regionale Projekte, z. B. 
Aufforstungsprogramm von den Niedersächsischen Landesforsten, lokale 
Baumpflanzungen, Zeitpunkt, Kosten) entwickeln 

→ Einbringung von Auflagen mit Klimaschutzbezug gegenüber beauftragten Dritten 
bei Vertragsverlängerungsbetrachtungen oder Einbringung von Auflagen mit Kli-
maschutzbezug bei Ausschreibung neuer Entsorgungsverträge. 

Finanzierungs- 
ansatz 

Einer Empfehlung des Deutschen Städtetages zur Folge, sind 3 % der jährlichen 
Energie- und Wasserkosten für Personal sowie 1 % für technische und finanzielle 
Ausstattung für das in seinen Kompetenzen erweiterte Energiemanagement 
sinnvoll. 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Klimaneutralität bis 2030 ist eine sehr große Herausforderung. Zentraler Hebel ist 
das kommunale Energiemanagement, Defizite in diesem Bereich sollten als erstes 
behoben werden. Der Intracting-Topf dient zur Realisierung von 
Energieeffizienzprojekten in eigenen Liegenschaften und zu deren Monitoring. 

Kompensationen werden von vielen ambitionierten Interessengruppen als 
"Ablasshandel" abgelehnt. Hier ist eine klare Kommunikation notwendig. Denn ganz 
ohne Kompensation lässt sich die Treibhausgasneutralität bis 2030 nicht erreichen. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Im Bereich Wärme könnten 23 – 55 % des Energieverbrauchs eingespart werden, im 
Bereich Strom 50 – 80 %. Insgesamt könnten hier bis zum Jahr 2030 rund 14.000 
Tonnen THG eingespart werden. Die Stadtverwaltung könnte bis zu 3 % Einsparung 
zur gesamtstädtischen Treibhausgasbilanz beitragen.  

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Bezogen auf 
Gesamtemissionen gering, 
aber im Teilbereich 

Unterstreicht 
Glaubwürdigkeit der 
Klimaschutzbemühungen 

Vollumfänglich gegeben 
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(Liegenschaften) sehr 
hoch 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

THG-Emissionen innerhalb der 
Systemgrenzen, spezifische Verbräuche 
in kWh/m2, Energieverbrauch bei 
Wärme, Strom und Mobilität 

Vorlage Berichte und Bilanz, 
Beteiligungstermine, Sitzungen 

Quellen  Bilanz für die kommunale Verwaltung 
und Beteiligungsgesellschaften 

Dokumentationen 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Deutscher Städtetag: Energiemanagement: 
https://www.staedtetag.de/themen/klimaschutz-und-energie/hinweise-zum-
kommunalen-energiemanagement 

Städte Frankfurt am Main und Stuttgart als Vorbilder für Intracting und 
Energieleitlinien: https://energiemanagement.stadt-frankfurt.de/ 

Leitfaden zur Treibhausgasneutralen Verwaltung des Umweltbundesamtes: 
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/der-weg-zur-
treibhausgasneutralen-verwaltung 

DUH, Green IT Strategie Bausteine für die kommunale Green IT Strategie. 
https://www.duh.de/komm-publikationen-klima/ 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 3 

1.5 Klimafreundliche Beschaffung und Vergabe 

Handlungsfeld 1 | Verwaltung und Politik 

Dazu gehören 1.5.1 Grundsatzbeschlüsse, Ausgestaltung von Standards und Kriterien 

1.5.2 Klimafreundliche Verpflegung in Schulen, Kitas und städtischen Gesellschaften 

1.5.3 Zero-Waste-Konzept für Verwaltung, Schulen, Kitas und städtische 
Gesellschaften 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

A13, A15, A20  F4F 

Kurzbeschreibung Der Bereich der Beschaffung wird nach Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsaspekten 
ausgerichtet. Richtlinien, Standards, Kriterien und Grundsatzbeschlüsse sind hier mit 
dem Ziel Klimaneutralität bis 2030 zu formulieren, zu verankern und ihre 
Anwendung zu begleiten. Dies ist auch im Bereich der immer größer werdenden 
Informations- und Kommunikationstechnik zu verankern. 

Dieser Rahmen gilt ebenfalls für die Verpflegung in Kitas, Schulen und im Klinikum. 
Sukzessive werden klimafreundliche Mahlzeiten in öffentlich betriebenen Kantinen 
eingeführt. Dabei werden auf ökologische Erzeugung, Regionalität und Saisonalität 
Wert gelegt. Insbesondere der Konsum von Fleisch ist zu reduzieren. Notwendigkeit 
und Vorteile dafür werden klar kommuniziert (kostengünstiger, ethischer, 
klimafreundlicher).  

Bestandteil aller Entscheidungen ist auch der Zero-Waste Gedanke. 
Dienstanweisungen und Beschaffungen werden auf Zero-Waste-Kriterien geprüft. 
Ein konkretes Konzept zur Vermeidung von Abfällen und Schließung von 
Stoffströmen im Einfluss der Verwaltung, Schulen, Kitas und städtischen 
Gesellschaften wird erarbeitet.  

Zuständige OE Zentrale Vergabestelle  

FB 40 Schule (1.5.2) 

Ref. 0660 Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft (1.5.3) 

FB 68 Umwelt  

Ziele bis 

2022 Erarbeitung quantifizierbarer Kriterien und Standards für Beschaffung und 
Vergabe 

2025 Erfassung und Quantifizierung aller Beschaffungs- und Vergabevorgänge 
nach Kriterien des Klimaschutzes  

Mindestens 40 % der Beschaffungs- und Vergabevorgänge nach Kriterien 
des Klimaschutzes 

2030 Mindestens 90 % der Beschaffungs- und Vergabevorgänge nach Kriterien 
des Klimaschutzes 
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Mitarbeit durch  intern  extern 

Alle ggf. zukünftiger Ernährungsrat 

Zielgruppe Stadtverwaltung 

Nächste Schritte → Leitlinie „Nachhaltige Beschaffung und Vergabe“ entwickeln 

→ Einkäufer*innen innerhalb Verwaltung schulen und qualifizieren  

→ Regionale (Bio)-Ernährung in allen städtischen Einrichtungen umsetzen, 
Schwerpunkt pflanzliche Ernährung 

→ Öffentlichkeitsarbeit für klimafreundliche Verpflegung in städtischen 
Einrichtungen intensivieren 

→ Zero-Waste-Konzept erarbeiten 

Finanzierungs- 
ansatz 

Über kommunalen Haushalt 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Die Erfassung von THG-Emissionen im Bereich Beschaffung ist sehr komplex. 
Pragmatische Ansätze sollten gefunden werden. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Senkung von vor- und nachgelagerten Emissionen 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Bezogen auf 
Gesamtemissionen gering, 
aber im Teilbereich je 
nach Produktgruppe 
mittel bis hoch 

Unterstreicht 
Glaubwürdigkeit der 
Klimaschutzbemühungen 

Vollumfänglich gegeben 
im Rahmen der 
vergaberechtlichen 
Vorschriften 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

THG-Emissionen für ausgewählte 
Produkte und Dienstleistungen 

Vorlage Dienstanweisungen, Vorlage 
Berichte 

Quellen  THG-Fußabdruck nach LCA Dokumentationen 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Überarbeitung der Dienstanweisung Umweltfreundliche Beschaffung 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Leitfaden umweltfreundliche Beschaffung Hansestadt Hamburg 

https://www.hamburg.de/umweltvertraegliche-beschaffung/ 
UBA-Leitfäden zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung. Über 20 Titel zu 
den unterschiedlichen Bereichen unter 
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen  
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UBA-Leitfaden zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung: Produkte und 
Dienstleistungen für Rechenzentren und Serverräume. 
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/leitfaden-zur-
umweltfreundlichen-oeffentlichen-14 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

1.6 Klimaneutrale Mitarbeiter*innenmobilität (Konzern Stadt Braun-
schweig) 

Handlungsfeld 1 | Verwaltung und Politik 

Dazu gehören 1.6.1 Konsequente Umsetzung des Elektromobilitätskonzeptes 

1.6.2 Klimafreundliche Dienstreisen und Arbeitswege 

1.6.3 Förderung der Fahrradmobilität von Mitarbeiter*innen 

1.6.4 Reduktion der Wege 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

A13, A19, V15 bis V18  F4F 

Kurzbeschreibung Das 2019 beschlossene Elektromobilitätskonzept für den Konzern Stadt 
Braunschweig wird konsequent umgesetzt. Optimierte Organisation, verbesserte 
Auslastung, Nutzung von E- und Sharing-Fahrzeugen, Ausbau von 
Ladeinfrastrukturen sowie kommunikative Maßnahmen gehören dazu. Richtlinien 
und Standards für klimaneutrale Dienstreisen, Vermeidung von Dienstreisen werden 
formuliert.  

Die Treibhausgasemissionen, die trotz der konsequenten Umsetzung des 
Elektromobilitätskonzeptes anfallen und sich nicht vermeiden lassen, werden 
entsprechend kompensiert. Für den Bereich Arbeitswege werden detaillierte 
Konzeptionen erarbeitet und eine Flexibilisierung von Arbeitsmodellen 
vorangebracht.  

Die Fahrradmobilität der Mitarbeiter*innen wird kontinuierlich verbessert. 
Wichtiges Ziel hier sind hochwertige, auseichende und überdachte 
Fahrradabstellanlagen für alle Verwaltungsstandorte und das Bereitstellen von 
Dienstduschen sowie hochwertigen Diensträdern bzw. Fahrradleasingangeboten. 

Die Stadt Braunschweig erhöht den Anteil der Arbeitsplätze im Homeoffice, 
verstärkt die Nutzung von virtuellen Meetings und baut die dafür notwendige Hard- 
und Software nach Verfügbarkeit aus basierend auch aus den Erfahrungen der 
Corona-Pandemie. So können die Länge und die Anzahl der Verkehre reduziert 
werden. 

Zuständige OE FB 10 Zentrale Dienste 

FB 67 Stadtgrün und Sport - Dienstliches Mobilitätsmanagement 

Personalräte  

Ziele bis 2025 Pendelverkehr: Anteil Umweltverbund mindestens 60 %, Dienstreisen:  

75 % klimaneutral 

2030 Pendelverkehr: Anteil Umweltverbund mindestens 80 %, Dienstreisen: 
100 % klimaneutral 
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Mitarbeit durch  intern  extern 

Alle / 

Zielgruppe Stadtverwaltung 

Nächste Schritte → Verwaltungsstandorte zentralisieren 

→ Prüfung Fahrradleasingmodelle für Mitarbeiter*innen 

→ Modulare Bürokonzepte für "Home Office" /Digitalisierung ausbauen 

→ Bezuschussung eines Jobtickets prüfen 

Finanzierungs- 
ansatz 

Siehe Elektromobilitätskonzept für den Konzern Stadt Braunschweig (als Grundlage)  

Über kommunalen Haushalt 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Ausreichende Personalressourcen für ein professionelles Mobilitätsmanagement 
müssen vorhanden sein. Aktionen unterstützen auch "Corporate Identity" und 
Teamgeist. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Senkung von Emissionen im Bereich Mobilität (Arbeitswege) 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Bezogen auf 
Gesamtemissionen gering, 
für Bilanz der Verwaltung 
mittel 

Unterstreicht 
Vorbildfunktion 

Hoch, Mitarbeit der 
Beschäftigten notwendig 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

THG-Emissionen im Bereich 
Mitarbeitermobilität 

Anzahl der Termine, Anzahl der Projekte, 
Feedback 

Quellen  Kalkulationen basierend auf Statistiken 
des Mobilitätsmanagements 

Dokumentationen, Befragungen 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Elektromobilitätskonzept für den Konzern Stadt, 2019: 
https://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/nachrichten/medien/712_Vorlag
e_19-11425.pdf 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Wettbewerb "Green Ways to Work" von regionalen Unternehmen auch für 
öffentliche Arbeitgeber denkbar https://www.gwtw.de/#/ 

Gute Beispiele auf https://www.mobilikon.de/ 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 3 

1.7 Kampagnen zum Klimaschutz für Mitarbeiter*innen (Konzern Stadt 
Braunschweig) 

Handlungsfeld 1 | Verwaltung und Politik 

Dazu gehören 1.7.1 Kampagnen für Mitarbeiter*innen 

1.7.2 Fortbildungsangebot um Klimaschutzaspekte erweitern 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

A 13, E19   

Kurzbeschreibung Die Stadt Braunschweig fördert das klimafreundliche Verhalten ihrer 
Mitarbeiter*innen durch gezielte Kampagnen und Wettbewerbe zu Nutzerverhalten, 
Mobilitätsverhalten, Büroalltag. Beispiele sind die Projekte „Kommunale Klima- und 
Energiescouts (Azubis für den Klimaschutz)“ sowie das Energiesparprojekt „Change“.  

Ferner werden Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsthemen in das Fortbildungsangebot 
für Mitarbeiter*innen aufgenommen. Die Stadt informiert auch allgemein zu den 
Folgen des Klimawandels, Klimagerechtigkeit und konkreten Handlungsansätzen.  

Zuständige OE FB 10 Zentrale Dienste 

FB 65 Energiemanagement 

FB 67 Stadtgrün und Sport 

FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Ziele bis 

  

2025 Je ein Projekt/Aktion zu Nutzerverhalten, Mobilität, Büroalltag pro Jahr 

2030 Je zwei Projekte/Aktionen zu Nutzerverhalten, Mobilität, Büroalltag pro 
Jahr 

Mitarbeit durch  intern  extern 

Alle Multiplikatoren: u. a. Regionale 
Energieagentur, IHK, 
Verwaltungsakademie, TU Braunschweig 

Zielgruppe Stadtverwaltung 

Nächste Schritte → Konzeption von Inhalten und Schwerpunkten 

→ Entwicklung von Methoden und Instrumenten 

→ Umsetzungs- und Finanzierungsplanung 

→ Einbeziehung der Mitarbeiter/innen und Feedback 
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Finanzierungs- 
ansatz 

Über kommunalen Haushalt, ggf. Kooperationen 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Aktionen unterstützen auch "Corporate Identity" und Teamgeist. Dauerhaftes 
Engagement erfordert viel Kreativität und kontinuierlich gute Ansätze. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Senkung in vielfältigen Bereichen möglich 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Je nach Bereich teilweise 
hoch, ggf. nur sehr schwer 
quantifizierbar 

Unterstreicht 
Vorbildfunktion 

Mitarbeit der 
Beschäftigten notwendig 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

/ Anzahl der Termine, Anzahl Kampagnen, 
Laufzeit Kampagnen, Anzahl der 
Teilnehmenden, Feedback 

Quellen  / Dokumentationen, Befragungen 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Projekt zur Energieeinsparung am Arbeitsplatz „change“ 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

https://www.klimacoach-rlp.de/de 

https://www.missione.nrw/ 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

1.8 Monitoring und Controlling der Klimaschutzaktivitäten 

Handlungsfeld 1 | Verwaltung und Politik 

Dazu gehören 1.8.1 Regelmäßige THG-Bilanzierung alle fünf Jahre 

1.8.2 Entwicklung eines geeigneten Indikatorensets für Erfolgskontrolle und 
Monitoring 

1.8.3 Einrichtung eines geeigneten Tools/Dashboards zur Darstellung des 
Gesamtprozesses nach Innen und Außen 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

A02, A07   

Kurzbeschreibung Eine regelmäßige Überprüfung der gesetzten Ziele und Umsetzungswirkungen bei 
den Maßnahmen werden durch ein kontinuierliches Monitoring und Controlling 
jährlich gewährleistet. Eine Fortschreibung der Energie- und THG-Bilanz ist 
Bestandteil dieses Systems. Erfolge und Nachsteuerungsbedarf werden sichtbar 
gemacht und kommuniziert. Nötigenfalls werden neue bzw. angepasste 
Maßnahmen und/oder Indikatoren vorgeschlagen. Die Überarbeitung und 
Weiterentwicklung einer Klimaschutzgesamtstrategie werden alle fünf Jahre 
angestrebt.  

Vorrausetzung ist die Entwicklung eines geeigneten Indikatorensets für die Erfolgs-
kontrolle. Dieses Indikatorenset wird als erster Schritt vom Klimaschutz-Control-
ler*in erarbeitet. 

Das Controlling ist im FB 68 angegliedert. 

Zuständige OE FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Ziele bis 

2022 Bestellung eines/r Klimaschutz-Controller*in 

Etablierung eines geeigneten Tools 

2025 Aktualisierung und Evaluationsbericht Strategie, Bilanz, Maßnahmen (3.0) 

Umsetzung von 70 % der beschlossenen Maßnahmen im IKSK 2.0 

2030 Aktualisierung und Evaluationsbericht Strategie, Bilanz, Maßnahmen (4.0) 

Umsetzung von 100 % der beschlossenen Maßnahmen im IKSK 2.0 

Mitarbeit durch  intern  extern 

Alle / 

Zielgruppe Stadtverwaltung 

Nächste Schritte → Einstellung einer*s Klimaschutz-Controller*in 
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→ Entwicklung eines transparenten Monitoring-Tools für Dateneingabe und 
jährliche Auswertung (Bsp. CO2-Kompass Lörrach) 

→ Transparente Darstellung des gesamten Klimaschutzprozesses und des 
Fortschrittes für die Bürger*innen (z. B. Climate View, Kausal) 

→ Personal schulen 

→ Controlling des Fortschritts bei der Umsetzung der Maßnahmen ggf. durch 
externe Gutachter 

→ Jährliche Berichterstattung an Verwaltung, Gremien und Öffentlichkeit und ggf. 
Vorschlag zur Nachsteuerung. Im Bedarfsfall Bestätigung der Ergebnisse durch 
externe, wissenschaftliche Gutachter 

Finanzierungs- 
ansatz 

Über kommunalen Haushalt 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Essenziell ist eine kontinuierliche Überprüfung und Erfassung von Indikatoren. Dies 
erfordert Disziplin und ausreichende Ressourcen. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Keine direkten Effekte 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Nicht quantifizierbar, aber 
notwendig zur 
Erfolgssicherung 

Effektives Monitoring 
unterstreicht 
Professionalität 

Vollumfänglich gegeben 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

THG-Minderungen in allen Bereichen Veröffentlichung Berichte, Analyse und 
Evaluation Umsetzungsstand, Analyse 
und Evaluation Hemmnisse 

Quellen  Energie- und THG-Bilanz (top down), 
Kalkulation von Effekten einzelner 
Maßnahmen (bottom up) 

Internes Controlling-Instrumentarium 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Durch die Festlegung von Indikatoren und Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs 
sind wichtige Vorarbeiten geleistet. 

Best Practice, 
Links, Hinweise 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

2.1 Klimagerechte Baulandentwicklung 

Handlungsfeld 2 | Gebäude, Wohnen und Stadtplanung 

Dazu gehören 2.1.1 Darstellungen im Flächennutzungsplan 

2.2.1 Festsetzungen im Bebauungsplan 

2.3.1 Regelungen in städtebaulichen Verträgen  

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

P01 bis P07 B 1.4, B 2.1, B 2.2., B 2.3 ISEK 

Kurzbeschreibung Die Leitlinie „Klimagerechte Bauleitplanung“ wurde als prioritäre Maßnahme des 
IKSK 1.0 erarbeitet und 2019 verabschiedet. Die in der Leitlinie aufgezeigten Hand-
lungsbereiche weisen den Weg zu einer klimagerechten Bauleitplanung und bieten 
damit eine systematisch erarbeitete Grundlage für die Arbeit der Verwaltung und 
die Entscheidungen der politischen Akteure. Die Herausforderung besteht darin, im 
Rahmen der gemeindlichen Abwägung zu prüfen, wie die Aspekte des Klimaschutzes 
im jeweiligen Plangebiet unter Würdigung aller anderen abwägungsrelevanten Be-
lange bestmöglich berücksichtigt werden können. Darüber hinaus werden in der 
Leitlinie Steuerungsmöglichkeiten vorgestellt, mit denen die Bauleitplanung gezielt 
Einfluss auf den Klimaschutz in den geplanten Baugebieten nehmen kann. Einen 
Überblick, inwieweit Aspekte des Klimaschutzes im jeweiligen Plangebiet umgesetzt 
werden, geben die Checklisten der Leitlinie.  
 
Mit Beschluss des Klimaschutzkonzeptes verfolgt die Stadt fortan das Ziel, über die 
nachfolgend genannten Steuerungsinstrumente, Einfluss auf eine klimagerechte 
Baulandentwicklung zu nehmen: 
 
2.1.1 Darstellungen im Flächennutzungsplan 
Eine Hauptaufgabe der gesamtstädtischen Planung liegt in der richtungsweisenden 
Festlegung der Siedlungsentwicklung besonders mit der anstehenden Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplans. Die weitere Siedlungsentwicklung soll sich im Inte-
resse der klimaschützenden Stadtplanung an den Vorgaben der ISEK-Leitlinie „Die 
Stadt kompakt weiterbauen“ sowie an den Empfehlungen der Leitlinie „Klimage-
rechte Bauleitplanung“ orientieren. Sämtliche Potentiale zur Nutzung erneuerbarer 
Energien (Dach- und Freiflächen-PV, Repowering der bestehenden Windkraftanla-
gen, Parkplatz-PV) müssen erschlossen und entsprechende ergebnisoffene Geneh-
migungsverfahren planerisch ermöglicht werden. 
 
2.1.2 Festsetzungen im Bebauungsplan 
Die informelle Planungshilfe klimagerechte Bauleitplanung soll in der verbindlichen 
Bauleitplanung weiterhin konsequent als Grundlage für die Erarbeitung rechtsiche-
rer, verbindlicher Festsetzungen genutzt werden. In einem Grundsatzbeschluss wer-
den wesentliche städtische Zielsetzungen für die Bauleitplanung zusammengefasst. 
 
2.1.3 Städtebauliche Verträge 
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Dafür bedarf es eines Grundsatzbeschlusses zu Standards und der Definition einer 
entsprechenden städtebaulichen Zielsetzung (analog zum sozialen Wohnungsbau), 
auf die man sich im Rahmen der Vertragsgestaltung berufen kann. In vielen Fällen ist 
es sinnvoll, einen grundsätzlich auf Klimaschutz ausgerichteten Bebauungsplan 
durch weitergehende Vereinbarungen in städtebaulichen Verträgen zu untermau-
ern. Dazu gehört die Erfüllung bestimmter Vorgaben zum ökologischen bzw. ener-
giesparenden Bauen. Zukünftig sollen daher insbesondere Regelungen zu erneuer-
baren Energien sowie effizienten Energiestandards in städtebaulichen Verträgen be-
rücksichtigt werden. 
 
Ggf. ergänzend: 
Ist die Stadt oder die GGB Grundstückseigentümerin, bieten sich weitere Steue-
rungsmöglichkeiten im Rahmen privatrechtlicher Kaufverträge/Konzeptvergaben an 
(hierzu ist ein separater Grundsatzbeschluss mit der GGB zu erarbeiten). 
 

Zuständige OE  FB 61 Stadtplanung und Geoinformation 
 

 2022 Ggf. ergänzender Grundsatzbeschluss zu städtebaulichen Verträgen 
Ziele bis 2025 Monitoring der Flächenentwicklung (ISEK-Maßnahme 01.1.4, Turnus 

wird mit FNP-Neuaufstellung geklärt), Evaluation der Umsetzung und 
Praxistauglichkeit und ggf. Optimierung 

2035 Erneute Evaluation mit Berichterstattung an die Gremien und ggf. 
erneute Optimierung 

Mitarbeit durch  intern  extern 
FB 61 Stadtplanung und Geoinformation 
FB 68 Umwelt (bzw. Organisationseinheit 
Klimaschutz) 
Ref. 0617 Stadtgrün-Planung und Bau 
Ref. 0300 (Rechtsreferat) 
FB 66 Tiefbau & Verkehr 
Ref. 0660 Stadtentwässerung und Abfall-
wirtschaft 

 

Zielgruppe Bauplanende und Bauausführende für Braunschweig 

Nächste Schritte → Grundsatzbeschluss zu Bauleitplanung, inklusive Städtebaulicher oder anderer 
Verträge, darin Definition klimafreundlicher Standards 
(Energieeffizienzstandards Gebäude, Optimierung für und Nutzung von 
Solarenergie, klimafreundliche Wärmeversorgung, Ausschluss neuer fossiler 
Anschlüsse, Aufstellen von Energiekonzepten, nachhaltigere Baumaterialien, 
kompakte Bauweise, Nutzungsmischung, nachhaltige Mobilität, Berücksichtigung 
Klimaanpassung) 

→ Evaluation: Umsetzung Leitlinie und Grundsatzbeschluss 

→ Monitoring und Weiterentwicklung  

Finanzierungsan-
satz 

Über kommunalen Haushalt, GGB, Planungsgewinne 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Die konsequente Anwendung muss sich in der Praxis bewähren und ist ein 
kontinuierlicher Prozess. Anpassungen sollten nicht ausgeschlossen werden. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

→ Die Baulandentwicklung wirkt sich negativ auf den Klimaschutz in Braunschweig 
aus. Es ist aber zu berücksichtigen, dass bei Verzicht auf das Leitziel, die Stadt 
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kompakt weiterzubauen, Baulandentwicklungen im Umland deutlich zunehmen 
werden, mehr Flächen verbraucht und Pendlerströme zunehmen werden, und 
damit klimaschädlich wirken.  

→ Auch wenn der Bereich des Gebäudebestands und damit Maßnahmen zur 
Gebäudesanierung die Treibhausgasemissionen viel stärker beeinflussen, ist die 
Bedeutung des Neubaus nicht zu unterschätzen. Die Effekte einer 
klimaschädlichen Baulandentwicklung würden die durch die energetische 
Gebäudesanierung zu erzielenden Effekte fast vollständig wieder aufzehren. 
Hohe Standards sind also sinnvoll und erforderlich. 

→ Die aus der Wohnungsknappheit und der konstant hohen Nachfrage 
erforderliche Baulandentwicklung in Braunschweig darf möglichst wenig 
zusätzliche THG-Emissionen erzeugen. 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirk-
samkeit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Je nach Bereich teilweise hoch Unterstreicht 
Vorbildfunktion 

Planungshoheit 
gegeben, aber 
gesetzliche 
Restriktionen  

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 
Flächeneinsatz (Siedlungsfläche je 
Einwohner*in), Anzahl Gebäude mit PV 

Attraktives Stadtquartier, Stadt der kur-
zen Wege, hohe Zufriedenheit der Bür-
ger*innen 

Quellen  Zensus, Liegenschaftskataster LSKN, 
Marktstammdatenregister 

Evaluationen, Befragungen 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Leitlinie Klimagerechte Bauleitplanung der Stadt Braunschweig, 2019 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

https://www.staedtebauliche-klimafibel.de/?p=2&p2=1. 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

2.2 Durchführung von energetischer Sanierung im Bestand 

Handlungsfeld 2 | Gebäude, Wohnen und Stadtplanung 

Dazu gehören 2.2.1 Energetische Quartierskonzepte 

2.2.2 Serielles Sanieren 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100% Klima-
schutz 

Sonstiges 

E07, E09, E12, E17, P02, 
P03, P04 

E 2.1  

Kurzbeschreibung Durch energetische Sanierung im Bestand sinkt der Endenergiebedarf im Stadtge-
biet. Dieses ist für die Erreichung der Klimaschutzziele von großer Bedeutung. Zu-
dem gehen mit der energetischen Sanierung technologische Veränderungen wie der 
Ausbau von PV, von fossilfreien Wärmenetzen oder der Einsatz von Wärmepumpen 
in Kombination mit der dadurch initiierten Verdrängung fossiler Heizsysteme einher, 
die zusätzlich Treibhausgase reduzieren. Die Zusammenbindung der unterschied-
lichsten fachlichen Aspekte, der internen Koordination, der Einbindung der Woh-
nungswirtschaft sowie die kontinuierliche Förderprojektbegleitung in Kontakt mit 
dem Fördermittelgeber sind eine umfassende und übergreifende Aufgabe. 

Für die Modernisierung und damit auch die energetische Erneuerung des alten Ge-
bäudebestandes eignen sich die von der KfW und N-Bank geförderten energetischen 
Quartierskonzepte. Darüber hinaus sollen neue Sanierungsansätze erprobt werden, 
wie z. B. das serielle Sanieren. Hier werden niedrige Kosten, kurze Sanierungsdauer, 
Planung aus einer Hand sowie Funktions- und Einspargarantien zusammengeführt. 

Die Umsetzung energetischer Sanierung im Bestand hängt wesentlich von der Mit-
wirkungsbereitschaft der Bauherrn ab und kann seitens der Stadt nur eingeschränkt 
beeinflusst werden. Der Einbindung der Wohnungsbaugesellschaften kommt eine 
große Bedeutung zu.  

Zur Attraktivitätssteigerung privater Sanierungsaktivitäten und um energetische 
städtebauliche Missstände zu beseitigen, werden förmlich festgelegte Sanierungsge-
biete etabliert. 

Städtische Liegenschaften werden im Rahmen von energetischen Quartierskonzep-
ten ebenfalls berücksichtigt. 

Zuständige OE FB 61 Stadtplanung und Geoinformation (Federführung, Antragstellung und Koordi-
nierung)  

Ziele bis 

2025 Energetische Quartierskonzepte für 5 geeignete Bestandsquartiere 

Einstellung von Quartiersmanager*innen für diese Quartiere 

2030 Energetische Quartierskonzepte für alle geeigneten Bestandsquartiere 

Einstellung von Quartiersmanager*innen für diese Quartiere 

Mitarbeit durch  intern  extern 
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FB 65 Hochbau und Gebäudemanage-
ment (für städtische Liegenschaften) 

FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Kli-
maschutz, hauptverantwortlich) 

Ref. 0617 Stadtgrün-Planung und Bau 

 

Zielgruppe Wohnungswirtschaft, Wohnungseigentümer*innen, Bauplanende und Bauausfüh-
rende in Braunschweig 

Nächste Schritte Definition und Identifizierung von Quartieren und Potentialen auf Basis der kommu-
nalen Wärmeplanung, Erstellung einer Prioritätenliste (Berücksichtigung des Vorteils 
einer besonderen steuerlichen Absetzbarkeit von Sanierungen gemäß §§ 10 f und 7 
h EStG als Sonderausgabe, sofern das Quartierskonzept als Grundlage für die Aus-
weisung eines Sanierungsgebietes §§ 136 ff BauGB dient). (Federführung Stelle 
61.32 Stadterneuerung) 

Einbindung von Fachbüros zur Erstellung von Energiekonzepten 

Etablierung einer Arbeitsgruppe („Energetische Quartierskonzepte“), Beteiligung der 
Bewohner*innen und der WoBau-Gesellschaften  

Detail- und Umsetzungsplanung  

Durchführung / Umsetzung Klimaquartiere im Bestand 

Qualitätssicherung der Projekte, Schulung Baubeteiligte 

Begleitende Öffentlichkeitsarbeit und Beratung für Bewohner*innen 

Quartiersbezogenes Monitoring und Dokumentation 

Weiterentwicklung 

Öffentlichkeitsarbeit: Entwicklung von Best Practice Beispielen 

Finanzierungs- 
ansatz 

KfW-Programm 432, Förderprogramm energetische Stadtsanierung 

Zuschuss des Landes Niedersachsen 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Die Maßnahme erfordert hohes Engagement und Kooperationsbereitschaft vieler 
Akteure. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Durch energetische Sanierung im Bestand sinkt der Endenergiebedarf im Stadtgebiet. 
Dieses ist für die Erreichung der Klimaschutzziele von großer Bedeutung. So muss der 
Wärmeenergiebedarf im Bereich private Haushalte von 1.488 GWh/a (2020) auf 730 
GWh/a (2050) fallen, sollen die gesteckten Klimaschutzziele und die notwendige Re-
duktion der Treibhausgase erreicht werden 

Um die Ziele des dem IKSK 2.0 zugrundeliegenden Klimaschutzszenarios in Braun-
schweig zu erreichen, müssten bis 2030 über 23.500 Wohneinheiten auf den energe-
tischen Standard KfW 55 modernisiert werden. Hinzu kommen 4.200 Gebäude, die 
dem Bereich Gewerbe, Handel, Dienstleistungen zuzuordnen sind. 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 
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Je nach Größe der Quar-
tiere hoch 

Imagegewinn auch für die 
Bewohner*innen und an-
dere Beteiligte 

Stadtverwaltung kann 
Konzepte erstellen und 
initiieren 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

THG-Einsparung ggü. Referenzquartier-
spezif. THG-Emissionen (je Fläche, je Ge-
bäude, je Einwohner*in) 

Zufriedenheit der Bewohner*innen 

Quellen  Spezifische Erhebungen und Analysen Befragungen 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Beschluss “Energetische Quartierskonzepte“ 21-15426 vom März 2021 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

http://iresilience-klima.de/quartiere/ 

https://www.fona.de/de/massnahmen/foerdermassnahmen/ressourceneffiziente-
stadtquartiere-fuer-die-zukunft.php 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 2 

2.3 Ausbau der Braunschweiger Energieberatung  

Handlungsfeld 2 | Gebäude, Wohnen und Stadtplanung 

Dazu gehören 2.3.1 Erweiterung als Energieagentur | Initiierung lokales Netzwerk energieopti-
miert Bauen und Sanieren 
2.3.2 Mitarbeit bei Beratungs- und Informationsarbeit auf Quartiersebene (siehe 
„Klimaquartiere“) 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 
I01 

Masterplan 100 % Kli-
maschutz 

Sonstiges 

Einrichtung einer unabhängigen 
Energieberatungsstelle 

E 2.1 Energetische Ge-
bäudesanierung: Nut-
zung von Marktchan-
cen durch die Steige-
rung der Sanierungs-
quote 

 

Kurzbeschreibung Die zunehmenden Anfragen nach Gebäudeenergieberatungen und die Umsetzung 
spezieller Angebote z. B. für Firmen, Vereine, Vermieter*innen (usw) erfordern eine 
Erweiterung der derzeitigen Kapazitäten. 

Die Braunschweiger Energieberatung wird um die Handlungsfelder einer 
Energieagentur erweitert. Der Energieagentur soll ein Netzwerk aus 
Handwerker*innen, Architekt*innen, Energieberater*innen und Planer*innen 
angeschlossen sein. Auf Basis eines zu entwickelnden Qualitätsstandards soll dieses 
Netzwerk über Listen an Sanierungswillige vermittelt werden. Braunschweigs 
Bürger*innen können so auf einen Stamm an in Energiewendetechnologien 
kompetenten Umsetzer*innen zurückgreifen. 

Die Energieagentur und das „Netzwerk energieoptimiert Bauen und Sanieren“ sind 
bei Konzeption- und Management von Klimaquartieren beteiligt.  

Die Energieagentur hat zum Ziel, die Sanierungsquote und Sanierungstiefe zu 
erhöhen. 

Zuständige OE Energieberatung, FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Ziele bis 2025 100 jährliche Projekte (Umsetzungen nach Beratung) 

2035 1.000 jährliche Projekte (Umsetzungen nach Beratung) 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 65 (Hochbau und Gebäudemanage-
ment) 

Planer*innen, Energieberater*innen, 
Handwerkskammer und Handwerksbe-
triebe, BS|ENERGY  

Zielgruppe Bauplanende und Bauausführende in Braunschweig (Hausbesitzer*innen, 
Akteur*innen im Wohnungsbau, öffentliche Gebäudeeigentümer*innen), 
Bewohner*innen, Mieter*innen 
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Nächste Schritte → Absprachen mit Beteiligten 

→ Konzeptentwicklung inkl. rechtliche Prüfung 

→ Umsetzung in Energieagentur 

Finanzierungs- 
ansatz 

Kommunaler Haushalt, Gegenfinanzierung durch Kosten für Beratende, ggf. z. T. För-
dermittel 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Eine gebündelte Anlaufstation mit umfangreicher Erstberatung, angeschlossenen 
Handwerker/-innen und dem Verweis auf Finanzierungsoptionen bietet den 
Kund*innen Informationen aus einer Hand. Aufgrund der Neutralität wird der Stadt 
ein hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Die energetische Sanierungstätigkeit ist wesentlich für die Reduzierung des Endener-
giebedarfs im Gebäudebereich. 

Eine gut aufgestellte Energieberatungsstelle kann die Aktivitäten vielfältig unterstüt-
zen. 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Je nach Sanierungstiefe Je nach Bewerbungsauf-
wand sehr hoch 

gegeben 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Energiebedarf in kWh/m²/a  

Freiwillige Angaben über ausgelöste Sa-
nierungen 

Rückmeldungen, Presseberichte 

Quellen    

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Energieberatungsstelle bereits etabliert  
(https://www.braunschweig.de/leben/umwelt_naturschutz/klima/ernergiebera-
tung/energieberatung_start.php) 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Stuttgarter Sanierungsstandard 

https://stuttgarter-sanierungsstandard.com 

Ideen und Anre-
gungen 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 3 

2.4 Förderung von flexiblen und suffizienten urbanen Wohnformen  

Handlungsfeld 2 | Gebäude, Wohnen und Stadtplanung 

Dazu gehört  

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100% Klima-
schutz 

Sonstiges 

   

Kurzbeschreibung Ergänzend zur Steigerung der durchschnittlichen Energieeffizienz des 
Braunschweiger Gebäudebestandes, wird der Gebäudeenergiebedarf durch eine 
Veränderung der Wohnfläche pro Kopf optimiert. Die Stadt fördert suffizientere 
Wohnformen, die sich neben einer geringen pro Kopf Wohnfläche besonders auch 
durch reduzierte Energieverbräuche und gemeinschaftsstärkende Ansätze 
hervorheben. Ein Ansatz dafür wäre z. B. die Schaffung von "Tiny Flats" im 
Mehrgeschossbau. Neben einer geringen Wohnfläche von durchschnittlich 25 m² 
und einem geringen Energieverbrauch sind Bezahlbarkeit, Ansätze von 
Selbstversorgung und Ermöglichung einer wertschätzenden Gemeinschaft weitere 
relevante Aspekte (Mehrgenerationenhäuser, Tauschbörse „Groß gegen Klein“, 
Sharing etc.). Neben Wohnraum sollen Flächen für weitere Nutzungen (Spielplätze, 
Gärten, Gemeinschaft) bereitgestellt werden. Darüber hinaus sollen durch 
anpassbare Grundrisse und Bauformen flexible und nutzergerechte Wohnflächen 
ermöglicht werden. 

Erste Schritte sind die Identifizierung von möglichen Komplexen, Konzeption, 
Unterstützungsangebote sowie eine wissenschaftliche Begleitung.  

Zuständige OE FB 61 Stadtplanung und Geoinformation 

Ziele 2025 Bau von mindestens 50 Wohneinheiten 

2030 Bau von mindestens 500 Wohneinheiten 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 60 (Bauordnung und Zentrale 
Vergabestelle) 

reka (Regionale Energie- und 
KlimaschutzAgentur) / 
Projektentwickler*innen 

Zielgruppe Bauplanende und Bauausführende in Braunschweig 

Nächste Schritte → Identifizierung von Pilotprojekten 

→ Kataster möglicher Umsetzungsstandorte 

→ Begleitung der Projekte 

→ Detail- und Umsetzungsplanung 

→ Durchführung 
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→ Auswertung und Dokumentation 

→ Weiterentwicklung 

Finanzierungs- 
ansatz 

Vielfältige Förderkulisse auf Bundesebene 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Die Maßnahme erfordert hohes Engagement und Kooperationsbereitschaft vieler 
Akteure. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

→ Bereits bei einer Flächenreduzierung in 10.000 Wohnungen um 25 m² und einer 
Realisierung von rund 1.000 Tiny Flats (30 m²), werden im Gebäudebestand so 
viele THG-Emissionen eingespart, dass der zusätzliche negative 
Klimaschutzeffekt durch den stadtweiten Neubau insgesamt bilanziell 
ausgeglichen werden kann. 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Je nach Größe und 
Umfang hoch 

Imagegewinn auch für die 
Bewohner*innen und 
andere Beteiligte 

Stadtverwaltung kann nur 
initiieren 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Pro Kopf Wohnfläche, Mittlerer 
Energiebedarf in kWh/m²/a 

Zufriedenheit der Bewohner*innen 

Quellen  Spezifische Erhebungen und Analysen Befragungen 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

https://www.innovationsplattform-zukunftsstadt.de/de/zukunftsstaedte.php 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 3 

2.5 Synergien zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung nutzen 

Handlungsfeld 2 | Gebäude, Wohnen und Stadtplanung 

Dazu gehören 2.4.1 Erstellung einer Strategie zur Klimawandelanpassung 

2.4.2 Stärkung und Ausbau von blau-grüner Infrastrukur (Straßenbäume, Fassaden, 
Dächer) 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

  ISEK R20 

Kurzbeschreibung Aufgrund der zu erwartenden Klimaveränderungen wie häufigere Hitzeperioden, 
sommerliche Trockenheit oder Starkregen besteht ein großer Bedarf, neben dem 
Klimaschutzkonzept auch eine Klimawandelanpassungsstrategie für Braunschweig 
zu erstellen. Die Erstellung einer solchen Strategie wurde daher auch als ISEK-Projekt 
aufgenommen (Rahmenprojekt R. 20.2.1 „Erarbeitung einer 
Klimaanpassungsstrategie“).  

Als erster Schritt der Klimawandelanpassungsstrategie wurde und wird die 
Gefährdung z. B. durch Hitze und Starkregen analysiert. Im nächsten Schritt werden 
eine Gesamtstrategie und geeignete Maßnahmen entwickelt, die sich auf die 
Handlungsfelder „Mensch & Gesundheit“, „Naturschutz & Biodiversität“ und 
„Wasserwirtschaft & Bodenschutz“ konzentrieren. Bei der Erstellung der 
Anpassungsstrategie wird besonderes darauf geachtet, Zielkonflikte zum 
Klimaschutzkonzept zu vermeiden und möglichst auf Win-Win-Maßnahmen zu 
achten.  

Blaugrüner Infrastruktur kommt bei der Nutzung von Synergien eine besondere Be-
deutung zu. Stärkung und Ausbau von Grün dient zwar in erster Linie der Klimaan-
passung und der Verbesserung des lokalen (Stadt-)Klimas gerade während Hitzeperi-
oden. Aufgrund der THG-Speicherung von Pflanzen kommt es hier allerdings auch zu 
positiven Effekten für den Klimaschutz, auch wenn diese in ihrer Größenordnung ge-
samtstädtisch meist vernachlässigbar sind.  

Bei den künftigen Planungen sind entsprechend und wie in der Leitlinie Klimage-
rechte Bauleitplanung (Maßnahme 2.1) Klimaschutz und Klimawandelanpassung zu 
berücksichtigen. 

Umfassende 3-dimensionale Betrachtung, Analyse und Anpassung des Stadtraums 
zur Minderung der Folgen und Gefahren von Starkregen als Grundlage aller Planun-
gen. 

Synergien durch Kopplung von grüner (Pflanzen), blauer (Oberflächenwasser) und 
grauer (Abwasser/Versickerung) Infrastruktur. 

Zuständige OE Ref. 0617 Stadtgrün-Planung und Bau 

FB 67 Stadtgrün und Sport 

FB 66 Tiefbau und Verkehr 
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FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Ziele bis 

2021 Beginn der Erarbeitung der Klimawandelanpassungsstrategie und Öffent-
lichkeitsarbeit 

2025 Berücksichtigung von Klimaanpassungen bei allen neuen Stadtplanungen 
(analog zu 2.1) 

2030 Berücksichtigung von Klimaanpassungen bei allen neuen Stadtplanungen 
(analog zu 2.1) 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 60 (Bauordnung und Zentrale 
Vergabestelle) 

FB 61 Stadtplanung und Geoinformation 

Naturschutz-Verbände, 
Projektentwickler*innen, Planer*innen, 
SE|BS, NLStBV, Autobahn GmbH, 
Grundstückseigentümer*innen 

 

Zielgruppe Bürger*innen 

Nächste Schritte → 3D-Geländemodell und 3D-Abflussmodell entwickeln und mit öffentlicher 
Infrastruktur vernetzen. 

→ Entwicklung einer Prüfungsroutine für die strategische Anpassung an den 
Klimawandel 

→ Identifizierung und Umsetzung erster städtischer Pilotprojekte: Abstimmung 
geeigneter Maßnahmen und beispielhafte Anwendung der Prüfungsroutine  

→ Monitoring und Weiterentwicklung 

→ Umfassende Anwendung Prüfungsroutine stadtweit: Klärung von 
Zuständigkeiten, Entscheidungskriterien, Prioritätenkatalog 

→ Beteiligung der betroffenen Akteure 

→ Detailplanung 

→ Umsetzung 

→ Erfolgskontrolle 

Finanzierungs- 
ansatz 

Vielfältige Förderkulisse auf Bundesebene 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Die Schaffung von Synergien erfordert kontinuierliche Abstimmung in der 
Konzeptionsphase. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Wichtig als "grüne Resilienz", d. h. Minderung von Emissionen und Minderung von 
Klimarisiken. Durch eine gezielte Aufforstung könnten rund 13 Tonnen THG pro 
Hektar und Jahr gebunden werden. 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 
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Je nach Art der Projekts Synergetische Ansätze 
besitzen teilweise hohe 
Strahlkraft 

In eigenen 
Zuständigkeiten hoch 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Schäden oder Beeinträchtigungen durch 
Hitzetage/Starkregenereignisse  

THG-Bindung innerhalb des 
Stadtgebietes (Landnutzung / 
Baumbestand) 

Auftenhaltsqualität 

Quellen  Deutscher Wetterdienst, lokale 
Erfassungen 

Umfragen 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Gestellter Förderantrag Klimawandelpassung, Stadtklima- und Starkregenanalyse 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

http://iresilience-klima.de/ 

Difu, 2020: Blau-grün-graue Infrastrukturen vernetzt planen und umsetzen. 
https://repository.difu.de/jspui/bitstream/difu/281578/1/20200507_Sonderveroeff
entlichung%20netWORKS4.pdf 

Geplantes Schumacher-Quartier in Berlin als Schwammstadt und mit lokalem 
Energienetz: https://www.schumacher-quartier.de/ 

TOP 21

221 von 308 in Zusammenstellung

https://repository.difu.de/jspui/bitstream/difu/281578/1/20200507_Sonderveroeffentlichung%20netWORKS4.pdf
https://repository.difu.de/jspui/bitstream/difu/281578/1/20200507_Sonderveroeffentlichung%20netWORKS4.pdf


 

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 98 
 

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 2 

3.1 Veranstaltung eines regelmäßigen Fachforums Energieversorgung 

Handlungsfeld 3 | Energie 

Dazu gehört  

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

   

Kurzbeschreibung Zur Planung, Abstimmung und Umsetzung konkreter Projekte vor Ort ist ein 
kontinuierlicher Austausch aller Stakeholder von zentraler Bedeutung. Dazu werden 
regelmäßige Treffen organisiert, bei denen ein Austausch zu Fachthemen rund um 
die Ausgestaltung einer klimafreundlichen Energieversorgung vor Ort sowie 
Abstimmung zu konkreten Vorhaben stattfinden können. Ziel ist es, dass die 
Energieversorgung in Braunschweig sich im Sinne der vom Rat der Stadt bestimmten 
Energiewendeziele entwickelt.  

Vorschlag: Treffen mindestens 2 x im Jahr sowie zusätzlich nach Bedarf  

Zuständige OE FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Ziele bis 

  

2025 2 Foren pro Jahr  

2030 2 Foren pro Jahr 

Mitarbeit durch  intern  extern 

Ref. 0617 Stadtgrün-Planung und Bau  

FB 61 Stadtplanung und Geoinformation 

Stakeholder aus 
Energieversorgungsunternehmen,  
Forschung, Wissenschaft, Initiativen, 
Verbänden, Unternehmen, 
Regionalverband Großraum 
Braunschweig 

Zielgruppe Verwaltung und Stakeholder 

Nächste Schritte → Konzeptentwicklung für das Fachforum: Teilnehmende Organisationen, Themen, 
Arbeitsauftrag, Ausgestaltung des Fachforums, Organisation, ggfs. externe 
Moderation 

→ Organisation erstes Fachforums: ca. 1. Quartal 2022 

→ Kontinuierliche Begleitung der Maßnahmen-Umsetzung im Handlungsfeld 
Energieversorgung 

Finanzierungs- 
ansatz 

Über kommunalen Haushalt 
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Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Benefits für die Stakeholder müssen klar erkennbar sei. Interessante Impulse 
müssen kontinuierlich erarbeitet werden. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Indirekte Effekte für emissionsarme Energieversorgung 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Nicht quantifizierbar Verbessert Wahrnehmung 
und Kooperation 

Als Organisator hoch 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

THG-Emissionen aus Wärme und Strom, 
EE-Anteil an Wärmeversorgung 

Anzahl der Treffen, Anzahl der 
Teilnehmenden, Anzahl der umgesetzten 
Vorhaben und Aktivitäten, Feedback, 
Pressespiegel 

Quellen  Energie- und THG-Bilanz Dokumentationen, Befragungen, Presse 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Stadt Augsburg: Fachforum Energie 
https://www.nachhaltigkeit.augsburg.de/agendaforen/fachforum-energie Stadt 
Essen: Essener EnergieForum 

https://essenerenergieforum.de/ 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

3.2 Kommunale Wärmeplanung 

Handlungsfeld 3 | Energie 

Dazu gehört Wärmekataster 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

E01, E02 B 2.1  

Kurzbeschreibung Der Wärmeenergiebedarf ist für einen Großteil der Treibhausgasemissionen 
verantwortlich. Damit die Wende zu einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung 
gelingt, bedarf es einer übergeordneten Strategie. Hierzu dient die kommunale Wär-
meplanung. Diese erfasst systematisch die Senken (z. B. Wärmebedarf von Gebäu-
den oder Industrie), Quellen (z. B. industrielle Abwärme, Kraftwerke) und Potenziale 
(z. B. Abwasserabwärme, Geothermie) und bereitet diese kartografisch auf. Daraus 
werden Verbrauchs- und Versorgungsszenarien für das gesamte Stadtgebiet entwi-
ckelt und Eignungsgebiete für Wärmenetze und Einzelversorgung abgeleitet. Die 
kommunale Wärmeplanung dient als notwendige Grundlage u. a. auch für die koor-
dinierte Ausweisung von Quartieren zur energetischen Stadtsanierung. 

Zuständige OE FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Ziele bis 

2022 Initiierung einer Projektgruppe, Beginn der Bestands- und Potentialanalyse 

2023 Aufstellung des Zielszenarios, Entwicklung der Wärmewendestrategie 

2028 Fortschreibung der Wärmeplanung 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 61 Stadtplanung und Geoinformation 

FB 65 Hochbau und 
Gebäudemanagement 

Ref. 0600 Bauordnung 

Ref. 0660 Stadtentwässerung und Abfall-
wirtschaft 

Fachplaner*innen, Wohnungswirtschaft, 
Forschungsinstitute, BS|ENERGY , 
BS|Netz, Regionalverband Großraum 
Braunschweig 

Zielgruppe Akteure der Wärmeversorgung 

Nächste Schritte → Initiierung einer Projektgruppe 

→ Beginn der Bestands- und Potentialanalyse 

Finanzierungs- 
ansatz 

Über kommunalen Haushalt 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Die Qualität und Aussagekraft der Daten ist zentral für eine weiterführende 
Nutzung. 
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Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Liefert einen strategischen Fahrplan und Handlungsmöglichkeiten für eine erfolgrei-
che Wärmewende für die kommenden Jahrzehnte 

Koordiniert Investitionsentscheidungen mit Blick auf die treibhausgasneutrale Wär-
meversorgung des Gebäudebestands 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Hoch Öffentlich kommunizierte 
Wärmewendestrategie 

Hoch 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

THG-Emissionen aus Wärme und Strom, 
EE-Anteil an Wärmeversorgung, 
Investitionsvolumen 

 

Quellen  Bestands- und Potentialanalyse aus 
Siedlungs- und Gebäudestrukturen, Wär-
meverbrauchsdaten des Energieversor-
gers, ermittelten Wärmebedarfen und 
vorhandenen Potentialen an 
erneuerbaren Energien 

 

Ergebnisse aus der Projektgruppe 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Initiierung der Projektgruppe und Vorbereitung strategischer Partnerschaften 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen:  

https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/zielgruppen/kommunen/kommunale-
waermeplanung.php  

KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH: 
https://um.baden-
wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/handlungsleitfaden-kommunale-
waermeplanung/  
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1  

3.3 Ausbau und Stärkung von klimafreundlicher Fern- und Nahwärme 

Handlungsfeld 3 | Energie 

Dazu gehören 3.3.1 Verbesserte Erfassung 

3.3.2 Dekarbonisierung der Erzeugung (gemäß Ziel von BS|ENERGY bis 2035) 

3.3.3 Ausbau der Fernwärme-Anschlüsse als klimafreundlichere Substitution 

3.3.4 Stärkung von planenden und ausführenden Akteuren 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

E01, E04 B 2.1  

Kurzbeschreibung Rund die Hälfte des Endenergieverbrauchs in der Stadt Braunschweig entfällt auf 
Wärme, die größtenteils für Raumheizung genutzt wird. Neben der Reduzierung des 
Bedarfs sind vor allem die Optimierung, Sektorkopplung und der Ausbau 
klimafreundlicher Erzeugung Hebel einer Wärmewende. Rund 30 % der Haushalte 
sind an die zentrale Wärmeerzeugung mit Fernwärme angeschlossen.  

Selbsterklärtes Ziel von BS|ENERGY ist es, die Fernwärmeversorgung der Stadt bis 
zum Jahr 2035 klimaneutral auszugestalten. Auch nach dem Kohleausstieg im Jahr 
2022, wird noch etwa die Hälfte der Energie aus dem Heizkraftwerk Mitte über 
fossiles Erdgas gewonnen. Dieses sukzessive zu ersetzen, ist von zentraler 
Bedeutung für eine klimafreundliche Fernwärmeversorgung. Die Beurteilung der 
Klimafreundlichkeit anhand berechneter Primärenergiefaktoren ist nicht 
zielführend. 

Die Maßnahme umfasst primär die Dekarbonisierung der Erzeugung, die Stärkung 
von Fachplaner*innen sowie die Erhöhung der Netzanschlüsse, wo keine 
klimafreundlicheren Alternativen zur Verfügung stehen und/oder alte ineffiziente 
fossile Heizungen verdrängt werden können.  

Zuständig BS|ENERGY 

BS|Netz 

Ziele bis 

 Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung zu definieren 

2025  

2035  

Mitarbeit durch  intern  extern 

Fachbereich 68 (Organisationseinheit 
Klimaschutz)  

Fachplaner*innen, ausführende 
Unternehmen, Baugewerbe, BS|ENERGY 

BS|Netz Wohnungswirtschaft, 
Forschungsinstitute 
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Zielgruppe Gewerbliche und private Nutzer*innengruppen 

Nächste Schritte → Machbarkeitsstudie zur Umstellung Fernwärmeerzeugung auf erneuerbare 
Energieträger, Strategie für Ausschluss von Ölheizungen, bzw. Definition von 
Vorranggebieten für Fernwärme im Stadtgebiet (Ratsbeschluss?) 

→ Entwicklung von neuen Vertriebsstrategien zur Steigerung der Netzanschlüsse 
für klimafreundliche Fernwärme 

→ Kontinuierlicher Informations- und Qualifzierungsaustausch mit 
Fachplaner*innen, Vermarktung und begleitende Öffentlichkeitsarbeit 

Finanzierungs- 
ansatz 

In Kooperation mit BS|ENERGY 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Die Strategiewahl ist Gegenstand der Geschäftsführung bei BS|ENERGY.  Aus Sicht 
des Klimaschutzes gilt: Nur bei einer perspektivisch dekarbonisierten Fernwärme 
werden die gesamtstädtischen Klimaschutzziele erreicht. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Eine Dekarbonisierung der Fernwärme besitzt ein außerordentlich hohes Potential. 
Hier könnten bis zum Jahr 2030 bis zu 352.000 Tonnen THG eingespart werden. Die 
Maßnahme hat damit einen Anteil von 76 % an den bis 2030 insgesamt durch lokale  
Maßnahmen realisierbaren THG-Minderungen.  

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Hoch Mittel Eher gering, primäre 
Gestaltung durch 
BS|ENERGY und BS|Netz 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

EE-Anteil an der Fernwärmeversorgung, 
Anzahl der Netzanschlüsse 

Anzahl an begleitenden Aktivitäten, 
Feedback 

Quellen  Energie- und THG-Bilanz Dokumentation, Befragungen 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Umweltbundesamt: Auf dem Weg zu klimagerechten kommunalen Infrastrukturen, 
2020 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 2 

3.4 Stärkung des klimafreundlichen Gasnetzes 

Handlungsfeld 3 | Energie 

Dazu gehören 3.4.1 Dekarbonisierungsstrategie und Angebot eines „grünen“ Erdgases  

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

E01, E04 B 2.1  

Kurzbeschreibung Rund ein Fünftel der THG-Emissionen in Braunschweig entfallen noch auf den 
Energieträger Erdgas. Es ist ein fossiler Energieträger mit geringeren 
Emissionswerten als Öl oder Kohle und stellt daher eine Übergangstechnologie in 
eine erneuerbare Energiewirtschaft dar. Das vorhandene Erdgasnetz erfüllt im 
Hinblick auf Power to Gas-Technologien und die Methanerzeugung aus 
erneuerbarem Strom sowie deren schrittweise Beimischung eine wichtige Funktion 
als großer Energiespeicher. Ergänzt durch vertretbare Mengen an Bio-Methan aus 
Biomasseanlagen ermöglicht „grünes“ Gas den Fortbetrieb von auf Erdgas 
ausgelegten Heizungsanlagen. Obgleich es gegenwärtig noch teurer als 
konventionelles Erdgas ist, kann es künftig eine zunehmend wichtige Rolle für die Er-
reichung der Klimaschutzziele spielen. Die Klimaschutzeffekte durch die Dekarboni-
sierung des Braunschweiger Erdgasnetzes sind im Energieszenario bisher nicht voll-
umfänglich enthalten. Werden sie dennoch durch sukzessive Anreize wie spezielle 
grüne-Gastarife für Endkund*innen erschlossen, kann Braunschweig seine Klima-
schutzziele schneller erreichen.   

Zuständig BS|ENERGY Gruppe  

Ziele bis 

 Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung zu definieren 

2025  

2035 Kein fossiles Erdgas im Braunschweiger Netz 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 68 Umwelt (Organisationseinheit 
Klimaschutz) 

BS|ENERGY Gruppe (inkl. BS|NETZ), 
Fachplaner*innen, 
Schornsteinfeger*Innen, ausführende 
Unternehmen, Baugewerbe, 
Wohnungswirtschaft, 
Forschungsinstitute 

Zielgruppe Gewerbliche und private Nutzergruppen 

Nächste Schritte → Machbarkeitsstudie zur Umstellung Gaserzeugung auf erneuerbare 
Primärenergieträger und eine Dekarbonisierung der Endenergie Pyrolyse 
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→ Praktische Überprüfung eines für die bestehende Infrastruktur technisch 
verträglichen Anteils von Wasserstoff im Erdgasnetz (Kooperation mit 
Wasserstofflabor der TU Braunschweig) 

→ Bewertung der Wasserstoff-Kompatibilität des bestehenden Erdgasnetzes 

→ Flankierende Strategie für Ausschluss von Ölheizungen im Stadtgebiet 
(Ratsbeschluss) 

→ Entwicklung von neuen Vertriebsstrategien zur Steigerung der Netzanschlüsse 
erneuerbares Gas (Grünes-Gas-Tarif) 

→ Ggfs. Motivationsstrategien für Gaskund*innen zur Umstellung auf erneuerbares 
Gas 

→ Kontinuierlicher Informations- und Qualifizierungsaustausch mit 
Fachplaner*innen 

→ Vermarktung und begleitende Öffentlichkeitsarbeit 

→ Pilotprojekt/Machbarkeitsstudie P2G-Speicher 

Finanzierungs- 
ansatz 

Investoren 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Die Ausgestaltung fällt primär in den Aufgabenbereich von BS|ENERGY. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Die Ausgestaltung eines klimafreundlichen Gasnetzes könnte bis 2030 zusätzliche 
25.000 Tonnen THG Ersparnis bewirken. 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Hoch Mittel Eher gering, primäre 
Gestaltung durch BS|Netz 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Anteil erneuerbares Gas am 
Endenergieverbrauch Wärme, Anteil 
Wasserstoff am Endenergieverbrauch 
Wärme 

/ 

Quellen  Energie- und THG-Bilanz / 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Umweltbundesamt: Auf dem Weg zu klimagerechten kommunalen Infrastrukturen, 
2020 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

3.5 Bewerbung und Aufbau von dezentralen erneuerbaren Energien zur 
Wärmeerzeugung 

Handlungsfeld 3 | Energie 

Dazu gehören 3.6.1 Gezielte Bewerbung von und Beratung zu klimafreundlichen Alternativen 

3.6.2 Aufbau eines Netzwerkes zur regenerativen Heiztechnik 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

E04, R05 B 2.1  

Kurzbeschreibung Dort wo Individuallösungen nötig und möglich sind, sind klimafreundliche dezentrale 
Heizsysteme mit erneuerbaren Energien zu realisieren. Die Schwerpunkte liegen auf 
dem Einsatz von Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaik, Solarthermie und 
geeigneter fester Biomasse sowie dem damit verbundenen Austausch fossiler 
Heizsysteme. Die Maßnahme umfasst die verbesserte Erfassung von bestehenden 
Anlagen, die Beratung von Nutzer*innen, Virtualisierung und Sektorkopplung sowie 
Stärkung von planenden und ausführenden Fachkräften. Für Letzteres wird ein ver-
stetigter Austausch im Sinne eines Netzwerkes zur regenerativen Heiztechnik etab-
liert, welches auch umsetzende Akteure umfasst.  

Zuständige OE FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Ziele bis 

 Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung zu definieren 

2025 Mindestens 3.250 Wärmepumpen in BS 

Netzwerk „Regenerative Heiztechnik“ etabliert 

2030 Mindestens 8.400 Wärmepumpen in BS 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 61 Stadtplanung und Geoinformation Verbände, ausführende Unternehmen, 
BS|ENERGY, Handwerk 

Zielgruppe Hausbesitzer*innen, Handwerker*innen 

Nächste Schritte → Analyse der Hemmnisse 

→ Aktivierung und Ansprache von Akteur*innen, 

→ Informationsaustausch Fachplaner*innen 

→ Begleitung konkreter Vorhaben 

Finanzierungs- 
ansatz 

Es besteht die Möglichkeit der Bewerbung der attraktiven Bundes-Förderkulisse 
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Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Eine Vervielfachung des Anteils erneuerbarer Energien an der Austauschrate von 
Heizungen setzt eine intensive Informations- und Überzeugungsarbeit bei den 
Gebäudebesitzer*innen sowie entsprechende Kapazitäten bei Hersteller*innen und 
Installateur*innen voraus. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Senkung der Emissionen im Wärmesektor 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Je nach Technologie Mittel Primäre Gestaltung durch 
Investoren 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Anteil der erneuerbaren Energien an der 
Wärmeversorgung 

Anzahl von Beratungen 

Quellen  Energie- und THG-Bilanz Dokumentation 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Energieberatung, Braunschweiger Förderprogramm für regenerative Wärme 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

https://www.waermewende.de/ 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

3.6 Gründung einer Energieerzeugungsgesellschaft 

Handlungsfeld 3 | Energie 

Dazu gehört  

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

R04, R06, R08, R09 B 3.2  

Kurzbeschreibung Der Bedarf an zusätzlichem PV-Strom in Braunschweig ist sehr groß. Ein Potential an 
Dachflächen ist ausreichend vorhanden. Um Projekte zu entwickeln und das zur 
Investition benötigte Kapital einzusammeln, soll eine Energieerzeugungsgesellschaft 
gegründet werden. Favorisiert wird die Gründung einer Genossenschaft, um auch 
Privatpersonen eine Möglichkeit der Beteiligung zu geben.  

Die Stadt Braunschweig möchte Informations-, Austausch- und Beratungsangebote 
gestalten, um auch weitere Bürger*innenprojekte wie Energiespar-Contracting oder 
Gemeinschaftsprojekte für Carsharing und suffizientes Wohnen zu fördern. 

Mit Blick auf die steigenden Installationskosten, kann ein Personalaufbau innerhalb 
der Energiegenossenschaft sinnvoll sein. Denkbar wäre ein eigener Montagetrupp. 

Zuständige OE FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement + BS|ENERGY 

Ziele bis 

2022 Gründung einer Energieerzeugungsgesellschaft 

2025 Erschließung weiterer Geschäftsfelder und stetiges Wachstum, Einbindung 
der Bürger*innen sicherstellen 2030 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 68 Umwelt (Organisationseinheit 
Klimaschutz) 

Elektro- und Dachdecker-Handwerk, 
Energieversorgungsunternehmen, 
Vereine, Verbände, Unternehmen, 
Bürgerschaft, 
Wohnungsbaugesellschaften, Banken 

Zielgruppe Bürger*innen, Wohnungsbau und Vermieter*innen, Verwaltung, 
Gebäudemanagement, Unternehmen 

Nächste Schritte → Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Projekte 

→ Öffnung für weitere Akteure und Einbindung des Ehrenamtes prüfen, um 
Wachstum zu beschleunigen 

→ Einbindung der Bürger*innen 

→ Vermarktung und begleitende Öffentlichkeitsarbeit 
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Finanzierungs- 
ansatz 

Durch Gründung einer Energieerzeugungsgesellschaft als Public-Privat- Partnership 
kann die Finanzierung optimiert werden. 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Derzeit fehlen vielfach qualifizierte Fachkräfte (Handwerker*innen) (siehe 
Maßnahme 3.10) 

Wartezeiten für Netzanschluss von PV-Anlagen sind mitunter lang 
Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Primär über Ausbau der erneuerbaren Energien 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Hoch Hoch Als Initiatorin hoch 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Anteil der erneuerbaren Energien an der 
Stromversorgung 

Anzahl Mitglieder, Höhe der 
Investitionen 

Quellen  Energie- und THG-Bilanz Berichte, Veröffentlichungen 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Beschluss zu PV-Anlagen auf Dächern Drs. 19-12423, Drs. 20-14506 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

http://www.laneg.de/fileadmin/media/dokumente/downloads/Gemeinsam_Staerk
er_2016.pdf 

https://www.wolfsburg.de/energiegenossenschaft 

https://www.buergerenergie-harz.de/ 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

3.7 Solarstrom im gesamten Stadtgebiet ausbauen und fördern 

Handlungsfeld 3 | Energie 

Dazu gehören 3.8.1 Information, Beratung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 

3.8.2 Initiierung und Begleitung von Mieter*innenstromprojekten 

3.8.3 Durchführung des städtischen Förderprogramms für regenerative Energien 

3.8.4 Erstellung eines Katasters von geeigneten Freiflächen zur PV-Nutzung 

 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

R04, R06, R08, R09 B 3.2  

Kurzbeschreibung Solarstrom ist die im Stadtgebiet nutzbare erneuerbare Energiequelle mit dem  
größten Potential. Durch die zunehmende Elektrifizierung des Wärme- und 
Mobilitätssektors wird seine Bedeutung künftig noch steigen. Die Stadt 
Braunschweig möchte daher eine Solarstromoffensive in Kooperation mit regionalen 
Energieversorgern, Hersteller*innen und Installateur*innen durchführen. Ziel ist es, 
den Anteil an Photovoltaikanlagen in Kombination mit sinnvollem Speichereinsatz 
(ggf. in Kombination mit Elektromobilität) im Stadtgebiet deutlich zu erhöhen - auf 
den Dächern und an Fassaden privater Haushalte genauso wie auf gewerblichen 
Gebäuden und auf der Freifläche Im Rahmen der Sektorkopplung sind Solarstrom 
und Maßnahmen im Wärmesektor (3.2 – 3.5) nach Möglichkeit zu kombinieren.  

Mieter*innenstromprojekte ermöglichen die gemeinsame Nutzung von PV-Anlagen 
auf Mietshäusern. Die rechtliche Lage und die Herausforderungen in der Umsetzung 
sind bislang allerdings groß, so dass neue Projekte von fachlicher Unterstützung und 
einer finanziellen Förderung profitieren. 
 
Das bereits seit Jahren durchgeführte Braunschweiger Förderprogramm für 
regenerative Energien soll weiterhin durchgeführt werden und entsprechend der 
jeweiligen Situation angepasst und ggf. auch finanziell aufgestockt werden. 
 
Mit einem Kataster für Freiflächen-PV-Anlagen sollen im Vorfeld geeignete Flächen 
identifiziert werden, wo Nutzungskonflikte möglich sind, wie sie vorrangig im 
Norden Braunschweigs zu finden sind. Auch mögliche alternative Standorte wie z. B. 
im Bereich der Deponie sollen erörtert werden. Es sollten zunächst alle bereits 
versiegelten Flächen auf Eignung überprüft und ausgeschöpft werden, bevor 
Außenbereichsflächen in Betracht gezogen werden. 
 

Zuständige OE FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Ziele bis 

  

2024 Zunahme der Stromerzeugung aus PV-Anlagen um Faktor 8 in 
Braunschweig 
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2030 Zunahme der Stromerzeugung aus PV-Anlagen um Faktor 32 in 
Braunschweig 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 65 Hochbau und 
Gebäudemanagement  

Ref. 0660 Stadtentwässerung und Ab-
fallwirtschaft für die Deponie 

Elektro- und Dachdecker-Handwerk, 
Energieversorgungsunternehmen, 
Vereine, Verbände, Unternehmen, 
Bürgerschaft, Wohnungsgesellschaften, 
Banken 

Zielgruppe Bürger*innen, Wohnungsbau und Vermieter*innen, Verwaltung, 
Gebäudemanagement 

Nächste Schritte → Solardachbörse einrichten, Abbau von Barrieren auch auf Bundesebene im 
Rahmen der städtischen Möglichkeiten 

→ Städtische Vorbildprojekte für Bürgerenergie: PV-Patenschaften auf 
Schuldächern, Entwicklung neuer Geschäftsmodelle (Bürgerenergie, 
Mieterstrom) 

→ Voranalyse der Machbarkeit von Photovoltaik im Altbereich (Südhang) auf der 
Deponie Watenbüttel 

→ Detaillierte Umsetzungs- und Finanzplanung 

→ Städtisches Förderprogramm mit Qualifizierung verbinden 

→ Austausch, Qualifizierung und Vernetzung von Handwerker*innen 

→ Vermarktung und begleitende Öffentlichkeitsarbeit 

Finanzierungs- 
ansatz 

Durch Gründung einer Energieerzeugungsgesellschaft als Public-Privat-Partnership 
kann die Finanzierung optimiert werden. 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Derzeit fehlen vielfach qualifizierte Fachkräfte (Handwerker*innen), Wartezeiten für 
Netzanschluss von PV-Anlagen sind mitunter lang 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Hoch 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Je nach Größe der 
Anlagen 

Mittel Primäre Gestaltung durch 
Investoren 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Anteil PV an Stromerzeugung Anteil der qualifizierten Fachkräfte 

Quellen  Energie- und THG-Bilanz, 
Marktstammdatenregister 

Befragungen, Qualifizierungsanbieter 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Braunschweiger Förderprogramm für regenerative Energien, 
https://www.braunschweig.de/foerderung-regenerativ 
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Best Practice, 
Links, Hinweise 

Masterplan Solarcity Berlin 

https://www.berlin.de/sen/energie/energie/erneuerbare-energien/masterplan-so-
larcity/ 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 3 

3.8 Untersuchungen und Errichtung von innovativen Pilotanlagen (Was-
serstoff, Abfall, CCU, Abwasser und Fließgewässer) 

Handlungsfeld 3 | Energie 

Dazu gehören 3.9.1 Identifizierung von Ansätzen und Potentialen 

3.9.2 Machbarkeitsanalyse 

3.9.3 Pilotanlagen 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

  ISEK Maßnahme R.20 

Kurzbeschreibung Die bisherige Energieversorgung der Stadt Braunschweig soll durch innovative, 
dezentrale Pilotanlagen erweitert werden, die in Kooperation mit regionalen 
Institutionen, Unternehmen und Fachleuten auf den Weg gebracht werden. Ideen 
und Konzepte müssen hier zunächst identifiziert und bewertet werden. Erste 
Vorschläge umfassen die Nutzung von grünem Wasserstoff, Abfall, Carbon Capture 
and Utilization (CCU) sowie Wärmenutzung aus Abwasser oder Wasserkraftnutzung 
an Fließgewässern. Auch die Nutzung von Grünschnitt zur energetischen Verwertung 
oder Verkohlung und Anreicherung im Boden sind denkbare Maßnahmen. 

Das Kosten/Nutzen-Verhältnis derartiger Anlagen muss in Relation zu verfügbaren 
Ressourcen und alternativen Projekten gesetzt werden. 

Zu berücksichtigen sind ferner gesetzliche Neuregelungen zur Klärschlammbehand-
lung/ggf. Verbrennung ab 2029, Potenziale zur CO2-Emissionsreduktion beim Betrieb 
der Kläranlage, die Optimierung der Nutzung von Emissionen aus der Abfallbehand-
lung (Biovergärung) sowie CO2-Einsparungspotenziale in Bezug auf Abfallmanage-
ment (Stoffströme, Abfalllogistik etc.) 

Zuständige OE Impulse kommen von Energieversorgern und sonstigen Projektierenden 

Ziele bis 

  

2025 Machbarkeitsstudie für 2 Pilotanlagen 

2030 10 Pilotanlagen in der Nutzung 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 68 (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Referat 0660 Stadtentwässerung und 
Abfallwirtschaft 

Dezernat IV Wissenschaft (Kontakte aus 
der Wissenschaft einbinden und 
Vernetzung herstellen) 

Wissenschaft, Forschung, Unternehmen 
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Dezernat VI Wirtschaft 
(Technologietransfer, Gründungen, 
Netzwerke) 

Zielgruppe Initiatoren von Pilotanlagen 

Nächste Schritte → Analyse der Potentiale 

→ Vergabe und Initiierung von Machbarkeitsstudien 

→ Identifizierung möglicher Standorte 

→ Umsetzung und Finanzplanung von Anlagen 

→ Vermarktung und begleitende Öffentlichkeitsarbeit 

Finanzierungs- 
ansatz 

Vielfältige Bundes-Förderprogramme (KfW Innovationsförderung, BMU, 
Forschungsprogramme) oder EU Programme (Green Deal, Next Generation EU) 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

In Bezug auf die Sinnhaftigkeit einzelner Technologien bestehen Differenzen, z. B. 
CCU oder in der Nutzung von Fließgewässern. Generell müssen trag- und 
konsensfähige Ansätze gefunden werden. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Primär Ausbau des erneuerbaren und emissionsarmen Stroms 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Je nach Größe der 
Anlagen 

Je nach Innovationsgrad 
ggf. hoch 

Primäre Gestaltung durch 
Investoren 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Anzahl der Anlagen, erzeugte Energie 
aus Pilotanlagen 

Anzahl der Beteiligten, Investitionen, 
Wirtschaftlichkeit 

Quellen  Energie- und THG-Bilanz Dokumentationen, Analysen, 
Auswertungen 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Schaufenster intelligente Energie 

https://www.sinteg.de/ 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

3.9 Initiierung einer Allianz für den Jobmotor Energiewende 

Handlungsfeld 3 | Energie 

Dazu gehört 3.10.1 Allianz gegen den Fachkräftemangel in der Energiewende 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

R08 E 1.2, E 1.4  

Kurzbeschreibung Durch die Energiewende entstehen deutlich mehr neue Arbeitsplätze als im Bereich 
der fossilen Energiewirtschaft verloren gehen. Sie ist daher ein wichtiger Hebel zur 
Beschäftigungsförderung und zur Stärkung der lokalen Wirtschaft. Der 
Fachkräftemangel stellt für eine erfolgreiche Energiewende ein Risiko dar, da diese  
insbesondere gut ausgebildete Fachkräfte benötigt. Die Stadt Braunschweig wird 
gemeinsam mit  regionalen Handwerker*innen, Installateur*innen, 
Fachplaner*innen, Architekten*innen und Ingenieur*innen eine Allianz für den 
Jobmotor Energiewende initiieren. Es werden gezielte Qualifizierungsangebote und 
Hilfestellungen auf den Weg gebracht, berufliche Orientierungen unterstützt sowie 
die  Vernetzung von relevanten Einrichtungen gefördert. Ansätze und Projekte 
werden entwickelt, um auch gezielt Nachwuchs zu fördern, z. B. durch 
Partnerschaften und Projekte an Bildungseinrichtungen. Insbesondere müssen auch 
die zuständigen Ausbildungsstellen (IHK, Berufsschulen) einbezogen und befähigt 
werden, um zukünftig die erforderliche Ausbildung leisten zu können. In 
Kooperation mit Betrieben und Kammern sollen entsprechende Umschulungs- und 
Ausbildungsangebote geprüft und bei der Akquise von Auszubildenden unterstützt 
werden. Hierzu müssen die Zukunftsperspektiven für Berufe in der Energiewende 
gezielt beworben werden. 

Zuständige OE Dezernat VI Wirtschaft 

Ziele bis 

  

2025 Zusätzlich 1.000 ausgebildete Fachkräfte 

2030 Zusätzlich 5.000 ausgebildete Fachkräfte 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 68 Umwelt (Organisationseinheit 
Klimaschutz) 

Kammern, Sanitär-Heizung-
Klima/Elektro-Innungen, Verbände, 
Vereine, Forschung & Wissenschaft, 
Berufsschulen, Regionale Energie- und 
KlimaschutzAgentur, reka e.V., Job-
Center, TZH-Braunschweig, Allianz für 
die Region, Regionales 
Fachkräftebündnis 

Zielgruppe Beschäftigte,Unternehmen, Auszubildende 
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Nächste Schritte → Stärken-Schwächen-Analyse bestehender Formate (SWOT-Analyse) 

→ Welche Berufsgruppen werden gebraucht? 

→ Austausch und Vernetzung, z. B. Schulpartnerschaften mit Innungen, 
Unterstützung zur Gründung von Schülerfirmen 

→ Entwicklung konkreter Projekte und Qualifizierungsangebote ( u. a. komplexe 
nachhaltige Systeme zur Kühlung, Heizung, Speicherung, Mobilität, 
Sektorkopplung) 

→ Förderung von Fortbildungsangeboten 

→ Finanz- und Umsetzungsplanung 

→ Werbung für Handwerksberufe (Imagekampagne Stadt, Social Media) 

→ Vermarktung und begleitende Öffentlichkeitsarbeit 

Finanzierungs- 
ansatz 

EU Investitions- und Strukturfonds, Nbank 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Fachkräftemangel ist ein übergeordnetes Problem, dessen Beseitigung vielfache 
positive Effekte erzeugen kann. Fehlende Ressourcen bei externen Partnern können 
hier stark bremsen. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Erreicht selber keine Minderungen, aber befähigt sie 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Erreicht selber keine 
Minderungen, aber 
befähigt sie 

Bei Erfolg durch Anzahl 
der Beteiligten ggf. hoch 

Als Initiator, setzt auf 
breite Allianz vielfältiger 
Akteure 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Anzahl qualifizierter Fachkräfte, Anzahl 
offener Stellen, Anzahl Beschäftige in 
relevanten Branchen 

Qualitative Einschätzungen von 
Marktakteuren 

Quellen  Arbeitsmarktanalysen Studien, Befragungen, Berichte 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

https://www.mittelstand-energiewende.de/ueber-uns.html 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 3 

3.10 Schaffung eines lokalen digitalen Strommarktes für Prosumer*in-
nen 

Handlungsfeld 3 | Energie 

Dazu gehört  

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

   

Kurzbeschreibung Eine als Klimaschutz ausgerichtete Energiewende setzt verstärkt auf Dezentralität, 
Flexibilität und Digitalisierung der Systeme. Akteure werden hier zu sogenannten 
Prosumer*innen, da sie gleichzeitig Energieverbraucher*innen und -produzent*-
innen sein oder am Markt als Verkaufende oder Kaufende agieren können. Die 
bekannte Rollenaufteilung zwischen Kund*innen und Versorger*innen bricht 
zunehmend auf. Informations- und Beratungsangebote können gezielt für 
Prosumer*innen entwickelt werden, um ihnen bei technischen, rechtlichen oder 
finanziellen Fragen Hilfestellung zu geben (z. B. Post-EEG-Anlagen). Es soll ein lokaler 
digitaler Energiemarkt geschaffen werden, über den Peer-to-Peer-Handel (P2P) 
ermöglicht wird. Dieser kann in die Konzeption lokaler energetischer 
Quartierskonzepte eingebunden werden und bietet Solarstromerzeuger*innen 
Alternativen zur EEG-geförderten Netzeinspeisung. Ein solcher Strommarkt schafft 
weitere Anreize zum lokalen Ausbau von PV-Strom. Geeignete und bestehende 
Angebote der Thüga sollen auf Braunschweig übertragen werden.  

Auch für den Wärmebereich sollen gezielt Angebote den Markt ergänzen. 

Zuständige OE FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Ziele bis 

  

2025 Etablierung eines digitalen lokalen Strommarktes  

2030 Fortlaufender Ausbau und Bezugsmöglichkeit von Braunschweiger 
Solarstrom  

Mitarbeit durch  intern  extern 

 Dezernat VI Wirtschaft BS|Netz, Verbände, Bürgerinitiativen, 
Vereine, KomDia 

Zielgruppe Prosumer*innen 

Nächste Schritte → Bedarfsanalyse 

→ Detaillierte Umsetzungs- und Finanzplanung 

→ Dezentrale Netzeinspeisung / Durchleitung von Wärme und Strom erleichtern 
mit intelligenter Steuerung 
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→ Dezentrale Wärmeversorgung über Dritte ermöglichen 

→ Austausch und Vernetzung 

→ Vermarktung und begleitende Öffentlichkeitsarbeit 

Finanzierungs- 
ansatz 

Kooperative Finanzierung 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Die Etablierung von Know-how in diesem Bereich ist strategisch wichtig. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Primär Ausbau des erneuerbaren und emissionsarmen Stroms 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeits-wirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Je nach Größe der 
Anlagen 

Mittel bis hoch Als Beraterin und 
Promoterin hoch 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Installierte Leistung, erzeugter Strom aus 
erneuerbaren Anlagen, erzeugte Wärme 
aus erneuerbaren Anlagen 

Qualitative Einschätzungen von 
Marktakteuren 

Quellen  Marktstammdatenregister, direkte 
Abfragen 
Energieversorgungsunternehmen 

Studien, Befragungen, Berichte 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/strommarkt-der-zukunft.html 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 3 

3.11 Windenergieanlagen erhalten und im Großraum stärken 

Handlungsfeld 3 | Energie 

Dazu gehört 3.12.1 Bemühungen zum Erhalt und zum Repowering der bestehenden Windkraftan-
lagen 

3.12.2 Einsatz zur Beschleunigung des Ausbaus im Regionalverband Großraum 
Braunschweig 

3.12.3 Informieren über Windkraft durch Bürgerenergieprojekte 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

R.03   

Kurzbeschreibung Die Stadt Braunschweig setzt sich für den Erhalt von Windkraftanlagen im 
Stadtgebiet ein, auch wenn diese aus der EEG-Förderung fallen. Insbesondere 
werden Repowering-Projekte unterstützt, sofern die Höhe der Anlagen die 
Abstandserfordernisse zu den umgebenden Wohnsiedlungen berücksichtigt. Hierzu 
wird die Stadt initiativ Betreiber*innen und Energieversorger zusammenbringen und 
Möglichkeiten eruieren.  

Darüber hinaus setzt sich die Stadt für die Beschleunigung des Windkraftausbaus im 
Regionalverband ein.  

Die Stadt bietet Informationsmöglichkeiten für regionale Bürgerenergieprojekte im 
Bereich Windkraft und unterstützt solche Vorhaben. Auch die Nutzung von Klein-
windanlagen soll in der Region verstärkt werden und die bestehenden rechtlichen 
Unklarheiten z. B. anhand der Begleitung von Pilotanlagen geklärt werden. 

Zuständige OE Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik 

Ziele bis 

  

2025 Erhalt der Leistung der vor Ort installierten Windenergie 

2030 Erhalt der Leistung der vor Ort installierten Windenergie 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 68 Umwelt (Organisationseinheit 
Klimaschutz) 

Kammern, SHK-/Elektro Innungen, 
Verbände, Vereine, Forschung & 
Wissenschaft, Berufsschulen, Regionale 
Energie- und KlimaschutzAgentur, reka 
e.V., Job-Center, TZH-Braunschweig 

Zielgruppe Beschäftigte und Unternehmen 

Nächste Schritte → Identifikation von Windenergieanlagen, die aus der Förderung fallen 

→ Erstellen von Informationsmaterial für regionale Bürgerenergieprojekte 
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→ Prüfen, ob kommunaler Bezug als PPA möglich 

Finanzierungs- 
ansatz 

Power Purchase Agreements, Direktvermarktung 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Die Debatte um Windkraft wird zunehmend polarisierend geführt. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Ausbau und Erhalt von Strom aus Windenergieanlagen 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Mittel, da Anzahl der 
Windenergieanlagen im 
Stadtgebiet gering 

Akzeptanz muss 
angesichts vielfacher 
Bürgerproteste erarbeitet 
werden 

Primäre Gestaltung durch 
Investoren 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Anzahl der Windenergieanlagen, 
erzeugter Strom in kWh, installierte 
Leistung 

/ 

Quellen  Marktstammdatenregister, direkte 
Abfragen 
Energieversorgungsunternehmen 

/ 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Ökostromanbieter Naturstrom hat im September 2020 mit 90 WEA „Post-EEG“ PPA 
(Power-Purchase-Agreements „direkte bilaterale Lieferverträge“) abgeschlossen. 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

4.1 Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs 

Handlungsfeld 4 | Mobilität 

Dazu gehören 4.1.1 Klimafreundliches Parkraummanagement   

4.1.2 Klimafreundlicheres Fahren: Verkehrssteuerung und 
Geschwindigkeitsreduzierung 

4.1.3 Ausbau und Schaffung von verkehrsberuhigten und autoarmen bis –freien 
          Gebieten (Neubau, Quartiere, schrittweise Innenstadt) 

4.1.4 Verbesserung von Sharing-Angeboten 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

 A 6.1 F4F 

Kurzbeschreibung Die Stadt Braunschweig etabliert Instrumente zur Reduzierung des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) und seines individuellen Besitzes sowie der Fahrleistung 
von Fahrzeugen insbesondere mit fossilen Antrieben, um damit Potentiale für 
Elektromobilität und Umweltverbund zu erhöhen. Dies betrifft ein angepasstes 
klimafreundliches Parkraummanagement, eine Umverteilung des Straßenraums und 
die bessere Anbindung an den Umweltverbund. Befahrverbote werden geprüft. Um 
klimafreundlicheres Fahren zu begünstigen sollen geschwindigkeitsreduzierende 
Elemente zum Einsatz kommen, ferner werden Mautregelung und 
Zugangsbeschränkungen auf Basis aktueller Rechtsgrundlagen geprüft. Die 
Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge wird optimiert. Daneben wird die Umsetzung von 
Pkw-freien Stadtgebieten geprüft und das Angebot und die Attraktivität von Car-
Sharing (im besten Fall mit alternativen Antrieben) ausgebaut.  

Zuständige OE FB 66 Tiefbau und Verkehr 

Ziele bis 

 

 Im Mobilitätsentwicklungsplan genauer zu definieren. Das Budget von ins-
gesamt 3 Mio. Tonnen CO2 darf nicht überschritten werden. Die Gesamt-
heit der Maßnahmen 4 sowie Querschnittsthemen wie z. B. der Bauland-
entwicklung zahlen auf die Zielerreichung ein. 

2025 -30 % weniger fossiler Treibstoffverbrauch des MIV (Basisjahr 2020) 

20.000 Elektrofahrzeuge im MIV 

2030 -55 % weniger fossiler Treibstoffverbrauch des MIV (Basisjahr 2020) 

80.000 Elektrofahrzeuge im MIV 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 61 Stadtplanung und Geoinformation 

FB 68 Umwelt (Organisationseinheit 
Klimaschutz) 

Arbeitsausschuss Innenstadt (AAI), 
Vereine, Verbände, Interessengruppen, 
BSVG, Sharing-Anbieter, RGB, 
Verkehrsverbund 
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BSZ/BSM (Innenstadtdialog)  

Zielgruppe MIV-Nutzende, Bauherren/Eigentümer*innen 

Nächste Schritte → MEP mit Maßnahmen 

→ Smartes und konsequentes Parkraummanagement 

→ Überarbeitung der Stellplatzsatzung hinsichtlich der Einflussnahme auf den 
Klimaschutz 

→ Reduzierung/Verlagerung von Parkplätzen (z. B. P+R oder Quartiersgaragen) zur 
Stärkung autoarmer Stadtgebiete und Innenstadt   

→ Umnutzung von MIV-Parkplätzen zur Schaffung von Flächen für den 
Umweltverbund (z.B. Fahrradabstellanlagen, Bänke, Pocket Parks, 
Mobilitätsstationen).  

→ Kommunikation von und über positive Beispiele anderer Kommunen 

Finanzierungs- 
ansatz 

Über die Nationale Klimaschutzinitiative kann die Entwicklung eines Konzepts für 
klimafreundliche Mobilität gefördert werden. Ansonsten sind Finanzierungsansätze 
und Mittelbedarfe durch den MEP zu klären. 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Der juristische Handlungsspielraum im Verkehrsbereich wird stark durch die 
Bundesgesetzgebung vorgegeben.  

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Hoch 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Sehr hoch Akzeptanz muss in der 
"Autostadt BS" erarbeitet 
werden 

In den Bereichen 
Information und 
Aktivierung, 
Parkraummanagement  
sehr hoch 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

THG-Emissionen aus Verkehr  regelmäßige, standardisierte Haushalts-
befragung ab 2023 zur Ermittlung des 
Verkehrsverhaltens  

Fahrzeuganmeldungen 

Quellen  Energie- und THG-Bilanz, Studien zu 
Mobilität, Kraftfahrt-Bundesamt 

 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Mobilitätsentwicklungsplan (in Aufstellung), ISEK, P+R-Konzept (in Aufstellung) 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/parkraummanagement-
lohnt-sich/ 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 2 

4.2 Förderung E-Mobilität 

Handlungsfeld 4 | Mobilität 

Dazu gehören 4.2.1 Verbesserung Ladeinfrastruktur MIV 

4.2.2 E-Mobilität im ÖPNV 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

 A.5.2  

Kurzbeschreibung Die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge wird optimiert. Die Ladeinfrastruktur wird 
ausgeweitet auf Arbeitsorte, Einzelhandel, Sehenswürdigkeiten, Schwimmbäder 
oder Bahnhöfe. Beim Gebäudeneubau und Stellplätzen ist die Errichtung von und 
die Ausstattung mit der vorbereitenden Leitungsinfrastruktur, entsprechend dem 
Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für 
die Elektromobilität (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz - GEIG) zu be-
rücksichtigen. 

Die Stadt Braunschweig setzt sich für den Ausbau der E-Mobilität ein. Dabei wird 
berücksichtigt, dass der motorisierte Individualverkehr (MIV) nicht vollständig durch 
elektrifizierten ersetzt werden kann (siehe Maßnahme 4.1). Ferner umfasst die För-
derung der E-Mobilität die in Maßnahme 1.6 beschriebene betriebliche E-Mobilität 
der Verwaltung sowie die E-Bus-Konzept der Braunschweiger Verkehrs-GmbH 
(BSVG). 
Die Kopplung mit lokalen Energieversorgern bzw. dem Einsatz von regionalen Ener-
giequellen wird angestrebt.  

Zuständige OE FB 66 Tiefbau und Verkehr, FB 67 Stadtgrün und Sport (betriebliche E-Mobilität) 

Ziele bis 

 Im Mobilitätsentwicklungsplan genauer zu definieren. Das Budget von ins-
gesamt 3 Mio. Tonnen CO2 darf nicht überschritten werden. Die Gesamt-
heit der Maßnahmen 4 sowie Querschnittsthemen wie z. B. der Bauland-
entwicklung zahlt auf die Zielerreichung ein. 

2024 Errichtung von mindestens 200 Ladepunkten im öffentlichen Verkehrs-
raum 

2026 Errichtung von mindestens 400 Ladepunkten im öffentlichen Verkehrs-
raum 

Mitarbeit durch  Intern Extern 

FB 66 Tiefbau und Verkehr, FB 65 Hoch-
bau und Gebäudemanagement (Bereit-
stellung gesetzlich geförderter Ladeinfra-
struktur in städtischen Liegenschaften, 
ggf. Bearbeitung von Förderungen), 
BSVG 

BS|ENERGY, Konzessionsbetreiber, 
Drittanbieter 
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Zielgruppe MIV-Nutzende, Bauherren/Eigentümer*innen, ÖPNV-Unternehmen 

Nächste Schritte → Verbesserung Ladeinfrastruktur E-Mobilität  

→ Ausschreibung und Vergabe einer Ladenetzkonzession 

→ Vertragscontrolling, Monitoring der stadtweiten Entwicklung der 
Elektromobilität 

→ Konzeption, Prüfung, Vorbereitung und Umsetzung weiterer möglicher 
städtischer Aktivitäten zur Förderung der Elektromobilität wie bspw. 
Beratungsangebote, Informations- und Werbekampagnen, Förderprogramme 
oder Koordinierungsleistungen  

→ Busse werden umgestellt (mindestens 45 % der zwischen 2021 - 2025 und 65 % 
der zwischen 2026 - 2030 bestellten Busse müssen emissionsfrei angetrieben 
werden) 

Finanzierungs- 
ansatz 

Konzessionsausschreibung für E-Ladeinfrastruktur, privatfinanziert (Bundesförde-
rung) 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Durch den Ausbau von E-Ladeplätzen im öffentlichen Parkraum wird sich eine Flä-
chenkonkurrenz um Parkraum für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ergeben. Zu-
dem sind für öffentliche E-Ladepunkte hohe Investitionen notwendig. 

Positiv wirken sich die Förderkulisse und der durch den Bund geschaffene rechtliche 
Rahmen sowie steigende Energiepreise aus. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Ja, aktuell nicht prognostizierbar. 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Mittel Mittel Gering, Verantwortlichkeit 
liegt auch bei Privaten 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar Weich/qualitativ 

- Zunahme der Lade-/Tankinfrastruktur 
(öffentliche Ladepunkte) 

- Zunahme der E-Fahrzeuge (Fahrzeugzu-
lassungen) 

 

Quellen  Kraftfahrt-Bundesamt, Stadt 
Braunschweig (Ladesäulenverzeichnis) 

 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Konzessionsvergabe, Konzept BSVG, Anwendung GEIG (Gesetz zum Aufbau einer ge-
bäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität)  

Best Practice, 
Links, Hinweise 

https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/themen/mobilitaet/elektromobilitaet-
kommunen.php 

https://difu.de/publikationen/2015/elektromobilitaet-in-der-kommunalen-
umsetzung?id=CXH0W5N8 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

4.3 Stärkung des ÖPNV 

Handlungsfeld 4 | Mobilität 

Dazu gehören 4.3.1 Ausbau des ÖPNV-Angebots 

4.3.2 Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

V09 bi V14 A 2.1, A 2.2, A 2.3 F4F 

Kurzbeschreibung Der ÖPNV soll in den nächsten Jahren in all seinen Facetten weiter ausgebaut 
werden, sodass er in seiner Attraktivität als Alternative zum motorisierten 
Individualverkehr gestärkt wird. Die drei zentralen Akteure (Stadtverwaltung, 
Regionalverband und BSVG) arbeiten stetig an der Optimierung des 
zukunftsorientierten Fahrplanangebots und des Liniennetzes. 

Die ÖPNV-Infrastruktur wird durch Projekte wie den Stadtbahnausbau, das ÖPNV-
Bevorrechtigungsprogramm und neue Mobilitätsstationen an 
Eisenbahnhaltepunkten weiter ausgebaut und verbessert, um den Einwohnerinnen 
und Einwohnern einen komfortablen und verlässlichen ÖPNV zu bieten.  

Auch die Umweltfreundlichkeit der Busflotte der BSVG soll durch den Einsatz 
klimafreundlicher Antriebe verbessert werden. Dies wird durch die sukzessive 
Anschaffung von Elektrobussen umgesetzt. Auch die Attraktivität der Fahrzeuge wird 
z.B. durch den Einsatz von Klimaanlagen bei Neufahrzeugen und moderne 
Fahrgastinformation weiter verbessert. 

Durch Projekte mit weiteren Partnern wie die Bündelung aller Braunschweiger 
Mobilitätsangebote auf einer Plattform/App und die Weiterentwicklung der 
Tarifstruktur soll die Attraktivität des ÖPNV weiter gesteigert werden und die 
Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel verbessert werden. 

Bei Neuplanungen ohne Stadtbahnanschluss sind Busanbindungen zu prüfen, 
optimieren und vorzubereiten. 

Zuständige OE FB 66 Tiefbau und Verkehr (ÖPNV-Infrastruktur) 

Ref. 0120 Stadtentwicklung, Statistik und Vorhabenplanung (ÖPNV-Steuerung) 

Ziele bis 

 Im Mobilitätsentwicklungsplan genauer zu definieren. Das Budget von ins-
gesamt 3 Mio. Tonnen CO2 darf nicht überschritten werden. Die Gesamt-
heit der Maßnahmen 4 sowie Querschnittsthemen wie z.B. der Bauland-
entwicklung zahlen auf die Zielerreichung ein. 

2025 Abschluss des Projekts in Echtzeit 

Umsetzung des Konzepts zur Beschaffung von Elektrobussen 

Umsetzung der Tarifstrukturreform 

2030 Eröffnung neuer Stadtbahntrassen gemäß Stadtbahnausbaukonzept 

Fertigstellung neuer Mobilitätsstationen und Eisenbahnhaltepunkte 
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Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 61 Stadtplanung und Geoinformation 

FB 68 Umwelt (bzw. 
Organsiationseinheit Klimaschutz) 

 

Regionalverband 

BSVG 

VRB  

Mobilitätsdienstleister*Innen 

Zielgruppe alle 

Nächste Schritte → ÖPNV-Angebot ausweiten 

→ Infrastruktur verbessern und ausbauen 

→ Fort- und Umsetzung bestehender Projekte 

Finanzierungs- 
ansatz 

 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Es existieren bereits zahlreiche Projekte zur Verbesserung des ÖPNV auf 
kommunaler wie regionaler Ebene. Durch die breit aufgestellte Förderkulisse im 
ÖPNV können viele Maßnahmen mitfinanziert werden.   

Die Themen Tarif und Mobilitätsplattform liegen nicht in der Zuständigkeit der Stadt 
Braunschweig, sondern beim Verkehrsverbund und Regionalverband. Die 
Verwaltung setzt sich dort für die Interessen der Stadt Braunschweig ein. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Hoch 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Hoch Guter ÖPNV schaffen 
Bürgerzufriedenheit 

Einfluss primär bei 
Verkehrsbetrieben 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

THG-Emissionen ÖPNV 

Fahrgastzahlen 

Kundenzufriedenheitsbefragung der 
BSVG (ab 2022 erstmalig dann alle zwei 
Jahre) 

Personenkilometer ÖPNV 

Qualitative Evaluation 

Quellen  Energie- und THG-Bilanz, Studien zu 
Mobilität 

BSVG 
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Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

ISEK 

Mobilitätsentwicklungsplan (in Aufstellung) 

P+R-Konzept (in Aufstellung) 

Elektrobusstrategie der BSVG (in Umsetzung) 

ÖPNV-Bevorrechtigungsprogramm  

Tarifstrukturreform (Zuständigkeit Verkehrsverbund/Regionalverband in 
Vorbereitung) 

Stadtbahnausbau (https://www.stadt-bahn-plus.de/) 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Deutsches Institut für Urbanistik, Jürgen Gies: Verkehrswende nicht ohne attraktiven 
ÖPNV, Difu Impulse, 2020 

Baden-Würtemberg: Mobilitätspass erleichtert Zugang zum ÖPNV, 2020: 
Verschiedene Gutachten unter: https://vm.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/mobilitaetspass-
erleichtert-zugang-zum-oepnv/ 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

4.4 Stärkung des nicht-motorisierten Verkehrs 

Handlungsfeld 4 | Mobilität 

Dazu gehören 4.4.1 Stärkung des Radverkehrs 

4.4.2 Stärkung des Fußverkehrs 

4.4.3 Verbesserung der Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

V03 bis V10 A 3.1, A 3.2 F4F 

Kurzbeschreibung Der Anteil des nicht motorisierten Verkehrs am Umweltverbund (ÖPNV, Fahrrad, 
Fußverkehr = NMIV) soll in den nächsten Jahren weiter gestärkt und ausgebaut 
werden. Hier wird daher als übergeordnetes Ziel eine Attraktivitätssteigerung 
umweltfreundlicher Verkehrsmittel durch eine Förderung inter- und multimodaler 
Angebote angestrebt. Dazu zählen für den Radverkehr weitere Optimierungen im 
Bereich Infrastruktur (z.B. für den fließenden als auch ruhenden Radverkehr) und 
ebenso eine Förderung des Fahrradklimas (z.B. durch öffentlichkeitswirksame 
Kampagnen). Auf Basis der Berücksichtigung dieser beiden Ebenen gilt es, die 
Personen darin zu bestärken, die das Fahrrad bereits häufig nutzen als auch 
diejenigen Personen zu motivieren, die bislang selten oder gar nicht zur 
Fahrradnutzung tendieren. Der beschlossene Ziel- und Maßnahmenkatalog 
„Radverkehr in Braunschweig“ enthält sowohl für den Bereich Infrastruktur als auch 
Fahrradklima ein Portfolio an entsprechenden Maßnahmen.  

Verlagerungseffekte in Richtung Fußverkehr können erfolgreich sein, wenn es 
gelingt im Sinne einer Stadt der kurzen Wege diesen Anteil zu stärken. Im Sinne 
einer Attraktivitätssteigerung des Fußverkehrs sollte grundsätzlich ein 
Fußverkehrskonzept für Braunschweig entwickelt werden. Dieses kann die 
Voraussetzungen für ein Mehr an Sicherheit und Komfort für die  Zufußgehenden 
schaffen.   

Neben Ausbau und Optimierung der Infrastruktur spielt auch die Integration von 
Sharing-Angeboten (inkl. Vorhalten von ausreichenden Flächen in geeigneter Lage), 
wie z.B. eines öffentlichen Fahrradverleihsystems sowie von Leihoptionen für 
Lastenfahrräder und –pedelecs und deren Vernetzung mit anderen Verkehrsmitteln 
eine Rolle. Damit kann das Angebot des nicht-motorisierten Verkehrs noch breiter 
und für die Nutzer*innen flexibler aufgestellt werden. Ferner ist das Budget für die 
kontinuierliche Förderung des Radverkehrs auszubauen.   

Ratsbeschluss Ziele- und Maßnahmenkatalog „Radverkehr in Braunschweig“ ist 
umzusetzen. 

Radschnellverbindungen BS-WF, BS-WOB, BS-SZ aufnehmen. 

Zur Stärkung des Fuß- und Radverkehrs sind Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit 
durch z. B. gute Führungen des NMIV an Knotenpunkten, Berücksichtigung von Flä-
chenbedarfen (Inklusion) oder Aufstellflächen an LSA zu verbessern. 

Zuständige OE FB 66 Tiefbau und Verkehr 
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Ziele bis 

 Im Mobilitätsentwicklungsplan genauer zu definieren. Das Budget von ins-
gesamt 3 Mio. Tonnen CO2 darf nicht überschritten werden. Die Gesamt-
heit der Maßnahmen 4 sowie Querschnittsthemen wie z.B. der Bauland-
entwicklung zahlen auf die Zielerreichung ein. 

2025 Priorisierung der Maßnahmen des MEP für Fuß- und Radverkehr 

2030 Umsetzung Ziel- und Maßnahmenkatalog 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 68 Umwelt (bzw. 
Organisationseinheit Klimaschutz) 

Vereine, Verbände, Regionalverband 

Zielgruppe alle 

Nächste Schritte → Maßnahmen des Ziele- und Maßnahmenkatalogs umsetzen 

→ Attraktivitätssteigerung Fußverkehr 

Finanzierungs- 
ansatz 

Über Aufgabenträger, Infrastrukturfinanzierung, Förderprogramme 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Enge Abstimmung und Weiterentwicklung im Rahmen des 
Mobilitätsentwicklungsplans 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Hoch 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Mittel bis hoch Schafft Zufriedenheit bei 
Radfahrenden und 
Fußgehenden 

Hoher 
Gestaltungsfreiraum 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Modal Split, THG-Emissionen aus 
Verkehr 

Qualitative Evaluation 

Quellen  Energie- und THG-Bilanz, Studien zu 
Mobilität 

 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Ratsbeschluss Ziele- und Maßnahmenkatalog „Radverkehr in Braunschweig“ 

Regionales Radverkehrskonzept 

Planungen der Radschnellwegeverbindungen 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Radverkehrskonzept des Landes Niedersachsen  

NRVP 3.0  

https://www.regionalverband-braunschweig.de/radverkehr/ 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 3 

4.5 Förderung von klimafreundlichen Wirtschafts- und Logistikverkeh-
ren 

Handlungsfeld 4 | Mobilität 

Dazu gehören 4.5.1 Förderung von emissionsarmen Güterverkehren (Schwerlastverkehr) 

4.5.2 Förderung von emissionsarmen Lieferverkehren (KEP) 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

 A 6.2  

Kurzbeschreibung Online-Handel und Versand boomen, mittlerweile gibt es ein erhebliches 
innerstädtisches Verkehrsaufkommen in Folge von privaten und gewerblichen 
Zulieferungen. Nicht selten werden bestellte Waren zudem retourniert. 
Maßnahmen und Handlungsziele zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen in der 
Logistik und Zulieferung sollen daher entwickelt werden. Dabei sind emissionsarme 
Logistik-Möglichkeiten in bestehenden und künftigen Quartieren mit zu 
berücksichtigen (Mobility-Hubs). Ferner sind Ansätze für Fahrzeuge (Vorrang für 
kleine Fahrzeuge, Cargo-Bikes, Pick-Up-Points) und klimafreundliche Zustellung 
(MIV-freie Kurier-, Express-, und Post-Dienste) (KEP) sowie sonstige Lieferdienste, 
eine Verbesserung der Logistik sowie auch Informationen zu Änderungen von 
Käufer*innen- und Verkäufer*innenverhalten möglich.  

Zukünftige Optionen sind LKW-Leitsysteme und alternative LKW-Antriebe 

Güterverkehre sind nach Möglichkeit auf die Schiene zu verlagern und die Stadt 
unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten planerisch diesen Umstieg. 

Zuständige OE BS|Zukunft GmbH  

FB 66 Tiefbau und Verkehr 

Ziele bis 

 Im Mobilitätsentwicklungsplan genauer zu definieren. Das Budget von ins-
gesamt 3 Mio. Tonnen CO2 darf nicht überschritten werden. Die Gesamt-
heit der Maßnahmen 4 sowie Querschnittsthemen wie z.B. der Bauland-
entwicklung zahlen auf die Zielerreichung ein. 

2025  

2030  

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 61 Stadtplanung und Geoinformation 

FB 68 Umwelt (Organisationseinheit 
Klimaschutz) 

Anbieter und Dienstleister, 
Regionalverband Großraum 
Braunschweig 

Zielgruppe Anbieter*innen und Kund*innen 
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Nächste Schritte → Forum mit Anbieter*innen und Dienstleistenden 

→ Mobility-Hubs zur Reduzierung von Lieferdienstverkehr, Lastenräder 

→ Umsetzung der Mobilitäts- und Logistikstudie Innenstadt 

→ Potentialstudie Güterverkehr auf der Schiene (Regionalverband) 

Finanzierungs- 
ansatz 

Private Investor*innen, Public-Private-Partnerships,NKI fördert Gewerbetreibende 
aus Handel, Handwerk und Logistik bei der Anschaffung von E-Lastenfahrrädern 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Stärkung der Effizienz 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Mittel, teilweise unklar  
(z. B. Präsenz- vs. 
Versandhandel) 

Mittel Eher geringer 
Gestaltungsfreiraum  

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

THG-Emissionen aus Kurier-Express-
Paket-Dienstleistungen, Anzahl der 
emissionsarmen Antriebe 

 

Quellen  Studien, Erhebungen  

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Förderung von Lastenrädern für gewerbliche Nutzung (Drs. 20-13573) 

Mobilitäts- und Logistikstudie Innenstadt (BS|Zukunft) 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: Gesamtkonzept 
klimafreundliche Nutzfahrzeuge, 2020 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

5.1 Schaffung eines Nachhaltigkeitszentrums 

Handlungsfeld 5 | Klimafreundlicher Alltag 

Dazu gehört Finanzielle und organisatorische Unterstützung 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % 
Klimaschutz 

Sonstiges 

I03, I10 C 1.1 F4F 

Kurzbeschreibung Der Einflussbereich der Stadtverwaltung auf eine nachhaltige Lebensweise ist 
begrenzt. Umso wichtiger sind starke lokale Initiativen und eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und den Initiativen als relevante 
Multiplikatoren in die Stadtgesellschaft. Das Klimaschutzmanagement pflegt den 
regen Austausch mit wichtigen Multiplikatoren. Durch Aufbau und Pflege 
dauerhafter Strukturen und eine bessere Zusammenarbeit zwischen Politik, 
Verwaltung und Zivilgesellschaft lassen sich die Effekte für eine nachhaltige 
Entwicklung vor Ort steigern. 

Lokale Initiativen und Aktivitäten, die sich mit nachhaltiger Lebensweise, Umwelt- 
und Klimaschutz beschäftigen, werden durch die Bereitstellung finanzieller Mittel 
und technischer Infrastruktur unterstützt. Durch Schaffung eines selbstverwalteten 
Nachhaltigkeitszentrums in zentraler Lage als gemeinsamen Treff- und 
Veranstaltungsort wird dem zivilgesellschaftlichen Engagament Raum gegeben. 
Durch die erleichterte Zusammenarbeit verschiedener Institutionen können mehr 
Fördergelder in die Region geholt werden. 

Zuständige OE FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Ziele bis 2022 - 2025 Haushaltsmittel einstellen, konzeptionelle Planung und Realisierung 
des Nachhaltigkeitszentrums 

/  

/  

2030 Das Nachhaltigkeitszentrum hat sich als Anlaufstelle und 
Beratungszentrum für alle Fragen rund um Klima- und Umweltschutz 
etabliert und ist dauerhaft finanziert 

Mitarbeit durch  intern  extern  

FB 50 Soziales und Gesundheit, FB 51 
Kinder, Jugend und Familie, FB 40 
Schule, FB 41 Kultur und Wissenschaft, 
Ref. 0660 Stadtentwässerung und 
Abfallwirtschaft 

Suniversum, Umweltverbände, 
Bürgerinitiativen, Vereine, GTAS/TU 
Braunschweig, Bildungsträger, u. a. 
Regionale Energie- und 
Klimaschutzagentur (reka) e.V., 
Transition Town Braunschweig, 
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Gebäudeeigentümer*innen, 
Schüler*innen  

Zielgruppe Lokale Initiativen, Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche 

Nächste Schritte → Entwicklung eines entsprechenden Prozessdesigns 

→ Erkundung/Sicherung eines entsprechenden Gebäudes 

→ Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes für das Nachhaltigkeitszentrum 
(thematisch, organisatorisch, räumlich) durch Beteiligung der Zielgruppen 

→ Identifikation einer geeigneten Trägerstruktur bzw. einer*s Träger*in 

→ Schaffung einer Organisations- und Verwaltungsstruktur sowie Absicherung der 
finanziellen Ausstattung für ein Nachhaltigkeitszentrum in zentraler Lage 

→ Stadt prüft, welche Förderprogramme dafür genutzt werden können (Land / 
Bund / EU) 

→ Gründung eines Nachhaltigkeitszentrums bzw. einer Pioniernutzung ggf. im 
Rahmen einer Testphase, verteilt auf mehrere Orte/Leerstände des Zentrums  

→ Aufnahme von interessierten Umwelt- und Klimainitiativen. 

→ Marketing / Öffentlichkeitsarbeit zu den Aktivitäten des Nachhaltigkeitszentrums 

Ideen und 
Anregungen 

Einrichtung eines begleitenden Bürger*innenbeirates zur inhaltlichen 
Weiterentwicklung des Zentrums. 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Finden und dauerhaftes Sichern eines geeigneten Gebäudes, Schaffen einer 
tragfähigen und kostendeckenden Struktur, Einbindung des Ehrenamtes 

Relevanz für THG-
Minderung und 
Klimaschutz 

Konsumbedingte THG-Emissionen machen in der Regel mehr als die Hälfte der 
persönlichen THG-Emissionen aus, obgleich sie auf gesamtstädtischer Ebene 
bestenfalls näherungsweise bestimmt werden können. Ein Ort für entsprechende 
Wissensvermittlung und Aktivierung hilft, dieses große Potential zu erschließen. 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeits-
wirksamkeit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Effekte durch Angebote 
des 
Nachhaltigkeitszentrums 
können auf persönlicher 
Ebene bestimmt werden. 

lokale und regionale 
Anerkennung des 
zivilgesellschaftlichen 
Engagements 

Die Stadt kann eine 
initiierende Funktion 
übernehmen. 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

/ Anzahl umgesetzter Projekte/Aktivitäten 

Quellen  / / 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Das SUNIVERSUM ist ein offenes Netzwerk für Klimaschutz und Suffizienz im 
Großraum Braunschweig. Von hier und aus verschiedenen weiteren Richtungen kam 
der Wunsch nach einem gemeinsamen Ort. 
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Best Practice, 
Links, Hinweise 

Netzwerk für das gute Leben, Klimaschutz und Suffizienz im Großraum Braunschweig 
(https://suniversum.de/) 

Informations- und Vernetzungsplattform für Umwelt-, Klima-, und Naturschutz-
Aktivitäten in Braunschweig (https://www.umweltmap.de/) 

„Unperfekthaus“ in Essen 
(https://www.mitreden.braunschweig.de/dialoge/ideenplattform#ein-
unperfekthaus-fuer-braunschweig) 

„Haus der Statistik“ in Berlin  
(https://hausderstatistik.org/) 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 2 

5.2 Kampagnen und Aktionen zur Bewusstseinsbildung für einen klima-
freundlichen Alltag 

Handlungsfeld 5 | Klimafreundlicher Alltag 

Dazu gehört  

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

A11 - A14, I03 C 1.2, C 1.3, C 1.4 F4F 

Kurzbeschreibung Das Ziel ist es, bei den Bürger*innen kontinuierlich ein Bewusstsein für das eigene 
Handeln und die Verhaltensänderung hin zu mehr Klimaschutz in allen Bereichen 
(Mobilität, Wohnen, Ernährung, Abfallvermeidung) zu schaffen. Dafür setzt die Stadt 
Braunschweig zielgruppengerichtete Informations- und Motivationsangebote (z. B. 
als Kampagnen und Aktionen) fort. Diese sollen zum einen eine direkte Ansprache 
der Bürger*innen zu Klima- und Energiethemen beinhalten als auch langfristig das 
Bewusstsein stärken, damit klimarelevante Verhaltensänderungen stattfinden. Um 
die vielfältigen Angebote und Informationen zu bündeln, soll eine Anlaufstelle 
eingerichtet werden (z. B. Koordinierungsstelle Servicebüro KlimaBILDUNG, im 
Nachhaltigkeitszentrum Maßnahme 5.1 oder als Online-Plattform). 

Zuständige OE FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Ziele bis 

  

2025 Es gibt mindestens 20 Lehrkräfte , die in Teil- oder Vollzeit Bildungsmodule 
zu den Bereichen Energie & Wohnen, Mobilität & Freizeit, Ernährung & 
Gesundheit, Konsum & Leben sowie Natur & Umwelt durchführen. 
Kursangebot steht dauerhaft zu einem bezahlbaren Preis zur Verfügung 

zusätzlich 4 Selbstversorgungsprojekte/-initiativen 

2030 Es gibt mindestens 50 Lehrkräfte , die in Teil- oder Vollzeit Bildungsmodule 
zu den Bereichen Energie & Wohnen, Mobilität & Freizeit, Ernährung & 
Gesundheit, Konsum & Leben sowie Natur & Umwelt durchführen. 
X Kampagnen/Aktionen pro Jahr 

zusätzlich 10 Selbstversorgungsprojekte/-initiativen  

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 51 Kinder, Jugend und Familie, FB 40 
Schule, FB 41 Kultur und Wissenschaft 
(Initiative Culture for Future), FB 66, Ref. 
0660 Stadtentwässerung und 
Abfallwirtschaft 

Umweltverbände, Bürgerinitiativen, 
Vereine, Bildungsträger, Braunschweig 
Stadtmarketing GmbH, Regionale 
Energie- und Klimaschutzagentur (reka) 
e.V. 

Zielgruppe Bürger*innen 
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Nächste Schritte 
→ Aktualisierung und Koordination bestehender Angebote 

→ Erweiterung um fehlende Bereiche und fehlende Angebote für bestimmte 
Zielgruppen 

→ Einbindung und enge Kooperation der Initiative „Culture for Future“  

→ Anlaufstelle für Interessierte schaffen (Transparenz über Aktivitäten) 

→ Verknüpfung und Koordination Schnittstelle Öffentlichkeitsarbeit ALBA mit 
Klimaschutzprojekten/Klimaschutzkoordination und Förderung von 
abfallwirtschaftlichen Maßnahmen mit Klimaschutzbezug 

→ Schaffung einer Koordinierungsstelle (Servicebüro „Klimabildung“), die im 
Nachhaltigkeitszentrum (Maßnahme 5.1) verortet werden könnte 

→ Marketing / Öffentlichkeitsarbeit für Bildungsangebote  

→ Schulungen von Multiplikator*innen und Lehrkräften  

→ Aufbau und Unterstützung von Sharing-Initiativen 

→ Aufbau eines Ernährungsrates 

Finanzierungs- 
ansatz 

Ansätze über Förderprogramme auf Bundesebene (Nationale Klimaschutzinitiative) 
oder Umweltstiftungen, Teilnehmendengebühren  

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Hohe Personalkosten, dadurch hohe Teilnehmendengebühren, die durch 
Förderungen, Zuschüsse oder Spenden gesenkt werden müssen /können. 
Übertragbarkeit auf andere Regionen. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Indirekte Emissionen, jedoch überwiegend außerhalb der Stadt Braunschweig, Sen-
kung der Emissionen aus Ernährung und Konsum 

Auch wenn die THG-Emissionen für Nahrungsmittel oder andere Güter und Dienst-
leistungen, die außerhalb der Region hergestellt, gekauft oder in Anspruch genom-
men werden, dort entstehen, können die Punkte eines nachhaltigen Konsums auf lo-
kaler und regionaler Ebene adressiert und beeinflusst werden. 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Nicht quantifizierbar Durch viele Akteure ggf. 
hoch 

Bewusstseinsbildung für 
nachhaltigen Konsum auf 
lokaler und regionaler 
Ebene 

Als Initiatorin hoch, sonst 
eher begrenzt 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Menge Restabfall pro Kopf, Anteil Modal 
Split, Anteil lokaler Produkte am 
Wareneinkauf, Anteil ökologischer 
Produkte am Wareneinkauf 

Anzahl der Projekte, Anzahl der 
Initiativen, Anzahl der Teilnehmenden 

Quellen  Erhebungen Dokumentationen, Befragungen 
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Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Nachhaltigkeitskampagne mehr < weniger („Konsumgespräche“, „BS|Hochbeet“, 
„KlimaGarten“), 

Klimasparbuch 

Braunschweiger Klimaschutzpreis 

mundraub-Touren 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Emissionsfreie Lieferlogistik (https://www.kiezkaufhaus.de/) 

Informations- und Vernetzungsplattform für Umwelt-, Klima-, und Naturschutz-Akti-
vitäten in Braunschweig (https://www.umweltmap.de/) 

„Kiezkaufhaus“ z. B. in Wiesbaden (https://www.kiezkaufhaus.de/)"Essbare" Stadt, 
Ernährungsrat, Informationen zu CO2-Fußabdrücken von Produkten 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 2 

5.3 Stärkung der Klimaschutzmaßnahmen an Schulen und Kitas 

Handlungsfeld 5 | Klimafreundlicher Alltag 

Dazu gehört  

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

A04, A11, A12, A18, I13, 
I14, I16, I17 

C 2.1. C 2.2, C 2.3, C 2.4  

Kurzbeschreibung Klimaschutzbildung versteht sich als Element einer Bildung zur nachhaltigen 
Entwicklung, die Menschen zu einem zukunftsfähigen Denken und Handeln 
befähigen soll. Die Stadt Braunschweig möchte noch stärker als bisher 
Bildungsarbeit mit dem Fokus Klimaschutz und Nachhaltigkeit bereits im 
Kindergartenalltag und Grundschulbereich verankern. Zudem erfolgt eine verstärkte 
Unterstützung in der Bildungsarbeit an den weiterführenden Schulen, sodass 
Schüler*innen die Zusammenhänge kennen und verstehen lernen. Es werden 
Aktivitäten in Kooperation mit vorschulischen, schulischen sowie außerschulischen 
Bildungseinrichtungen angestrebt. Auch Akteure der beruflichen und lebenslangen 
Bildung werden eingebunden.  

Zuständige OE FB 68 (Organisationseinheit Klimaschutz)  

Ziele bis 2025 Eine Maßnahme und ein Bildungsangebot an jeder städtischen Schule 

2030 Jährliche Maßnahmen und Bildungsangebote an jeder städtischen 
Schule 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 51 Kinder, Jugend und Familie, FB 41 
Kultur und Wissenschaft (Mitarbeit über 
städtische Musikschule), FB 40 Schule, 
FB 65 Hochbau und 
Gebäudemanagement (Energieberatung, 
technische Umsetzung von Maßnahmen) 

Umweltverbände, Bürgerinitiativen, 
Vereine, Bildungsträger, Schulen und 
Kitas, u. a. Regionale Energie- und 
KlimaschutzAgentur e.V. (reka) 

Zielgruppe Kinder und Jugendliche 

Nächste Schritte → Bündelung und Austausch vorhandener Aktivitäten und Informationen in einer 
Koordinierungsstelle (ggf. auch im Servicebüro „Klimabildung“, siehe 5.2) 

→ Hinweis auf und Unterstützung von Multiplikator*innenschulungen für 
Lehrer*innen und externes Lehrpersonal, das die Schulen buchen können, 
Aufbau eines entsprechenden Pools für Lehrpersonal im Bereich Klimabildung  

→ Erstellung einer Strategie zur langfristigen Verankerung der Themen Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit im Schulbereich (u. a. durch dauerhafte Partnerschaften, 
Schüler*innenfirmen) 

TOP 21

262 von 308 in Zusammenstellung



 

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 139 
 

→ jährliche Klimaschutzwochen an Schulen (Initiativen, Bereitstellung von 
Materialien, Vernetzung mit TU / Kommunalpolitik) 

→ Förderung der Teilnahme an Klimaschutzwettbewerben 

→ Umsetzung konkreter Projekte gemeinsam mit Schüler*innen: Solarenergie auf 
Schuldächern, Energiesparmodell, Kantine, Parkplätze etc. 

→ Öffentlichkeitswirksame Darstellung der Aktivitäten und Erfolge, z. B. zur 
Zertifizierung „Faire Schule“ 

→ Bewerbung klimaschutzrelevanter Berufe an allen Schul- und Hochschulformen 
(Berufsinformationsmessen, Praktikumsangebote, Veranstaltungen) 

→ Sicherung von „Projektlöwe“, „Umwelt“- und „Abfallfuchs“ beim FB 40 und 
dessen stärkere Bewerbung an den Schulen. 

Ideen und Anre-
gungen 

Energiesparmodell für Schulen 

Schulgarten als Lernort 

Finanzierungs- 
ansatz 

Förderung im Rahmen der Kommunalrichtlinie (NKI):  
Einführung von Energiesparmodellen, Starterpaket für Energiesparmodelle 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Nur bedingt beeinflussbar, da Schule und Bildung Aufgaben des Landes 
Niedersachsen sind 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist ein zentraler Baustein für eine Ausei-
nandersetzung mit dem Thema Klimaschutz, Partizipation und einen gesellschaftli-
chen Diskurs. Das theoretische THG-Minderungspotential ist groß. 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Effekte lassen sich auf lo-
kaler Ebene kaum bestim-
men. 

Bewusstseinsbildung Die Stadt kann eigene Pro-
jekte initiieren und ex-
terne Projekte bewerben  

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Teilnehmende Mediale Berichterstattung 

Quellen    

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Braunschweiger Klimaschutzpreis, Kategorie Kinder und Jugendliche 
Umwelt-Wettbewerb für alle Braunschweiger Schulen (Projektlöwe, Energiefuchs, 
Abfallfuchs) 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), (https://www.rlsb.de/bu/schulen/schul-
entwicklung/bne/fb-bne) 

Lernstandort BNE: Grüne Schule Braunschweig im Botanischen Garten der TU Braun-
schweig (Flößerhaus) 

Energiesparmodelle an Schulen (www.fifty-fifty.eu/) 

Klimaschutz in Kindergärten und Grundschulen: Projekt „Kindermeilen“ 
(http://www.kindermeilen.de/, www.zu-fuss-zur-schule.de/) 
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Einführung eines Klimaführerscheins für Grundschulen nach dem Beispiel von 
"Bonny und Bo", (https://www.bonni-und-bo.de/klimafuehrerschein.html) 

www.bundjugend-niedersachsen.de/projekt/klasse-klima/ 

Klimaschutz und Energieagentur Niedersachsen:  
www.klimaschutz-niedersachsen.de/themen/klimabildung/index.php#Kitafortbil-
dungen 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 3 

5.4 Stärkung von nachhaltigem Alltag und Konsum im Quartier 

Handlungsfeld 5 | Klimafreundlicher Alltag 

Dazu gehört  

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

   

Kurzbeschreibung Die Förderung von klimafreundlichem Alltag ist neben der Ansprache von 
Einzelpersonen und Familien besonders dann erfolgreich, wenn man lokalwirksame 
und gemeinschaftsfördernde Bezugsebenen, wie z. B. Mehrfamilienhäuser, 
Wohnblöcke, Wohnprojekte, Siedlungen oder Quartiere einbindet. Die Stadt 
Braunschweig möchte daher mit regionalen Wohnungsbaugesellschaften oder 
Quartieren diejenigen Aktivitäten eines nachhaltigen Alltags entwickeln, die über 
Gebäude und Energieversorgung hinausgehen. Hier stehen Aspekte wie Ernährung, 
nachhaltiger Einkauf und Konsum, klimagerechte Mobilität, 
generationsübergreifende und inklusive Aktivitäten sowie Kreislaufwirtschaft im 
Fokus.  

Die hier beschriebenen Maßnahmen sollen auch mit den angestrebten energeti-
schen Quartierskonzepten verbunden werden. 

Zuständige OE FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Ziele bis 2025 Kampagnen und Initiierung von Projekten zu nachhaltigem Alltag und 
Konsum in 3 Quartieren   

 

2030 Kampagnen und Initiierung von Projekten zu nachhaltigem Alltag und 
Konsum in 10 Quartieren  

 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 50 Soziales und Gesundheit, FB 51 
Kinder, Jugend und Familie, FB 40 
Schule, FB 41 Kultur und Wissenschaft 

Umweltverbände, Bürgerinitiativen, 
Vereine, Bildungsträger, Schulen und 
Kitas 

Zielgruppe Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger, private Bauherren 

Nächste Schritte → Etablierung eines/r Stadtteilklimaschützer*in (bspw. im Rahmen des 
Quartiersmanagements) 

Ideen und Anre-
gungen 

ÖPNV/Radverkehr mitdenken, Entsiegelung/Begrünung, vertikale Gärten, , 
Gemeinschaftsgärten, Wasserbewirtschaftung, Gemeinsinn stärken, neue Lebens-
formen, lokale und private Sharing-Angebote (Auto, Räder, Werkzeug etc.), 
Tauschangebote (z. B. Kleidertausch, Pflanzentausch), CO2-Spar-Aktionen 
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Finanzierungsan-
satz 

Über Förderprogramme, ansässige Unternehmen, Wohnungsbaugesellschaften, 
Städtische und Regionale Fördermittel 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Messbarkeit schwierig 

Relevanz für THG-
Minderung und Kli-
maschutz 

Hohes Potential zur Reduzierung individueller THG-Emissionen 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Hoch Hoch Mittel 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Anzahl Projekte, Anzahl Teilnehmer*in-
nen 

Berichterstattung 

Quellen    

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

IKSK 2.0 Bezug zu Maßnahme 2.2 Sanierung – Klimaquartiere Bestand 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

In Maßnahme 2.1 (Alle Entwicklungen im Bestand und Neubau als "Klimaquartiere") 
Berücksichtigung der energetischen Aspekte. 

Projekt in Karlsruher Oststadt treibt die Kultur der Nachhaltigkeit Klimaschutz im All-
tag voran: https://www.klimaschutzgemeinsamwagen.de/, https://www.quartierzu-
kunft.de/  

CO2-Sparen als Online-Plattform in Quartier: 

https://selbstexperimente.de/ 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 1 

6.1 Planung und Entwicklung von klimafreundlichen und nachhaltigen 
Gewerbegebieten 

Handlungsfeld 6 | Wirtschaft und Wissenschaft 

Dazu gehören 2.1 Alle Entwicklungen in Planung und Neubau klimagerecht umsetzen 

2.2 Durchführung von energetischer Sanierung im Bestand 

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

E04 B 2.5  

Kurzbeschreibung Klimafreundliche Gewerbegebiete zeichnen sich durch eine besonders hohe 
Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien, aber auch durch ein 
synergieorientiertes Stoffstrom- und Abfallmanagement aus. Ferner umfassen 
nachhaltige Planungen auch eine stärkere Nutzungsmischung, Entwicklung von 
Nahwärmenetzen sowie die Berücksichtigung klimafreundlicher Mobilität (ÖPNV-
Anbindung, Radverkehr, E-Mobilität). Im Sinne einer integrierten und nachhaltigen 
Stadtentwicklung ist die (energetische, stoffliche und nachhaltige) Optimierung 
bestehender Gewerbegebiete anzustreben sowie die Gewerbeflächen in der 
Innenstadt klimafreundlicher zu gestalten. Bei der Entwicklung neuer 
Gewerbeflächen ist der Aspekt der Klimafreundlichkeit/Nachhaltigkeit gemäß der 
Leitlinie klimagerechte Bauleitplanung von Anfang an zu berücksichtigen. 
Klimafreundliche Gewerbegebiete umfassen auch einen klimafreundlichen 
Güterverkehr sowie weitere relevante Infrastrukturen (Prozesswärme, Wasserstoff) 
zur THG-Reduktion.  

Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung gewerblicher Bauflächen soll in der 
Stadt Braunschweig verbessert werden, insbesondere auch bei Bestandsflächen. 
Aufgrund der Knappheit von Gewerbe- und Industrieflächen im Stadtgebiet werden 
die Nachverdichtung und Innenentwicklung sowie Revitalisierung prioritär verfolgt. 
Ergänzend sollen interkommunale Entwicklungen geprüft werden. Kurze Verfahren, 
nachhaltiges Gewerbeflächenmanagement, bedarfsoffene Festsetzungen in der An-
gebotsplanung sowie Funktionsmischungen bei Quartiersentwicklungen werden an-
gestrebt.  

So kurze Verfahren wie möglich bei gewerblichen Planungen dienen dazu, weitest-
gehende Planungssicherheit für Unternehmen zu gewährleisten. Diese sind mitent-
scheidend für die Standortentscheidung von Unternehmen bei geplanten An- und 
Umsiedlungen und dienen damit schlussendlich auch der dauerhaften Wettbe-
werbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Braunschweig.  

Kurze Verfahren, nachhaltiges Gewerbeflächenmanagement, bedarfsoffene Festset-
zungen in der Angebotsplanung sowie Funktionsmischungen bei Quartiersentwick-
lungen werden angestrebt. So kurze Verfahren wie möglich bei gewerblichen Pla-
nungen dienen dazu, weitest gehende Planungssicherheit für Unternehmen zu ge-
währleisten. Diese sind mitentscheidend für die Standortentscheidung von Unter-
nehmen bei geplanten An- und Umsiedlungen und dienen damit schlussendlich auch 
der dauerhaften Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Braunschweig. 
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Nachhaltiges Gewerbeflächenmanagement kann durch Stärkung der Bestandsent-
wicklung mit Nachverdichtung erreicht werden. Insbesondere Erweiterungsvorha-
ben sollten am Unternehmensstandort realisiert werden, um so den Flächenver-
brauch insgesamt zu reduzieren.  

Brachliegende Sonderbauflächen für nicht zentrenrelevanten Einzelhandel, die ent-
sprechend dem Zentrenkonzept Einzelhandel außerhalb von Entwicklungsstandor-
ten liegen, sollen vornehmlich in Gewerbeflächen umgewidmet werden. 

Eine allgemeine Förderung von Funktionsmischungen innerhalb von Stadtquartieren 
durch den Bau sowie die Planung von z. B. Gewerbehöfen wird angestrebt. 

Zuständige OE FB 61 Stadtplanung und Geoinformation 

FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz) 

Ziele bis 

  

2025 Machbarkeitsstudie für bestehende Gewerbegebiete, Auswahl eines 
geeigneten Gewerbegebietes und Gründung einer Standortinitiative 
(Modellprojekt) 

2030 Nachhaltige Weiterentwicklung aller bestehenden und neuen 
Gewerbegebiete 

Mitarbeit durch  intern  extern 

Braunschweig Zukunft GmbH,  

FB 61 Stadtplanung und Geoinformation 

FB 66 Tiefbau und Verkehr 

 

BS|ENERGY, ALBA Braunschweig GmbH, 
Stadtentwässerung Braunschweig GmbH 
(SE|BS), IHK Braunschweig, 
Handwerkskammer Braunschweig-
Lüneburg-Stade, RGB  

Zielgruppe Unternehmen und Eigentümer*innen in Gewerbegebieten 

Nächste Schritte → Machbarkeitsstudie: Prüfung bestehender Gewerbegebiete hinsichtlich ihres 
Entwicklungspotentials (vgl. energetischer Quartiersansatz), Definition eines 
nachhaltigen Gewerbegebietes, Standortanalyse, Ergebnis: Handlungsrahmen 
für die Entwicklung nachhaltiger Gewerbegebiete 

→ Einrichtung eines Quartiersbüros: Standort- und Klimaschutzmanagement für 
mind. 5 Jahre (Flächen- und Leerstandsmanagement, Verbesserung des 
Standortimages, Bündelung von Beratungs- und Fördermöglichkeiten, 
effizientere Ressourcennutzung) 

→ Erstellung eines Energiekonzeptes zur Identifizierung von Synergien zwischen 
den Unternehmen (z. B. Photovoltaikanlagen, Abwärmenutzung, gemeinsame 
Wärmeversorgung) 

→ Analyse und Beratungsleistung für Unternehmer und Eigentümer vor Ort 

→ Potentialstudie für klimafreundlichen Güter- und Personenverkehr 

→ Analyse regulatorischer Hemmnisse 
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Finanzierungs- 
ansatz 

Gebietsfonds 

Mittelfristig Komplementärfinanzierung von Seiten der Eigentümer bzw. 
Unternehmen (u. a. auch Kostenreduktion für die Unternehmen durch effizientes 
Energiemanagement) 

Private Investitionen 

Nationale Fördermittel (Konzeption, Personal) 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Struktur möglicher Zielgebiete sollten im Vorfeld genau analysiert werden. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Steigerung der Energieeffizienz 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Quantifizierung erst nach 
Erstellung Energiekonzept 
möglich 

Höhere 
Aufenthaltsqualität 

Imagegewinn des 
Standortes 

Steuernde Funktion durch 
Stadtplanung möglich. Die 
umsetzung hängt von der 
Mitwirkungsbereitschaft 
der 
Bauherrn/Gewerbetreibe
nen ab. Kein Einfluss auf 
Stoffstrom- und 
Abfallmanagement. 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ  

THG-Emissionen aus Wärme, Strom, 
Mobilität, EE-Anteil im Sektor Industrie 
und GHD 

Detailkonzeptionen von 
Gewerbegebieten, 
Nachhaltigkeitsindikatoren 

Quellen  Energie- und THG-Bilanz Studien, Konzepte, Befragungen 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

Machbarkeitsstudie „Entwicklung eines nachhaltigen Gewerbegebietes in Frankfurt 
am Main“ (https://www.stadtplanungsamt-
frankfurt.de/nachhaltiges_gewerbegebiet_12572.html?psid=gognvlue) 

Nachhaltige Weiterentwicklung von Gewerbegebieten: Ergebnisbericht zum 
ExWoSt-Forschungsfeld 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 3 

6.2 Klimaschutz-Bekenntnis der Unternehmen fordern und fördern 

Handlungsfeld 6 | Wirtschaft und Wissenschaft 

Dazu gehört 6.2.1 Klimaschutz-Vereinbarungen, Klimaschutz-Charta 

6.2.2 Beratungsleistungen, Aktivierungs- und Informationsangebote  

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

A16, A14, I10, I15 E 1.1  

Kurzbeschreibung Die Stadt Braunschweig regt an, mit regionalen Unternehmen und Institutionen 
Vereinbarungen über die Umsetzung von langfristigen Klimaschutzstrategien zu 
treffen, die sich an den Zielen der Stadt (Klimaneutralität bis 2030) orientieren. Die 
Unterzeichner (der Vereinbarungen oder einer Klimaschutz-Charta) erklären sich 
bereit, sich aktiv für den Klimaschutz einzusetzen. Durch die Selbstverpflichtung, 
ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren und ihren Energieverbrauch effizienter 
zu gestalten, setzen Unternehmen und Institutionen Signale für Klimaschutz und 
sind damit Vorbild für weitere private Akteure in der Stadt. 

Die Stadt Braunschweig bietet den regionalen Unternehmen konkrete 
Hilfestellungen für mehr Klimaschutz und Energieeffizienz an und weist auf 
Unterstützungsangebote und Fördermöglichkeiten hin. Es werden niederschwellige 
Aktivierungs- und Informationsangebote zu verschiedenen relevanten 
Themengebieten erarbeitet, darunter Finanzierung- und Fördermöglichkeiten, 
effiziente Nutzung von Wärme/Abwärme, Stromeffizienz, Einbindung und Erzeugung 
von erneuerbarem Strom, Ausgestaltung einer klimafreundlichen Mobilität 
(Fuhrparks/Mitarbeiter*-innen/Logistik).  

Zuständige OE Dezernat VI  

BS|Zukunft 

Ziele bis 

  

2025 Klimaschutz-Vereinbarungen mit Unternehmen, die zusammen mindestens 
40 % der THG-Emissionen im Sektor Industrie und GHD (Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen) auf sich vereinen 

2030 Klimaschutz-Vereinbarungen mit Unternehmen die zusammen mindestens 
80 % der THG-Emissionen im Sektor Industrie und GHD (Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen) auf sich vereinen 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 41 Kultur und Wissenschaft (Kontakt 
zur Wissenschaft), Braunschweig 
Stadtmarketing GmbH (Ansprache 
innerstädtische Betriebe) 

Regionale EnergieAgentur e.V. (REA), IHK 
Braunschweig, Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade 

AAI (Arbeitsausschuss Innenstadt) 
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Aktive Unternehmen als Mulitplikatoren 

Zielgruppe Unternehmen, Handwerksbetriebe und Institutionen vor Ort 

Nächste Schritte → Machbarkeitsprüfung von Klimaschutz-Vereinbarungen differenziert nach 
Unternehmensgröße 

→ Sondierungsgespräche mit möglichen Unternehmen, Entwurf der konkreten 
Klimaschutz-Vereinbarungen 

→ Konzeption, Analyse Status Quo und Weiterentwicklung von 
Informationsangeboten für Unternehmen rund um die Themen 
Energieeinsparung und Nachhaltigkeit 

→ öffentlichkeitswirksamer Beitritt zur Klimaschutz-Charta 

→ Beauftragung einer Untersuchung zum bisherigen Umsetzungsstand von 
Maßnahmen zum Klimaschutz bei in BS ansässigen Unternehmen 

Finanzierungs- 
ansatz 

Energieberatung im Mittelstand (für kleine und mittelständische Unternehmen 
KMU) durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAfA 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Die Maßnahme erfordert hohes Engagement und Kooperationsbereitschaft vieler 
Akteure. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Abhängig von den Zielvereinbarungen und auch der Anzahl der Unternehmen. Bis zu 
60 % der Wärme und bis zu 51 % des Strom sowie rund 2.000 Tonnen THG pro Jahr 
könnten eingespart werden. 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Abhängig von den 
Zielvereinbarungen der 
Unternehmen 
(Ausgangsbilanz, jährliche 
Erfassung der 
Treibhausgasemissionen) 

Imagegewinn für 
Unternehmen der 
Klimaschutz-Charta 

Initiatorin 

Indikatoren   Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Erreichte THG-Minderungen Anzahl der umgesetzten Maßnahmen, 
qualitative Einschätzungen 

Quellen  Bilanzen der Unternehmen Veröffentlichungen, Pressemitteilungen 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Die Regionale EnergieAgentur e. V. bietet in Kooperation mit der Klimaschutz- und 
EnergieAgentur Niedersachsen GmbH (KEAN) kostenfreie Impulsberatungen für 
klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) zu den Themen „Solar“ sowie 
„Energie und Materialeffizienz“ an. 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

https://www.regionale-energieagentur.de/unternehmen/impulsberatung-solar/ 

Hessen aktiv: 100 Unternehmen für den Klimaschutz (https://www.hessen-
nachhaltig.de/schwerpunkte-der-nhs.html) 
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Klimabündnis Baden-Württemberg: Klimaschutzvereinbarung zwischen Land und 
klimaengagierten Unternehmen 
(https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/fileadmin/Downloads/Publikationen/Wirt
schaft/Klimaschutz/Klimaschutzvereinbarung-BW_BF_Stand_2020-10-23.pdf) 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 3 

6.3 Etablierung eines Zukunftsforums Klimaschutz 

Handlungsfeld 6 | Wirtschaft und Wissenschaft 

Dazu gehört  

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

 F 4.3  

Kurzbeschreibung Braunschweig besitzt nicht nur einen vielfältigen Branchenmix und international 
agierende Unternehmen mit ZukunftsPotential sondern ist zugleich hoch 
angesehener Forschungs- und Wissenschaftsstandort. Der Innovationsstandort 
zeichnet sich vor allem durch die Verzahnung von verschiedenen Hochtechnologie-
Kernkompetenzen und die gute Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
aus (Technologietransferstelle, Haus der Wissenschaft). Gut etablierte Vernetzungen 
und Austausch sollen jedoch hinsichtlich klimaschutzrelevanter Zukunftsfragen 
erweitert und verstärkt werden. Relevante Forschungen, Methoden, Entwicklungen 
sollen noch konkreter auf ihre Klimaschutzrelevanz diskutiert und ihre Anwendung 
in regionalen Unternehmen vorbereitet werden. Dazu wird ein Zukunftsforum als 
zentraler Anlaufpunkt für interessierte Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Forschung etabliert. Es dient als Plattform für den technologieübergreifenden und 
effizienten Wissenstransfer zwischen den verschiedenen Akteuren in der Stadt 
Braunschweig. Um auch einen öffentlichen Einfluss zu erreichen, sollte dieses Forum 
medial begleitet werden.  

Zuständige OE Dezernat VI  

BS|Zukunft 

Ziele bis 

2022 Aufbau und Start Zukunftsforum 

- 
Etabliertes Forum mit 2 Terminen pro Jahr 

2030 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 41 Kultur und Wissenschaft (Kontakt 
zur Wissenschaft), Braunschweig Zukunft 
GmbH, FB 68 (bzw. Organisationseinheit 
Klimaschutz) 

TU Braunschweig 
(Technologietransferstelle, iTUBS), Haus 
der Wissenschaft Braunschweig GmbH, 
IHK Braunschweig 

Zielgruppe Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung 

Nächste Schritte → Evaluation vorhandener Aktivitäten 

→ Konzeption und Feinplanung, Akquise von Fördergeldern, Sondierungsgespräche 

→ Zusammenführung Initiierung des Zukunftsforums (Andocken an eine 
vorhandene Plattform) 
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→ Etablierung einer Kooperationskultur und intensive Bewerbung des 
Zukunftsforums 

→ Das Zukunftsforum veranstaltet regelmäßig einen Runden Tisch. 

Finanzierungs- 
ansatz 

Beratung von KMU zu Wissens- und Technologietransfer durch die NBank (Land 
Niedersachsen) 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Vorurteile gegenüber den Kooperationspartnern, Geheimhaltungs- und 
Schutzrechtprobleme, mangelnde finanzielle Ressourcen 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Einsatz effizienter Technologien (Senkung Energieverbrauch, Einsatz erneuerbarer 
Energien) 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Nicht quantifizierbar Öffentlicher Diskurs Unterstützung 

Indikatoren  Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

/ Anzahl der Treffen, Anzahl der 
Teilnehmenden, Feedback, 
Pressespiegel, Aktivitäten 

Quellen  / Dokumentation, Befragungen, 
Evaluation, Presse 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Technologietransferstelle der TU Braunschweig: Kommunikations- und 
Dienstleistungsschnittstelle zwischen den Wissenschaftler*innen der TU 
Braunschweig und den Unternehmen aus der Wirtschaft, mit dem Ziel, Innovationen 
und Ergebnisse aus Forschung und Wissenschaft in die Wirtschaft zu tragen 

Innovationsgesellschaft Technische Universität Braunschweig mbH (iTUBS, seit 
2005): Förderung des Wissens- und Technologietransfers von den 
Forschungsinstituten insbesondere in die regionalen Unternehmen; 
TechnologieTransferZentren (TTZ) für gemeinsame Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte, u. a. in den Bereichen Energie- und Ressourceneffizienz, 
Mobilität, Kreislaufwirtschaft 

Haus der Wissenschaft Braunschweig (seit 2007): Förderung des Dialogs zwischen 
Öffentlichkeit, Politik, Wirtschaft und Kultur mit Wissenschaft und Forschung; 
Bildungsauftrag, um Wissenschaft und Forschungserkenntnisse nachvollziehbar zu 
machen und in den öffentlichen Diskurs zu bringen. 

Innovationsforum der BSZ 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

https://www.hausderwissenschaft.org 

https://www.tu-braunschweig.de/technologietransfer 
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Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 2 

6.4 Gründung eines Energieeffizienz-Netzwerkes 

Handlungsfeld 6 | Wirtschaft und Wissenschaft 

Dazu gehört  

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

I15 E 1.3 F4F, REA 

Kurzbeschreibung Die Stadt Braunschweig will regionale Unternehmen dahingehend unterstützen, sich 
zu Energieeffizienz-Netzwerken zusammenzuschließen, um spürbar ihre 
Energiekosten zu senken. Innerhalb von Energieeffizienz-Netzwerken (EEN) arbeiten 
mehrere Unternehmen unterschiedlicher Branchen zusammen, um gemeinsam 
Effizienzverbesserungen zu erzielen. Sie können sich der, von der Deutschen 
Energie-Agentur (dena) koordinierten, bundesweiten Initiative Energieeffizienz-
Netzwerke anschließen. Dabei können Kommunen, Kammern oder EVU als 
Netzwerkträger fungieren. Fachliche Beratungen können z. B. über das BAfA 
gefördert werden. Das primäre Ziel besteht darin, in der Startphase rentable 
EnergieeffizienzPotentiale zu identifizieren, die während der Laufzeit umgesetzt 
werden. Identifizierung und Akquise von Förderungen, Erfahrungsaustausch und das 
Schaffen von Synergien sind weitere Vorteile. Gemeinsam finanzierte Energiemana-
ger*innen können die Netzwerke unterstützen. 

Zuständige OE FB 68 Umwelt (Organisationseinheit Klimaschutz)  

Braunschweig Zukunft GmbH 

Ziele bis 

  

2025 30 Unternehmen in regionalen Netzwerken 

2030  75 Unternehmen in regionalen Netzwerken 

Mitarbeit durch  intern  extern 

 Regionale EnergieAgentur e.V. (REA), IHK 
Braunschweig, Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade, 
Energieberater 

Zielgruppe Regionale KMU 

Nächste Schritte → Netzwerkgründung 

→ Initiierung durch Netzwerkträger (z. B. Energieagentur) 

→ Akquise interessierter Unternehmen (ein Energieeffizienz-Netzwerk besteht in 
der Regel aus 8 bis 15, mindestens jedoch aus 5 Teilnehmern) 

→ Festlegung der Dauer des Erfahrungsaustauschs 
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→ Finanzierung der Netzwerkarbeit (Fördermöglichkeiten) 

→ Netzwerktätigkeit (Qualifizierte Energieberatung/Potentialanalyse, Bestimmung 
der Maßnahmen und Zielsetzung, Moderierter Austausch, Umsetzung von 
Maßnahmen) 

→ Netzwerkwirkung (Monitoring, Controlling der Einsparziele) 

Finanzierungs- 
ansatz 

Beratungsleistungen/Energieaudits über BAFA Bundesförderprogramm, Kredite ggf. 
über Nbank 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Fehlende personelle und finanzielle Ressourcen für Akquise und Betreuung der 
Netzwerke; fehlende langfristige Begleitung (nach Förderende) 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Minderung durch Energieeffizienz 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Abhängig von den 
Zielsetzungen der 
Netzwerkteilnehmer 
(Energieeinsparziel) 

Imagegewinn für 
Unternehmen 

Positionierung von 
Umwelt- und 
Klimaschutzaktivitäten 

Finanzielle Unterstützung 

Indikatoren  Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Erreichte THG-Minderungen Anzahl der Treffen, Anzahl der 
Teilnehmenden, Feedback, 
Pressespiegel, Aktivitäten 

Quellen  Bilanzen der Unternehmen Dokumentation, Befragungen, 
Evaluation, Presse 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

Im Sommer 2019 haben sich 14 Unternehmen aus der Region für drei Jahre im neu 
gegründeten Netzwerk der Regionalen EnergieAgentur e. V. zusammengeschlossen. 
Neben intensivem Austausch, Vorträgen und Workshops im Rahmen der 
regelmäßigen Netzwerktreffen erhält jedes Mitglied regelmäßige individuelle Vor-
Ort-Beratungen durch entsprechende Expert*innen. Hierbei werden alle Themen 
rund um die Energie- und Ressourceneffizienz, der Einsatz von erneuerbaren 
Energien und der Bereich der Nachhaltigkeit im Unternehmen im ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Sinn in Augenschein genommen. 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

https://www.regionale-energieagentur.de/unternehmen/kmu-netzwerk-
energieeffizienz-und-nachhaltigkeit/ 

www.effizienznetzwerke.org/arbeitshilfen 

www.foerderdatenbank.de 
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5. MAßNAHMENKATALOG 

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 | Priorität 3 

6.5 Unterstützung "Grüner Startups" 

Handlungsfeld 6 | Wirtschaft und Wissenschaft 

Dazu gehört  

Bezug zu  
bisherigen 
Konzepten 

IKSK 1.0 Masterplan 100 % Klima-
schutz 

Sonstiges 

 E 2.3  

Kurzbeschreibung Mit der Förderung „Grüner Startups“ soll ein attraktives Gründungsumfeld für 
Geschäftsmodelle einer nachhaltigen und ökologischen Wirtschaft geschaffen 
werden. Die Stadt Braunschweig unterstützt das kreative und nachhaltig agierende 
Milieu. Die Unterstützung kann durch finanzielle Anreize in Kooperation mit Land, 
Bund und Stiftungen erfolgen. Die Unterstützung kann ebenso über Infrastruktur 
(Räume, urbane Plätze, Kommunikationskanäle) und Coaching-Angebote 
(Unternehmensnetzwerk) realisiert werden. 

Die Startups sind jünger als fünf Jahre, (sehr) innovativ und/oder haben ein 
(geplantes) Mitarbeiter*innen/Umsatzwachstum. Die als grün charakterisierten 
Startups zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit ihren Produkten, Technologien 
und/oder Dienstleistungen einen Beitrag zu den ökologischen Zielen einer Green 
Economy leisten. Die Unternehmen tragen unmittelbar zu einer Reduktion des 
Ressourcenverbrauchs insbesondere der Treibhausgasemissionen, zur Steigerung 
von Energie- und Rohstoffproduktivität sowie zur nachhaltigen Gestaltung von 
Produkten, Versorgungssystemen und Infrastrukturen bei. 

Zuständige OE Braunschweig Zukunft GmbH 

Ziele bis 

  

2025 10 grüne Startups mit finanzieller und/oder infrastruktureller und/oder 
Coaching-Unterstützung 

2030 20 grüne Startups mit finanzieller und/oder infrastruktureller und/oder 
Coaching-Unterstützung 

Mitarbeit durch  intern  extern 

FB 68 Umwelt (Organisationseinheit 
Klimaschutz) 

Wirtschaftsverbände, IHK Braunschweig, 
Handwerkskammer Braunschweig-
Lüneburg-Stade, Entrepreneurs for 
Future, TU Braunschweig 

Zielgruppe Unternehmensgründungen 

Nächste Schritte → Entwicklung eines Konzepts und eines Kriterienkatalogs 

→ Label für Sichtbarmachung eines „Grünen Startups“ 
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5. MAßNAHMENKATALOG 

Finanzierungs- 
ansatz 

Green Start-up-Programm der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), 
Crowdfunding 

Hemmnisse und 
Erfolgsfaktoren 

Grüne Startups haben es schwerer, Investoren und Fördermöglichkeiten für sich zu 
gewinnen, weil der kurzfristig erwartete Kapitalertrag oft geringer ist. Der 
eigentliche Mehrwert eines grünen Startups zeigt sich erst nach einiger Zeit. 

Relevanz für THG-
Minderung und  
Klimaschutz 

Transformation, neue Produkte und Dienstleistungen 

Bewertung von  THG-Minderungs- 
Potential 

Öffentlichkeitswirksam-
keit 

Beeinflussbarkeit durch 
die Stadt 

Nicht quantifizierbar Imagegewinn Infrastrukturelle und 
finanzielle Anreize 

Indikatoren  Hart/quantifizierbar  Weich/qualitativ 

Höhe der Förderungen, Höhe der 
Investitionen, erreichte THG-
Minderungen 

Qualitative Einschätzung der Stakeholder 

Quellen  Bilanzen der Unternehmen Dokumentation, Befragungen, 

Vorarbeiten und 
Umsetzungsstand 

 

Best Practice, 
Links, Hinweise 

https://www.dbu.de/startup 
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A b s e n d e r :

CDU-Fraktion im Rat der Stadt 22-18957-01
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 (IKSK 2.0)
Änderungsantrag zur Vorlage 22-18957
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
08.09.2022

Beratungsfolge: Status

Umwelt- und Grünflächenausschuss (Vorberatung) 08.09.2022 Ö
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis) 15.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschlussvorschlag:

Das als Anlage 1 an die Ursprungsvorlage (DS.-Nr. 22-18957) beigefügte 
Klimaschutzkonzept 2.0 (IKSK 2.0) wird unter der Maßgabe beschlossen, dass die 
enthaltenen Berechnungen nachträglich realistisch aufgearbeitet werden, ggf. unter 
Hinterlegung eines zeitlich gestreckten Alternativplans. Dabei sind besonders folgende 
Punkte zu beachten:

Anpassung des IKSK 2.0. an die Anforderungen des Niedersächsischen Klimagesetzes vom 
28.06.2022

Dies beinhaltet u. a.:
- Erstellung des Gebäude-Energieberichtes erstmalig für das Jahr 2022 (Veröffentlichung 
in 2023) gem. § 17 KlimaG,
- Vorbereitung der kartierten Wärmeplanung auf der Grundlage einer systematischen und 
qualifizierten Datenerhebung mit zähler- oder gebäudescharfen Angaben zu Art, Umfang 
und Standorten des Energie- oder Brennstoffverbrauches usw. gem. §§ 20, 21 KlimaG 
neue Fassung,
- Anpassung der klimagerechten Bauleitplanung hinsichtlich der neuen Vorgaben für die 
Mindestfläche an Photovoltaik auf Dächern und Parkplätzen gem. § 32 a NBauO neue 
Fassung, 
- Vorbereitung des Entsiegelungkatasters gem. § 19 KlimaG neue Fassung (vgl. Pos. 2.5 
des Maßnahmenkatalogs – Anpassungsstrategie) sowie
- Festlegung eines Zwischenziels in Form der Reduktion von THG-Emissionen in Bezug 
zur Anfangsbilanz gem. § 18 I Nr. 3 KlimaG neue Fassung und nicht nur die Mitteilung, 
wieviel Prozent an Maßnahmen umgesetzt sein soll (vgl. Pos. 1.8. des 
Maßnahmenkatalogs – Monitoring und Controlling der Klimaschutzaktivitäten).

E-Mobilität

Eine realistische Berechnung der bis 2030 zu erwartenden Anzahl von Elektrofahrzeugen auf 
der Basis konkreter Zulassungszahlen und der daraus abgeleiteten Prognosen und nicht auf 
der Basis der rein rechnerisch ermittelten erforderlichen Einsparung an Energie um die 
Hälfte, damit das Ziel von Treibhausgasneutralität in 2030 erreicht werden kann. (vgl. S. 53)

Eine realistische Berechnung der für diese zu erwartende Anzahl von E-Autos erforderlichen 
Ladepunkten. Hierbei wird auf die aktuelle Ausschreibung zur Konzessionsvergabe von 
neuen Ladepunkten verwiesen, in der von einer durchschnittlich höheren erforderlichen 
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Anzahl von Ladepunkten ausgegangen wird, weil Braunschweig mehr 
Geschosswohnungsfläche hat. Daher ist von mehr Ladevorgängen im öffentlichen Raum 
auszugehen (vgl. 4.4 Handlungsfeld Mobilität und Verkehr).

Photovoltaik

Eine realistische Berechnung des zu erwartenden Zubaus an Photovoltaik auf der Basis der 
im IKSK 2.0. enthaltenen Berechnung, dass nur 5 % der in Braunschweig verbrauchten 
Energie zur Zeit aus erneuerbaren Energien stammt, während es deutschlandweit bereits 40 
% sind und deutschlandweit von einer Vervierfachung des Zubaus von Photovoltaik bis 2035 
ausgegangen wird und nicht von einer Verzweiunddreißigfachung bis 2030 (vgl. 4.3 
Handlungsfeld Energieversorgung).

Regionalität
Beachtung der regionalen Entwicklungen mit Auswirkung auf die Stadt Braunschweig (insb. 
Ergänzung des Regionalen Raumordnungsprogramms in Bezug auf Windkraft).
 

Sachverhalt:

Am 5. Oktober 2021 hat der Rat der Stadt Braunschweig beschlossen, die 
Treibhausgasneutralität so früh wie möglich, möglichst schon 2030 zu erreichen. Bereits 
damals war das ein sehr ambitioniertes Ziel. Inzwischen hat sich die weltpolitische und 
energiewirtschaftliche Lage insgesamt, damit auch für Braunschweig entscheidend geändert, 
wie es durch den Begriff „Zeitenwende“ treffend beschrieben worden ist.

1. Der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat u.a. die Verfügbarkeit 
von grundlegenden Materialien, die auch zur Erreichung der formulierten Klimaschutzziele 
benötigt werden, erschwert bis infrage gestellt.

2. Bereits jetzt verteuern sich dadurch etliche Baumaßnahmen in unserer Stadt, die 
wesentliche Teile der energetischen Sanierung umfassen. Hinzu kommt neben der 
allgemeinen Inflation auch noch die aktuelle Zinsentwicklung.

3. Handwerksbetriebe sind oft nur mit zeitlicher Verzögerung in der Lage Kundenaufträge 
gemäß ursprünglicher Zeitplanung zu erfüllen, weil es einen großen Mangel an Fachkräften 
und Verzögerungen beim Materialfluss gibt.

4. Der Energiemarkt ist schweren Belastungen ausgesetzt. Auch wenn die Politik sich derzeit 
bemüht die Versorgung sicherzustellen, muss mit Versorgungsengpässen auch für Industrie 
und Handwerk gerechnet werden. Keiner kann derzeit garantieren, ob z.B. PV-Anlagen im 
benötigten Umfang produziert und montiert werden können.

5. Ob Investitionen im Sinne von Klimaschutz überhaupt und in welchem Umfang dann 
insbesondere für Bürgerinnen und Bürger erschwinglich sind oder zusätzliche, kaum oder 
gar nicht zu bewältigende Herausforderungen darstellen, lässt sich auch bei den sich 
abzeichnenden Preissteigerungen nicht belastbar vorhersagen.

6. Die Vorlage zum Integrierten Klimaschutzkonzept 2.0 (IKSK 2.0, DS.-Nr. 22-18957) 
blendet diese Aspekte vollkommen aus. Damit wird den Bürgern zum einen wider besseren 
Wissens etwas suggeriert, was unrealistische Hoffnungen weckt, und zum anderen geht die 
Stadt sehenden Auges das Risiko ein, das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2030 zu 
verfehlen und bei den gesetzten hohen Ansprüchen auch in der Region Vorreiter zu sein, 
einen nachhaltigen Imageschaden zu erleiden.

7. Gerade die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die im IKSK 2.0. vorgenommenen Prognosen 
und Berechnungen allgemein angepasst werden müssen. Für ein so wichtiges Thema 
erwarten wir eine realistische Datenbasis. Die in Braunschweig angenommenen 
ambitionierten Ziele gehen weit über die in Bund und Europa angenommenen Ziele hinaus. 
Genau deswegen ist eine sehr sorgfältige Begründung der Abweichungen erforderlich.
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Die weitere Begründung erfolgt bei Bedarf mündlich.
 

Anlagen:
keine 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-18957-02
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 (IKSK 2.0)
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
68 Fachbereich Umwelt

Datum:
16.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Am 8. September 2022 hat der Umwelt- und Grünflächenausschuss der Stadt Braunschweig 
der Vorlage der Verwaltung zum IKSK 2.0 (22-18957) zugestimmt. Der Änderungsantrag der 
CDU-Fraktion (22-18957-01) soll im Verwaltungsausschuss am 20. September 2022 erneut 
beraten werden. Die Verwaltung möchte die darin aufgeworfenen Fragestellungen im 
Rahmen dieser Vorlage bestmöglich beantworten.

Allgemeines
Aktuell abgegebene Bekundungen der Staatengemeinschaft reichen nicht aus, um die 
zusätzliche Erwärmung der Erdatmosphäre auf 1,5°C gegenüber der vorindustriellen Zeit zu 
begrenzen (vgl. auch IPCC Sachstandsbericht 2022). Bereits am 29. April 2021 erklärte es 
das BVerfG als unzulässig, wenn fast das gesamte Treibhausgasbudget nach der bisherigen 
Klimapolitik bereits bis 2030 aufgebraucht sein wird. Aus dem BVerfG-Urteil folgt, dass auch 
die Länder gemäß Art. 20a GG zum Klimaschutz verpflichtet sind. Die im vorbezeichneten 
Änderungsantrag erwähnte Novelle des Niedersächsischen Klimaschutzgesetzes vom 
28.06.2022 ist die Konsequenz und verpflichtet die Kommunen, ihre Beiträge zu leisten. 

Für die Erreichung des Landeszieles braucht es Kommunen, die dieses übererfüllen. Der Rat 
der Stadt Braunschweig hat eine dementsprechende Entscheidung getroffen (Drs. 21-16510-
03). Braunschweig soll die übergeordneten Zielsetzungen (EU bis 2030 55% THG-
Minderung, Bund und Niedersachsen bis 2030 65% THG-Minderung) übertreffen und wird 
damit in Niedersachsen zu einer der ambitioniertesten Kommunen. Mit der Auszeichnung 
des „Zukunftspreises“ im Zuge des diesjährigen Niedersächsischen 
Klimaschutzwettbewerbes, hat das Land diese Vorreiterrolle honoriert und ausdrücklich 
begrüßt.  

Der Weg dahin ginge selbst dann mit kaum zu kalkulierenden Veränderungen einher, wenn 
er äußerlich unbeeinflusst bliebe. Da dieses eindeutig nicht der Fall ist, kann nur ein 
Szenario wie im IKSK 2.0 eine erste Richtung für eine möglichst zielführende Entwicklung 
skizzieren. Eine mittelfristige Prognose aufgrund belastbarer Zahlen ist derzeit unmöglich. 
Wie bereits ausgeführt, soll ein engmaschiges Monitoring die Zielerreichung überprüfen und 
Steuerungsmöglichkeiten eröffnen.

Zu den im Sachverhalt des Änderungsantrags dargestellten Inhalten nimmt die Verwaltung 
wie folgt Stellung:

1. Bedeutung der „Zeitenwende“
Wie im vorbezeichneten Änderungsantrag ausgeführt, hat der russische Angriffskrieg in der 
Ukraine zu veränderten Rahmenbedingungen der europäischen Energie- und 
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Sicherheitsarchitektur geführt. Auch die Verwaltung rechnet mit sich daraus ergebenen 
Konsequenzen für das IKSK 2.0. Wie sich aber die Situation aus Sicht des Klimaschutzes 
entwickelt, kann Stand heute nicht abschließend beurteilt werden. Möglicherweise wird sich 
unter besonderer Berücksichtigung des Sicherheitsaspektes der Ausbau der erneuerbaren 
Energien und damit der von vielen Folgetechnologien in Deutschland sogar beschleunigen.

2. Zinsentwicklung und Preisanstiege bei Baumaßnahmen
Konsequenter Klimaschutz muss kein Kostentreiber sein, sondern stellt vielmehr einen 
sinnvollen Weg dar, um Energiekosten dauerhaft zu senken. Einsparungen erfolgen ggf. 
eher in anderen Bereichen des alltäglichen Lebens. Dementsprechend zeigen auch die 
Erfahrungen aus der Energieberatung der Stadt Braunschweig nicht, dass Kapital für die 
Durchführung von energetischen Sanierungsmaßnahmen fehlt. Das Gegenteil ist der Fall: In 
diesem Jahr sind die Beratungsanfragen zahlreich wie nie zuvor. Auch das Braunschweiger 
Förderprogramm für regenerative Energien, in dessen Rahmen auch 
Sanierungsmaßnahmen gefördert werden, war bereits nach wenigen Tagen erschöpft. 

3. Fachkräftemangel und Verzögerungen beim Materialfluss
Das Thema Fachkräftemangel ist bekannt und wird im IKSK 2.0 mit einer Priorität 1 
Maßnahme „Jobmotor Energiewende“ aufgegriffen. Aus Sicht der Verwaltung bleiben die 
ambitionierten Ziele dennoch richtig. Sie signalisieren dem Markt ein klares Ziel und schaffen 
Anreize für eine entsprechende Entwicklung. 

4. Versorgungsengpässe durch Belastungen des Energiemarktes
Auch schon vor den Kriegsereignissen konnte eine für die Transformation des 
Energiesystems notwendige Produktion nicht garantiert werden (bspw. Corona-Lockdowns in 
Lieferantenländern), da sich die notwendigen Produktionsanlagen und Rohstoffquellen 
größtenteils außer Landes befinden. Durch globale Arbeitsteilung und Nachfrage wird diese 
auch künftig nicht garantiert werden können (dieser Umstand gilt nicht nur für 
Klimaschutztechnologien). 

Gerade in der aktuellen Situation scheint es aus Sicht der Verwaltung konsequent und 
richtig, ambitionierte Zielsetzungen zu verfolgen, um auch der Anbieterseite klare Signale zu 
setzen und die Entwicklung eines Marktes zu unterstützen. Mögliche kurzfristige 
Versorgungsengpässe sollten nicht dazu führen, mittel- und langfristige Ziele zu korrigieren 
und eine notwendige Marktentwicklung dadurch zu verlangsamen. 

5. Effekte von Preissteigerungen
Siehe auch Antwort 2. 
Preissteigerungen im Bereich fossiler Brennstoffe führen im Verbund mit fehlenden 
Förderkulissen zu einer abnehmenden Wirtschaftlichkeit der entsprechenden Technologien. 
Gleichwohl stellen im Baubereich die energetischen Anforderungen einen Faktor der 
Preiserhöhungen dar. Neben der Verteuerung von Baumaterialien, -leistungen, -standards 
und –land, sind diese allerdings nicht von maßgeblicher Bedeutung, sondern führen in der 
Folge zu geringeren Ausgaben, insbesondere für Energie. So können sich Bau- und 
Betriebskosten im Laufe eines Lebenszyklus ausgleichen. Aus der Beratungstätigkeit der 
städtischen Energieberatungsstelle ist bekannt, dass allein die derzeitigen 
Gaspreissteigerungen höher sind, als die Baukostensteigerungen. Somit wird es generell 
wirtschaftlicher, in Klimaschutztechnologien zu investieren.

6. Suggestion durch das IKSK 2.0
In Kenntnis großer Herausforderungen und der benötigten Unterstützung übergeordneter 
Ebenen, erachtet die Verwaltung die ambitionierten Klimaschutzziele für angemessen und 
korrekt. Konsequenter Klimaschutz ist gerade auch in Braunschweig seit vielen Jahren ein 
Hauptanliegen der Bürger*innen und Bürger, wie zuletzt auch eine Umfrage unter 7200 
Teilnehmer*innen im Zuge der Kommunalwahl gezeigt hat.

Das Risiko eines Imageschadens bei Nichterreichung dieser Ziele hält die Verwaltung für 
begrenzt. Überdies wäre er in Beziehung zu setzen mit einem möglichen Imageschaden für 
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eine Stadt der Wissenschaft mit umfangreichen Kompetenzen in Klimaschutz-
Schlüsseltechnologien, die sich keine ambitionierteren Ziele setzt, als der bundesdeutsche 
Durchschnitt. 

7. Datenbasis
Das Szenario fußt auf der derzeit bestmöglich verfügbaren Datenbasis und wurde von einem 
Fachbüro anhand real verfügbarer Potenziale und beobachteter Trends entwickelt. 
Selbstverständlich wird die Zahlenbasis beständig überprüft und angepasst. Die 
Anforderung, wonach das IKSK 2.0 auf die aktuelle Situation angepasst werden muss, sieht 
die Verwaltung nicht. Die fachliche Begründung, über die Zielbekundungen von EU und 
Bund hinaus zu gehen, ergibt sich allein aus dem Umstand, dass der entsprechende 
Ratsbeschluss dieses fordert (Drs. 21-16510-03). Eine Übernahme der EU- bzw. der 
Bundesziele hätte diesen nicht erfüllt und wäre überdies auch für die Erreichung des 1,5°C-
Zieles insgesamt unzureichend. 

Annahmen in den Bereichen Elektromobilität und Photovoltaik
Bei der im Szenario dargestellten Anzahl der Elektrofahrzeuge sowie den Angaben zum 
Zubau der Photovoltaik handelt es sich um rechnerisch notwendige Größen, um das Ziel 
einer frühestmöglichen Treibhausgasneutralität zu erreichen. Die in den jeweiligen 
Maßnahmenblättern konkret genannten Zahlen (bspw. 400 Ladepunkte bis 2026) können in 
einem so volatilen Umfeld nicht noch exakter bestimmt werden.

Anpassung des IKSK an die Anforderungen an die Novelle des niedersächsischen 
Klimaschutzgesetzes vom 28.06.2022
Das IKSK 2.0 verzichtet bewusst auf die Nennung konkreter rechtlicher Erfordernisse, da 
diese speziell in der heutigen Zeit häufigen Änderungen unterliegen. Selbstverständlich 
werden gesetzlichen Regelungen des Landes für den kommunalen Klimaschutz 
berücksichtigt.

Nachrichtlich wird darauf verwiesen, dass das im Antrag in Bezug gesetzte, derzeit gültige 
niedersächsische Klimagesetz, welches im Landtag am 28.6.2022 beschlossen wurde, 
aktuell lediglich 17 Paragraphen enthält (vgl. NI-VORIS, Stand 13.09.2022). Die in Bezug 
gesetzten Paragraphen 18 ff treten erst ab 1.1.2024 in Kraft (Artikel 8 des Gesetzes zur 
Änderung des Niedersächsischen Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes und zur 
Minderung der Folgen des Klimawandels sowie zur Änderung weiterer Gesetze – Nds. GVBl. 
Nr. 21/2022). 

Unabhängig davon werden weitestgehend die später in krafttretenden Regelungen im IKSK 
2.0 bereits abgedeckt. Hierzu im Einzelnen:

Die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes ist sodann erst bis zum 31.12.2025 verbindlich;
Braunschweig erstellte bzw. beschließt bereits das zweite Klimaschutzkonzept. 

Die inhaltlichen Vorgaben werden bereits im IKSK 2.0 mit Ausnahme von Zwischenzielen 
erfüllt. Diese sind aus fachlicher Sicht der Verwaltung entbehrlich, da die Zwischenziele 
lediglich zur Erreichung des Landesziels „Treibhausgasneutralität bis 2045“ dienen sollen. 
Für einen derart langen Zeitraum bis 2045 bedarf es sicherlich einiger Zwischenziele. Beim 
hochambitionierte Braunschweiger Ziel 2030 fällt das erste Zwischenziel quasi auf das 
anvisierte Gesamtziel. Durch das geplante Monitoring/Controlling wird das geforderte 
Verfahren zur Überprüfung des Fortschrittes eingeführt. Aufgrund der noch verbleibenden 
wenigen Jahre und der noch unbekannten aber erwartbaren konkreten Maßnahmen auf EU-, 
Bundes- und Landesebene erscheint eine weitere Zwischendifferenzierung bis 2030 
entbehrlich. Im Rahmen eines laufenden Monitorings können sukzessive die sodann 
notwendigen Anpassungen stets nachgepflegt werden.

Ein Entsiegelungskataster (§ 19) ist keine primäre Aufgabe des Klimaschutzes, sondern aus 
Sicht der Verwaltung eher eine Aufgabe für die Klimawandelanpassungsstrategie 
(Starkregen, Überwärmung etc.) und soll laut Gesetz bis zum 31.12.2028 erstellt werden. 
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Das dafür benötigte elektronische Entsiegelungskataster muss vom Land erst noch 
entwickelt und zur Verfügung gestellt werden. Die Verwaltung beabsichtigt auch diese 
Aufgabe, im Rahmen der geförderten Klimaanpassungsstrategie COABS, frühzeitig zu 
erarbeiten. 

Gemäß § 20 soll bis zum 31.12.2026 ein Wärmeplan erstellt werden. Diese Aufgabe ist 
bereits als Maßnahme Nr. 3.2 „kommunale Wärmeplanung“ im IKSK 2.0 enthalten.

Herlitschke

Anlage/n:

Keine
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A b s e n d e r :

SPD-Fraktion im Rat der Stadt / 
Fraktion Bündnis 90 - DIE GRÜNEN im 
Rat der Stadt / Gruppe Die FRAKTION. 
BS im Rat der Stadt / Fraktion BIBS im 
Rat der Stadt

22-18957-03
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 (IKSK 2.0) - Änderungsantrag
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
26.09.2022

Beratungsfolge: Status

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschlussvorschlag:
Das als Anlage 1 der Ursprungsvorlage (DS 22-18957) beigefügte Klimaschutzkonzept 2.0 
(IKSK 2.0) wird unter der Maßgabe beschlossen, dass folgende Aspekte durch die 
Verwaltung berücksichtigt werden:

1. Im Jahr 2023 wird eine intensive Evaluation der Anfangsphase des IKSK 2.0 
vorgenommen.

2. Für die bessere Nachverfolgbarkeit der Zielerreichung wird den Ratsgremien einmal 
jährlich eine Evaluation vorgelegt und halbjährlich ein Kompaktbericht erstellt.

3. Im Jahr 2025 wird ein Zwischenbericht inklusive der bisher erfolgten Zielerreichung 
erstellt. Gleichzeitig sind Vorschläge zu unterbreiten, wie die Zielerreichung bis 2030 
sektorweise sichergestellt werden kann. Diese werden dem Rat zur Beschlussfassung 
vorgelegt.

Sachverhalt:
Am 5. Oktober 2021 hat der Rat der Stadt Braunschweig beschlossen, die 
Treibhausgasneutralität so früh wie möglich, nach Möglichkeit bis 2030, zu erreichen. Damit 
nimmt Braunschweig eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet des Klimaschutzes ein und steckt 
sich ein ambitioniertes Ziel. Um das ambitionierte Ziel 2030 wirklich halten zu können, bedarf 
es umfassender Maßnahmen in allen Bereichen:

Verwaltung und Politik
Die Verwaltung hat sicherzustellen, dass die personellen und finanziellen Ressourcen 
kongruent zur Erreichung des Ziels der Klimaneutralität sind.

Gebäude, Wohnen und Stadtplanung
Bei der weiteren Stadtplanung sind Themen wie Neubau, Bestandssanierung, Freiflächen, 
Flächenrecycling und Entsiegelung so zu behandeln, dass sie dem Ziel der Klimaneutralität 
entsprechen.

Energieversorgung
Es sind energiepolitische Maßnahmen festzulegen und die dazugehörigen Zielwerte für das 
Ziel der Klimaneutralität zu benennen.

Mobilität und Verkehr
Es sind weitergehende verkehrspolitische Maßnahmen entsprechend den Mobilitätsformen 
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festzulegen - z. B. im Mobilitätsentwicklungsplan 2023 (MEP 2023) - und die dazugehörigen 
Zielwerte für das Ziel der Klimaneutralität zu benennen.

Alltag
Es sind Motivationsanreize für die Braunschweiger Bevölkerung zu schaffen, die das 
Alltagsverhalten im Sinne des Ziels der Klimaneutralität fördern.

Wirtschaft
Die Verwaltung wird gebeten, intensiv in den Kontakt mit der im Stadtgebiet ansässigen 
Wirtschaft zu treten, um darauf hinzuwirken, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Die 
Strukturen im Bereich der kommunalen Wirtschaftsförderung sind so auszurichten, dass 
künftig ein erhöhter Fokus auf Klimaneutralität gelegt wird.

Anlagen: 
keine
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A b s e n d e r :

CDU-Fraktion im Rat der Stadt 22-19607
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft der Männer
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
14.09.2022

Beratungsfolge: Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:
Am 20. November beginnt mit dem Eröffnungsspiel des Gastgebers Katar gegen Ecuador 
die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren. In den zurückliegenden Monaten und Jahren hat 
es regelmäßige und sicherlich auch berechtigte Kritik an der Vergabe der Spiele an Katar 
gegeben. Wobei es jedoch auch zahlreiche Stimmen gibt, welche die Vergabe an den 
Wüstenstaat Katar als Chance für einen Demokratisierungsprozess in diesem Land sehen – 
so zum Beispiel der ehemalige SPD-Vorsitzende und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel.

Fußball-Weltmeisterschaften sind neben Olympischen Spielen die weltweit größten Sport- 
und Medienereignisse, sicherlich wird dies auch bei für die diesjährige Fußball-WM gelten.

In der Vorrunde sind für den 23. November gegen Japan, den 27. November gegen Spanien 
und den 1. Dezember gegen Costa Rica jeweils Spiele der deutschen 
Fußballnationalmannschaft angesetzt. Und erneut ist die Hoffnung groß, dass es nach der 
Vorrunde mit Achtel-, Viertel- und Halbfinale bis zum Finale am 18. Dezember geht.

Die letzten beiden sportiven Großereignisse, nämlich die Fußball-EM der Frauen in England 
und die European Championships in München, haben gezeigt, wie begeisterungsfähig die 
Deutschen und speziell die Braunschweigerinnen und Braunschweiger bei wichtigen 
Sportveranstaltungen sind. Das Finale der Fußball-EM der Frauen wurde am 31. Juli sogar 
live im Astor Filmtheater auf der großen Kinoleinwand gezeigt.

Bei zurückliegenden Fußball-Weltmeisterschaften gab es regelmäßig ein zentral 
organisiertes Public Viewing. Dabei gab es regelmäßig Herausforderungen, beispielsweise 
aufgrund der Zeitverschiebung mit dem Lärmschutz. In diesem Jahr handelt es sich nun 
erstmalig um eine Winter-WM, was ebenfalls bedacht werden muss. Scherzhaft wurde schon 
von der Möglichkeit einer Übertragung auf den Weihnachtsmarkt gesprochen. Auf jeden Fall 
dürfte spätestens mit dem ersten Anpfiff die Begeisterung massiv steigen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Sind der Verwaltung Bemühungen für ein zentrales Public Viewing bekannt?

2.Wie kann die Verwaltung bei Planung und Durchführung eines zentralen Public Viewings 
unterstützen, beispielsweise durch die Braunschweig Stadtmarketing GmbH?

3. Ist es denkbar, aufgrund der kalten Jahreszeit eine entsprechende Halle zur Verfügung zu 
stellen?
 

Anlagen:
keine 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19607-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft der Männer
Organisationseinheit:
Dezernat VI 
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Datum:
28.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:
Zur Anfrage der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Braunschweig vom 14. September 2022 wird 
wie folgt Stellung genommen:

In die Beantwortung der Anfrage wurde die fachlich zuständige Braunschweig 
Stadtmarketing GmbH (BSM) eingebunden.

Zu Frage 1:
Bei der BSM ging zwar eine Anfrage eines Veranstalters zur Durchführung eines zentralen 
Public Viewing in der Braunschweiger Innenstadt im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 
2022 ein, allerdings hat der Veranstalter von einer Durchführung wieder Abstand genommen. 
Weitere Anfragen sind der Verwaltung nicht bekannt.

Zu Frage 2:
Die BSM veranstaltet seit 2014 kein Public Viewing mehr und strebt auch in diesem Jahr 
keine eigene Umsetzung an, entsprechend sind dafür auch keine finanziellen und 
personellen Ressourcen vorgesehen. Eine Beratung zu den Rahmenbedingungen erfolgt 
aber bei entsprechenden Anfragen. 

Fußball-Fans haben zudem die Möglichkeit in zahlreichen Gastronomiebetrieben innerhalb 
und außerhalb der Okerumflut die Übertragung der WM-Spiele zu verfolgen. Den Betrieben, 
die WM-Spiele übertragen, bietet die BSM die Möglichkeit, diese im Braunschweiger 
Veranstaltungskalender auf www.braunschweig.de einzutragen und die Informationen so der 
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Zu Frage 3:
Nach Rückfrage der BSM bei der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH ist die 
Volkswagen Halle für den Turnierzeitraum belegt und stünde lediglich für das Finale zur 
Verfügung. Die Stadthalle ist aufgrund des Sanierungsbedarfs derzeit nicht nutzbar.

Leppa

Anlage/n:
keine
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A b s e n d e r :

Fraktion BIBS im Rat der Stadt 22-19603
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Anfrage Arbeitskräftemangel in der Braunschweiger 
Stadtverwaltung
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
14.09.2022

Beratungsfolge: Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:
Seit Jahren wird in den Medien von einem Fachkräftemangel in Deutschland berichtet.1 Dies 
betrifft nicht nur die Pflege und das Handwerk, sondern auch Stadtverwaltungen. Im August 
2022 wurden der Bundesagentur für Arbeit 851.665 offene Arbeitsstellen gemeldet2, davon 
etwa 39.000 in der öffentlichen Verwaltung beziehungsweise der Sozialversicherung.3 „Der 
Niedersächsische Städte- und Gemeindebund geht davon aus, dass bis 2030 über 800.000 
Stellen im öffentlichen Dienst nicht mehr besetzt werden können“.4 

Dieses Problem wird in den kommenden Jahren mit dem Erreichen des Rentenalters der 
geburtenstarken Jahrgänge verstärkt, wenn nicht ausreichend für die Zukunft vorgesorgt 
wird.

Andere Städte und Kommunen haben dieses Problem bereits erkannt und haben 
verschiedene Maßnahmen ergriffen, um dem Fachkräftemangel auch in Zukunft 
entgegenzuwirken. Zum Beispiel baut die Stadt Nürnberg die Zusammenarbeit mit 
Hochschulen aus, um einen direkten Zugriff auf neu ausgebildete Fachkräfte zu haben. Aber 
auch die Herabsetzung der fachlichen Hürden durch Einstellung von QuereinsteigerInnen 
und Menschen aus fachähnlichen Branchen können mögliche Ansätze sein.4

Das mögliche Potential, das in der Region lebende Menschen mit Migrationshintergrund 
bieten, sollte bestmöglich ausgenutzt werden. Bei der Betrachtung des Stellenangebots der 
Stadt Braunschweig mit der Kennnummer 2022/294 fällt zum Beispiel auf, dass der/die 
BewerberIn eine „abgeschlossene Ausbildung als Technikerin/Techniker- oder 
Meisterin/Meister im Garten- und Landschaftsbau oder einer gleichwertige[n] Fachrichtungen 
und Erfahrungen im Garten- und Landschaftsbau“5 vorweisen soll. Die offizielle Anerkennung 
im Ausland erworbener Berufsabschlüsse mit ähnlicher Qualifikation stellt jedoch unter 
anderem auch eine finanzielle Hürde dar.6 Dies hat zur Folge, dass potentielle Angestellte 
aus dem Bewerbungsprozess ausgeschlossen werden. 

Diese Thematik ist von Relevanz, da die Besetzung einzelner Behörden Einfluss auf die 
Lebensqualität der BürgerInnen hat, z.B. lange Wartezeiten bei allgemeinen 
BürgerInnenangelegenheiten oder keine zeitnahe Umsetzung von beschlossenen Projekten.

Daher fragen wir:

1. Mit wie vielen unbesetzten offenen Stellen rechnet die Verwaltung bis zum Ende des 
Jahres 2022? (Angabe bitte in Prozent)
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2. Welche konkreten Maßnahmen wird die Stadtverwaltung ergreifen, um dem 
Fachkräftemangel, auch aufgrund des demografischen Wandels, entgegenzuwirken?

3. Welche alternativen Anerkennungswege von Berufsausbildungen wird die Verwaltung 
nutzen, um Menschen mit Migrationshintergrund eine Tätigkeit in der Verwaltung zu 
ermöglichen?

 

1 https://www.deutschlandfunk.de/arbeitsmarkt-fachkraeftemangel-zuwanderung-
arbeitslosigkeit-deutschland-
100.html#:~:text=Die%20meisten%20offenen%20Stellen%20gibt,mehr%20als%20im%20Juli
%202021.

2  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2903/umfrage/jahresdurchschnittswerte-des-
bestands-an-offenen-arbeitsstellen/

3 https://de.statista.com/statistik/studie/id/115581/dokument/fachkraeftemangel-in-
deutschland/

4 https://kommunal.de/fachkraeftemangel-kommunen

5     
https://stellenangebote.braunschweig.de/jobposting/7a272fa46d6b2599833c137c47409101d
bf68b290?ref=homepage

6 https://www.hwk-bls.de/artikel/kostentarife-der-handwerkskammer-22,482,869.html
 

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19603-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Anfrage Arbeitskräftemangel in der Braunschweiger Stadtverwal-
tung
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
28.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Zu Frage 1:
Etwa 7 % der Stellen der Stadtverwaltung Braunschweig werden Ende 2022 voraussichtlich 
unbesetzt sein. Dem gegenüber stehen regelmäßig ca. 70 laufende Stellenbesetzungsver-
fahren in verschiedenen Stadien.

Zu Frage 2:
Die Stadt ist seit Jahren bestrebt, die Wahrnehmung der Verwaltung als attraktive Arbeitge-
berin in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Insoweit ergreift sie mindestens im gleichen Umfang 
wie andere Kommunen auch Maßnahmen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. So 
wurden beispielsweise in diesem Jahr ein Imagefilm, der die vielfältigen Beschäftigungsmög-
lichkeiten präsentiert sowie mehrere Imagefilme zu den verschiedenen Ausbildungsmöglich-
keiten in der Verwaltung veröffentlicht. Weiterhin wird derzeit ein Radiowerbespot auf einem 
lokalen Radiosender ausgestrahlt. Außerdem werden die Stellenangebote der Stadt auch auf 
Facebook und Instagram beworben. In Planung befindet sich aktuell auch eine Werbung in 
den regionalen Kinos.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken hat die Stadt Braunschweig das Angebot an 
Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen erheblich ausgeweitet. Im Bereich des Sozial- 
und Erziehungsdienstes wurde dieses Jahr erstmalig eine berufsbegleitende Ausbildung zur 
sozialpädagogischen Assistentin oder sozialpädagogischen Assistenten angeboten, hierfür 
konnten 21 Kräfte gefunden werden. Das interne Qualifizierungsangebot wurde um das be-
rufsbegleitende Studium der Sozialen Arbeit erweitert.

Auch für die technischen Berufe gibt es vergleichbare Angebote, insbesondere die berufsbe-
gleitende Weiterbildung zur Technikerin oder zum Techniker. Trotz der zahlreichen Auszu-
bildenden, Dualstudenten und internen Qualifizierungsmaßnahmen herrscht auch bei den 
Verwaltungsberufen inzwischen ein Fachkräftemangel. Daher wurden/werden in zwei Be-
reichen der Verwaltung (Stelle 32.41 Allgemeine Bürgerangelegenheiten und Stelle 50.14 
Wohngeld, Bildungs- und Teilhabepaket) zunächst zur Erprobung Stellen für Quereinsteige-
rinnen und Quereinsteiger ausgeschrieben, die im Rahmen einer berufsbegleitenden Fortbil-
dung die jeweils erforderlichen Qualifikationen nachholen können.

Das Ausbildungsangebot wurde ebenfalls ausgebaut. Bedarfsbezogen werden, neben dem 
klassischen dualen Studium der Allgemeinen Verwaltung, auch duale Studiengänge der In-
formatik, Elektrotechnik und Versorgungstechnik angeboten. Hier ist ein weiterer Ausbau, z. 
B. in den Studiengängen Architektur, Bauingenieurwesen oder Soziale Arbeit, denkbar.
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Neben der vorgenannten Steigerung der Ausbildungskapazitäten, der Schaffung neuer Aus-
bildungsangebote, der Ausweitung der internen Qualifizierungsmaßnahmen sowie der Mög-
lichkeit, auch als Quereinsteigerinnen bzw. Quereinsteiger einer Tätigkeit bei der Stadt 
Braunschweig nachgehen zu können, wirbt die Verwaltung auch weiterhin intensiv mit weite-
ren Maßnahmen, die zur Attraktivität als Arbeitgeberin beitragen, wie bspw. der Teilnahme 
an Hansefit, dem Jobticket, den flexiblen Gleitzeit- und Teilzeitmodellen sowie der Möglich-
keit von alternierender Telearbeit und mobilem Arbeiten. Adäquate und zeitgemäße Büroar-
beitsplätze stehen nach dem Bezug des BC III sowie anschließend nach der Sanierung des 
Rathaus-Neubaus in Aussicht.

Zu Frage 3:
Die Bewertung ausländischer Qualifikationen erfolgt durch die Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen (ZAB) der Kultusministerkonferenz des Bundes und der Länder (KMK). Die 
Stadt nutzt die durch die ZAB zur Verfügung gestellten Informationen, insbesondere das In-
foportal zu ausländischen Bildungsabschlüssen (anabin) und berät Bewerberinnen und Be-
werber entsprechend. Außerdem arbeitet die Stadtverwaltung mit dem IQ-Netzwerk Nieder-
sachen (Integration durch Qualifikation) zusammen und stellt ggf. Kontakte her.

Dr. Pollmann

Anlage/n:
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A b s e n d e r :

AfD-Fraktion im Rat der Stadt / Wirtz, 
Stefan

22-19575
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Im Südwesten nichts Neues? Was wird aus der beabsichtigten 
Neuauflage des interkommunalen Gewerbegebietes Braunschweig-
Salzgitter?
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
08.09.2022

Beratungsfolge: Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:
Der spätere Oberbürgermeister Dr. Kornblum hatte in einem BZ-Interview während des OB-
Wahlkampfes 2021 geäußert, "erneut Gespräche starten zu wollen", um einen weiteren 
Anlauf für dieses Groß-Gewerbegebiet zu starten. Der erste Versuch dazu war 2018 am 
Abstimmungsverhalten der Salzgitter-SPD gescheitert.
Laut einem Artikel vom April dieses Jahres "hoffte" der OB zumindest bis zu diesem 
Zeitpunkt weiterhin auf eine "Neuauflage". (Braunschweiger Bezirksrat: Kein Industrie- und 
Gewerbegebiet! - Braunschweig – Aktuelle News | Braunschweiger Zeitung 
(braunschweiger-zeitung.de)

In einer Antwort der Stadt Salzgitter auf die Anfrage der dortigen AfD-Fraktion wurde am 
30.06. geäußert, dass bis dato keine konkreten Verhandlungen zur Umsetzung eines 
gemeinsamen Gewerbegebietes mit der Stadt Braunschweig geführt wurden. (dortige Drs. 
0804/18-AW öffentlich)
Nach Berichterstattung vom 17.07. hat die IHK Braunschweig einen regionalen 
Wirtschaftsausschuss Salzgitter gegründet, der in seiner ersten Verlautbarung die große 
Bedeutung eines solchen interkommunalen Gewerbegebietes betonte.

Mit wem hat der OB seit Beginn seiner Amtszeit gesprochen, um seinen "Hoffnungen" in 
dieser Angelegenheit Ausdruck zu verleihen?

Falls noch nicht geschehen: wann wird der OB solche Gespräche vor allem mit der Stadt 
Salzgitter aufnehmen, die bekanntlich der Hauptadressat bei diesem Ansinnen wäre?

Falls kein Zeitpunkt benannt wird: kann die Region diese einstige Initiative der 
Braunschweiger SPD als für diese Wahlperiode erledigt betrachten?
 

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19575-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Im Südwesten nicht Neues? Was wird aus der beabsichtigten 
Neuauflage des interkommunalen Gewerbegebietes Braunschweig-
Salzgitter?
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
28.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Das hier in Rede stehende Baugebiet ist seit Jahrzehnten im Flächennutzungsplan (FNP)
der Stadt Brauschweig dargestellt. Derzeit bereitet die Verwaltung die Neuaufstellung des
Flächennutzungsplanes vor. Was die gewerbliche Entwicklung der Stadt angeht, ist die hier 
in Rede stehende Fläche nach wie vor ein wichtiges Baulandpotenzial und Gegenstand 
planerischer Überlegungen der Verwaltung.

Neben Gesprächen auf Arbeitsebene, hat auch Herr Oberbürgermeister Dr. Kornblum in 
dieser wichtigen Frage u. a. mit der Stadt Salzgitter, dem Regionalverband Großraum 
Braunschweig und dem Wirtschaftsministerium Kontakt aufgenommen, um die 
Realisierungschancen dieses Gebietes zu erörtern. Die Gespräche auf Arbeitsebene 
umfassen eine Vielzahl von Gesprächen auf unterschiedlichen Ebenen der Verwaltung mit 
unterschiedlichen Akteuren. 

Leuer

Anlage/n:

keine
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A b s e n d e r :

Gruppe Direkte Demokraten im Rat der 
Stadt

22-19270
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

"Braunschweig - im Wandel der Zeit" - eine Ausstellung im Rathaus 
und Schloss?
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
10.08.2022

Beratungsfolge: Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:

In den letzten Jahren interessieren sich mehr und mehr Menschen für den Wandel der Stadt, 
so hat zum Beispiel die Facebook-Gruppe "Braunschweig - im Wandel der Zeit" mehr als 
zehntausend Mitglieder. Sowohl für Braunschweigerinnen und Braunschweiger, als auch für 
Touristen wäre es schön, diesen Wandel und das alte Stadtbild in der Innenstadt in Form 
einer Ausstellung erlebbar zu machen, die aus unserer Sicht eine gute Ergänzung zum 
Angebot der Museen wäre.[1]1

Für eine solche Ausstellung wird auch kein zusätzlicher Ausstellungsraum benötigt. Der 
Rathausturm mit seinen 61 Metern Höhe und 161 Treppenstufen ist bei Touristen und 
Braunschweigern sehr beliebt. Das Treppenhaus vom Turm besteht jedoch aus nackten 
Wänden und die Optik langweilt beim mühsamen Aufstieg. Dieses Treppenhaus bietet sich 
daher ideal dafür an, an den Wänden mit feuerfesten Reproduktionen von alten Gemälden 
den Wandel der Stadt erlebbar zu machen.[2]2 Chronologisch lassen sich auch die Gemälde 
leicht ordnen, sodass man zum Beispiel unten mit den ältesten Abbildungen beginnt und je 
höher man kommt, umso neuer bzw. moderner werden die Darstellungen der Stadt. 

Die gleiche Idee lässt sich auch an einem anderen Ort durchführen: Das Treppenhaus zum 
Roten Saal (dritter Stock) im Schloss enthält weiße, bisher ungenutzte Wände. Dieses 
Treppenhaus lässt sich daher gut für Reproduktionen von alten Fotografien nutzen, die 
Braunschweig im Wandel der Zeit zeigen. Im Stadtarchiv sind zahlreiche Fotos vorhanden, 
die sich für eine solche Ausstellung eignen.[3]3

So hat man gleich zwei Ausstellungen in räumlicher Nähe: Im Rathausturm-Treppenhaus 
sieht man den Wandel anhand von Gemälden, im Treppenhaus vom Schloss den Wandel 
anhand von Fotografien. Zusätzlich passt eine solche Ausstellung auch gut zum 
1000jährigen Stadtjubiläum im Jahr 2031.

In vielen Kommunen wird für solche Vorschläge mit öffentlichem Interesse auch kommunales 
Crowdfunding verwendet, um die städtischen Kassen nicht zusätzlich zu belasten und 
Bürger direkt an der Entstehung von Projekten zu beteiligen.[4]4 Beispiele dafür findet man 
auf der Seite www.kommunales-crowdfunding.de, mit der schon mehr als 1130 Projekte 
erfolgreich finanziert wurden.
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Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1) Wie hoch schätzt die Verwaltung die Kosten einer solchen Ausstellung ein?

2) Welche Erfahrungen hat die Braunschweiger Verwaltung mit kommunalem Crowdfunding?

3) Wie lässt sich aus Sicht der Verwaltung ein Projekt wie die oben vorgestellte Ausstellung 
am besten mit kommunalem Crowdfunding finanzieren? 

[1] Vergleichbare Angebote gibt es auch in vielen anderen Städten, in Zweibrücken kann 
man zum Beispiel mit einem virtuellen 3D-Stadtrundgang die Stadt im Jahr 1927 erkunden: 
www.zweibruecken.de/de/kultur-tourismus/tourismus-entdecken/erlebnis-digital/

[2] Eine hervorragende Inspiration zu einer solchen Ausstellung findet man in Gerd Spies: 
Braunschweig - das Bild der Stadt in 900 Jahren (Städtisches Museum Braunschweig, 
1985). 

[3] Weitere Inspirationen findet man zum Beispiel in den Büchern:

Anke Wickboldt: Spaziergang durch das alte Braunschweig und Dieter Heitefuß: 
Erinnerungen an „Alt-Braunschweig“

[4] Eine gute Einführung bietet die Studie vom Fraunhofer Institut: Kommunales 
Crowdfunding im Freistaat Sachsen – Neue Wege der Finanzierung kommunaler Projekte: 
https://www.sab.sachsen.de/publikationen/studien/kommunales-crowdfunding-beitrag-
fhg_sab.pdf

  

Anlagen:
Beispielbild: Domenico Quaglio - Ruhfäutchenplatz von Süden (1832)
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19270-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

"Braunschweig - im Wandel der Zeit" - eine Ausstellung im Rathaus 
und Schloss?
Organisationseinheit:
Dezernat IV 
41 Fachbereich Kultur und Wissenschaft

Datum:
28.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 27.09.2022 Ö

Zur mit Drs.-Nr. 22-19270 gestellten Anfrage der Direkten Demokraten wird wie folgt Stellung 
genommen: 

Die Idee einer „Treppenhausgalerie“ mit Reproduktionen von Fotografien und Gemälden 
stellt sich aus Sicht der Verwaltung als nicht tragend und als nicht für das Image der Stadt 
Braunschweig förderlich dar. 
Ein Treppenhaus oder Aufstieg ist als Durchgangsort prinzipiell ein ungeeigneter Ort für 
Bildbetrachtungen jedweder Art oder für die Lektüre von Objektkommentaren. Erläuternde 
Kommentare sind für die Veranschaulichung der Stadtgeschichte und ihrer wechselnden 
Kontexte jedoch zwingend notwendig. Dies gilt in besonderem Maße für Gemälde, die keine 
dokumentarische Widerspiegelung einer Stadttopographie darstellen, sondern eine 
ästhetische Übersetzung leisten und dementsprechend dechiffriert werden müssen. 
Zudem lässt sich eine Chronologie der Stadtentwicklung in ihrer Dynamik und ihrer 
Vielfältigkeit digital wesentlich besser vermitteln als durch analoge Reproduktionen. Eine 
digitale Präsentation vermag auch eher als eine analoge "Galerie" das Image Braunschweigs 
als einer zukunftsorientierten Stadt zu vermitteln. 

Weiterhin sind die Vorgaben des Brandschutzes sehr eng gefasst und bedürfen 
entsprechender Vorkehrungen hinsichtlich Konzeption und Materialität, welche ebenfalls 
Auswirkungen auf die Ästhetik sowie die Atmosphäre der Ausstellung haben.    

Dies vorausgeschickt werden die Fragen wie folgt beantwortet.

Zu 1: 
Bei einer etwaigen Kostenkalkulation für eine Präsentation im Sinne der Anfrage oder eine 
digitale Präsentation sind neben den Produktionskosten für Objekte und Hardware resp. 
Programmierungsleistungen und technische Implementierung die Aufwendungen für die 
Erstellung des Konzepts und stadtgeschichtlicher Erläuterungen zu berücksichtigen. Derzeit 
stehen weder personellen Ressourcen zur Erstellung eines solchen Konzeptes noch 
finanzielle Ressourcen für eine Konzeptvergabe und eine wie auch immer geartete 
Umsetzung eines Konzeptes zur Verfügung. 

Zu 2 und 3: 
Über Erfahrungen im kommunalen Crowdfunding in der vorgeschlagenen Art und Weise 
verfügt die Verwaltung bisher nicht. Die Verwaltung wird die Anfrage zum Anlass nehmen, 
diese Art der Finanzierungsunterstützung bei zukünftigen Projekten auf ihre jeweilige 
Tauglichkeit zu prüfen.

Dr. Hesse

TOP 22.4.1

299 von 308 in Zusammenstellung



Anlage/n:

keine

TOP 22.4.1

300 von 308 in Zusammenstellung



A b s e n d e r :

Fraktion BIBS im Rat der Stadt 22-19606
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Baugebiete in Braunschweig seit 2000
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
14.09.2022

Beratungsfolge: Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:
Seit einigen Jahren herrscht in Braunschweig ein regelrechter Bauboom (siehe Anlage). 
Zuletzt wurde bekannt, dass die Stadt ein neues Baugebiet bei Rautheim plant. Ökologisch 
ist der Boom insofern problematisch, wie immer mehr unversiegelte Flächen durch Gebäude 
und Wege versiegelt werden und dies Bemühungen zuwiderläuft, dem Klimawandel Einhalt 
zu gebieten.

Dies vorausgeschickt unsere Fragen:

1)    Welche zuvor unversiegelten Flächen der Stadt Braunschweig wurden seit dem Jahr 
2000 als Baugebiete überplant und ausgewiesen?

2)    Wie groß ist der Anteil, der davon schon realisiert wurde?

3)    Wie groß sind die Flächen, die dadurch zusätzlich mit Bau- und Verkehrsflächen 
versiegelt wurden?

Anlagen:
BZ-Artikel
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19606-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Baugebiete in Braunschweig seit 2000
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
28.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Zur Beantwortung der drei aufgeworfenen Fragen liegen nur zum Teil statistische Daten vor. 
In der Anlage findet sich eine tabellarische Übersicht zu Bebauungsplänen, die seit dem Jahr 
2000 rechtskräftig sind und eine substanzielle Versiegelung ermöglicht haben. Es handelt 
sich gemäß Liste um insgesamt 105 Bebauungspläne seit dem Jahr 2000.

Da sich die Anfrage auf die „zuvor unversiegelten Flächen“ bezieht, wurden 
Konversionsbebauungspläne hier nicht aufgeführt, z.B. für verschiedene Kasernengelände.

Seit diesem Zeitraum wurden in Braunschweig insgesamt 220 Bebauungsplanverfahren zum 
Abschluss gebracht. In dieser erweiterten Zahl befinden sich neben den „klassischen“ 
Neubaugebieten auch durchgeführte Aufhebungen, strukturierende Planungen z.B. für 
Einzelhandel oder Vergnügungsstätten oder die Neuordnung von Gewerbegebieten, welche 
dann die Differenz zu den zuvor festgestellten 105 Plänen bilden.

Es ist nicht auszuschließen, dass in den nicht aufgeführten Plänen auch am Rande neue 
Versiegelungen mit ermöglicht wurden. Diese Fälle waren aber in der Kürze der Zeit nicht 
weitergehend zu differenzieren.

Weitergehende Daten zu den einzelnen Flächenanteilen und zum Bebauungsgrad lassen 
sich mit vertretbarem Aufwand nicht ermitteln. Eine isolierte Betrachtung, wieviel Flächen seit 
2020 zusätzlich versiegelt worden sind, führt auch nicht weiter bei der zugrundeliegenden 
Frage, ob die Wohnungsbauaktivitäten in Braunschweig in der Abwägung ökologischer 
Belange mit den Belangen der Wohnraumversorgung positiv oder negativ zu bewerten sind.

Das LSN (Landesamt für Statistik Niedersachsen) hält Daten zur Gesamtversiegelung vor:
Im Jahr 2021 betrug demnach die Siedlungs- und Verkehrsfläche Braunschweigs insgesamt 
rund 90,7 qkm (362 qm je Einwohner). Im Jahr 2000 waren es noch 85,1 qkm (297 qm je 
Einwohner). 

Die Kategorie "Wohnfläche" in Braunschweig wurde nach diesen Flächenstatistiken im Jahr 
2000 mit rund 23,30 qkm beziffert, im Jahr 2021 dann mit rund 27,76 qkm (siehe auch 
Anlage, "alte" Tabelle). Die Gesamtfläche Braunschweigs beträgt aktuell rund 192,7 qkm.

Braunschweig hat als Oberzentrum landesplanerisch insbesondere auch die Aufgabe, 
Wohn- und Arbeitsstätten zu entwickeln. Der Gedanke dabei ist, dass durch die 
Konzentration der Siedlung im Oberzentrum am besten unnötige Verkehre in der Region 
unterbunden werden können. Braunschweig lässt sich bei der Frage, wieviel Bauland zu 
entwickeln ist, durch eine qualifizierte Wohnungsbedarfsprognose (InWIS) leiten, die 2019 
auch den politischen Gremien zur Kenntnis gebracht worden ist. Um die notwendigen 
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Wohnungsbedarfe der Stadt abzudecken, sind 6.000 Wohneinheiten zwischen 2020 und 
2025 planerisch zu ermöglichen.

Braunschweig verfolgt seit Jahren das Leitbild: Innenentwicklung hat Vorrang vor 
Außenentwicklung. Wirft man einen Blick auf die Übersichtskarte 
(https://www.braunschweig.de/leben/stadtplanung_bauen/wohnbaugebiete/index.php bzw. 
auch beigefügter BZ-Artikel), wo aktuell in Braunschweig Wohngebiete entwickelt werden, 
sieht man das die ganz überwiegende Anzahl von Wohnungen im Zuge der 
Innenentwicklung entstehen mit Ausnahme der Baugebiete, die direkt durch eine Stadtbahn 
erschlossen werden können. 

Bei jeder Baugebietsentwicklung werden die damit verbundenen Eingriffe durch 
entsprechende Qualifizierung bzw. Entwicklung von Grünflächen wieder ausgeglichen.

Daraus ergibt sich im Fazit folgendes Bild:

1.Es gibt einen moderaten Zuwachs an versiegelten Flächen von 2000 bis heute.

2.Braunschweig schafft Planungsrecht nur bedarfsgerecht und nach landesplanerischen
   Maßgaben

3.Braunschweigs Wohngebiete werden überwiegend umweltschonend im Zuge der 
   Innenentwicklung bzw. auch mit flächenschonenden höheren Dichten als im Umland 
   entwickelt.

4.Verzichtete die Stadt auf die Baugebiete, wäre die Folge, dass die umliegenden 
  Landkreise zusätzlich Baugebiete entwickeln mit geringeren Dichten und dem Effekt einer
  dispersen und damit umweltschädlichen Siedlungsstruktur.

Leuer

Anlage/n:

Tabelle Übersicht rechtskräftige Bebauungspläne 2000 bis heute
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Datensatz GEMARKUN GM PLANART VERF_STA TITEL RV_JAHR
2881 Altewiek AW119 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Klinikum Salzdahlumer Straße 2022
1914 Bevenrode BV18 Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft 2022
224 Gliesmarode GL51 Bebauungsplan Rechtskraft Holzmoor-Nord 2021

1596 Wenden WE62 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Im Steinkampe West 2021
1982 Lehndorf LE38 Bebauungsplan Rechtskraft Stadtgebiet zwischen Wedderkopsweg, Triftweg und A 391 2021
1919 Watenbüttel WT55 Bebauungsplan Rechtskraft Watenbüttel/Celler Heerstraße 2021
1806 Altpetritor AP23 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Feldstraße - Süd 1. BA 2020
1413 Hagen HA140 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Rheingoldstraße/Zum Ölpersee 2020
1986 Hohetor HO54 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft An der Schölke 2020
1898 Stöckheim ST81 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Trakehnenstraße/Breites Bleek 2020
1969 Ölper OE39 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Franz-Rosenbruch-Weg 2020
1975 NP46 Bebauungsplan Rechtskraft Celler Straße / Neustadtring 2020
1988 Rühme RH61 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Rechtskraft Ohefeld - Nord 2020
1807 HA139 Bebauungsplan Rechtskraft 2019
1965 Querum QU62 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Dibbesdorfer Straße - Süd 2019
1601 Gliesmarode GL53 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Kurze-Kampstraße-Südwest 2018
1274 Hagen HA136 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Nordanger 2018
961 Hagen HA132 Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Hamburger Straße-Südost 2017

1819 Hagen HA113 Bebauungsplan Rechtskraft Mittelweg-Südwest 2017
1391 Altpetritor AP24 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Erweiterung Georg-Eckert-Institut, Celler Straße 2017
1777 Stöckheim ST83 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Stöckheim-Süd 2017
1985 Watenbüttel WT53 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Okeraue 2016
1888 Thune TH23 Bebauungsplan Rechtskraft Parkkamp 2016
1889 Bienrode BI40 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Auf dem Anger Nord 2016
1361 Altewiek AW113 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft 2016
1235 Timmerlah TI30 Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft SB-Markt Timmerlah 2016
1904 Altewiek AW109 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Rechtskraft Lebensmittelmarkt-Borsigstraße, AW109, 1.Änderung des AW 91 2016
1733 Rühme RH59 Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Warnekamp 2016
1855 Hagen HA130 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Langer Kamp 2016
1859 Hagen HA135 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Taubenstraße 2015
1359 Waggum WA69 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Vor den Hörsten 2015
665 Melverode ME56 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Greifswaldstraße-Nord 2015

1095 Wenden WE58 Bebauungsplan Rechtskraft Wendebrück Ost 2014
1895 Wilhelmitor WI103 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Blumenstraße - Süd 2014
469 Innenstadt IN232 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Steinweg 2014

1091 Leiferde LF21 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Meerberg 2013
994 Bevenrode BV17 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Am Pfarrgarten 2013
327 Altewiek AW107 Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Berliner Platz -  Nordost 2013
276 Lamme LA33 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Im Großen Raffkampe 2013

1488 Veltenhof VH26 Bebauungsplan Rechtskraft Pfälzer Straße-Südost 2013
1368 Hagen HA128 Bebauungsplan Rechtskraft Forschungszentrum Rebenring 2013
1016 Altewiek AW108 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Wohnen-Neu-Richmond 2013
223 Gliesmarode GL50 Bebauungsplan Rechtskraft Querumer Straße 2013
467 Innenstadt IN230 Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift Rechtskraft Büro- und Geschäftshaus Lange Straße 2012

1096 Wenden WE59 Bebauungsplan Rechtskraft Am Obstgarten 2012
52 Hohetor HO49 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft "Wilhelm-Bracke-Gesamtschule" 2012

444 Innenstadt IN223 Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Gestaltungssatzung Rechtskraft Hotel am Bürgerpark 2012
625 Rautheim RA27 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Roselies-Süd 2012

1856 Hagen HA131 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Rechtskraft Nordstraße 12-13 2012
863 Mascherode MA68 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Rechtskraft Am Mascheroder Holz 1 2011

1298 Waggum WA73 Bebauungsplan Rechtskraft Rabenrodestraße 18 2011
634 Wilhelmitor WI83 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Westbahnhof 2011
556 Altewiek AW101 Bebauungsplan Rechtskraft Nußbergstraße - Stadtpark 2010
374 Bienrode BI39 Bebauungsplan Rechtskraft Forschungsflughafen Nordwest 2010
707 Melverode ME67 Bebauungsplan Rechtskraft Schlesiendamm 2010

1261 Waggum WA70 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Forschungsflughafen- West 2010
1263 Waggum WA72 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Rechtskraft Nahversorger Bienroder Straße 24 2010
1534 Volkmarode VO43 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Seikenkamp-Nord 2010
1479 RiddagshauseRI11 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Gewerbehof Elmblick 2010
697 Ölper OE38 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Am Buchenberg 2009

1146 Rüningen RN41 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Braunstraße-Süd 2009
481 Querum QU66 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Schunterterrassen 1. Bauabschnitt 2008
275 Lamme LA32 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Lammer Busch-Ost 2007
717 Neupetritor NP41 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Rechtskraft Saarbrückener Straße 255 2007

1881 Hagen HA123 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Am Bülten Ost 2007
46 Hohetor HO42 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Pippelweg 69 2007

706 Melverode ME66 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Leipziger Straße Nord 2007
202 Harxbüttel HX9 Bebauungsplan Rechtskraft Harxbüttel Nordwest 2006
274 Lamme LA31 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Lammer Busch-Ost 2006
555 Querum QU64 Bebauungsplan Rechtskraft An der Tannenriede 2006

1228 Wenden WE53 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Brandenburgstraße-West 2006
524 Rautheim RA23 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Rautheim-Südwest Änderung des Planes RA 20 2006

1603 Wilhelmitor WI93 Bebauungsplan Rechtskraft Okercafe im Bürgerpark 2005
1533 Volkmarode VO42 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Rechtskraft Reithalle Alte Dorfstraße 2005
1771 Stöckheim ST70 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Breites Bleek 2005
1478 RiddagshauseRI10 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Berliner Straße - Süd 2005

48 Hohetor HO44 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Rechtskraft Kreuzstraße Nord / Sackring 2004
890 Broitzem BM35 Bebauungsplan Rechtskraft Steinberg 2004
924 Innenstadt IN220 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Rechtskraft ECE-Einkaufszentrum Schloßpark 2004

1358 Waggum WA68 Bebauungsplan Rechtskraft Rabenrodestraße-Nord 2004
1666 Rühme RH54 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Schmalbachstraße 2003
394 Altewiek AW95 Bebauungsplan Rechtskraft Bertramstraße-Nordwest 2003
993 Bevenrode BV16 Bebauungsplan Rechtskraft Grabenhorst Süd 2003

1581 Geitelde GE10 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Am Sender Ost 2003
743 Mascherode MA62 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Heidbergpark 2003

1144 Thune TH20 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft An der Schunteraue 2003
1772 Stöckheim ST72 Bebauungsplan Rechtskraft Rüninger Weg-Nord 2003
301 Lamme LA26 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Lammer Busch- West 2002
321 Lamme LA27 Bebauungsplan Rechtskraft Sportanlage Lamme-Süd 2002
808 Broitzem BM34 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Helene-Künne-Allee Süd 2002
992 Bevenrode BV15 Bebauungsplan Rechtskraft Auf dem Stiege 2002
393 Altewiek AW94 Bebauungsplan Rechtskraft Leisewitzstraße-Nord 2001

1234 Timmerlah TI29 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Timmerlah-Hopfengarten 2001
734 Mascherode MA51 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Großer Schafkamp 2001
737 Mascherode MA55 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Schmiedeweg 2001
326 Altewiek AW91 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Rechtskraft Lebensmittelmarkt Borsigstraße 2001

1227 Wenden WE51 Bebauungsplan Rechtskraft Gewerbepark Waller See - Braunschweig östlicher Teil 2001
280 Bienrode BI31I Bebauungsplan Rechtskraft Kralenriede-Ost 2000
392 Altewiek AW93 Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift Rechtskraft Am Giersberg 2000

1839 Stöckheim ST75 Bebauungsplan Rechtskraft Am Zoo 2000
1959 Hagen HA119 Bebauungsplan Rechtskraft Ludwigstraße 24 2000
1960 Hagen HA120 Bebauungsplan Rechtskraft Hamburger Straße 268 2000
991 Bevenrode BV14I Vereinfachte Änderung Rechtskraft Bevenrode-Nord 2000
212 Altewiek AW90 Bebauungsplan Rechtskraft Wolfenbütteler Straße- Südost 2000

1059 Innenstadt IN210 Bebauungsplan Rechtskraft Ackerhof-Ost 2000
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A b s e n d e r :

Gruppe Direkte Demokraten im Rat der 
Stadt

22-19588
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Anfrage Sachstandsbericht zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht 
in Braunschweig
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
12.09.2022

Beratungsfolge: Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:
Aktuell gibt es leider viele Verunsicherungen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht in 
Braunschweig. Auf pflegen-online.de liest man:

---ZITAT---

Die Teil-Impfpflicht taucht im Entwurf des überarbeiteten Infektionsschutzgesetzes (Stand 
11. September 2022) nicht auf. Es ist nichts von einer Verlängerung zu lesen, aber auch 
nichts davon, dass sie noch vor Ende des Jahres ausgesetzt wird. Genau dies, ein sofortiges 
Aussetzen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, aber fordern die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Bundesverband privater Anbieter (bpa). „Nachdem 
Bundesgesundheitsminister Lauterbach nicht bereit war, im Rahmen der Neuregelung des 
Infektionsschutzgesetzes eine bundesweite Regelung zu treffen, sind jetzt die Länder 
gefordert“, heißt es in einer Mitteilung der DKG von Sonnabend (10. September). Dies kann 
als Appell an den Bundesrat gelesen werden, der am 16. September über seine Zustimmung 
zum geänderten Infektionsschutzgesetz beraten wird.

DKG und bpa führen verschiedene Gründe für ein Aussetzen der einrichtungsbezogenen 
Impfpflicht noch vor dem 1. Oktober ins Feld:

* Die Kontrolle der Impfpässe sei mit hohem bürokratischen Aufwand verbunden, heißt es 
bei den beiden Verbänden, der bpa wirft dem Bundesgesundheitsministerium „blinden 
Aktionismus“ vor.

* Die Booster-Abfrage im Oktober sei unnütz, da die Teil-Impfpflicht zum Ende des Jahres 
ohnehin komplett auslaufe, heißt es in einer Pressemitteilung des bpa.

* Die Teil-Impfpflicht können nicht mehr vernünftig begründet werden, meint die DKG: 
„Minister Lauterbach hat selbst vor kurzem in einem Interview betont, dass die derzeitige 
Impfung nicht vor Ansteckung schützt - allenfalls die vierte Dosis und auch dann nur für 
einen kurzen Zeitraum. Das zentrale Argument für die Impfpflicht fällt also weg.“

* Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen könnten gerade jetzt nicht auf Mitarbeiter 
verzichten (die noch keinen Booster haben, Ergänzung d. Red.), schließlich habe der 
Virologe Christian Drosten vor einer „massiven Dezemberwelle“ gewarnt. „Wir brauchen jede 
Kraft. Ich fordere deshalb die Bundesländer auf, sich der bayerischen Initiative 
anzuschließen“, so Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft (DKG).[2]1

---ZITATENDE---
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Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung nach einem klärenden 
Sachbestandbericht zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, besonders im Hinblick auf die 
Fragen:

1) Wie viele betrifft sie in der Stadt Braunschweig (aktuell und mit der neuen Regelung ab 1. 
Oktober)?

2) Wie sieht es aktuell mit der Umsetzung in der Kommune aus, speziell im Hinblick auf 
Betretungsverbote und Bußgelder?

3) Wie geht es in Braunschweig mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht weiter, sollte es 
im Herbst/Winter zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommen?

[1] www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/regelungen-fuer-geimpfte-
und-genesene/#tab-5344-0

[2] www.pflegen-online.de/dkg-und-bpa-teil-impfpflicht-noch-vor-oktober-aussetzen
 

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19588-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Anfrage Sachstandsbericht zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht 
in Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat V 
50 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Datum:
28.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 27.09.2022 Ö

Sachverhalt:
Zur Anfrage der Gruppe Direkte Demokraten im Rat der Stadt vom 12.09.2022 [22-19588] 
wird wie folgt Stellung genommen: 

Zu Frage 1: 
In der Stadt Braunschweig wurden bisher insgesamt 672 meldepflichtige Personen in Bezug 
auf die Einrichtungsbezogene Impfpflicht von den Einrichtungen/Unternehmen auf dem 
Mebi-Meldeportal des Landes Niedersachsen gemeldet. 

Die Meldungen teilen sich in drei Bearbeitungskategorien auf: 

- Geschlossene Fälle (481 Personen): Hier liegen u.a. Impf- und/oder 
Genesenennachweise inzwischen vor. Es ist nicht bekannt wie viele davon ab 01.10.22 
von den Einrichtungen/Unternehmen wieder gemeldet werden müssen.

- Meldungen in Bearbeitung (131 Personen): Hier sind Fristen eingestellt, z.B. für die 
Aufforderung zur Nachweisvorlage oder für Anhörungsschreiben in Vorbereitung der 
Prüfung eines Betretungs- und/oder Tätigkeitsverbots. 

- Offene Meldungen (60 Personen): Hierunter fallen abgelaufene Fristen oder neue 
Meldungen, die noch nicht abschließend bearbeitet werden konnten.

Zu Frage 2:
Bisher wurden drei Betretungsverbote ausgesprochen. Bußgelder wurden noch nicht 
verhängt. 

Zu Frage 3:
Bis zum 31.12.2022 werden die Fälle entsprechend der gesetzlichen Vorgabe 
weiterbearbeitet und verfolgt. Bevor ein Betretungsverbot ausgesprochen wird, wird die 
Einrichtung/das Unternehmen zu eventuellen dadurch entstehenden Versorgungsengpässen 
angehört und es wird nach einer Lösung gesucht.

Dr. Arbogast

Anlage/n:
Keine.
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